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Abs. Absatz
AG Aktiengesellschaft
Art. Artikel
ASFINAG Autobahnen– und Schnellstraßen–Finanzierungs–
 Aktiengesellschaft
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
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EUR Euro
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
G(es)mbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GWh Gigawattstunde
(f)f. (fort)folgend
i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
IT Informationstechnologie
kg Kilogramm
kW Kilowatt
kWh Kilowattstunde
LGBl. Landesgesetzblatt
lit. litera (Buchstabe)
Mill. Million(en)
MW Megawatt
RH Rechnungshof
S. Seite
t Tonne(n)
USt Umsatzsteuer

Weitere Abkürzungen sind bei der erstmaligen Erwähnung im Text angeführt.
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Geologische Bundesanstalt

Die fehlenden Vorgaben des BMBWK und die weite Aufgabenin-
terpretation der Geologischen Bundesanstalt führten zu jahrelan-
gen Verzögerungen bei der gesetzlichen Aufgabenerfüllung. Der 
teilrechtsfähige Bereich der Anstalt vermochte diese Verzögerun-
gen nicht auszugleichen und führte letztlich zu weiteren Behinde-
rungen bei der Erfüllung ihrer Kerntätigkeiten.

Die Geologische Bundesanstalt entwickelte, basierend auf den all-
gemein gefassten Vorgaben des Forschungsorganisationsgesetzes, 
eine Vielzahl von strategischen Leitlinien und Konzepten. Schwer-
punkte zu deren Abwicklung setzte sie jedoch nicht. Ebenso fehl-
ten den zahlreichen Kooperationen der Geologischen Bundesanstalt 
mit internationalen Geologiediensten strategische Schwerpunktset-
zungen. 

Obwohl das Forschungsorganisationsgesetz die Geologische Bundes-
anstalt zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen des staatlichen Kri-
senmanagements verpfl ichtete, lag für Katastrophenfälle kein dies-
bezüglicher Masterplan vor.

Beim wichtigsten Kartenwerk der Geologischen Bundesanstalt, der 
Geologischen Karte der Republik Österreich, bestanden gegenüber 
der geplanten Fertigstellung jahrelange Rückstände. Bereits erstellte 
Karten waren wegen fehlender Erläuterungen nur eingeschränkt 
verwendbar. Ebenso wiesen die beiden Schwerpunktprogramme der 
Geologischen Bundesanstalt zeitliche Verzögerungen auf und waren 
nicht zuletzt durch Mängel im Projektmanagement noch weit von 
der Zielerreichung entfernt. 

Eine zur Behebung der zahlreichen Probleme eingesetzte interne 
Arbeitsgruppe der Geologischen Bundesanstalt brachte erst mit jah-
relanger Verspätung Ergebnisse. Eine andere Arbeitsgruppe stellte 
ihre Tätigkeit ohne greifbare Ergebnisse ein.
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2 Bund 2007/4

Verspätete Budgetzuteilungen durch das BMBWK und eine nicht 
der Priorität der Aufgaben entsprechende Budgetverteilung inner-
halb der Anstalt erschwerten deren Tätigkeit. Eine Kostenrechnung 
war nicht eingerichtet, die Businesspläne ließen Quantifi zierungen 
vermissen.

Kurzfassung

Kenndaten der Geologischen Bundesanstalt

Rechtsgrundlage Forschungsorganisationsgesetz (FOG), BGBl. Nr. 341/1981, i.d.g.F.

Gebarung 2000 2001 2002 2003 2004

Ausgaben aus Bundesmitteln  in Mill. EUR

Personal 3,68 3,76 3,78 3,91 3,53
Investitionen 1,02 1,32 0,64 0,60 0,64
Aufwendungen 1,77 2,03 1,85 2,16 2,44

Summe  6,47 7,11 6,27 6,67 6,61

Ausgaben im teilrechtsfähigen Bereich

Personal 0,38 0,58 0,62 0,73 0,93
Investitionen 0,02 0,03 0,03 0,03 0,07
Aufwendungen 0,44 0,34 0,48 0,36 0,38
Vollziehung des Lagerstätten-
gesetzes – Personalausgaben 0,66 0,66 0,79 0,72 0,73

Summe 1,50 1,61 1,92 1,84 2,11

Einnahmen im teilrechtsfähigen Bereich

Drittmittel aus 
öffentlichen Geldern 0,62 1,04 0,69 0,82 0,79

Sonstige Drittmittel 0,17 0,19 0,17 0,07 0,13

Mittel aus der Vollziehung 
des Lagerstättengesetzes und 
Refundierungen durch die 
Geologische Bundesanstalt 0,72 0,69 0,77 0,76 0,76

Verkaufserlöse, Zinsenerträge 
und sonstige Einnahmen 0,19 0,12 0,06 0,09 0,25

Summe 1,70 2,04 1,69 1,74 1,93

Mitarbeiter* Anzahl

Bundesbedienstete 80 78 79 68 77
Privatangestellte im 
teilrechtsfähigen Bereich 26 32 32 33 38

gesamt 106 110 111 101 115

* jeweils zum 31. Dezember in Vollbeschäftigungsäquivalenten
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 1 Der RH überprüfte von Oktober bis Dezember 2004 die Gebarung der 
Geologischen Bundesanstalt. Zu dem im April 2005 übermittelten Prü-
fungsergebnis gaben das BMBWK und die Geologische Bundesanstalt 
im Juli 2005 eine gemeinsame Stellungnahme ab. Der RH erstattete 
seine Gegenäußerung im September 2005.

 2.1 Die Aufgaben der Geologischen Bundesanstalt sind in § 18 des For-
schungsorganisationsgesetzes (FOG) normiert. Sie bestehen in der 
Untersuchung und Forschung auf dem Gebiet der Geowissenschaf-
ten, insbesondere in der geowissenschaftlichen Landesaufnahme, in 
der Erfassung und Bewertung von geogenen Naturgefahren und von 
mineralischen Roh– und Grundstoffen sowie in der Erfassung von 
Trink– und Nutzwasservorkommen. 

  Weiters hat sie mit Einrichtungen des staatlichen Krisenmanagements 
zusammenzuarbeiten. Seit 1. Jänner 1990 räumte das FOG der Geolo-
gischen Bundesanstalt die Möglichkeit einer teilrechtsfähigen Gebarung 
ein.

Als Beratungsorgan des BMBWK diente ein Beirat. Zur Beratung und 
Unterstützung der Anstaltsleitung waren ein Fachbeirat und eine Len-
kungsgruppe eingerichtet. 

Basierend auf diesen allgemein gefassten Vorgaben des FOG entwi-
ckelte die Geologische Bundesanstalt eine Vielzahl von strategischen 
Leitlinien und Konzepten. Zeitliche, personelle oder fi nanzielle Schwer-
punkte zu deren Abwicklung setzte sie jedoch nicht. Dadurch verzö-
gerten sich zentrale Projekte, wie etwa die geologische Landesauf-
nahme, jahrelang.

 2.2 Der RH empfahl dem BMBWK, die Kernaufgaben der Geologischen 
Bundesanstalt sowie deren Erfüllung zu evaluieren und darauf auf-
bauend klare strategische Prioritäten festzulegen. Die Erfüllung der 
Kerntätigkeiten sollte durch den Abschluss quantifi zierter und nach-
prüfbarer Leistungsvereinbarungen, verbunden mit mittelfristigen Glo-
balbudgets, sichergestellt werden.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Aufgaben

Geologische Bundesanstalt

Rahmenbedingungen
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4 Bund 2007/4

 2.3 Das BMBWK und die Geologische Bundesanstalt sagten eine Evalu-
ierung zu. Weiters wiesen sie auf die Notwendigkeit einer verantwor-
tungsvollen Defi nition und Interpretation des im FOG angeführten 
Aufgabenkatalogs hin und sahen in den Leistungsvereinbarungen mit 
mittelfristigen Globalbudgets eine Möglichkeit für eine wirtschaftliche 
und effektive Aufgabenerfüllung der Geologischen Bundesanstalt.

 3.1 Die Geologische Bundesanstalt verzichtete auf die Entwicklung einer 
eigenen Forschungsstrategie. Die im FOG normierten Forschungsaufga-
ben wurden von der Geologischen Bundesanstalt uneinheitlich erfasst 
und dokumentiert. Außerdem waren sie nur teilweise mit wichtigen 
Projektparametern unterlegt, wodurch eine einheitliche, gesamthafte 
Darstellung der Forschungsleistungen der Geologischen Bundesanstalt 
für die einzelnen Budgetjahre fehlte.

 3.2 Der RH empfahl der Geologischen Bundesanstalt, Forschungsstrategien 
im Bereich der Kernaufgaben zu entwickeln und die Forschungsergeb-
nisse künftig einheitlich, vollständig und übersichtlich darzustellen.

 3.3 Laut Stellungnahme der Geologischen Bundesanstalt habe sie zwischen-
zeitlich eine eigene Stabsstelle eingerichtet. Zur Entwicklung einer For-
schungsstrategie bilde die vorgesehene internationale Evaluierung der 
Geologischen Bundesanstalt die Grundlage.

 4.1 Die Geologische Bundesanstalt verfolgte seit 1960 eine Vielzahl von 
geowissenschaftlichen Kooperationen mit mehreren europäischen Staa-
ten und Geologiediensten. Schwerpunktsetzungen bei diesen Koope-
rationen waren aus den Strategiepapieren der Geologischen Bundes-
anstalt jedoch nicht ableitbar. Das BMBWK und der erwähnte Beirat 
nahmen die Aktivitäten zur Kenntnis, ohne konkrete Zielvorgaben zu 
setzen. 

Aus diesen Aktivitäten resultierende inhaltliche Leistungsvergleiche 
waren nicht vorhanden, wodurch der Geologischen Bundesanstalt jene 
Informationen fehlten, die für eine Positionsbestimmung im interna-
tionalen Kontext erforderlich gewesen wären.

 4.2 Der RH empfahl dem BMBWK, künftig in Abstimmung mit der Geo-
logischen Bundesanstalt konkrete Strategien für die internationalen 
Aktivitäten zu entwickeln. Weiters regte er an, im Zuge der Teilnahme 
an internationalen Aktivitäten qualitative Leistungsvergleiche der ein-
zelnen Geologiedienste verstärkt einzufordern.

Forschungsstrategie

Internationale 
Kooperationen

Rahmenbedingungen
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 4.3 Laut Mitteilung der Geologischen Bundesanstalt sei die Ausrichtung 
der Kooperationsaktivitäten in enger Abstimmung mit dem BMBWK 
und dem Beirat erfolgt. Weiters würden seit 1999 beim jährlichen Tref-
fen der Direktoren der europäischen Geologiedienste regelmäßig Work-
shops mit inhaltlichen Leistungsvergleichen zwischen den einzelnen 
Geologischen Diensten veranstaltet.

 4.4 Der RH hielt gerade im Hinblick auf die breit und umfangreich ange-
legten internationalen Tätigkeiten der Geologischen Bundesanstalt die 
vorherige schriftliche Festlegung eines Mindestmaßes an Zielen und 
Prioritäten für eine spätere Effi zienzmessung der jeweiligen Aktivitä-
ten für unverzichtbar. Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht, wonach 
aus der Teilnahme an diesen Workshops inhaltliche Auswertungen zu 
erstellen oder Konsequenzen zu ziehen wären.

 5.1 Die Geologische Bundesanstalt präsentierte ihre Strategiepapiere und 
Businesspläne im Beirat. Beiratsempfehlungen, die auf eine Steuerung 
der Geologischen Bundesanstalt abzielten, lagen erst ab Jahresmitte 2003 
vor. Das BMBWK und der Beirat nahmen so die sich stetig ausweiten-
den Tätigkeiten der Geologischen Bundesanstalt jahrelang ohne detail-
lierte Prüfung der Zweckmäßigkeit zur Kenntnis und verzichteten damit 
auf eine Steuerung der Anstalt.

 5.2 Der RH empfahl dem BMBWK, seine Steuerungsfunktionen verstärkt 
wahrzunehmen und die Erfüllung der im Beirat getroffenen Empfeh-
lungen regelmäßig zu überprüfen.

 5.3 Laut Stellungnahme des BMBWK sei die Überprüfung der Erfüllung der 
Beiratsempfehlungen bereits ein fi xer Bestandteil der Beiratssitzungen.

 6.1 Die Bereitstellung der Investitionsmittel durch das BMBWK war an die 
Genehmigung eines von der Geologischen Bundesanstalt übermittel-
ten Investitionsplans gebunden. Das BMBWK bestätigte der Geologi-
schen Bundesanstalt die ihr jährlich zur Verfügung stehenden Bud-
getmittel schriftlich. 

Die Bestätigung für die Jahre 2003 und 2004 erfolgte erst im Septem-
ber bzw. August des jeweiligen Jahres, wodurch sich beispielsweise 
Arbeiten im Bereich der geowissenschaftlichen Landesaufnahme und 
die Durchführung einzelner Projekte verzögerten.

Steuerung durch das 
BMBWK

Budgetzuteilung 
durch das BMBWK

Rahmenbedingungen Geologische Bundesanstalt

Zusammenwirken mit dem BMBWK

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 13 von 320



6 Bund 2007/4

 6.2 Der RH wiederholte seine Empfehlung gegenüber dem BMBWK, künf-
tig unter Zugrundelegung von quantifi zierten Leistungsvereinbarungen 
mittelfristige Globalbudgets mit nachprüfbaren Zielvorgaben zwischen 
dem BMBWK und der Geologischen Bundesanstalt vorzusehen. 

 6.3 Die Geologische Bundesanstalt bewertete die Empfehlung des RH posi-
tiv. Das BMBWK sagte zu, die Empfehlung auf ihre Umsetzbarkeit zu 
prüfen.

 7.1 Basierend auf ihren Strategiepapieren erstellte die Geologische Bundes-
anstalt dreijährige Businesspläne, die einen Überblick über die geplante 
Umsetzung ihrer strategischen Ziele gaben. Die geplanten Tätigkeiten 
wurden darin nur inhaltlich beschrieben. Quantifi zierte Planungen des 
Personaleinsatzes, der erforderlichen Finanzmittel oder Terminvorga-
ben für die Zielerreichung erfolgten nicht. Die in den Businessplänen 
enthaltenen Finanzpläne waren nur sehr grob gegliedert und enthiel-
ten keine betragsmäßige Zusammenfassung der einzelnen Projekte und 
Programme.

 7.2 Der RH wies kritisch auf die fehlende Quantifi zierung von strategi-
schen Kenngrößen in den Businessplänen hin. Er empfahl der Geolo-
gischen Bundesanstalt, die in den Businessplänen beschriebenen Vor-
haben mit entsprechenden Planungsdaten sowie einem realistischen 
Zeitplan zu unterlegen.

 7.3 Laut Mitteilung der Geologischen Bundesanstalt werde sie ab dem Busi-
nessplan 2006 bis 2008 konkrete Planungsdaten beischließen. Aller-
dings setze eine seriöse Planung Stabilität auf dem Personalsektor und 
eine mittel– bis langfristige Budgetsicherheit voraus.

 8.1 Für die Budgetverteilung innerhalb der Geologischen Bundesanstalt 
erstellten die jeweiligen Abteilungsleiter Gebarungsvorschläge, die in 
der Lenkungsgruppe verdichtet wurden. Während die größten Kosten-
blöcke auf allgemeine Kosten, auf den Standort und auf die IT–Infra-
struktur entfi elen, teilte die Geologische Bundesanstalt Bereichen mit 
hoher Aufgabenpriorität, etwa der Kartierung, vergleichsweise geringe 
Budgetmittel zu. 

 8.2 Der RH regte an, die interne Budgetverteilung mit den laut Business-
plan vorrangig durchzuführenden Projekten und Programmen abzu-
stimmen.

Businessplan

Budgetverteilung

Anstaltsinterne Planung und Budgetierung
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 8.3 Laut Stellungnahme der Geologischen Bundesanstalt habe sie die Mit-
tel für die geologische Landesaufnahme seit dem Jahr 2004 spürbar 
angehoben. Die Geologische Bundesanstalt und das BMBWK wiesen 
jedoch darauf hin, dass allgemeine Kosten, Standortkosten und IT–
Infrastrukturkosten kaum beeinfl ussbar wären. 

 9.1 Die in der Geologischen Bundesanstalt verausgabten Budgetmittel wur-
den auf die jeweiligen Organisationseinheiten sowie auf die Direktion 
als Overheadbereich zugerechnet. In der Teilrechtsfähigkeit erfolgte 
die Verteilung der Finanzmittel auf die jeweiligen Projekte. Kalkula-
torische Kosten wie etwa kalkulatorische Zinsen oder Mieten sowie 
Opportunitätskosten im Sinne von nicht realisierten Projektvarianten 
wurden nicht erfasst.

 9.2 Der RH wies darauf hin, dass die Geologische Bundesanstalt mangels 
Kostenrechnung auf ein wichtiges Steuerungs– und Projektkontroll-
system verzichtete. Er empfahl die Einführung eines Kostenrechnungs-
systems auf Vollkostenbasis.

 10.1 Die Anstaltsordnung regelte die organisatorische Gliederung und den 
Dienstbetrieb der Anstalt. Demnach wurde die Geologische Bundes-
anstalt durch den Direktor geleitet und gliederte sich in eine bei die-
sem eingerichtete Stabstelle und vier Hauptabteilungen, welchen wei-
tere 14 Fachabteilungen unterstanden.

Die Organisationsstruktur der Geologischen Bundesanstalt beruhte im 
Wesentlichen auf Reorganisationsvorschlägen, die das damalige Bun-
desministerium für Wissenschaft und Forschung bereits Ende der 70er 
Jahre erarbeiten ließ.

 10.2 Nach Ansicht des RH erschien die Organisationsstruktur der Geologi-
schen Bundesanstalt aufgrund der in den letzten Jahrzehnten veränder-
ten rechtlichen, technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen nicht mehr zeitgemäß. Er empfahl, etwa im Zuge einer Evaluierung 
der Geologischen Bundesanstalt, Voraussetzungen für eine projektori-
entierte und abteilungsübergreifende Organisationsstruktur der Mit-
arbeiter zu schaffen.

 10.3 Die Geologische Bundesanstalt und das BMBWK sagten zu, im Zuge 
des Evaluierungsverfahrens Verbesserungsmöglichkeiten für die Zusam-
menarbeit innerhalb der Anstalt zu prüfen.

Kostenrechnung

Organisation

Anstaltsinterne Planung und Budgetierung Geologische Bundesanstalt
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 11.1 Neben den Beratungsgremien Beirat und Fachbeirat waren in der Geo-
logischen Bundesanstalt zumeist anlassbezogene Arbeitsgruppen ein-
gerichtet. Beispielsweise sollte die „Arbeitsgruppe Reorganisation“ 
zwischen 1994 und 1996 nachhaltige Organisationsverbesserungen 
bewirken. Ihre Tätigkeit wurde im Jahr 1996 jedoch ohne greifbare 
Ergebnisse eingestellt. 

Der „Arbeitsgruppe Kartendokumentation“ gelang es erst nach rd. fünf 
Jahren, Konzepte zur ablauforganisatorischen Verbesserung der Kar-
tenerstellung zu erarbeiten. Bis Ende 2004 lagen mit den erarbeiteten 
Neuerungen allerdings noch keine Erfahrungen vor.

 11.2 Der RH zeigte kritisch die schleppende Umsetzung diverser Reorgani-
sationsbemühungen auf. Der Grund dafür lag in den unzureichenden 
operativen Zielsetzungen der Anstalt sowie in fehlenden Ressortvor-
gaben, die den Beratungsgremien einen weitgehend unverbindlichen 
Ergebnischarakter verliehen. Der RH empfahl der Geologischen Bundes-
anstalt, die bisher vorliegenden Verbesserungskonzepte auszubauen.

 11.3 Die Geologische Bundesanstalt sagte dies zu. Die fehlenden Zielvor-
gaben durch Ressort und Beirat wären in einer ersten Stufe durch die 
Abgabe von Empfehlungen des Beirates sowie eine regelmäßige Eva-
luierung ihrer Umsetzung behoben.

Freie Dienstverträge

 12.1 Die Geologische Bundesanstalt schloss mit vier Bundesbediensteten der 
Anstalt regelmäßig freie Dienstverträge ab, die buchhalterische und 
administrative Tätigkeiten des teilrechtsfähigen Bereichs der Geolo-
gischen Bundesanstalt beinhalteten. In den Arbeitsplatzbeschreibun-
gen der jeweiligen Bediensteten waren diese Tätigkeiten jedoch teil-
weise enthalten. Von 2000 bis 2004 betrugen die Auszahlungen aus 
diesen Dienstverträgen insgesamt rd. 44.500 EUR. Zusätzlich erhiel-
ten sie rd. 2.200 Überstunden abgegolten. 

 12.2 Nach Ansicht des RH wären die in den freien Dienstverträgen verein-
barten Leistungen innerhalb der jeweiligen Dienstverhältnisse zu leis-
ten gewesen. 

Verwaltung

Personal

Organisation
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 12.3 Laut Stellungnahme der Geologischen Bundesanstalt werde sie künf-
tig keine weiteren Verträge dieser Art abschließen, wenn es sich um 
Tätigkeiten handelt, die in der Arbeitsplatzbeschreibung des/der betref-
fenden Bediensteten enthalten sind. 

Das BMBWK sagte zu, die Geologische Bundesanstalt anzuweisen, 
dass derartige Verträge andere Arbeitsinhalte aufweisen müssen als 
die jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibungen.

Dienstreisen

 13.1 Die Bediensteten der Geologischen Bundesanstalt unternahmen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zahlreiche Dienstreisen. Von 2000 bis Okto-
ber 2004 betrugen die dadurch bewirkten Abwesenheiten insgesamt 
6.742 Tage. Dies entsprach einer Personalkapazität von sechs bis sieben 
Personenjahren oder rd. 8 % bis 9 % des Stammpersonals. Gleichzei-
tig begründete die Geologische Bundesanstalt bestehende Rückstände 
bei der Aufgabenerfüllung mit einem Mangel an qualifi ziertem Per-
sonal.

 13.2 Der RH empfahl der Geologischen Bundesanstalt, angesichts der 
beträchtlichen Abwesenheiten der Mitarbeiter, die Notwendigkeit von 
Dienstreisen kritischer zu hinterfragen. Dadurch würden personelle 
Ressourcen verstärkt für die Kerntätigkeiten der Anstalt zur Verfü-
gung stehen. 

 13.3 Die Geologische Bundesanstalt wies darauf hin, dass Dienstreisen ein 
unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit eines Geologen seien. 

Laut Mitteilung des BMBWK werde es die Geologische Bundesanstalt 
auffordern, bei der Genehmigung von Dienstreisen strengere Maß-
stäbe anzulegen.

Verwaltung Geologische Bundesanstalt
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Ressourcenerfassung

 14.1 In der Geologischen Bundesanstalt wurden auf Abteilungsebene Auf-
zeichnungen über die geleisteten personellen Tätigkeiten und deren 
Zuordnung zu Projekten und Programmen geführt. Eine abteilungs-
übergreifende Verdichtung dieser Daten erfolgte seit dem Jahr 2000 
jedoch nicht mehr. Dadurch war die Geologische Bundesanstalt bei-
spielsweise nicht in der Lage, ihre Forschungsleistungen aussagekräf-
tig darzustellen und zu bewerten.

 14.2 Der RH bemängelte die Einstellung der Ressourcenerfassung. Er regte 
die Einführung eines ganzheitlichen Ressourcenerfassungssystems mit 
einer überschaubaren Zahl von Tätigkeitskriterien und Untergliede-
rungen an, welches auch den teilrechtsfähigen Bereich abdeckt.

 14.3 Die Geologische Bundesanstalt sagte zu, das bisherige System der Res-
sourcenerfassung zu überarbeiten.

 15 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen im Inven-
tarbereich die nicht mehr zeitgemäße handschriftliche Erfassung der 
Anlagegüter auf Kontoblättern, die mangelhafte Angabe der Stand-
orte der Anlagegüter sowie fehlerhafte Eintragungen und offenkun-
dige Bestandsdifferenzen bei der Inventarführung. 

Geologische Karte der Republik Österreich 

 16.1 Die Geologische Karte der Republik Österreich (GÖK 50) war das wich-
tigste Kartenwerk der Geologischen Bundesanstalt und wurde seit 1977 
erstellt. Anfang der 80er Jahre plante die Geologische Bundesanstalt, 
das gesamte, in 213 Kartenblätter eingeteilte Bundesgebiet bis 2010 
zu kartieren. Ende 2004 lagen jedoch erst 109 der 213 Karten vor. 

  Bei durchschnittlich jährlich zwei von der Geologischen Bundesan-
stalt herausgegebenen Karten war eine Fertigstellung nicht vor dem 
Jahr 2055 zu erwarten. Bereits 1991 stellte der RH einen hochgerech-
neten Rückstand der Kartenfertigstellung von etwa 20 Jahren fest.

Weitere 
Feststellungen

Aufgabenerfüllung

Geowissenschaftliche 
Landesaufnahme

Verwaltung

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument18 von 320



BMBWK

Bund 2007/4 11

 16.2 Der RH bemängelte den Rückstand der Kartenerstellung, der sich seit 
1991 erheblich vergrößert hat und zu einem Veralten des Kartenwerks 
vor seiner endgültigen Fertigstellung führen kann. Dieser Umstand 
wurde vom RH schon im Tätigkeitsbericht Bund 1990 aufgezeigt (S. 22 
Abs. 12.7). Er empfahl der Geologischen Bundesanstalt, die Herausgabe 
der restlichen Karten zu beschleunigen und das Kartenwerk ehestmög-
lich abzuschließen.

 16.3 Die Geologische Bundesanstalt und das BMBWK stimmten dem RH zu, 
dass das GÖK 50–Programm forciert vorangetrieben werden müsse.

 17.1 Zur Erhöhung des Informationsgehalts und der Gebrauchsmöglich-
keit von geologischen Karten wurden diese durch Erläuterungshefte 
ergänzt. Zum überwiegenden Teil der GÖK 50 waren keine Erläute-
rungshefte erschienen. Bei den im überprüften Zeitraum herausgege-
benen Karten fehlten diese gänzlich. Sofern Erläuterungen vorhanden 
waren, erschienen diese zum Teil mit mehrjähriger Verspätung. 

 17.2 Der RH empfahl der Geologischen Bundesanstalt, die Erstellung der 
Erläuterungen bereits zu Beginn der Kartenerstellung einzuplanen und 
sie zügiger zu veröffentlichen.

 17.3 Laut Stellungnahme der Geologischen Bundesanstalt werde sie Karten-
blätter künftig nur mehr in begründeten Ausnahmefällen ohne Erläute-
rungen ausgeben. Gegenwärtig werde an den Erläuterungen für 13 Kar-
tenblätter gearbeitet.

Projekt GEOFAST

 18.1 Um die Rückstände bei der Kartenerstellung der GÖK 50 zu beheben, 
startete die Geologische Bundesanstalt im Jahr 2001 in der Teilrechts-
fähigkeit ein Projekt zur Erstellung und Digitalisierung geologischer 
Karten (Projekt GEOFAST). Geplant war, im ersten Quartal 2005 das 
Projekt mit 60 digitalisierten Karten abzuschließen. Ende 2004 lagen 
infolge von Projektverzögerungen erst elf vergleichbare Karten vor. 

Die Verzögerungen resultierten vor allem daraus, dass wichtige Projekt-
parameter, wie die Einhaltung von Zeitplänen, die Eignung von Mit-
arbeitern oder die Sicherstellung der Finanzmittel, nicht an geänderte 
Gegebenheiten angepasst worden waren. Nach Angaben der Geologi-
schen Bundesanstalt wirkten sich die Projektverzögerungen auch auf 
die herkömmliche Kartierung und auf andere Kerntätigkeiten aus. 

Aufgabenerfüllung Geologische Bundesanstalt
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 18.2 Der RH bewertete den Versuch der Geologischen Bundesanstalt, die 
Kartenerstellung zu verkürzen, grundsätzlich positiv. Angesichts der 
Bedeutung des Projekts GEOFAST empfahl er der Geologischen Bun-
desanstalt, das Projektmanagement zu verbessern und die Projektab-
läufe in kürzeren Intervallen zu kontrollieren.

 18.3 Laut Mitteilung der Geologischen Bundesanstalt sei das Projekt so 
bedeutungsvoll, dass geringe Verzögerungen bei anderen Projekten oder 
Tätigkeiten in Kauf genommen werden könnten. Weiters seien Maß-
nahmen gegen die Projektverzögerungen, beispielsweise eine angepasste 
Zeitplanung oder die Besetzung einer Planstelle der Geologischen Bun-
desanstalt für die operative Leitung und das Projektmanagement für 
GEOFAST, gesetzt worden.

Projekt GEORIOS

 19.1 Seit der FOG–Novelle 2000 hatte die Geologische Bundesanstalt geogen 
bedingte Naturgefahren zu erfassen. Im Jahr 2001 startete die Geolo-
gische Bundesanstalt in Umsetzung dieser neuen Aufgabe in der Teil-
rechtsfähigkeit ein Projekt zur Darstellung der Georisiken Österreichs 
(Projekt GEORIOS). 

Wie beim Projekt GEOFAST war die Geologische Bundesanstalt auch 
bei diesem Projekt noch weit von der Zielerreichung entfernt. So lagen 
zum angestrebten Projektabschluss Ende 2004 erst bei 70 der 213 mög-
lichen Karten der GÖK 50, die als Grundlage diente, digitalisierte Daten 
vor. Dies entsprach einem Zielerreichungsgrad von rd. 33 %.

 19.2 Der RH stellte kritisch fest, dass sich die bereits beim Projekt GEOFAST 
festgestellten Schwächen im Projektmanagement auch in der Abwick-
lung des Projekts GEORIOS fortsetzten. Er empfahl der Geologischen 
Bundesanstalt, das Projektmanagement zu verbessern und die Projekt-
abläufe in kürzeren Intervallen zu kontrollieren.

 19.3 Laut Stellungnahme der Geologischen Bundesanstalt seien zahlreiche 
Kartenblätter nicht in vergleichbarer Dichte mit Daten belegt, wodurch 
auf zahlreichen Kartenblättern wenige bis keine Einträge vorhanden 
seien. Zum Jahresende 2004 wären bereits 80 % des Archivmaterials 
erfasst gewesen und die Schwächen im Projektmanagement seien zwi-
schenzeitlich überwunden.

 19.4 Der RH entgegnete, dass Kartenblätter, die mit weniger Daten belegt 
sind, auch in einer ungleich kürzeren Zeitspanne fertig gestellt werden 
könnten. 

Erfassung 
geogen bedingter 
Naturgefahren

Aufgabenerfüllung
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 20.1 Weiters verpfl ichtete die FOG–Novelle 2000 die Geologische Bundesan-
stalt zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen des staatlichen Krisenma-
nagements. Mit der Novelle des Bundesministeriengesetzes im Jahr 2003 
erfolgte eine Konzentration dieser Kompetenzen beim BMI. 

Im möglichen Krisenfall ergab sich ein erhöhter Koordinations– und 
Abstimmungsbedarf mit zahlreichen staatlichen Stellen. Dennoch lagen 
in der Geologischen Bundesanstalt keine aufeinander abgestimmten 
Notfall– und Einsatzpläne mit diesen Institutionen vor. Ein Master-
plan mit einer Aufgaben– und Kompetenzverteilung für die Geologi-
sche Bundesanstalt im Katastrophenfall existierte ebenfalls nicht.

 20.2 Der RH empfahl dem BMBWK, in Zusammenarbeit mit der Geologi-
schen Bundesanstalt und dem BMI die Aufgaben und Kompetenzen der 
Geologischen Bundesanstalt im Krisenfall zu defi nieren und in einem 
Masterplan festzulegen.

 20.3 Laut Mitteilung des BMBWK seien an der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften bereits Maßnahmen zur Schaffung einer Plattform 
gestartet worden, auf deren Grundlage das BMBWK die Konkretisie-
rung der Aufgaben– und Kompetenzverteilung der Geologischen Bun-
desanstalt im Krisen– und Katastrophenfall leisten wolle.

 21.1 Im Zuge der Beurteilung der Aufgabenerfüllung der Geologischen Bun-
desanstalt stellte der RH fest, dass mehrere im FOG normierte Aufga-
benbereiche (geologische Landesaufnahme, Erfassung geogen bedingter 
Naturgefahren, Hydrogeologie) verstärkt in die teilrechtsfähige Geba-
rung ausgelagert wurden. 

  Die Übernahme von wissenschaftlichen Arbeiten war aber gemäß den 
Bestimmungen des FOG nur bei sonstiger ordnungsgemäßer Erfül-
lung der im FOG normierten Aufgabenbereiche zulässig. Die Geologi-
sche Bundesanstalt begründete diese Vorgangsweise mit einer erhöh-
ten personellen und fi nanziellen Flexibilität. 

 21.2 Der RH kritisierte die Auslagerung zahlreicher Kernaufgaben in die 
Teilrechtsfähigkeit, die wiederum erhebliche zeitliche Rückstände in 
den Kernbereichen bewirkte bzw. vergrößerte. Nach Ansicht des RH 
wurde die nicht gesetzeskonforme Auslagerung von Kernaufgaben in 
die Teilrechtsfähigkeit durch eine zu weite Interpretation der gesetzli-
chen Möglichkeiten durch die Geologische Bundesanstalt bewirkt. Der 
RH empfahl dem BMBWK, nach erfolgter Evaluierung der Anstalt, ver-
stärkt Prioritäten für die operative Leistungsumsetzung festzulegen.

Zusammenarbeit mit 
dem staatlichen 
Krisenmanagement

Zusammenfassende 
Beurteilung

Aufgabenerfüllung Geologische Bundesanstalt
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 21.3 Die Geologische Bundesanstalt und das BMBWK entgegneten, dass die 
Auslagerung von Aufgaben in die Teilrechtsfähigkeit die Aufgabener-
füllung der Anstalt nicht behindere, sondern unterstütze. Weiters wäre 
die Teilrechtsfähigkeit als Instrument zu betrachten, mit dessen Hilfe 
Drittmittel zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Geologischen 
Bundesanstalt verwendet werden könnten. 

 21.4 Der RH erwiderte, dass die Geologische Bundesanstalt in vielen Gebie-
ten, wie etwa in der geologischen Landesaufnahme oder bei ihren 
Schwerpunktprogrammen, die selbst gesetzten Ziele bei weitem nicht 
erfüllte. Eine der wesentlichen Ursachen dafür war eine einseitige Pri-
oritätensetzung zugunsten der Erfüllung von Aufgaben im Rahmen 
der Teilrechtsfähigkeit. 

  Dem RH war allerdings bewusst, dass die Schaffung von Einnahmen, 
die der Anstalt verblieben, einen besonderen Anreiz zur Forcierung 
der Aktivitäten im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit darstellte. 

 22.1 Als wichtigste in der Teilrechtsfähigkeit durchführbare Tätigkeiten 
waren die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten im Auftrag Drit-
ter und der Vertrieb von Druckwerken und Datenträgern, welche im 
Zusammenhang mit der Anstaltstätigkeit stehen, zu nennen. 

In der durch das FOG eingeräumten Teilrechtsfähigkeit bestanden für 
die Geologische Bundesanstalt zahlreiche Rechtsvorschriften. So war 
beispielsweise neben dem Rechnungsabschluss ein Gebarungsvorschlag 
zu erstellen, der über die Art und Zahl der geplanten Projekte Aus-
kunft geben sollte. Während die Geologische Bundesanstalt den Rech-
nungsabschluss über den teilrechtsfähigen Bereich in ihre Jahresbe-
richte aufnahm, unterblieb die Erstellung eines Gebarungsvorschlags. 
Dieser wurde vom BMBWK auch nicht eingefordert.

 22.2 Der RH kritisierte die vorschriftswidrige Vorgangsweise und verwies 
darauf, dass der Geologischen Bundesanstalt und dem BMBWK dadurch 
jeweils ein zentrales Planungs– und Kontrollinstrument fehlte. Er emp-
fahl die Erstellung eines Gebarungsvorschlags in einer vom BMBWK 
festzulegenden Form.

 22.3 Laut Stellungnahme der Geologischen Bundesanstalt würden die zumeist 
kurzfristigen Projekte in der Teilrechtsfähigkeit die Erstellung eines rea-
listischen Gebarungsvorschlags erschweren. 

Teilrechtsfähigkeit 

Rechtsvorschriften

Aufgabenerfüllung
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Das BMBWK sagte zu, die Geologische Bundesanstalt in Hinkunft zur 
Vorlage eines jährlichen Gebarungsvorschlags gemäß dem FOG auf-
zufordern.

 23.1 Mehrjährige teilrechtsfähige Projekte bzw. solche mit einem Gesamt-
entgelt über 400.000 EUR waren der Bundesministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur Genehmigung zu melden. Die Geologi-
sche Bundesanstalt unterließ — mit Ausnahme jener Projekte, die das 
BMBWK selbst beauftragte — diese Meldungen, wodurch das BMBWK 
keine Informationen über Zahl, Dauer und Finanzvolumen dieser Pro-
jekte hatte. 

 23.2 Der RH wies die Geologische Bundesanstalt auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Meldebestimmungen hin. 

Dem BMBWK empfahl er, diese Meldungen zur Erhöhung der Steue-
rungs– und Kontrollmöglichkeiten künftig verstärkt einzufordern.

 23.3 Laut Mitteilung des BMBWK werde es für die Einhaltung der Bestim-
mungen des FOG sorgen.

 24.1 In den Jahren 2000 bis 2004 entfi elen rd. 84 % der Einnahmen in der 
Teilrechtsfähigkeit auf Finanzmittel der öffentlichen Hand, beispiels-
weise in Form von Beauftragungen durch einzelne Bundesministerien 
oder Gebietskörperschaften. Nur jeweils rd. 8 % entfi elen auf Einnah-
men aus dem nichtstaatlichen Bereich sowie auf Verkaufserlöse und 
sonstige Einnahmen.

 24.2  Der RH bemerkte kritisch, dass die Auslagerung von Kernaufgaben in 
die Teilrechtsfähigkeit in diesem Bereich zu dem dargestellten hohen 
Prozentanteil öffentlicher Finanzmittel führte. Er empfahl der Geolo-
gischen Bundesanstalt die verstärkte Akquisition von Drittmitteln aus 
dem nicht öffentlichen Bereich.

 24.3 Die Geologische Bundesanstalt entgegnete, dass sie durch die Akqui-
sition von Geldern aus dem nicht öffentlichen Bereich Gefahr liefe, in 
Konkurrenz zu Ingenieurbüros zu treten und in Widerspruch zu den 
Basisaufgaben zu geraten.

Teilrechtsfähige 
Gebarung 

Teilrechtsfähigkeit Geologische Bundesanstalt

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 23 von 320



16 Bund 2007/4

 24.4 Der RH verwies nochmals darauf, dass die Übernahme von wissen-
schaftlichen Arbeiten nur dann zulässig ist, wenn dadurch die ord-
nungsgemäße Erfüllung der im FOG normierten Aufgabenbereiche 
nicht beeinträchtigt wird. Unter dieser Voraussetzung sollte der Anteil 
der Drittmittel aus dem nicht öffentlichen Bereich gesteigert werden.

 25.1 Die allgemein gefassten Vorgaben des FOG, ihre fehlende Konkreti-
sierung durch die Geologische Bundesanstalt und die mangelnde Pri-
oritätensetzung durch das BMBWK führten zu jahrelangen Verzöge-
rungen bei der gesetzlichen Aufgabenerfüllung. Die Teilrechtsfähigkeit 
der Geologischen Bundesanstalt vermochte diese Verzögerungen nicht 
auszugleichen und führte letztlich — wegen eines Mangels an betriebs-
wirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten und wegen der Kontrolldefi -
zite des BMBWK — zu weiteren Behinderungen bei der Erfüllung der 
Kerntätigkeiten.

 25.2 Nach Ansicht des RH wären daher vorrangig auf Grundlage einer inter-
nationalen Evaluierung der Geologischen Bundesanstalt deren wissen-
schaftlich und gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabenbereiche fest-
zulegen, um sie dadurch in der Forschungslandschaft eindeutig zu 
positionieren. Aus den Evaluierungsergebnissen wären sodann Kern-
aufgaben und –strategien für die Geologische Bundesanstalt abzulei-
ten. Die Erfüllung der Kernaufgaben sollte durch quantifi zierte und 
nachprüfbare Leistungsvereinbarungen zwischen dem BMBWK und 
der Geologischen Bundesanstalt sichergestellt werden.

Zur Erhöhung der Finanzierungssicherheit und der Planbarkeit der 
Anstaltstätigkeit sollte vom bisher einjährigen Finanzierungshorizont 
abgegangen und eine mittelfristige Finanzierung der Geologischen 
Bundesanstalt in Form von mehrjährigen Globalbudgets erwogen wer-
den. Die Einhaltung der Budgets sowie der Zeit– und Kostenpläne wäre 
durch geeignete betriebswirtschaftliche Instrumentarien, wie beispiels-
weise eine Vollkostenrechnung und entsprechende Projektverfolgungs-
systeme sicherzustellen.

Allenfalls könnten auch Überlegungen über eine Ausgliederung aus 
dem Bundeshaushalt angestellt werden. Als Voraussetzungen für das 
Gelingen einer Ausgliederung wären unter anderem klare Zielvorga-
ben, eine Umfeldanalyse, die Untersuchung von Alternativen und eine 
Kosten–Nutzen–Analyse zu beachten. Der RH verweist im Einzelnen 
dazu auf seine Ausführungen im Bericht Reihe Bund 2001/5 S. 13 ff.

Ausblick
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26 Zusammenfassend empfahl der RH 

 dem BMBWK:

 (1) Die Kernaufgaben der Geologischen Bundesanstalt wären auf 
Basis einer nationalen und internationalen Evaluierung festzule-
gen. Darauf aufbauend sollten klare strategische Prioritäten erstellt 
werden.

 (2) Die Erfüllung der Kernaufgaben der Geologischen Bundesanstalt 
sollte durch den Abschluss von quantifi zierten und nachprüfbaren 
Leistungsvereinbarungen, verbunden mit mittelfristigen Globalbud-
gets, sichergestellt werden.

 (3) Die Aufgaben und Kompetenzen der Geologischen Bundesan-
stalt in Krisenfällen wären zu defi nieren und in einem Masterplan 
festzulegen.

  der Geologischen Bundesanstalt:

 (4) Im Bereich der Kernaufgaben wären Forschungsstrategien zu 
entwickeln und die Forschungsergebnisse einheitlich, vollständig 
und übersichtlich darzustellen.

 (5) Die Erstellung der Geologischen Karte der Republik Österreich 
sollte beschleunigt werden. Weiters wären die Erstellung und Her-
ausgabe von Kartenerläuterungen bereits zu Beginn der Kartener-
stellung einzuplanen.

 (6) Es wären das Projektmanagement ihrer Schwerpunktprogramme 
zu verbessern und die gesetzlichen Meldebestimmungen bei Projek-
ten in der Teilrechtsfähigkeit einzuhalten.

 (7) Es wäre eine Kostenrechnung auf Vollkostenbasis einzuführen. 
Die interne Budgetverteilung sollte auf die Prioritäten der Projekte 
und Programme abgestimmt werden.

Schluss-
bemerkungen

Geologische Bundesanstalt
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Kurzfassung

Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung

Im Bereich des Landesschulrates für Salzburg fehlte es an ausreichen-
dem Kontrollverständnis. Kontrollaufgaben wurden nur unzureichend 
bzw. mangels aussagekräftiger Dokumentation vielfach nicht nach-
vollziehbar wahrgenommen. Eine wirkungsvolle Koordination der 
Kontrolltätigkeiten war nicht erkennbar.

Die veraltete und den aktuellen Erfordernissen nicht mehr entspre-
chende Aufbauorganisation des Amtes des Landesschulrates erschwerte 
eine zweckmäßige Besorgung der Aufgaben und die Koordination 
der sachlich zusammengehörenden Aufgabengebiete.

Der Landesschulrat verfügte über keinen umfassenden Katalog der 
von ihm selbst bzw. von den Leitern der nachgeordneten Dienst-
stellen (Schulleitern) wahrzunehmenden Kontrollaufgaben.

Der Landesschulrat kam Aufforderungen des BMBWK zur Bekannt-
gabe von Daten für die Budget– und Investitionsplanung erheblich 
verspätet oder überhaupt nicht nach.

Die Buchhaltung des Landesschulrates kam ihren Prüfungsverpfl ich-
tungen nur unzureichend nach.

Die Koordination der Tätigkeiten der Schulaufsichtsorgane sowie 
der Informationsfl uss sowohl untereinander als auch zum Verwal-
tungsbereich (insbesondere Landesschulratsdirektor und Rechtsab-
teilungen) waren unzureichend.
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Die Aufsichtstätigkeit der Schulaufsichtsorgane war aus ihren Tätig-
keitsberichten an den Amtsführenden Präsidenten inhaltlich nur 
sehr eingeschränkt nachvollziehbar. Aus den in den Schulen aufl ie-
genden Unterlagen konnte ihr Tätigwerden überhaupt nicht nach-
vollzogen werden.

Ob bzw. in welcher Qualität und Intensität die Schulleiter ihren Kont-
roll– und Aufsichtspfl ichten nachgekommen waren, ließ sich man-
gels einer aussagekräftigen Dokumentation bzw. aufgrund des Feh-
lens eines Kontrollsystems ebenfalls nicht nachvollziehen.

Der Landesschulrat ist der Aufforderung des BMBWK bzw. den Emp-
fehlungen des RH aus Vorjahren zur haushaltsrechtskonformen Ver-
rechnung der Sponsoringmittel immer noch nicht nachgekommen.

Rechnungsführung und Inventarverwaltung wiesen wegen unzu-
reichender Ausbildung der damit beauftragten Mitarbeiter zahlrei-
che Mängel auf, die wegen unzureichender Kontrollen unerkannt 
blieben.

Kurzfassung
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 1 Der RH überprüfte im September und Oktober 2004 die Gebarung des 
Landesschulrates für Salzburg (Landesschulrat). Gegenstand der Über-
prüfung war die Funktionsfähigkeit von Kont rollmechanismen in den 
Bereichen Verwaltung, Rechnungswesen und Schulaufsicht im Amt 
des Landesschulrates sowie in bzw. gegenüber den Schulen. Die Per-
sonalverwaltung wurde wegen der derzeit laufenden Umstellung auf 
das neue Personalverwaltungssystem SAP–PM ausgeklammert.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung

Kenndaten zum Landesschulrat für Salzburg

Rechtsgrundlagen Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962 i.d.g.F.
Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472/1986 i.d.g.F.
Bundes–Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962 i.d.g.F.
Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986 i.d.g.F.

Gebarung 2003 2004
in Mill. EUR1)

Personalaufwand 141,2 142,8
Sachaufwand 19,9 18,5
Summe 161,2 161,3

Personal zum 1. Jänner laut Stellenplan Ist2) laut Stellenplan Ist2)

Anzahl
Verwaltung 90 81 93 83
Schulaufsicht 22 22 22 22
Lehrer 2.933 2.554 2.854 2.490

Schulen im Zuständigkeitsbereich davon Privatschulen
Allgemein bildende
Pfl ichtschulen 302 7
Allgemein bildende
höhere Schulen 25 5
Berufsbildende
Pfl ichtschulen 13 –
Berufsbildende mittlere 
und höhere Schulen 30 15
sonstige Schulen 6 4
Summe 376 31

Schuljahr 2002/2003 Schuljahr 2003/2004
Schüler 84.650 84.087

1) Rundungsdifferenz
2) in Vollbeschäftigungsäquivalenten

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 29 von 320



22 Bund 2007/4

Zu den im Juli 2005 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahm das BMBWK 
im September 2005 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung 
im November 2005. Der Landesschulrat legte innerhalb der in § 5 des 
Rechnungshofgesetzes 1948 festgelegten dreimonatigen Frist keine Stel-
lungnahme vor.

 2.1 Der Landesschulrat war als Schulbehörde des Bundes im Bundesland 
Salzburg eingerichtet. Alle Angelegenheiten, die nicht dem Kollegium 
vorbehalten waren, wurden vom Amt des Landesschulrates unter der 
Leitung des Präsidenten bzw. des Amtsführenden Präsidenten besorgt. 
Damit verbunden war deren Verpfl ichtung zur Dienst– und Fachauf-
sicht im gesamten Zuständigkeitsbereich, d.h. im Amt des Landesschul-
rates sowie gegenüber den nachgeordneten Dienststellen (Schulen).

In besonderer Weise bestanden Kontrollpfl ichten in den Bereichen Haus-
haltsführung und Schulaufsicht. Dem Landesschulratsdirektor oblag 
zwar die Leitung des gesamten inneren Dienstes, hinsichtlich der Schul-
aufsicht waren seine Befugnisse in der Praxis aber sehr eingeschränkt.

Der Landesschulrat verfügte über keinen umfassenden Katalog der von 
ihm selbst bzw. von den Leitern der nachgeordneten Dienststellen (Schul-
leitern) wahrzunehmenden Kontrollaufgaben. Auch den Schulleitern 
standen für ihren Bereich keine Kontrollkataloge zur Verfügung.

 2.2 Der RH empfahl dem Landesschulrat, die von ihm wahrzunehmenden 
Kontrollaufgaben umfassend zu erheben und in einem Kontrollkatalog 
zusammenzufassen. In diesem sollten der Gegenstand und die Häufi g-
keit der jeweils durchzuführenden Kontrollmaßnahmen, die entspre-
chende Zuständigkeit und Verantwortlichkeit sowie das Berichtswe-
sen und der Informationsfl uss festgelegt werden.

Zusätzlich sollten jährliche Schwerpunktbildungen — insbesondere 
unter Zugrundelegung festgestellter Mängel bzw. Vorgaben des BMBWK 
(z.B. pädagogische und didaktische Initiativen) — erfolgen. Auch soll-
ten den Schulleitern für ihren Bereich Kontrollkataloge zur Verfügung 
stehen bzw. sollten solche von ihnen selbst erstellt werden.

Weiters empfahl der RH dem BMBWK und dem Landesschulrat, orga-
nisatorisch vorzusorgen, dass der Landesschulratsdirektor seiner lei-
tenden und koordinierenden Funktion in vollem Umfang nachkom-
men kann*.

* Juranek, Schulverfassung und Schulverwaltung in Österreich und Europa I 738

Aufgaben des 
Landesschulrates
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 3.1 Die derzeit bestehende Aufbauorganisation des Amtes des Landes-
schulrates stammte aus dem Jahr 1983. Seither waren trotz Verände-
rungen der Rahmenbedingungen, wie z.B. Wegfall der Buchhaltung, 
keine Anpassungen erfolgt.

Die Personal– und Aufgabenzuteilung regelte die jährlich verlautbarte 
„Geschäfts– und Personaleinteilung“. Diese sollte auch Mängel der Auf-
bauorganisation ausgleichen. Teilweise stimmten die darin angeführ-
ten Aufgabenbereiche jedoch nicht mit den tatsächlich wahrgenom-
menen Aufgaben überein.

Durch die Ausgliederung der Buchhaltungsaufgaben an die Buch-
haltungsagentur im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2004 wurde eine 
Abteilung faktisch aufgelöst. Damit gingen dem Landesschulrat aber 
auch die fachlichen Kontrollmöglichkeiten für den fi nanziellen Bereich 
verloren.

Die dienst– und schulrechtlichen Angelegenheiten der Bundesschulen 
wurden von zwei Abteilungen, die Schulaufsicht von drei Abteilun-
gen wahrgenommen. Eine weitere Abteilung (Allgemeine Rechtsange-
legenheiten und Rechts– und Verwaltungsangelegenheiten der Allge-
mein bildenden Pfl ichtschulen) verfügte über kein Personal.

 3.2 Nach Ansicht des RH erschwerte die den aktuellen Gegebenheiten nicht 
mehr entsprechende Aufbauorganisation eine zweckmäßige Aufgaben-
erfüllung und die erforderliche Koordination der sachlich zusammen-
gehörenden Aufgabengebiete. Die starke Zersplitterung der Zuständig-
keiten begünstigte eine uneinheitliche Vorgangsweise der einzelnen 
Organisationseinheiten und erschwerte eine wirksame Kontrolltätig-
keit.

Der RH empfahl daher dem Landesschulrat, die Aufbauorganisation 
des Amtes des Landesschulrates zu straffen und sachlich zusammen-
gehörende Angelegenheiten organisatorisch zusammenzufassen.

Organisation

 

Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung
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 4.1 Obwohl dem BMBWK wiederholt Mängel (z.B. haushaltsrechtswidrige 
Gebarung des Sponsorings) im Bereich des Landesschulrates bekannt 
geworden sein mussten, wurden keine Kontrollen durchgeführt. Die Buch-
haltung des BMBWK kam ihrer Prüfverpfl ichtung nicht nach; eine 
Prüfung durch die Interne Revision war ebenfalls nicht erfolgt. Die 
Umsetzung von Empfehlungen des RH aus Vorjahren wurde mit wenig 
Nachdruck betrieben.

 4.2 Der RH empfahl dem BMBWK, seinen Aufsichts– und Kontrollver-
pfl ichtungen unter Einsatz seiner Kontrolleinrichtungen (z.B. Interne 
Revision) wirkungsvoll nachzukommen.

 4.3 Laut Stellungnahme des BMBWK seien die letzten Jahre durch die Verwal-
tungsreform und die Neuordnung der Buchhaltungen bestimmt gewesen. 
Im zweiten Halbjahr 2005 hätten die Prüfungstätigkeiten der Buchhal-
tungsagentur zugenommen. Darüber hinaus habe das BMBWK in den 
Durchführungsbestimmungen zum jeweiligen Bundesfi nanzgesetz sowie 
bei verschiedenen Besprechungen und Tagungen wiederholt auf die 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen hingewiesen.

Der Einsatz der Internen Revision für Prüfungsaufgaben im Bereich des 
Landesschulrates werde nach Maßgabe der verfügbaren freien Kapa-
zitäten erwogen werden.

 4.4 Der RH nahm die Bemühungen des BMBWK um eine intensivere Kont-
rolltätigkeit zur Kenntnis. Den Einsatz der Internen Revision hielt er 
jedoch für unverzichtbar.

Kanzleiwesen

 5.1 Im Bereich des Landesschulrates erfolgte keine Kontrolle hinsichtlich 
noch unerledigter Geschäftsstücke. So bot das in Verwendung stehende 
IT–unterstützte Kanzleiinformationssystem nicht die Möglichkeit, die 
noch unerledigten Geschäftsfälle aufzulisten. Dadurch wurden wieder-
holt notwendige Erledigungen verabsäumt. Rationalisierungsmöglich-
keiten des Systems wurden nicht genützt.

 5.2 Der RH bemängelte das Fehlen eines Kontrollsystems für eine ver-
lässliche und fristgerechte Aktenerledigung. Er empfahl, nach Mög-
lichkeiten zu suchen, die unerledigten Geschäftsfälle in periodischen 
Abständen automationsunterstützt aufzulisten. Darüber hinaus soll-
ten Rationalisierungsmöglichkeiten des IT–Systems genutzt werden.

Kontrolltätigkeit 
durch das BMBWK

Administrativbereich

Kontrollmechanismen im Landesschulrat
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Brandschutz und Sicherheit

 6.1 Der Landesschulrat fasste die sicherheitsrelevanten Vorschriften, Erlässe 
und Rundschreiben (z.B. betreffend Brandschutz, Katastrophenschutz, 
Strahlenschutz etc.) in einem „Sicherheitsordner“ zusammen. Er stellte 
diesen in gedruckter Form und auf der Website des Landesschulrates 
den Schulen zur Verfügung.

Weiters enthielten die jährlich ebenfalls auf der Website des Landes-
schulrates verlautbarten Terminkalender Anordnungen über durchzu-
führende Überprüfungen und Maßnahmen. Auch zum Thema Bundes-
bedienstetenschutz erging eine Reihe von Rundschreiben.

Der Landesschulrat überprüfte die Umsetzung der angeordneten Maß-
nahmen von sich aus nicht. Bei der Beurteilung, ob Schulleiter, Brand-
schutzbeauftragte bzw. sonstige Beauftragte ihren Aufgaben im Sinne 
der Anordnungen nachkamen, verließ sich der Landesschulrat gänz-
lich auf die Tätigkeit des aufgrund des Bundes–Bedienstetenschutzge-
setzes mit der sicherheitstechnischen Betreuung beauftragten Unter-
nehmens (Sicherheitsfachkraft).

Die von diesem vorgelegten jährlichen Berichte ließen nicht erkennen, 
ob die Vorgaben des Landesschulrates (z.B. in Bezug auf den organi-
satorischen Brandschutz und die Durchführung der Eigenkontrollen) 
eingehalten wurden. Es erfolgte in dieser Hinsicht auch keine Aus-
wertung. 

Bei allen drei stichprobenweise überprüften Schulen (Bundeshandels-
akademien I und II Salzburg sowie Bundesgymnasium und Bundes-
realgymnasium Hallein) stellte der RH beträchtliche Mängel bei der 
Wahrnehmung des organisatorischen und vorbeugenden Brandschut-
zes durch die Schulleiter sowie die Brandschutzbeauftragten fest. Diese 
wären durch die Sicherheitsfachkraft aufzuzeigen gewesen.

 6.2 Der RH hielt anerkennend fest, dass der Sicherheitsordner und die zum 
Thema Bundesbedienstetenschutz ergangenen Rundschreiben ausge-
zeichnete Unterlagen für die Schulen darstellten. Diese bedürfen aller-
dings einer ständigen Aktualisierung und Qualitätssicherung.

Kritisch beurteilte der RH hingegen das Versäumnis des Landesschul-
rates, sich von der Umsetzung der im Interesse der Sicherheit von 
Schülern und Mitarbeitern der Schulen und sonstigen Dienststellen 
liegenden Anordnungen zu überzeugen bzw. einen wirkungsvollen 
Kontrollmechanismus einzurichten. 

Kontrollmechanismen im Landesschulrat Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung
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Er regte an, die Schul– und Dienststellenleiter auf ihre Verantwortlich-
keit hinzuweisen. Darüber hinaus sollten bei Schulinspektionen und 
in Zusammenarbeit mit den Schulaufsichtsorganen stichprobenweise 
diesbezügliche Überprüfungen vorgenommen werden. Die Tätigkeit der 
Sicherheitsfachkräfte wäre kritischer zu beurteilen und auszuwerten. 
Außerdem sollte der Aus– und Weiterbildung der verschiedenen Beauf-
tragten in Zusammenarbeit mit Präventivdiensten gemäß dem Bundes–
Bedienstetenschutzgesetz mehr Bedeutung beigemessen werden.

Berufungen und Beschwerden

 7.1 Die jährlich etwa 50 Berufungen gegen Entscheidungen der Schullei-
ter bzw. Schulbehörden erster Instanz sowie die an den Landesschulrat 
herangetragenen Beschwerden gaben wiederholt Hinweise auf Miss-
stände in Schulen; deren Erfassung und Auswertung erfolgte nicht.

Lediglich in einem Fall im Jahr 1999 wurde ein Lehrer ermahnt. Die 
Bearbeitung von Beschwerden war uneinheitlich und nicht durch Richt-
linien geregelt.

 7.2 Der RH hielt fest, dass die sich im Zuge der Bearbeitung von Beru-
fungen und Beschwerden ergebenden Kontrollmöglichkeiten unge-
nützt blieben. Insbesondere war die uneinheitliche Behandlung von 
Beschwerden nicht geeignet, Probleme und Missstände frühzeitig zu 
erkennen und steuernd einzugreifen.

Er empfahl dem Landesschulrat, in einer Richtlinie eine einheitliche 
Vorgangsweise festzulegen. Weiters sollte eine Auswertung der Miss-
stände vorgenommen und den jeweils zuständigen Stellen des Lan-
desschulrates zur Verfügung gestellt werden, um zielführende Maß-
nahmen treffen zu können.

Kennzahlen

 8.1 Das BMBWK wertete alljährlich die von den Schulen im Wege des Lan-
desschulrates übermittelten Budgetanträge aus. Auf Basis der tatsäch-
lichen Gebarungsergebnisse des jeweils vorletzten Jahres ermittelte es 
Kennzahlen, die eine Hilfestellung

– für den Budgetvollzug durch die Schulen,

– bei der Budgetplanung für künftige Jahre,

Finanzielle Kontrolle

Kontrollmechanismen im Landesschulrat
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– zur Erkennung von Schwachstellen und

– zum Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten

boten.

Der Landesschulrat wurde vom BMBWK aufgefordert, die Ursachen für 
die auffälligsten Abweichungen von den Kennzahlen an verschiede-
nen Schulen innerhalb einer gesetzten Frist zu erheben und zu begrün-
den. Der Landesschulrat kam diesen Aufforderungen des BMBWK trotz 
mehrmaliger Urgenzen entweder mit beträchtlicher Fristüberschrei-
tung oder überhaupt nicht nach. Er begründete dies mit seiner ange-
spannten Personalsituation.

 8.2 Der RH bemängelte die erheblich verspäteten bzw. gänzlich unterlas-
senen Berichterstattungen an das BMBWK. Dadurch konnte dieses die 
sachlich begründete Richtigkeit des jeweils dem Landesschulrat zuge-
wiesenen Mittelbedarfs nicht nachvollziehen.

Er empfahl dem Landesschulrat, in Hinkunft die als Instrument für die 
Budget– und Investitionsplanung dienenden Anfragen des BMBWK 
fristgerecht zu behandeln.

Mittel des Europäischen Sozialfonds

 9.1 Ab dem Schuljahr 2001/2002 bestand die Möglichkeit der Kofi nanzie-
rung von Ausbildungsprojekten an Schulen im Ausmaß von 46 % der 
zuschussfähigen Ausgaben durch den Europäischen Sozialfonds*. Dazu 
war ein Monitoring–System einzurichten, um gegenüber der EU die 
erbrachte Leistung nachweisen zu können und somit die Förderungs-
gelder zu erhalten. Der Landesschulrat leistete der Aufforderung des 
BMBWK, zwei für die Kontrolle verantwortliche Personen zu nomi-
nieren, erst mit großer Verzögerung und nach mehrmaliger Urgenz 
Folge.

*  Der Europäische Sozialfonds ist einer der vier Strukturfonds der EU und dient dazu, 
die Bildungs–, Ausbildungs– und Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten zu 
fördern und zu unterstützen.

Die ersten Vor–Ort–Kontrollen durch die Landesschulinspektoren fan-
den erstmals ab dem Frühjahr 2004 statt. Die Behebung etwaiger Män-
gel insbesondere durch die Schulen wurde nicht überprüft.

Kontrollmechanismen im Landesschulrat Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung
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 9.2 Der RH beanstandete die verspätete Durchführung von Kontrollen 
bezüglich der korrekten Abwicklung von Projekten des Europäischen 
Sozialfonds durch den Landesschulrat.

Schulsponsoring

 10.1 Im Rahmen des so genannten Salzburger Schulsponsoring–Modells er-
hielten die teilnehmenden Schulen aus einem Sponsor–Pool eine Basis-
förderung, die in zwei Teilbereichen jeweils zu Semesterbeginn aus-
bezahlt wurde.

Ungeachtet diesbezüglicher Empfehlungen des RH (Reihe Bund 1999/3 
S. 180 Abs. 5.2 und Reihe Bund 2003/2 S. 71 Abs. 9.2) wurden diese 
Einnahmen weiterhin außerhalb der Bundesgebarung und somit haus-
haltsrechtswidrig abgewickelt.

Im September 2002 wurde der Landesschulrat zwar aufgefordert, im 
Wege des BMBWK beim BMF die Eröffnung eines Kontos bei einem 
Kreditunternehmen seiner Wahl zu beantragen. In der Folge teilte die-
ser dem BMBWK jedoch mit, dass an keine Änderung der bisherigen 
Vorgangsweise gedacht sei.

 10.2 Der RH kritisierte, dass der Landesschulrat der Aufforderung, einen 
haushaltsrechtskonformen Zustand herzustellen, immer noch nicht nach-
gekommen war. Er empfahl, die vom BMBWK angebotene Lösung ehest-
möglich umzusetzen.

 10.3 Laut Mitteilung des BMBWK habe es jede Gelegenheit wahrgenommen, 
gemeinsam mit dem Landesschulrat eine haushaltsrechtskonforme Lösung 
zu fi nden. Diese Bemühungen würden künftig auch unter Einbeziehung 
des BMF intensiviert werden.

 10.4 Der RH sah der Umsetzung seiner Empfehlungen entgegen.

Lern– und Arbeitsmittelbeiträge

 11.1 Schulen dürfen für bestimmte Lernmittel oder Arbeitsmittel im Rah-
men des praktischen Unterrichts Lern– und Arbeitsmittelbeiträge ein-
heben. Für die Höhe dieser Beiträge gilt der Grundsatz der Kostende-
ckung und jener der genauen Abrechnung.

Kontrollmechanismen im Landesschulrat
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In den überprüften Bundeshandelsakademien I und II Salzburg fehlte 
eine nachvollziehbare Kalkulation für die Höhe der Beiträge. Diese Bei-
träge wurden entgegen den haushaltsrechtlichen Vorschriften jedoch 
mit Duldung des Landesschulrates nicht in die zweckgebundene Geba-
rung aufgenommen, sondern über Elternvereinskonten vereinnahmt 
und von dort ihrem Verwendungszweck zugeführt.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Bundesrechnungsabschlus-
ses hatte der RH bereits im Jahr 2002 bei einer Schule im Bereich des 
Landesschulrates diese nicht gesetzeskonforme Vorgangsweise bean-
standet. Ob die Schulen den in der Folge ergangenen Anordnungen des 
Buchhaltungsvorstandes, der Abteilung 6 und der zuständigen Lan-
desschulinspektorin, nachgekommen sind, überprüfte der Landesschul-
rat nicht.

 11.2 Der RH beanstandete, dass der Landesschulrat eine wirkungsvolle Kont-
rolle unterließ, obwohl ihm Probleme im Bereich der Haushaltsfüh-
rung bekannt waren. Er empfahl, für die Einhaltung der Haushalts-
vorschriften zu sorgen. 

 11.3 Das BMBWK teilte mit, dass ein neuer Entwurf betreffend die Verrech-
nung von Beiträgen für den fachpraktischen Unterricht an gewerblichen 
Lehranstalten in Vorbereitung sei.

Rechnungswesen und Inventarverwaltung

 12.1 Die von der Buchhaltung des Landesschulrates jährlich durchzufüh-
rende Nachprüfung der Kassenabrechnung lag bei den drei stichpro-
benweise vom RH überprüften Schulen drei, sechs bzw. acht Jahre 
zurück.

Die Verlagsabrechnung der Schulen wurde ohne Überprüfung bestä-
tigt. Den Bargeldbestand der Handkassa des Landesschulrates hatte 
die Buchhaltung noch niemals überprüft. Der Zweitschlüssel für die 
Handkassa wurde nicht gesondert verwahrt.

Die Inventaraufschreibungen wiesen zahlreiche Fehler auf. Die vorge-
schriebenen Inventuren unterblieben.

 12.2 Der RH bemängelte, dass die Buchhaltung ihren in den Haushalts-
vorschriften festgelegten Verpfl ichtungen nicht nachgekommen ist. 
Er empfahl, die Verrechnungs– und Inventarisierungsvorschriften zu 
beachten.

Kontrollmechanismen im Landesschulrat Landesschulrat für Salzburg:
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 13.1 Der Tätigkeitsbereich der Schulaufsichtsorgane war durch den Erlass 
des BMBWK „Aufgabenprofi l der Schulaufsicht“ geregelt. Er umfasste 
schulübergreifende Aufgaben (mitwirkende Gestaltung und Führung, 
Planung und Koordination, Organisations– und Personalentwick-
lung, Qualitätssicherung, Beratung sowie Konfl iktmanagement) und 
die Inspektion der einzelnen Schulen sowie der Tätigkeit der Lehrer.

Für die Wahrnehmung der Schulaufsicht sah die Geschäftsverteilung 
des Amtes des Landesschulrates drei Abteilungen vor, denen zwei, drei 
bzw. vier Landesschulinspektoren zugeteilt waren. Die Abteilungslei-
tung nahm im jährlichen Wechsel jeweils einer der Landesschulinspek-
toren wahr. Seine Tätigkeit beschränkte sich jedoch nur auf einzelne 
administrative Aufgaben. Eine übergeordnete koordinierende Führung 
dieser Abteilungen war organisatorisch nicht vorgesehen bzw. wurde 
vom Amtsführenden Präsidenten selbst wahrgenommen.

Die regelmäßigen Besprechungen der Landesschulinspektoren beim 
damaligen Amtsführenden Präsidenten wurden nicht dokumentiert. 
Dem RH konnten weder konkrete Ergebnisse noch generelle Weisun-
gen oder Schwerpunktsetzungen als Hinweise auf eine koordinierende 
Einfl ussnahme vorgewiesen werden.

Der Landesschulratsdirektor und die Rechtsabteilungen waren nicht 
eingebunden; sie erhielten auch keine unmittelbaren Informationen 
über die Inhalte und Ergebnisse der Besprechungen. Erst der neue 
Amtsführende Präsident bezog auch die Verwaltung mit ein.

 13.2 Der RH vermisste eine wirkungsvolle Steuerung im Kernbereich der Auf-
gabenstellung des Landesschulrates, insbesondere hinsichtlich der päda-
gogischen Aufsichtsführung und Qualitätssicherung. Er empfahl dem 
Landesschulrat, Zielsetzungen für die Durchführung der Kontrollauf-
gaben zu defi nieren. Dabei wären alle betroffenen Bereiche des Lan-
desschulrates einzubinden, um Schwachstellen rasch erkennen und 
beheben zu können.

Schulaufsicht

Aufgabenstellung 
und Organisation 
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 14.1 Die semesterweise dem Amtsführenden Präsidenten vorgelegten Tätig-
keitsberichte der einzelnen Schulaufsichtsorgane waren hinsichtlich 
Umfang, Gliederung, Inhalt und Aussagewert sehr unterschiedlich. Sie 
enthielten im Wesentlichen nur eine chronologische Aufl istung der 
Tätigkeiten; eine inhaltliche Darstellung fehlte. Die Berichte verblie-
ben beim Amtsführenden Präsidenten. Ihre Weiterleitung an allenfalls 
mitzubefassende Stellen unterblieb. Eine Auswertung konnte dem RH 
nicht vorgelegt werden.

 14.2  Der RH bemerkte kritisch, dass die Aufsichtstätigkeit der Schulaufsichts-
organe mangels Dokumentation inhaltlich nur sehr eingeschränkt nach-
vollziehbar war. Er empfahl dem Landesschulrat, das Berichtswesen 
einheitlich und transparent zu gestalten. Vereinbarungen mit Schul-
leitern und Lehrern sowie allfällige Weisungen sollten jedenfalls schrift-
lich festgehalten und deren Einhaltung bzw. Befolgung nachgeprüft 
werden.

 15.1 Die vom RH befragten Schulaufsichtsorgane hatten sehr unterschied-
liche Sichtweisen hinsichtlich der Ausübung ihrer Kontrollfunktion. 
Vorrangig bezog sich diese auf die Überprüfung der Lehrfächervertei-
lung, des Ressourceneinsatzes und der Stundenplangestaltung sowie 
auf die Hospitierung von Unterrichtspraktikanten.

Die Überprüfung der Unterrichtsqualität wurde zwar als wichtige Auf-
gabe gesehen, erschien aber wegen des Fehlens von Maßstäben in der 
Praxis undurchführbar. Aus diesem Grund sowie aufgrund fehlender 
Zielvereinbarungen mit den Schulleitern konnte eine strukturierte Eva-
luierung der Zielerreichung der einzelnen Schulen nicht vorgenom-
men werden.

Es waren auch eine gezielte und systematische Kontrolle der Tätigkeit 
der Schulleiter sowie Nachprüfungen durch die Schulaufsichtsorgane 
und somit die Wirksamkeit von getroffenen Maßnahmen bzw. Verein-
barungen nicht nachvollziehbar. Die in den Tätigkeitsberichten ange-
führten „Inspektionen“ hatten eher den Charakter von Informations-
besuchen. Unklarheit bestand darüber, ob und in welchem Ausmaß den 
Schulaufsichtsorganen auch Kontrollbefugnisse und Kontrollverpfl ich-
tungen im Administrativbereich zukamen.

Berichtswesen

Kontrolltätigkeiten

Schulaufsicht Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung
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 15.2 Der RH bemängelte die nicht erkennbare Koordination der Kontrolltä-
tigkeiten und vermisste eine gezielte und systematische Kontrolle der 
Tätigkeit der Schulleiter.

Der Landesschulrat wäre nicht daran gehindert, für den eigenen Zustän-
digkeitsbereich Regelungen für die Umsetzung einer wirkungsvollen 
Aufsichtsführung zu treffen und deren Erfüllung einzufordern.

 16.1 Die Schulaufsichtsorgane entwickelten unabhängig voneinander für 
ihren jeweiligen Aufgabenbereich eigene Hilfsmittel und Anweisun-
gen. Diese Entwicklungen waren nicht allgemein bekannt.

Die IT–Ausstattung der Schulaufsichtsorgane war sehr uneinheitlich. 
Eine Software zur Unterstützung der Kontrollaufgaben und deren Doku-
mentation sowie des Informationsaustausches war nicht vorhanden.

 16.2 Der RH beurteilte diese Parallelentwicklungen als unzweckmäßig. Er 
empfahl dem Landesschulrat, die Aktivitäten zu koordinieren und den 
Schulaufsichtsorganen eine geeignete IT–Ausstattung mit der erfor-
derlichen Software zur Verfügung zu stellen. Die Entwicklung bun-
desweit einheitlicher Hilfsmittel sollte angeregt werden.

 17.1 Der RH überprüfte an drei höheren Schulen stichprobenweise die Berei-
che Verwaltung, Rechnungswesen und pädagogische Aufsicht hinsicht-
lich der Wirksamkeit der vom Landesschulrat bzw. von den Schullei-
tern wahrzunehmenden Aufsichts– und Kontrollaufgaben. Dabei stellte 
er im Wesentlichen folgende Mängel fest:

(1) Die Angelegenheiten des Brandschutzes wurden nur unzureichend 
wahrgenommen; die Sicherheitsfachkräfte kamen ihren Aufgaben nicht 
in der zu erwartenden Qualität nach. Teilweise wurden Gebäudeteile 
(z.B. Schutzräume, Fluchtwege) vorschriftswidrig genutzt. Sicherheits-
gefährdende Zustände wurden geduldet und Mängel nicht behoben.

(2) Die Verrechnungs– und Inventaraufschreibungen wiesen zahlrei-
che Mängel auf. Notwendige Prüfvorgänge waren unterblieben. Durch 
verspätete Bearbeitung entstanden Skontoverluste.

(3) Die Verwaltung der Schlüsselsysteme war nicht nachvollziehbar. 
Vielfach fehlte ein Überblick über den Schlüsselbestand, die ausgege-
benen Schlüssel und deren Verbleib.

Hilfsmittel

Wahrnehmung der 
Kontrollaufgaben an 
den Schulen

Schulaufsicht
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(4) Ob bzw. in welcher Qualität und Intensität die Schulleiter ihren Kont-
 roll– und Aufsichtspfl ichten nachgekommen waren, ließ sich mangels 
einer aussagekräftigen Dokumentation bzw. aufgrund des Fehlens eines 
Kontrollsystems nicht nachvollziehen. So lagen die Jahreslehrstoff-
verteilungen nur unvollständig vor; Unterrichtsbesuche unterblieben 
auch bei Unterrichtspraktikanten und einer großen Anzahl von Jung-
lehrern.

Ebenso fehlten Auswertungen der Schülerleistungen. Die von den Fach-
koordinatoren erstellten Berichte ließen keine Rückschlüsse auf Ver-
anlassungen des Schulleiters zur Erreichung eines einheitlichen Stan-
dards zu. 

(5) Das Tätigwerden der Schulaufsichtsorgane war aus den in den Schu-
len aufl iegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar. Insbesondere fehl-
ten schriftliche Ziel– und Maßnahmenvereinbarungen.

 17.2 Der RH führte die festgestellten Mängel auf einen schlechten Ausbil-
dungsstand der mit den jeweiligen Aufgaben betrauten Mitarbeiter, 
auf das Fehlen wirksamer Kontrollmechanismen sowie auf die unzu-
längliche Wahrnehmung der Kontrollaufgaben durch den Landesschul-
rat und die Schulleiter zurück.

Weiters stellte der RH kritisch fest, dass die Ausübung der dem Schul-
leiter obliegenden Kontrollaufgaben, auch solche mit dienstrechtlicher 
Relevanz, meist nicht (aussagekräftig) dokumentiert war. Sie wurde von 
den Schulaufsichtsorganen auch nicht nachvollziehbar überprüft. 

Er empfahl dem Landesschulrat, von den Schulleitern und Schulauf-
sichtsorganen die Erfüllung der ihnen als verantwortliche Führungs-
kräfte obliegenden Pfl ichten einzufordern. Jedenfalls sollte für eine 
eingehende Schulung des Personals gesorgt werden.

 18 Zusammenfassend empfahl der RH

dem BMBWK:

(1) Den Aufsichts– und Kontrollverpfl ichtungen sollte unter Einsatz 
der Kontrolleinrichtungen (z.B. Interne Revision) wirkungsvoll nach-
gekommen werden.

Schluss-
bemerkungen

Wahrnehmung der Kontrollaufgaben
an den Schulen

Landesschulrat für Salzburg:
Ausgewählte Bereiche der Verwaltung
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dem Landesschulrat:

(2) Die wahrzunehmenden Kontrollaufgaben sollten umfassend erho-
ben und in einem Kontrollkatalog zusammengefasst werden. Auch 
den Schulleitern sollten für ihren Bereich Kontrollkataloge zur Ver-
fügung stehen bzw. wären solche von ihnen selbst zu erstellen.

(3) Es wären die Aufbauorganisation des Amtes des Landesschul-
rates zu straffen und sachlich zusammengehörende Angelegenhei-
ten organisatorisch zusammenzufassen.

(4) Hinsichtlich der Behandlung von Beschwerden sollte in einer Richt-
linie eine einheitliche Vorgangsweise festgelegt werden. Weiters wäre 
eine Auswertung der Missstände vorzunehmen und den jeweils zu-
ständigen Stellen des Landesschulrates zur Verfügung zu stellen, 
um zielführende Maßnahmen treffen zu können.

(5) Das Berichtswesen über die Aufsichtstätigkeit der Schulaufsichts-
organe sollte einheitlich und transparent gestaltet werden.

(6) Für die Schulaufsicht wären Zielsetzungen für die Durchführung 
der Kontrollaufgaben zu defi nieren. Dabei wären alle betroffenen 
Bereiche des Landesschulrates einzubinden, um Schwachstellen rasch 
erkennen und beheben zu können.

(7) Die Aktivitäten der Schulaufsichtsorgane hinsichtlich der Ent-
wicklung von Hilfsmitteln und Anweisungen sollten koordiniert und 
ihnen eine geeignete IT–Ausstattung mit der erforderlichen Software 
zur Verfügung gestellt werden. Die Entwicklung bundesweit einheit-
licher Hilfsmittel wäre anzuregen.

(8) Von den Schulleitern und Schulaufsichtsorganen sollte die Erfül-
lung der ihnen als verantwortliche Führungskräfte obliegenden Pfl ich-
ten eingefordert werden. Jedenfalls sollte für eine eingehende Schu-
lung des Personals gesorgt werden.

(9) Hinsichtlich des Salzburger Schulsponsoring–Modells sollte die 
vom BMBWK angebotene Lösung ehestmöglich umgesetzt werden.

(10) Die Verrechnungs– und Inventarisierungsvorschriften wären 
zu beachten.

Schlussbemerkungen
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Europäischer Ausrichtungs– und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft: Zuverlässigkeitserklä-
rung 2004; Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes

Die Prüfung von ausgewählten Förderungsfällen im Bereich des 
Europäischen Ausrichtungs– und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft durch den RH und den Europäischen Rechnungshof zeigte 
geringe formale Fehler (Flächenabweichungen) auf. In einem Fall 
erfolgte auch eine Beanstandung, weil die Abweichung bei der Größe 
der beantragten Feldstücke gegenüber den tatsächlich bewirtschaf-
teten Feldern teilweise über der Geringfügigkeitsgrenze lag.

Sowohl die Zuordnung der Ökopunkte als auch die Prüfungen der 
Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen waren infolge der Viel-
zahl der im Regionalprojekt Ökopunkte Niederösterreich zu beur-
teilenden Einzelparameter und des Detaillierungsgrads der Bewer-
tungsschlüssel nur mit einem hohen Zeitaufwand möglich.
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 1 Der RH überprüfte im April 2005 die Rechnungsführung im Bereich 
des Europäischen Ausrichtungs– und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL, Abteilung Garantie). Er begleitete dabei eine vom Euro-
päischen Rechnungshof durchgeführte Prüfung im Rahmen der Zuver-
lässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 2004.

Zu dem im Juni 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die 
Agrarmarkt Austria im Juli 2005 und die Niederösterreichische Lan-
desregierung im August 2005 inhaltsgleich Stellung. Eine Stellung-
nahme des BMLFUW langte im August 2005 im RH ein. Der RH erstat-
tete seine Gegenäußerungen im September 2005.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Kenndaten zu den Transaktionen im Bereich des
Europäischen Ausrichtungs– und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)

Maßnahme Auszahlungsbetrag an die Europäische Kommission
 der Stichprobe gemeldete Gesamtbeträge

 in EUR  in 1.000 EUR

Beihilfe an die nicht unter die Grundfl äche
für Mais fallenden Getreideerzeuger 2.267,63 EU–Mittel:  110.236

Beihilfe an die nicht unter die Grundfl äche 
für Mais fallenden Getreideerzeuger 6.052,54 EU–Mittel:  173.534

Sonderprämien Rind– und Kalbfl eisch 2.100,00 EU–Mittel:  54.245

Schlachtprämien Rind– und Kalbfl eisch 2.072,30 EU–Mittel:  43.288

Entwicklung des ländlichen Raums —    Landesmittel:  5.589
Agrarumweltmaßnahmen Neue Regelung 20.901,99 Bundesmittel:  8.384
   EU–Mittel:  36.211

   Summe:  50.184

Entwicklung des ländlichen Raums —    Landesmittel:  123.993
Agrarumweltmaßnahmen Neue Regelung 7.003,69 Bundesmittel:  185.807
   EU–Mittel:  279.941

   Summe:  589.741
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 2 Der Europäische Rechnungshof wählte sechs Transaktionen aus dem 
Bereich des EAGFL als Stichproben aus. Diese betrafen die Sonder-
prämien Rind– und Kalbfl eisch, die Schlachtprämien Rind– und Kalb-
fl eisch, die Beihilfe an die nicht unter die Grundfl äche für Mais fal-
lenden Getreideerzeuger und die Entwicklung des ländlichen Raums 
– Agrarumweltmaßnahmen Neue Regelung.

Im Zuge dieser Prüfung hinterfragte der Europäische Rechnungshof 
unter anderem die objektive Prüfbarkeit der Maßnahmen des Öster-
reichischen Programms zur Förderung einer umweltgerechten, exten-
siven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 
(ÖPUL) sowie die Sinnhaftigkeit von Förderungen einzelner Maßnah-
men dieses Programms (Erosionsbegrünung, Bracheförderung etc.). 
Die Feldvermessungen ergaben geringfügige Abweichungen bei den Flä-
chenangaben. 

In einem Fall erfolgte eine Beanstandung, weil die Abweichung der 
Größe der beantragten Feldstücke gegenüber den tatsächlich bewirt-
schafteten Feldern teilweise über der Geringfügigkeitsgrenze lag. Hin-
sichtlich der Abwicklung von Tierprämien wurden keine Mängel fest-
gestellt.

 3.1 Mit dem Regionalprojekt Ökopunkte Niederösterreich (eine Teilmaß-
nahme des ÖPUL) sollen vor allem landwirtschaftliche Betriebe mit 
hoher Extensivierungs– und Landschaftsleistung gefördert werden. 
In diesem Projekt werden anstelle von fi xen Fördersätzen aufgrund 
der ökologischen Leistung der Betriebe je Fläche Ökopunkte in unter-
schiedlicher Höhe vergeben.

Die Ökopunkteanzahl wird aus der Wirtschaftsweise und der Anzahl 
der zu erhaltenden Landschaftselemente ermittelt. Die Summe der Öko-
punkte aller Betriebsfl ächen ergibt die Gesamtpunkte und damit die 
Förderungshöhe eines Betriebs.

Die Komplexität der in diesem Regionalprojekt zu beurteilenden Einzel-
parameter und der Detaillierungsgrad der Bewertungsschlüssel führen 
dazu, dass die Zuordnung der Ökopunkte zu einem Feldstück insbe-
sondere bei den Landschaftselementen nur mit einem hohen Zeitauf-
wand sowohl für den Förderungswerber als auch für die erhebende 
Stelle (Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde) möglich ist. 

Stichproben-
erhebung zur 
Zuverlässigkeitser-
klärung 2004

Ökopunkte

Allgemeines

EAGFL: Zuverlässigkeitserklärung 2004
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Aus denselben Gründen sind auch die erforderlichen Prüfungen der 
Umsetzung dieser Maßnahmen zeitaufwendig und bergen die Gefahr 
von vermehrten Beanstandungen in sich.

 3.2 Nach Ansicht des RH trägt das Regionalprojekt Ökopunkte Niederös-
terreich zu einem Umdenken in der Landwirtschaft hinsichtlich des 
Bewirtschaftens und Erhalts von Landschaftselementen bei. Er emp-
fahl dem BMLFUW jedoch, für die neue Programmplanungsperiode 
(ab 2006) den Aufbau und die Bewertungskriterien des Ökopunkte–
Programms zu überdenken und auf eine nicht so verwaltungsinten-
sive und fehleranfällige Abwicklung zu achten.

 3.3 Laut Stellungnahme des BMLFUW werde die Forderung des RH nach 
einer vereinfachten Programmgestaltung und insbesondere einer ver-
einfachten Abwicklung der Maßnahmen des Regionalprojekts Öko-
punkte Niederösterreich bei der Neuerstellung des Programms ab 2007 
berücksichtigt werden.

 4.1 Im Rahmen der Vor–Ort–Kontrolle des Regionalprojekts Ökopunkte 
Niederösterreich wurden sechs Feldstücke hinsichtlich ihrer vergebe-
nen Ökopunkte für Landschaftselemente geprüft. 

 4.2 Bei vier Feldstücken zeigten sich in der Natur Abweichungen gegen-
über der vorliegenden Kartierung der Landschaftselemente.

 4.3 Laut den Stellungnahmen der Niederösterreichischen Landesregierung 
und der Agrarmarkt Austria seien nur bei einem der vier betroffenen 
Feldstücke die Flächen der vorhandenen Landschaftselemente unrichtig 
erhoben worden. Bei den anderen Feldstücken habe es lediglich Zuord-
nungsabweichungen gegeben. Eine unmittelbar nach der Prüfung des 
RH durchgeführte Kontrolle der Erhebung der Landschaftselemente habe 
lediglich eine Korrektur von 1,4 % der Punkte ergeben.

Ökopunkte
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 5.1 Die Abwicklung und Prüfung des Regionalprojekts erfolgte seit 1995 
durch die Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde. Eine schriftliche 
Vereinbarung mit der Zahlstelle Agrarmarkt Austria* hinsichtlich der 
Übertragung von Aufgaben lag nicht vor. Erst im Jahr 2000 erfolgte 
nach Empfehlung des Internen Revisionsdienstes der Agrarmarkt Aus-
tria eine schriftliche Übertragung. 

* Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der wesentlichen Förderungs-
maßnahmen im Bereich der Land– und Forstwirtschaft waren gemäß den EU–Vor-
schriften Zahlstellen einzurichten. Diese haben eine vorgegebene Verwaltungsstruktur 
mit einer Trennung der drei Funktionen Bewilligung, Ausführung und Verbuchung 
sowie einen Internen Revisionsdienst und einen Technischen Prüfdienst.

Die Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde führte neben der Unter-
stützung zur Antragstellung auch die Erhebungsarbeiten, einzelne Kar-
tierungsarbeiten und die Prüfung dieser Maßnahmen durch. Da dieses 
Projekt eine Teilmaßnahme des ÖPUL ist, lag die Hauptverantwortung 
für eine EU–konforme Abwicklung jedoch bei der Zahlstelle Agrar-
markt Austria.

 5.2 Der RH bemängelte, dass eine schriftliche Übertragung der Aufgaben an 
die Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde erst ab dem Jahr 2000 
erfolgte. Auch widersprach die Wahrnehmung von Beratungs–, Unter-
stützungs–, Kartierungs– und Prüfungsaufgaben durch ein und die-
selbe Behörde der für eine seriöse Prüfung unabdingbaren Trennung 
von Erhebung und Prüfung.

 5.3 Laut den Stellungnahmen der Niederösterreichischen Landesregierung 
und der Agrarmarkt Austria habe auch der Interne Revisionsdienst der 
Agrarmarkt Austria eine Trennung von Erhebung und Kontrolle emp-
fohlen. Diese Vorgangsweise sei bereits in die interne Datensicherheits-
richtlinie der Niederösterreichischen Agrarbezirksbehörde aufgenom-
men worden.

 6.1 Die Abteilung EU–Finanzkontrolle und interne Revision im BMLFUW 
führte im Frühjahr 2004 eine Prüfung des Regionalprojekts Ökopunkte 
Niederösterreich durch und zeigte dabei erhebliche Mängel auf. Im 
Herbst 2004 erfolgte daraufhin eine Prüfung durch den Internen Revi-
sionsdienst der Agrarmarkt Austria.

 6.2 Nach Ansicht des RH hätten aufgrund der Komplexität zumindest seitens 
der Agrarmarkt Austria schon zu einem früheren Zeitpunkt Überprüfun-
gen hinsichtlich der Abwicklung dieses Projekts erfolgen müssen.

Abwicklung und 
Kontrolle

Ökopunkte EAGFL: Zuverlässigkeitserklärung 2004
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 6.3 Laut den Stellungnahmen des BMLFUW, der Niederösterreichischen 
Landesregierung und der Agrarmarkt Austria seien die Maßnahmen 
im Bereich des ÖPUL aufgrund des hohen Risikos durch den Inter-
nen Revisionsdienst der Agrarmarkt Austria bereits mehrfach geprüft 
worden. Da das Regionalprojekt Ökopunkte Niederösterreich eine Teil-
maßnahme des ÖPUL darstellt, sei dessen Abwicklung im Zuge dieser 
Schwerpunktprüfungen mitbehandelt worden.

 6.4 Der RH entgegnete, dass eine stichprobenweise Behandlung des Regio-
nalprojekts Ökopunkte Niederösterreich in einem Prüfbericht des Inter-
nen Revisionsdienstes über die Maßnahmen des ÖPUL in Anbetracht der 
Komplexität dieses Programms eine eingehende Prüfung nicht ersetzt.

 7.1 Eine Einbindung der Vor–Ort–Kontrollen dieses Programms in den 
Aufgabenbereich des Technischen Prüfdienstes der Agrarmarkt Aus-
tria wurde von ihr unter Hinweis auf das nicht vorhandene Fachwis-
sen abgelehnt.

 7.2 Der RH konnte sich dieser Argumentation in Anbetracht der durch 
den Technischen Prüfdienst der Agrarmarkt Austria durchzuführen-
den Prüfungen der anderen Maßnahmen des ÖPUL nicht anschließen, 
zumal deren Zielsetzungen ebenfalls in der Ökologisierung der land-
wirtschaftlichen Produktion gelegen sind. Er empfahl der Agrarmarkt 
Austria, Überlegungen anzustellen, ob nicht insbesondere hinsichtlich 
der von ihr zu tragenden Verantwortung die Vor–Ort–Kontrolle durch 
den Technischen Prüfdienst der Agrarmarkt Austria erfolgen sollte.

 7.3 Die Niederösterreichische Landesregierung und die Agrarmarkt Aus-
tria teilten mit, dass die Anregungen des RH in die laufenden Überle-
gungen einbezogen würden.

 8.1 Die von der Niederösterreichischen Agrarbezirksbehörde der Agrar-
markt Austria übermittelten Berechnungsergebnisse wurden von der 
Agrarmarkt Austria als Zahlstelle nur übernommen. Auf eine zumin-
dest stichprobenartige Überprüfung der Berechnungen bzw. Abrech-
nungen wurde seitens der Agrarmarkt Austria verzichtet.

Ökopunkte
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 8.2 Der RH wies darauf hin, dass die Übernahme von Daten ohne eine zumin-
dest stichprobenartige Überprüfung durch die Agrarmarkt Austria sei-
tens des Europäischen Rechnungshofes als eine fehlende Kontrollkom-
petenz bewertet werden könnte. Im Falle einer vertieften Überprüfung 
durch eine Kontrollinstanz der EU könnte dies als Systemfehler mit den 
damit verbundenen fi nanziellen Sanktionen eingestuft werden. 

Der RH empfahl der Agrarmarkt Austria, im Falle einer Beibehaltung 
der Aufgabenübertragung an die Niederösterreichische Agrarbezirks-
behörde die übermittelten Daten zumindest stichprobenweise zu kont-
rollieren.

 8.3 Laut den Stellungnahmen der Niederösterreichischen Landesregierung 
und der Agrarmarkt Austria sei aufgrund der Komplexität des Regio-
nalprojekts Ökopunkte Niederösterreich eine Nachberechnung nur mit 
unverhältnismäßig hohem Zeitaufwand durchführbar. Daher habe der 
Interne Revisionsdienst der Agrarmarkt Austria der Niederösterreichi-
schen Agrarbezirksbehörde empfohlen, eine Reihe von Testbetrieben 
auszuwählen und für diese die entsprechenden Ermittlungsergebnisse 
dokumentieren zu lassen. Damit würden sowohl die Berechnung als 
auch Programmänderungen getestet und dokumentiert. 

Außerdem seien der Agrarmarkt Austria die Berechnungsdaten, eine 
Liste der durchgeführten Verwaltungskontrollen und Plausibilitäts-
prüfungen sowie eine schriftliche Bestätigung, dass die Prüfung der 
Anträge und die Feststellung des Betrags in Übereinstimmung mit den 
Gemeinschaftsvorschriften erfolgten, zu übermitteln. Der Empfehlung 
des RH entsprechend würden zusätzlich zu diesen bis jetzt übermittel-
ten Daten die Ergebnisse der Berechnungen der Testbetriebe inklusive 
der Protokolle an die Agrarmarkt Austria übermittelt.

 9.1 Im Zuge der Vor–Ort–Kontrolle der vom Europäischen Rechnungs-
hof ausgewählten Stichproben stellte der RH fest, dass die Erfassung 
der Landschaftselemente und die Dokumentation der Berechnung der 
Ökopunkte nicht ausreichten, um einen vollständigen Nachvollzug der 
dem Landwirt zugesprochenen Ökopunkte zu ermöglichen. 

Ein Zusammenhang zwischen der Aufl istung der Landschaftselemente 
und den in der Natur vorhandenen Elementen war nicht immer ein-
deutig nachvollziehbar, auch lagen Fehlinterpretationen bei der Zuord-
nung vor. Für einzelne Feldstücke lag ein Jahr vor Auslaufen der Pro-
grammperiode noch keine Kartierung der Landschaftselemente vor.

Vor–Ort–Kontrolle

Ökopunkte EAGFL: Zuverlässigkeitserklärung 2004
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 9.2 Der RH kritisierte die zum Teil unvollständigen und fehlerhaften, der 
Prämienermittlung zugrunde liegenden Unterlagen. Er empfahl der 
Agrarmarkt Austria für den Fall, dass die Kontrolle nicht an den Tech-
nischen Prüfdienst übertragen wird, diese Daten zumindest stichpro-
benweise zu kontrollieren.

 9.3 Laut den Stellungnahmen der Niederösterreichischen Landesregierung 
und der Agrarmarkt Austria werde jedes zugeordnete Landschaftsele-
ment in einer Liste und in einem Plan (Maßstab 1 : 5.000) festgehalten. 
Eine vollständige Kartierung jedes Teilnehmerbetriebs sei aufgrund jähr-
lich auftretender Verschiebungen sehr schwierig zu gewährleisten.

 9.4 Nach Ansicht des RH wird erst bei Vorliegen der Hofkarte* eine ein-
deutige Zuordnung gegeben sein.

* Die Hofkarte ist eine unter Einsatz computergestützter geographischer Informati-
onstechniken erstellte kartographische Unterlage. Dabei sind auf Orthophotobil-
dern von den landwirtschaftlich genützten Flächen eines jeden Betriebs jedenfalls 
der graphische Datenbestand der einzelnen Grundstücke und die Feldstücksgren-
zen ersichtlich gemacht.

 10 Zusammenfassend empfahl der RH

 dem BMLFUW:

 (1) Im Zuge der Ausarbeitung eines neuen ÖPUL–Programms für die 
Planungsperiode ab 2006 sollten der Aufbau und die Bewertungskrite-
rien der Maßnahme ÖKOPUNKTE überdacht und auf eine nicht so ver-
waltungsintensive und fehleranfällige Abwicklung geachtet werden.

 der Agrarmarkt Austria:

 (2) Im Falle einer Beibehaltung der Aufgabenübertragung an die Nie-
derösterreichische Agrarbezirksbehörde sollte die Agrarmarkt Austria 
die übermittelten Daten zumindest stichprobenweise kontrollieren.

 (3) Es wären Überlegungen anzustellen, ob nicht insbesondere hin-
sichtlich der von ihr zu tragenden Verantwortung zumindest die Vor–
Ort–Kontrolle durch den Technischen Prüfdienst der Agrarmarkt Aus-
tria erfolgen sollte.

Schluss-
bemerkungen

Ökopunkte

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument50 von 320



BMWA

Bund 2007/4 43

Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit

Steweag–Steg GmbH

Der Verzicht auf die eigene Stromerzeugung verbunden mit der nach-
giebigen Haltung des Vorstandes der Energie Steiermark Holding AG 
(ESTAG) bei den „Südpol–Vereinbarungen“ sowie steigende Strom-
bezugskosten waren die Rahmenbedingungen für die Preisgestal-
tung der Steweag–Steg GmbH (SSG) im Privatkundenbereich. Dazu 
kamen noch die fehlende Bereitschaft der Privatkunden zum Liefe-
rantenwechsel und die auf Gewinnerzielung ausgerichtete Geschäfts-
politik.

Der von der SSG verlangte Strompreis setzte sich im Wesentlichen 
aus dem Energiepreis, dem Netznutzungstarif sowie Zuschlägen und 
Abgaben zusammen. Die SSG war aber nur in der Lage, den Ener-
giepreis festzusetzen; der Netznutzungstarif sowie Zuschläge und 
Abgaben waren vorgegeben.

Nach dem Verzicht der SSG auf die eigene Stromerzeugung war es 
maßgebend, zu welchen Preisen sie den Strom beziehen konnte. Seit 
Beginn der Liberalisierung kam es zu jährlichen Verteuerungen auf 
den Strommärkten. Die nachgiebige Haltung des Vorstandes der 
ESTAG bei der Weiterentwicklung der mit der Österreichischen Elekt-
rizitätswirtschafts–Aktiengesellschaft abgeschlossenen „Südpol–Ver-
 einbarungen“ in den Jahren 2002 und 2003 führten zu einem nach 
Schätzung des RH jährlich um mehrere Millionen EUR teureren 
Strombezug für die SSG.

Die Eigentümer der SSG verlangten langfristige und nachhaltige Ge-
winne. Jeder Kundenbereich sollte für sich alleine profi tabel sein. 
Dies konnte im Größtkundenbereich bisher nicht erreicht werden. 
In diesem Kundensegment wurden aber etwa 36 % der insgesamten 
Strommenge abgesetzt.
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Ebenso konnten die bei der Fusion der Steirischen Wasserkraft– und 
Elektrizitäts–Aktiengesellschaft mit der Steiermärkischen Elektrizi-
täts AG geplanten Synergieeffekte noch nicht realisiert werden. Der 
RH erachtete aber die für 2006 geplante Ausschöpfung des Syner-
giepotenzials für erzielbar.

 1 Die Steiermärkische Landesregierung ersuchte den RH mit Beschluss 
vom 19. April 2004, die Gebarung der Steweag–Steg GmbH (SSG) in 
Bezug auf die Gestaltung des Strompreises zu überprüfen. Die Über-
prüfung fand von September bis November 2004 statt.

Schwerpunkte waren dabei die Gründe für die Erhöhung der Energie-
preise zum 1. Juli 2004, die unternehmenspolitischen Maßnahmen zur 
Anpassung des Unternehmens an die Verhältnisse des liberalisierten 
Strommarktes und die Zielerreichung der durch die Fusion angestrebten 
Synergieeffekte. Die Gestaltung der Netznutzungstarife wurde nicht in 
die Überprüfung miteinbezogen, weil diesbezüglich die Energie–Cont-
rol Kommission ein Tarifprüfungsverfahren durchführte.

Zu den im April 2005 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahmen der 
Vorstand der SSG im Mai 2005 und die Steiermärkische Landesregie-
rung im Juli 2005 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung 
an die SSG im August 2005.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Kurzfassung

Kenndaten der Steweag–Steg GmbH

Eigentümer 65,43 % Energie Steiermark Holding AG (ESTAG)
34,57 %  Österreichische Elektrizitätswirtschafts–Aktiengesellschaft

(VERBUND)

Unternehmensgegenstand Betrieb eines Elektrizitätsunternehmens

Gebarung 2002 2003 2004
in Mill. EUR

Umsatzerlöse 561,94 579,73 578,41*

Betriebsergebnis 29,44 26,42 59,90
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit – 20,44 25,25 49,69
Jahresüberschuss/–fehlbetrag – 20,44 22,13 24,88

Anzahl
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 1.256 1.157 1.104

* Umstellung der Stromhandelsgeschäfte auf das Nettoverfahren (Saldieren der Erlöse)
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 2 Seit Oktober 2001, dem Beginn der vollständigen Liberalisierung des 
Strommarktes in Österreich, kann jeder Stromkunde seinen Stromlie-
feranten frei wählen. Für Großabnehmer bestand diese Möglichkeit 
bereits ab 1999. Bei der SSG führte dies zu einer beträchtlichen jähr-
lichen Kundenfl uktuation, die bis zu rd. 25 % der Absatzmenge ihres 
Größtkundensegmentes betrug. Im Privatkundenbereich wechselten — 
bedingt durch die gegebenen Preisunterschiede — nur wenige Kunden 
ihren Lieferanten. 

Weiters verfügen die Netzbetreiber in ihren Versorgungsgebieten auf-
grund ihrer Betriebsleitungen vor Ort und der langjährigen Kunden-
kontakte über eine starke Marktstellung. Die SSG war bestrebt, ihre Markt-
stellung in ihrem angestammten Versorgungsgebiet weiter zu festigen 
und die Kunden durch eine intensive Marktbearbeitung, ein breites Infor-
mationsangebot und zusätzliche Serviceleistungen an sich zu binden.

 3 Aufgrund der neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde all-
gemein ein starker Wettbewerb unter den Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen und das Eindringen großer ausländischer Stromanbieter auf 
den österreichischen Markt erwartet. Die diesbezügliche Lage der Stei-
rischen Wasserkraft– und Elektrizitäts–Aktiengesellschaft (STEWEAG) 
war wegen ihres aufgesplitteten und damit kostenintensiven Versor-
gungsgebietes sowie ihres im Vergleich zu anderen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen hohen Großabnehmeranteils besonders schwierig.

Die STEWEAG bemühte sich daher um Kooperationen mit anderen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit dem Ziel einen ausreichen-
den Kundenstock aufzubauen, Synergieeffekte zu nutzen und dadurch 
steigende Erträge zu erwirtschaften. Nach dem Scheitern einiger ande-
rer Projekte ging die Eigentümerin der STEWEAG, die Energie Steier-
mark Holding AG (ESTAG), schließlich im Jahr 2001 eine Kooperation 
mit der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts–Aktiengesellschaft 
(VERBUND) ein („Projekt Südpol“). Die Ziele der Kooperation wurden 
in einem Syndikatsvertrag geregelt und sahen die Zusammenführung 
der Stromaktivitäten der beiden Partner vor.

Strommarkt-
liberalisierung

Steweag–Steg GmbH
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 4 Für die Erstellung des Budgets 2004 und der Mittelfristplanung 2005 
bis 2006 gab die ESTAG im Jahr 2003 ihren Konzerntöchtern Zielvor-
gaben in Form von Ergebnis– und Dividendenerwartungen. Für 2004 
sah sich die SSG mit einer im Vergleich zu den Vorjahren erheblich 
gestiegenen Dividendenerwartung konfrontiert.

Vorrangiges Ziel der Unternehmenspolitik der SSG ist eine langfris-
tige und nachhaltige Gewinnerzielung. Zu diesem Zweck sollen alle 
Arbeitsprozesse im Unternehmen optimiert, die Kosten gesenkt und 
die vorhandenen Kompetenzen weiterentwickelt werden. Die Haupt-
geschäftsfelder der SSG bildeten der Betrieb des steirischen Strom-
netzes, der Mehrsegment–Stromvertrieb und der Stromhandel.

Die bestehende „Geschäftsbreite“ soll beibehalten und der Geschäfts-
umfang in kernbereichsnahen Gebieten vergrößert werden. Die „Pro-
fi tabilität“ sollte bei allen Kundensegmenten gegeben sein.

Im Netzbereich sollten durch überdurchschnittliche Effi zienz attrak-
tivere Renditen dauerhaft gesichert werden. Profi table Erweiterungen 
im Bereich Erzeugung von Ökoenergie waren über Beteiligungen und 
Partnerschaften zu realisieren.

 
 5 Vor der Liberalisierung wurde den Stromkunden ein All–inclusive–Preis 

verrechnet. Danach kam es zu einer Trennung von Stromlieferungs– 
und Netznutzungsentgelt. Der nunmehr den Kunden in Rechnung ge-
stellte Strompreis setzt sich aus dem Energiepreis, dem Netznutzungs-
tarif sowie diversen Zuschlägen und Abgaben zusammen. Nur der 
Energiepreis wird von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen selb-
ständig festgesetzt. 

Im Privatkundenbereich der SSG betrug der Anteil des Energiebezu-
ges am gesamten Strompreis nur rd. 25 %*. Für die Bestimmung des 
Netznutzungstarifes ist die Regulierungsbehörde zuständig.

* Durchschnittsverbrauch von jährlich 3.500 kWh

Eigentümervorgaben 
und Unternehmens-
politik

Strompreis-
komponenten

Grundlagen der Strompreisgestaltung
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Die Vorgängergesellschaften STEWEAG und die VERBUND–Tochtergesell-
schaft Steiermärkische Elektrizitäts AG (STEG) wiesen sehr unterschied-
liche Netzstrukturen auf. Aufgrund der im Vergleich zur STEWEAG 
niedrigeren Netzkosten waren für die STEG von der Regulierungsbe-
hörde auch niedrigere Netznutzungstarife festgelegt worden. Durch den 
mit Beginn des Jahres 2004 verordneten einheitlichen Netznutzungs-
tarif der SSG ergaben sich für STEG–Kunden höhere und für STEWEAG–
Kunden niedrigere Tarife.

Die Regulierungsbehörde führte im Herbst 2004 bei der SSG neuerlich 
eine Netzkostenüberprüfung durch. Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 
wurden die Netznutzungstarife schließlich um rd. 15 % gesenkt.

 6 Die SSG teilte ihre Kunden in folgende Gruppen ein: Größtkunden1), 
Weiterverteiler2), Privatkunden, Bündelkunden3), Mittel– und Gewerbe-
betriebe sowie Kleinunternehmen. Der gesamte Stromabsatz am Kun-
denmarkt betrug im Jahr 2003 rd. 6.800 GWh.

1)  Der Größtkundenbereich umfasste die Stromabgabe an Industriekunden und Netz-
verluste.

2) als Wiederverkäufer tätige andere Netzbetreiber

3) Kunden mit mehreren Verbrauchsanlagen

Davon entfi elen rd. 36 % auf Größtkunden und rd. 30 % auf Weiter-
verteiler. Der Stromabsatz im Privatkundenbereich betrug rd. 17 %. Der 
im Vergleich zu anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen hohe 
Großabnehmeranteil war mit der Vielzahl von Stromversorgern in der 
Steiermark sowie von großen Industriebetrieben zu begründen. Für 
die SSG ergaben sich daraus wirtschaftliche Nachteile, weil in diesem 
Kundensegment wesentlich niedrigere Deckungsbeiträge als beispiels-
weise bei Privatkunden zu erzielen waren.

 7 Die SSG erstellte Prognosen über den langfristigen Strombedarf aller 
ihrer Energiekunden, um die zur Abdeckung dieses Strombedarfs erfor-
derlichen Stromprodukte festzulegen. Unter Anrechnung bereits beste-
hender vertraglicher Strombezugsverträge wurden mit ausgewählten 
Stromhandelspartnern langfristig erforderliche, fehlende Strommengen 
über die österreichische bzw. deutsche Strombörse eingekauft; kurz-
fristig prognostizierter Strombedarf wurde auf Spotmärkten gedeckt.

Kundenstruktur

Stromprognosen

Grundlagen der Strompreisgestaltung Steweag–Steg GmbH
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 8.1 Der größte Teil des Strombezuges der SSG für den Kundenmarkt (rd. 
5.000 GWh) basierte auf Vereinbarungen zwischen der Konzernmut-
ter ESTAG und dem VERBUND. Diese grundlegenden Vereinbarungen 
waren im Jahr 2001 zum Zweck der Fusion STEWEAG–STEG und der 
Einbringung der ehemaligen STEWEAG– und STEG–Kraftwerke in den 
VERBUND (Südpol–Verträge) geschlossen worden. Die SSG schloss als 
Ersatz für die eigene Stromerzeugung im Februar 2002 zwei Strombe-
zugsverträge mit dem VERBUND ab.

Die Vertragsdauer war durch die Lebensdauer der in den VERBUND ein-
gebrachten Kraftwerke begrenzt. Grundsätzlich waren Marktpreise vor-
gesehen; für jene Liefermengen, die der Erzeugung der eingebrachten 
Wasserkraftwerke entsprachen, war ein prozentueller Abschlag (Was-
serkraftabschlag) vorgesehen. Der Abschlag sollte einen gewissen Aus-
gleich für den Verzicht des ESTAG–Konzerns auf die relativ kosten-
günstige Wasserkraft darstellen.

 8.2 Die SSG hatte sich durch die Strombezugsverträge die Nutzung ihrer 
ehemaligen Kraftwerkskapazitäten auf Grundlage der jeweiligen Markt-
preise langfristig gesichert. Da die Liefermenge nicht nach der wech-
selnden tatsächlichen Erzeugung, sondern nach ihrem Durchschnitt (Regel-
arbeitsvermögen) bemessen war, konnte die darüber hinaus anderweitig 
für die SSG aufzubringende Strommenge mittel– und langfristig bes-
ser geplant werden.

Allerdings war der kurzfristige Strombezug gemäß den gegenständ-
lichen Verträgen nicht so fl exibel möglich wie die frühere Eigener-
zeugung.

Der VERBUND hatte sich den Stromabsatz aus seinen neuen steirischen 
Erzeugungskapazitäten für deren gesamte Lebensdauer auf Basis des 
jeweiligen Marktpreisniveaus gesichert. Er hatte das Erzeugungsrisiko 
übernommen, wurde damit aber auch in die Lage versetzt, anstelle der 
SSG die Wettbewerbschancen zu nutzen, die sich für die Wasserkraft 
im Elektrizitätsmarkt in steigendem Ausmaß ergeben. 

Wie schon anlässlich der Gebarungsüberprüfung der ESTAG im Jahr 2003 
festgestellt (Reihe Steiermark 2004/8 S. 40 Abs. 61), erachtete der RH 
den vereinbarten Wasserkraftabschlag nicht als ausreichende Kom-
pensation für das Überlassen der Wasserkraftwerke durch den ESTAG–
Konzern.

Strombezug der SSG

Vereinbarungen ESTAG und VERBUND
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 8.3 Laut Stellungnahme der SSG habe die STEWEAG zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses der Südpol–Verträge in ihrer Bilanz hohe Abwertungen für die 
zwei neuesten Wasserkraftwerke ausgewiesen. Eine Verbesserung der mit-
telfristigen Perspektiven im Erzeugungsbereich wäre zum damaligen Zeit-
punkt nicht vorhersehbar gewesen.

 8.4 Der RH bemerkte dazu, dass die beiden neuesten Wasserkraftwerke 
nur einen kleinen Teil des Kraftwerkparks der STEWEAG darstellten. 
Darüber hinaus wies die Strompreisentwicklung an den Börsen bereits 
zwischen 1999 und 2001 ähnliche Steigerungsraten auf wie später im 
Jahr 2003.

 9.1 (1) Der im „Energielieferungsvertrag – Ersatz für die Erzeugung ehe-
maliger STEWEAG/STEG–Wasserkraftwerke“ (Energielieferungsvertrag) 
vereinbarte Wasserkraftabschlag bestand ursprünglich aus jenem Teil 
am Stomverkaufserlös des VERBUNDES, der die Erzeugungskosten über-
stieg, maximal jedoch 2 % des Verkaufserlöses für das Jahr 2002, 3 % 
für 2003 und 5 % ab dem Jahr 2004.

Dabei ging man von den Erzeugungskosten der STEWEAG–Kraftwerke 
aus, vermindert um Synergieeffekte, welche die neue Eigentümerin der 
steirischen Kraftwerke, die VERBUND–Austrian Hydro Power AG (AHP) 
aufgrund der Eingliederung in ihren Kraftwerkspark lukrieren könnte.

(2) Im Oktober 2002 teilte der VERBUND der SSG mit, dass die Erzeu-
gungskosten in den ehemaligen Wasserkraftwerken der STEWEAG und 
der STEG die Stromverkaufserlöse im laufenden Jahr bei weitem über-
schritten hätten und daher kein Wasserkraftabschlag zu vergüten sei. 
Laut Auskunft der SSG hatte die AHP den Begriff der Erzeugungskos-
ten im Nachhinein anders interpretiert, als bei der Vertragserstellung 
angenommen worden war. 

Die AHP hatte anlässlich der Übernahme der steirischen Kraftwerke 
in ihrer Buchführung einen Umgründungsmehrwert angesetzt, der 
die Kapitalkosten und Abschreibungen für die betreffenden Kraft-
werke erhöhte. Die daraus errechneten Erzeugungskosten waren daher 
wesentlich höher als ursprünglich angenommen. 

Nähere Informationen über die unterschiedlichen Vertragsinterpreta-
tionen und diesbezüglichen rechtlichen Erwägungen sowie detaillier-
tes Zahlenmaterial zur Erzeugungskostenrechnung konnte die SSG 
dem RH nicht vorlegen.

Änderung des
Wasserkraftabschlages

Vereinbarungen ESTAG und VERBUND Steweag–Steg GmbH
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(3) Der ESTAG–Konzern akzeptierte die Vertragsinterpretation des VER-
BUNDES. Er handelte eine neue Regelung für den Wasserkraftabschlag 
aus, die Anfang 2004 mittels einer Änderung des Energielieferungsver-
trages zwischen VERBUND und SSG umgesetzt wurde. Nunmehr erhielt 
die SSG mit Wirkung ab 2003 unabhängig von Erzeugungskostenrech-
nungen einen Wasserkraftabschlag von 3 % ihres Strombezugspreises.

 9.2 Im Hinblick auf die ursprüngliche Absicht der Vertragsparteien hin-
sichtlich der Bemessung des Wasserkraftabschlages war die nachgie-
bige Haltung des ESTAG–Konzerns für den RH nicht nachvollziehbar. 
Er räumte ein, dass im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein 
gewisses Prozessrisiko bestanden hätte. Dieses war nach Ansicht des 
RH jedoch nicht groß genug, um den Verzicht auf nahezu die Hälfte 
des ursprünglich erwarteten Wasserkraftrabattes zu rechtfertigen. 

Der ESTAG–Konzern verzichtete damit auf die Möglichkeit, seinen 
Strom um jährlich bis zu 1 Mill. EUR billiger einzukaufen. Mit stei-
genden Marktpreisen, wie sie zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ein-
getreten waren, würde sich diese Einsparungssumme ab 2004 noch 
entsprechend erhöhen.

 10.1 Im Zuge der Vereinbarungen ESTAG und VERBUND wurden unter 
anderem von der STEWEAG die Kleinwasserkraftwerke in die AHP ein-
gebracht. Der Energielieferungsvertrag hatte ursprünglich vorgesehen, 
dass die auf die eingebrachten Kleinwasserkraftwerke entfallenden Klein-
wasserkraftzertifi kate* (samt den damit zusammenhängenden Verkaufs-
erlösen) der SSG zugute kommen sollten.

* Förderungssystem für Kleinwasserkraftwerke

Das 2003 in Kraft getretene Ökostromgesetz änderte das Förderungssys-
tem für die Kleinwasserkrafterzeugung. Es ersetzte die Bestimmungen 
über Kleinwasserkraftzertifi kate durch Einspeiseregelungen mit weit 
über dem Marktpreis liegenden Tarifen. Alle Verträge, die Ansprüche 
auf Kleinwasserkraftzertifi kate zum Inhalt hatten, waren laut Öko-
stromgesetz dahingehend anzupassen, dass der wirtschaftliche Vorteil 
aus der neuen Einspeiseregelung demjenigen Vertragspartner zugute 
kam, dem zuvor die Rechte an den Zertifi katen zugestanden waren.

Kleinwasserkraft-
zertifi kate

Vereinbarungen ESTAG und VERBUND
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Im Gegensatz dazu vereinbarten die Vorstände der ESTAG und des VER-
BUNDES im Zuge der Neuregelung des Wasserkraftrabattes, dass nun-
mehr die AHP die Vorteile aus den Kleinwasserkraftzertifi katen anstelle 
der SSG lukrieren sollte. Es handelte sich dabei um einen Betrag von 
jährlich über 2,8 Mill. EUR, der sich aus der Differenz zwischen Ein-
speisetarifen und Marktpreisen ergab. 

 10.2 Der RH bemängelte, dass der ESTAG–Konzern einen jährlichen wirt-
schaftlichen Nachteil in Millionenhöhe in Kauf genommen hatte.

 11 Das nachgiebige Verhalten der Konzernführung bei den Verhandlungen 
über die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Südpol–Verträge 
in den Jahren 2002 und 2003 brachte nach Ansicht des RH bezüglich 
der Wasserkraftregelungen (Wasserkraftabschlag und Kleinwasserkraft-
zertifi kate) nachhaltige Verschlechterungen für die SSG mit sich. Dies 
bedeutete nach Schätzung des RH einen jährlich um mehrere Millio-
nen EUR teureren Strombezug für die SSG.

 12 Die SSG deckte den über die Lieferung aufgrund der beiden erwähn-
ten Strombezugsverträge hinausgehenden Strombedarf für ihren Kun-
denabsatz zum Großteil ebenfalls durch VERBUND–Strom im Wege 
eines für jeweils drei Jahre abgeschlossenen Liefervertrages.

Die Bezugspreise orientierten sich — teilweise mit geringfügigen Auf-
schlägen — an den jeweiligen Marktpreisen. Wie alle anderen Strom-
versorger, die Endkunden in Österreich beliefern, hatte auch die SSG 
einen Anteil ihrer Stromaufbringung durch den Bezug von Ökostrom 
zu decken, dessen Einkaufspreis das Marktpreisniveau erheblich über-
stieg. 

Einige — aus der Zeit vor der Marktliberalisierung stammende — Strom-
bezugsverträge der SSG beinhalteten Strompreise, die beträchtlich über 
dem Marktpreisniveau lagen. Diese Verträge, die nur wenige Prozente 
des Strombedarfes der SSG abdeckten, verursachten im Vergleich zu 
den Einkäufen auf dem Strommarkt Mehrkosten von jährlich mehre-
ren Millionen EUR. Diese Belastung nahm infolge des Auslaufens ein-
zelner Vereinbarungen tendenziell ab. Nach Angaben der SSG wird 
der letzte dieser Verträge im Jahr 2007 auslaufen.

Zusammenfassende 
Beurteilung

Sonstige
Stromlieferverträge

Vereinbarungen ESTAG und VERBUND Steweag–Steg GmbH
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 13.1 Bis Anfang 2004 sahen die Verträge mit dem VERBUND für den größ-
ten Teil des bezogenen Stromes im Vorhinein fi xierte Bestellzeitpunkte 
vor. Die zu festen Bepreisungszeitpunkten jeweils bestehenden Markt-
preise bestimmten den Einkaufspreis für die entsprechende Strom-
menge.

Im April 2004 konnte die SSG mit dem VERBUND eine Vertragsände-
rung bezüglich der Bestell– und Bepreisungszeitpunkte vereinbaren. 
Für die im Jahr 2005 zu beziehenden Strommengen wurde es nunmehr 
für die SSG möglich, den Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung und damit 
der Preisfestlegung innerhalb gewisser Grenzen frei zu wählen.

 13.2 Nach Ansicht des RH bedeutete diese Vertragsänderung eine entschei-
dende Verbesserung für das Portfolio– und Risikomanagement der SSG. 
Sie war nunmehr in der Lage, ihre Strombestellungen beim VERBUND 
dem jeweiligen Bedarf fl exibler anzupassen.

 14.1 Die SSG wickelte die Finanzbuchhaltung und die Kostenrechnung über 
das Software–System SAP ab. Mit Ausnahme der durch kalkulato rische 
Werte ersetzten Fremdkapitalzinsen wurden alle Aufwendungen und 
Erträge der Finanzbuchhaltung in gleicher Höhe in die Kostenrech-
nung übernommen. Für die Kalkulation der Strompreise war die Kos-
tenrechnung nicht geeignet, weil die erforderlichen Daten über die 
künftige Strompreisentwicklung im SAP–System nicht zur Verfügung 
standen. Die SSG bediente sich hiezu weitgehend eines auf Excel basis 
aufgebauten Kalkulationsschemas.

 14.2 Der RH hielt fest, dass es nicht Ziel der Kostenrechnung war, sie für die 
Kalkulation der Strompreise heranzuziehen. Im Energiebereich konnten 
die Ergebnisse der Kostenstellenrechnung lediglich für die Deckungs-
beitragsrechnung zur Zuordnung der Umsatzerlöse und der Strombe-
zugskosten auf den Kundenmarkt sowie das Trading (Stromhandel) 
herangezogen werden.

 14.3 Laut Stellungnahme der SSG sei es durch eine softwaretechnisch unter-
stützte Zuordnung der Aufbringungskosten zu den Kundensegmenten nun-
mehr möglich, eine im SAP–System der Kostenrechnung verankerte Dar-
stellung aller Segmentergebnisse auszuweisen.

Kostenrechnung

Sonstige Stromlieferverträge

Betriebliches Informationssystem
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 15.1 Die SSG ermittelte aus den im gesamten Energiebereich erzielten Um-
satzerlösen abzüglich der eingesetzten Strombezugskosten monatlich 
einen Deckungsbeitrag I. Dessen weitere Differenzierung nach Kunden-
segmenten (Größtkunden, Weiterverteiler, Privatkunden usw.) konnte 
aufgrund von Zuordnungsschwierigkeiten nicht durchgeführt werden. 
Im Jahr 2004 wurde erstmals versucht, in einer „Ex–Post“–Analyse 
eine Bezugskostenzuordnung je Kundensegment auf Basis von Mes-
sungen der Einzellastgänge* zu erreichen.

*  Eine in Zeitintervallen dargestellte Liefer– oder Bezugsmenge eines Einspeisers 
oder Entnehmers.

 15.2 Der RH empfahl, künftig verstärkt „Ex–Post“–Auswertungen vorzu-
nehmen und diese als Grundlage für die Deckungsbeitragsrechnung 
heranzuziehen.

 15.3 Laut Mitteilung der SSG stellte die Zuordnung der Strombezugskosten zu 
den Kundensegmenten eine der anspruchvollsten Aufgaben des Portfolio-
managements dar. Nach Analyse der Daten aus dem Jahr 2004 werde 
aber nunmehr die Zuordnung der Strombezugskosten zu allen Kunden-
segmenten und somit eine Deckungsbeitragsrechnung in allen Stufen 
möglich sein.

 16.1 Seit Beginn der Marktöffnung wählten die Kunden bei Neuabschlüssen 
von Stromlieferverträgen ihren Stromversorger in erster Linie aufgrund 
des Preises. Angesichts der unsicheren Marktpreisentwicklung wur-
den die Stromlieferverträge meist mit einer Laufzeit zwischen einem 
und drei Jahren abgeschlossen. Die Stromversorger versuchten sich am 
Markt dadurch zu behaupten, dass sie den großen Kunden sehr nied-
rige Strompreise zugestanden.

Die STEWEAG bzw. die SSG waren mit ihrem relativ großen Anteil an 
Größtkunden von dieser Entwicklung besonders stark betroffen. Bis ins 
Jahr 2003 deckten ihre Stromerlöse bei den Größtkunden nicht ein-
mal die Strombezugskosten.

 16.2 Der RH räumte ein, dass sich die SSG bezüglich ihrer Größtkunden in-
folge der Marktöffnung in einer schwierigen Situation befand. Im Falle 
eines Beharrens auf kostendeckenden Preisen hätte sie sicherlich wesent-
liche Marktanteile verloren. Auf Dauer hielt der RH eine verlustbrin-
gende Verkaufsgebarung in einem ganzen Kundensegment jedoch nicht 
für tragbar.

Deckungsbeitrags-
rechnung

Stromlieferverträge

Betriebliches Informationssystem Steweag–Steg GmbH

Energiepreise Größtkunden
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 17.1 Vor dem Hintergrund eines beginnenden Umdenkens in der österreichi-
schen Strombranche sowie der strategischen Vorgabe, dass alle Kun-
densegmente profi tabel sein sollten, begann 2003 auch im Größtkun-
denvertrieb der SSG ein gewinnorientierteres Denken Platz zu greifen. 
Verlustbringende Kunden wurden nicht mehr um jeden Preis gehal-
ten. Der Deckungsbeitrag bei den Größtkunden verbesserte sich von 
2002 auf 2003 beträchtlich, verblieb aber noch immer im negativen 
Bereich.

 17.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der SSG um einen wirtschaft-
licheren Stromabsatz an ihre Größtkunden. Angesichts der knappen 
Vertriebsmargen hielt der RH eine weitere Verbesserung der Kalkula-
tion für notwendig, um bei jedem Vertragsabschluss dessen Ergebnis 
möglichst genau feststellen zu können.

 18.1 Laut Angaben der SSG würden die Vertriebsmargen bei neuen Strom-
lieferverträgen nunmehr so gestaltet, dass ein Zurückbleiben der Ver-
kaufspreise hinter den reinen Einkaufsmarktpreisen in der Regel aus-
zuschließen wäre.

 18.2 Der RH erachtete die Sicherstellung, dass bei neuen Lieferverträgen 
die Verkaufserlöse nicht unter dem marktkonformen Einkaufspreisen 
für die entsprechende Strommenge liegen würden, als nicht ausrei-
chend. Vielmehr müssten die Größtkunden auch unter Einrechnung 
aller anderen auf sie entfallenden Kosten einen positiven Ergebnisbei-
trag liefern.

 18.3 Laut Stellungnahme der SSG sei anhand von zwei Beispielen nachweis-
bar, dass künftig die Profi tabilität über das Umsatzvolumen gestellt werde.

 18.4 Der RH bemerkte, dass sich die positiven Ergebnisse eines Kundenseg-
ments letztlich in den wirtschaftlichen Gesamtergebnissen des Seg-
ments widerspiegeln müssten, sofern bei jedem einzelnen Vertragsab-
schluss ein positiver Ergebnisbeitrag im Vordergrund stünde.

Energiepreise Größtkunden
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 19.1 Die SSG strebte laut Mittelfristplanung vom April 2004 für die Jahre 2005 
und 2006 im Bereich der Größtkunden eine absolute Steigerung des 
Umsatzvolumens sowie der spezifi schen Erlöse an. Die im Zusammen-
hang damit von der SSG erstellten Deckungsbeitragsrechnungen für 
die Jahre 2002 bis 2006 ergaben mit Ausnahme des Jahres 2006 nega-
tive Deckungsbeiträge.

 19.2 Anhand des vorgelegten Zahlenmaterials schätzte der RH, dass — unter 
Einrechnung der Vertriebskosten — auch für 2006 ein negativer Deckungs-
beitrag bei den Größtkunden insgesamt verbleiben würde. Damit wäre 
die strategische Vorgabe der SSG, dass jedes Vertriebssegment für sich 
allein profi tabel sein sollte, auch im letzten Jahr des mittelfristigen 
Planungszeitraumes nicht erfüllt.

Nach Auffassung des RH wäre im Bereich des Größtkundenvertriebs 
mehr Gewicht auf das Erzielen eines positiven Ergebnisses anstelle des 
Umsatzvolumens zu legen. Der RH regte an, Überlegungen anzustel-
len, ob dieses Kundensegment nicht zur Gänze aufgegeben werden sollte. 
Jedenfalls wären alle Vertragsabschlüsse zu vermeiden, die unter Be-
rücksichtigung sämtlicher, dem Größtkundenvertrieb zurechenbarer 
Kosten keinen positiven Deckungsbeitrag liefern.

 19.3 Laut Mitteilung der SSG sei die Schätzung des RH, wonach unter Ein-
rech nung der Vertriebskosten auch noch im Jahr 2006 ein negativer 
Deckungs beitrag bei den Größtkunden verbleiben würde, nicht haltbar. 
Restrukturierungsmaßnahmen im Größtkundenvertrieb sowie die seit 
Jahren beste hende Fokussierung auf die Profi tabilität bei den einzel-
nen Kundenabschlüssen würden zu einem positiven Ergebnis führen.

Weiters hielt die SSG fest, dass ein Ausstieg aus dem Größtkundenver-
trieb die Aufbringungskosten für die anderen Kundensegmente verteuern 
würde. Zusätzlich könnten infolge eines Verzichts auf die Industriekun-
den auch Kundenverluste in den übrigen Segmenten entstehen.

 19.4 Der RH hielt fest, dass seine Schätzung ausschließlich auf Zahlen und 
Plänen der SSG beruhte. Er räumte jedoch ein, dass der Ausfall eines 
ganzen Kundensegments die spezifi schen Ausgleichsenergiekosten* für 
die verbleibenden Segmente erhöhen würde. Die daraus resultierenden 
Kosten erreichen jedoch nicht die Größenordnung der Verluste bei den 
Industriekunden.

*  Kosten für die Bedeckung der Differenz zwischen dem vereinbarten Fahrplanwert 
und dem tatsächlichen Strombezug.

Deckungsbeiträge

Energiepreise Größtkunden Steweag–Steg GmbH
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 20 (1) Im Privatkundenbereich kamen verschiedene Preismodelle zur An-
wendung. Die Änderungen bei den Preismodellen standen vielfach im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Strombezugskosten. Dabei 
orientierte sich die SSG auch an den Preisen anderer Stromanbieter.

Auf den europäischen Terminmärkten für Strom waren seit Beginn der 
Marktöffnung tendenziell steigende Preise festzustellen. Nach einem 
vergleichsweise geringen Anstieg des Großhandelsmarktpreises* von 
5 % im Jahr 2002 zog dieser 2003 mit 18 % relativ stark an. Mit einer 
Steigerung von 19 % setzte sich diese Preisentwicklung am Großhan-
delsmarkt auch im Handelsjahr 2004 fort.

*  Durchschnittspreis Terminmarkt für Base–Produkte (Strombezug über 24 Stunden 
eines jeden Tages)

(2) Die SSG übernahm die Preismodelle der Vorgängergesellschaften 
STEWEAG und STEG und vereinheitlichte diese mit Beginn des Jah-
res 2004. Das Basismodell (Select–Home) war nach der Abnahme-
menge in drei Kategorien gestaffelt. Die SSG führte eine automatische 
Stromverbrauchsabrechnung nach dem für den Kunden günstigsten 
Preismodell durch. 

Zusatztarife bestanden für die Anwendungsbereiche Warmwasserstrom, 
Sommerschwachlast, Stop and Go sowie Heizungsstrom. Letzterer be-
stand allerdings nur mehr für Altkunden. Die Preismodelle beinhalte-
ten den Energiepreis (Grundgebühr und Verbrauchs preis) sowie das Netz-
nutzungs– und Netzverlustentgelt.

 21 Die Preismodelle der Vorgängerunternehmen STEWEAG und STEG wie-
sen bei ihren Bezeichnungen und vor allem bei ihren Preisansätzen 
wesentliche Unterschiede auf. Die erwähnte Vereinheitlichung erfolgte 
in der Form, dass die SSG für die ehemaligen STEG–Kunden die Select–
Preismodelle der STEWEAG in Geltung setzte. Gleichzeitig kam es 
bei diesen Modellen zu einer Erhöhung der Energieverkaufspreise um 
durchschnittlich 4 %.

Aufgrund des damals durchschnittlich höheren Energieverkaufsprei-
ses für den Basistarif der STEG führte der neue Select–Preis bei vielen 
ehemaligen STEG–Kunden zu einer geringfügigen Verbilligung ihrer 
Stromkosten. Weiters erfolgte eine Anpassung der billigeren Zusatz-
tarife der STEG an die teureren Select–Zusatztarife, ohne dass jedoch

Preisgestaltung und 
Preismodelle

Preismodell-
bereinigung zum 
1. Jänner 2004

Energiepreise Privatkunden
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die Letzteren erhöht wurden. Im Vergleich zu anderen Stromanbietern 
in Österreich lagen die Energieverkaufspreise der SSG ab 1. Jänner 2004 
im Mittelfeld.

 22 Mit Wirkung vom 1. Jänner 2004 verordnete die Regulierungsbehörde 
neue, für das gesamte Versorgungsgebiet der SSG einheitliche Netz-
nutzungstarife. Aufgrund der verschiedenen Netzstrukturen und –kos-
ten bei der STEWEAG und der STEG wirkten sich die Tarifänderungen 
auf die Privatkunden unterschiedlich aus.

Am Beispiel eines durchschnittlichen Haushaltes in der Netzebene 7 
(Versorgungsnetzebene der Haushalte) mit einem Verbrauch von 3.500 kWh 
im Jahr bedeutete dies für ehemalige STEG–Kunden — verglichen mit 
ihren bisherigen Netznutzungstarifen — eine Erhöhung um rd. 2 % und 
für ehemalige STEWEAG–Kunden eine Senkung um rd. 3 %.

Da sich die Veränderungen bei den Netznutzungstarifen und den Ener-
gieverkaufspreisen bei den Privatkunden zum Teil gegenseitig kom-
pensierten, wirkten sie sich daher auf den Gesamtpreis für den Strom-
bezug nur geringfügig aus.

 23 Ab 1. Jänner 2004 wurden auch die bis dahin geltenden unterschied-
lichen Preise für Heizungsstrom vereinheitlicht und mit durchschnitt-
lich rd. 3 Cent/kWh festgelegt. Dies bedeutete eine Steigerung von weit 
über 100 % (STEG–Kunden) bzw. rd. 30 % (STEWEAG–Kunden).

Das Heizungsstrompreismodell war in den 80er Jahren zur Steigerung 
des geringen Stromabsatzes während der Nacht geschaffen worden. 
Es war zwar keine Vollkostendeckung möglich, durch die zusätzliche 
Auslastung der Kraftwerke konnten jedoch Deckungsbeiträge über die 
variablen Kosten der Stromerzeugung hinaus erzielt werden.

In den folgenden Jahren änderten sich sowohl die Lastverhältnisse 
der Stromabgabe als auch die Stromaufbringungsart und die hierfür 
erforderlichen Kosten wesentlich, so dass der Heizungsstromverkauf 
seit längerer Zeit nicht einmal mehr die variablen Stromeinsatzkos-
ten deckte.

Die Erhöhung der Heizungsstrompreise diente vor allem der Ergebnis-
verbesserung dieses defi zitären Preismodells. Die Stromeinstandskos-
ten konnten aber auch nach der Preiserhöhung nur knapp gedeckt 
werden.

Änderung der
Netznutzungstarife

Preiserhöhung des 
Heizungsstromes zum 
1. Jänner 2004
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 24 (1) Die SSG deckte ihren gesamten Strombedarf durch Fremdlieferun-
gen. Der hohe Anstieg der Großhandelsmarktpreise im Jahr 2003 ver-
anlasste sie, bereits kurz nach dem Beschluss zur Erhöhung der Select–
Preise zum 1. Jänner 2004 weitere Preisanpassungen in Erwägung zu 
ziehen. Aufgrund ihrer, im Vergleich zu den Konkurrenten bereits hohen 
Verkaufspreise ging die SSG allerdings davon wieder ab. Darüber hinaus 
kam der Vereinheitlichung der Preismodelle erste Priorität zu.

(2) Da jedoch im Jahr 2004 die Strombezugspreise weiter anstiegen, 
fasste die Geschäftsführung im März 2004 den Beschluss, die Ener-
gieverkaufspreise für Privatkunden mit Wirkung vom 1. Juli 2004 zu 
erhöhen. Diese Maßnahme wurde auch im Aufsichtsrat befürwortet.

Je nach Preismodell bezog sich die insgesamt rd. 10 %ige Preiserhö-
hung auf die Grundgebühr und/oder den Verbrauchspreis. Bei den Preis-
modellen mit geringer Abnahmemenge wurde beispielsweise nur die 
Grundgebühr angehoben. Bei einigen Preismodellen wurden die Abnah-
megrenzen abgeändert, wodurch für etliche Kunden ein anderes Preis-
modell zur Anwendung kam.

Zwecks Verringerung der Außenstände und Vereinfachung des Debi-
torenmanagements führte die SSG weiters einen Bonus für Direktab-
buchungen der Stromrechnungen vom Konto der Kunden ein.

(3) Da insgesamt gesehen die Energiepreise nur rund ein Viertel des 
gesamten Strompreises bilden, wirkte sich die Energiepreiserhöhung 
auf den Gesamtpreis mit rd. 3 % aus. Für einen Durchschnittshaushalt 
mit einer jährlichen Abnahme von 3.500 kWh ergaben sich für das 
„Homemodell“ Preiserhöhungen zwischen 18 EUR (bei Abbuchungs-
auftrag) und 22 EUR bzw. für die übrigen Modelle rd. 5 EUR. 

(4) War die SSG durch diese Energiepreiserhöhung im Juli 2004 mit 
ihren Energieverkaufspreisen für Privatkunden noch im Spitzenfeld 
aller Stromanbieter Österreichs, so nahm sie im Herbst 2004 — bedingt 
durch zwischenzeitliche Preiserhöhungen anderer Energielieferanten 
— einen Platz im Mittelfeld ein.

Energiepreiserhöhung 
zum 1. Juli 2004

Energiepreise Privatkunden
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 25.1 Wie bereits im Berichtspunkt Deckungsbeitragsrechnung erwähnt, erfolgte 
bisher keine Ermittlung der spezifi schen Strombezugskosten für jedes 
einzelne Kundensegment. Diese Kosten unterschieden sich jedoch 
sowohl hinsichtlich ihrer absoluten Höhe als auch ihrer zeitlichen Ent-
wicklung.

Eine von der SSG erstellte Analyse kam zum Ergebnis, dass z.B. im 
Jahr 2003 die Strombezugskosten für Privatkunden aufgrund der unter-
schiedlichen Lastgänge um einige Prozentpunkte höher lagen als jene 
für Größtkunden. Die zeitliche Entwicklung der Strombezugskosten 
wiederum hängt wesentlich vom benötigten Stromprodukt ab.

Für die Berechnung der Strombezugskosten des Privatkundensegments 
legte die SSG eine Unterlage vor, die auf der Annahme des Einsatzes 
nur eines Stromproduktes für Privatkunden beruhte.

 25.2 Diese Unterlage ergab, dass im Jahr 2004 durch die Preiserhöhungen 
bei den Privatkunden zum 1. Jänner (ohne Heizstrom) und zum 1. Juli 
insgesamt rd. 60 % der Mehrkosten für den Strombezug an die Kun-
den weiterverrechnet wurden. Unter der Voraussetzung, dass die Strom-
bezugskosten nicht weiter ansteigen, würden im Jahr 2005 die ange-
führten Preiserhöhungen die Mehrkosten des Strombezugs annähernd 
decken.

Der RH erachtete es allerdings als nicht aussagekräftig, nur ein Strom-
produkt in die Berechnung einzubeziehen. Er berechnete die Strombe-
zugskosten auf Grundlage der Deckungsbeitragsrechnung der SSG, die 
alle Stromprodukte umfasste, und ermittelte eine Weitergabe der Mehr-
kosten von rd. 80 %. Dies würde auch ab Mitte 2005 die Ertragsminde-
rungen des Vorjahres ausgleichen. Da im Jahr 2005 jedoch mit einem 
weiteren Anstieg der Strombezugskosten gerechnet werden muss, wird 
sich die Ertragslage bei den Privatkunden verschlechtern.

 25.3 Laut Stellungnahme der SSG sei die Annahme des RH, dass die Strom-
bezugskosten nicht weiter ansteigen würden, nicht richtig. Weiters wies 
die SSG darauf hin, dass bei der Berechnung der Strombezugskosten 
auch die Preiserhöhung bei Heizstrom miteinbezogen worden sei.

 25.4 Der RH erwiderte, dass er bei seiner Berechnung von einer Vorausset-
zung und nicht von einer Annahme ausgegangen ist. Weiters bezog 
er die Preiserhöhung bei Heizstrom nicht in die Berechnung ein.

Berechnung der 
Strombezugskosten

Energiepreise Privatkunden Steweag–Steg GmbH

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 67 von 320



60 Bund 2007/4

 26.1 Nachstehend fasste der RH die der SSG vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen für die Preisgestaltung wie folgt zusammen:

 26.2 (1) Da es der SSG bislang nicht möglich war, ihre Strombezugskosten 
den einzelnen Kundensegmenten zuzuordnen, konnten die im Jahr 2004 
für den Privatkundenbereich tatsächlich angefallenen Mehrkosten nicht 
festgestellt werden.

(2) Durch die Abgabe ihrer Kraftwerke an den VERBUND war die SSG 
gänzlich auf Fremdstromlieferungen angewiesen und — verglichen mit 
anderen Landesversorgungsunternehmen — wesentlich stärker von der 
Entwicklung der Großhandelsmarktpreise betroffen.

(3) Die Gestaltung und Weiterentwicklung der Südpol–Vereinbarun-
gen brachte für die SSG bezüglich der Wasserkraftregelungen nach-
haltige Verschlechterungen.

(4) Um die Dividendenerwartungen der Eigentümer erfüllen zu kön-
nen, war die Erzielung entsprechender Ergebnisse erforderlich.

(5) Die Kundenreaktionen auf Preisveränderungen durch den Energie-
lieferanten sind — verglichen mit dem Größtkundensegment — im Pri-
vatkundensegment gering.

 26.3 Laut Stellungnahme der SSG dürften aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
die Kosten einer eigenen Stromerzeugung keine Rolle spielen, weil diese 
der Erzeugung — und nicht dem Vertrieb — zuzuordnen seien.

 26.4 Der RH erwiderte, dass diese Überlegung der SSG nur im Falle einer 
strengen Trennung des Erzeugungsbereiches gültig sei. Wenn und 
solange es eine gemeinsame Unternehmensführung für Vertrieb und 
Erzeugung gibt, sind aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen 
gegenseitige Einfl üsse der beiden Bereiche möglich.

 27 Zur Kompensation der fi nanziellen Auswirkungen der Preiserhöhung auf 
die Abnehmer fasste die Steiermärkische Landesregierung im Juni 2004 
den Beschluss, den betroffenen Stromkunden im Juli bzw. August 2005 
die ihnen aus der Preiserhöhung entstandenen Mehrkosten rückwir-
kend für zwölf Monate in Form einer Gutschrift durch die SSG zu 
ersetzen (Landesbonus).

Energiepreise Privatkunden
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 28 Im Zeitraum 2002 bis 2003 stiegen die gesamten Umsatzerlöse der SSG 
von rd. 562 Mill. EUR auf rd. 580 Mill. EUR. Davon entfi elen durch-
schnittlich rd. 60 % auf den Energie– und rd. 40 % auf den Netzbe-
reich. Der prozentuelle Anstieg der Energieerlöse war weitaus gerin-
ger als jener der Gesamterlöse.

Der Betriebsaufwand der SSG stieg von rd. 582 Mill. EUR (2002) auf 
rd. 587 Mill. EUR (2003). Obwohl die Mitarbeiteranzahl sank, erhöhte 
sich der Personalaufwand von rd. 101 Mill. EUR auf rd. 112 Mill. EUR. 
Der Grund dafür waren Veränderungen bei den Pensionsrückstellun-
gen. Die größte Aufwandsposition bildete der Materialaufwand — ins-
besondere für den Strombezug —, der im Betrachtungszeitraum von 
rd. 379 Mill. EUR auf rd. 366 Mill. EUR sank.

Dieser Rückgang ergab sich aufgrund eines mengenmäßig geringe-
ren Stromhandelsvolumens. Die spezifi schen Bezugskosten (EUR pro 
Megawattstunde) erhöhten sich um rd. 5 %.

Aufgrund der für die Jahre 2002 und 2003 vorgelegten Unbundling*–
Erfolgsrechnungen war festzustellen, dass der wesentliche Beitrag zum 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) aus dem Netzbe-
reich stammte. 

* Entfl echtung der Geschäftsbereiche von Elektrizitätsunternehmen

Insgesamt wies die SSG im Jahr 2002 ein negatives EGT von rd. 20 Mill. 
EUR aus. Lediglich im Netzbereich konnte ein positives EGT erzielt wer-
den. Im Folgejahr trug der Netzbereich mit mehr als 50 % zum posi-
tiven Gesamt–EGT von rd. 25 Mill. EUR bei.

 29.1 Das Finanzergebnis der SSG beinhaltete unter anderem Zinsaufwen-
dungen und Zinserträge sowie die Ergebnisse aus Beteiligungen. Im 
Finanzergebnis 2002 wurde der aus der Beteiligung am Energiepark 
Donawitz resultierende voraussichtliche Aufwand aus dem Schadens-
fall einer Gasturbine mit rd. 40 Mill. EUR dargestellt. Da der tatsäch-
liche Aufwand wesentlich geringer war, konnte im Geschäftsjahr 2003 
von der im Jahr 2002 eingebuchten Rückstellung ein Betrag von rd. 
19 Mill. EUR aufgelöst und gewinnerhöhend als Beteiligungsertrag aus-
gewiesen werden.

Wirtschaftliche 
Entwicklung

Steweag–Steg GmbH
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 29.2 Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, erachtete es der RH als 
zweckmäßig, das Jahr 2002 in Höhe des tatsächlichen Aufwands zu 
belasten und das Jahr 2003 um den angeführten Geschäftsfall zu berei-
nigen. Bei dieser Vorgangsweise betrugen die negativen Finanzergeb-
nisse rd. 30 Mill. EUR (2002) bzw. rd. 20 Mill. EUR (2003).

Während das negative Finanzergebnis 2002 aus dem Geschäftsfall 
Energiepark Donawitz herrührte, lag die Ursache für die Verluste des 
Folgejahres in der Abschreibung von Beteiligungen in Höhe von rd. 
16 Mill. EUR.

 29.3 Laut Mitteilung der SSG ergäbe sich bei einer Bereinigung des Finanz-
ergebnisses der SSG um den Geschäftsfall Energiepark Donawitz für 
das Jahr 2002 ein negatives Finanzergebnis von rd. 10 Mill. EUR.

 29.4 Der RH ging bei seinen Feststellungen lediglich von einer periodenbe-
reinigten Darstellung des Finanzergebnisses und nicht von einer voll-
ständigen Außerachtlassung des Geschäftsfalls aus.

 30.1 Der als Kennzahl für den Grad der Innenfi nanzierung eines Unterneh-
mens errechnete Cash–fl ow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
stieg von rd. 99 Mill. EUR (2002) auf rd. 124 Mill. EUR (2003) an. Eine 
Eigenkapitalrentabilität (Verhältnis des um die Energiepark Donawitz 
bereinigten EGT zum durchschnittlichen Eigenkapital) war aufgrund 
des negativen Ergebnisses im Jahr 2002 nicht gegeben, im Jahr 2003 
lag sie bei rd. 2 %.

 30.2 Die Innenfi nanzierungskraft der SSG hat sich von 2002 auf 2003 zufrie-
den stellend verbessert. Hinsichtlich der Eigenkapitalrentabilität merkte 
der RH an, dass diese deutlich unter dem für 2003 in einer Branchen-
analyse veröffentlichten durchschnittlichen Wert von rd. 6 % der Lan-
desgesellschaften (ohne Steiermark, Burgenland und Wien) lag*.

* Branchenanalyse der Arbeiterkammer Wien

Wirtschaftliche Entwicklung 
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 31.1 Im Kooperationsvertrag zwischen ESTAG und VERBUND legten die 
Eigentümer fest, dass die SSG durch die Nutzung von Synergien län-
gerfristig einen Betrag von rd. 24 Mill. EUR pro Jahr einsparen und 
diesen Betrag im Jahr 2006 stabil erreichen sollte. In den mittelfristi-
gen Planungen der SSG waren daher die EGT für die Jahre 2002 und 
2003 in Höhe von 43 Mill. EUR bzw. 52 Mill. EUR vorgegeben.

Zur Beurteilung der Umsetzung der Synergiepotenziale stellte die SSG 
diesen geplanten Ergebnissen die um Einmaleffekte bereinigten Ist–Werte 
dieser Geschäftsjahre gegenüber. Dadurch änderten sich die EGT von 
ursprünglich  – 20 Mill. EUR auf 18 Mill. EUR (2002) bzw. von 25 Mill. EUR 
auf 53 Mill. EUR (2003). Verglichen mit den Planzahlen sah die SSG 
das Fusionsziel im Jahr 2003 als erreicht an.

 31.2 Der RH konnte die von der SSG als Einmaleffekte berücksichtigten Werte 
in Ansatz und Höhe nicht vollständig nachvollziehen. Seiner Ansicht 
nach waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung die geplanten Syner-
gieeffekte aus der Fusion noch nicht erreicht. Die für das Jahr 2006 
vorgegebene dauerhafte und nachhaltige Ausschöpfung des Synergie-
potenzials erachtete er jedoch für erzielbar.

 32.1 Das von der SSG mit Unterstützung eines Beratungsunternehmens durch-
geführte Fusionsprojekt zeigte die Notwendigkeit einer deutlichen Mit-
arbeiterreduktion auf. Zur Erreichung der Personalsenkung wurden 
daher Maßnahmen wie Altersteilzeit und Aussteigerregelung gesetzt. 
Externe Neuaufnahmen wurden weitestgehend vermieden und offene 
Stellen intern besetzt.

 32.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der SSG, den Personalstand rasch 
und sozial verträglich zu reduzieren. Die angestrebte Personalzahl war 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung jedoch noch nicht erreicht.

 33.1 Die SSG hielt mehrere Beteiligungen an steirischen Netzbetreibern. Unter 
anderem handelte es sich hiebei um die Hereschwerke Energie GmbH, 
Überland Strom GmbH, Feistritzwerke–STEWEAG GmbH und Stadt-
werke Hartberg Energieversorgungs GmbH. Diese Beteiligungen stamm-
ten noch aus der Zeit der STEWEAG und wurden im Zuge der Fusion 
auf die SSG übertragen.

Synergien aus
der Fusion

Beteiligungen

Steweag–Steg GmbH
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Anlässlich der Erstellung des Jahresabschlusses 2003 der SSG kam es 
zu einer Neubewertung der Beteiligungen, in deren Folge diese um ins-
gesamt rd. 16 Mill. EUR abgeschrieben werden mussten. Im Geschäfts-
jahr 2004 betrugen die weiteren Beteiligungsabschreibungen rd. 8 Mill. 
EUR.

 33.2  Da sämtliche Unternehmen positive Ergebnisse aufwiesen, erachtete 
der RH die Ursache dieser Abwertungen in den viel zu hohen Kauf-
preisen für die Beteiligungen, die wesentlich über den Unternehmens-
werten lagen.

 33.3 Laut Stellungnahme der SSG hätten die seit dem Akquisitionszeitpunkt 
eingetretenen, vom Regulator verordneten Netztarifsenkungen sowie die 
limitierten Margen im Energiebereich zu einem geschmälerten Ertragspo-
tenzial geführt, so dass eine Anpassung der Beteiligungsansätze erfor-
derlich gewesen wäre.

 34.1 Die SSG war Alleingesellschafterin der SAI–Service and Information 
Call–Center GmbH (SAI), deren Unternehmensgegenstand der Betrieb 
eines Customer–Care–Centers für die SSG und für die mit ihr verbun-
denen Unternehmen war. Die SAI bemühte sich, Aufträge von Kon-
zernunternehmen zu erhalten, um sich innerhalb des ESTAG–Konzerns 
als diesbezüglicher Ansprechpartner zu etablieren.

 34.2 Nach Ansicht des RH sollten die Bemühungen der SAI von Seiten der 
Konzernleitung unterstützt werden. Wegen der direkten Kundenkon-
takte des Call–Centers wäre hier ein einheitliches Auftreten von beson-
derer Bedeutung.

 35.1 Das Beteiligungscontrolling wurde Mitte 2004 in das Konzerncontrol-
ling der ESTAG eingegliedert und in die Sparten Strom, Gas/Wärme 
und Abfall aufgeteilt. Die Sparte Strom war allerdings nur für die SSG 
und ihre Beteiligungen zuständig. Die Verantwortung für die anderen 
Beteiligungen der ESTAG an Energieversorgungsunternehmen (z.B. 
PW Stromversorgungsgesellschaft m.b.H., Unsere Wasserkraft GmbH) 
nahm die Leitung des Konzerncontrollings selbst wahr.

 35.2 Nach Ansicht des RH war die Verlagerung der Controllingaktivitäten 
in das Konzerncontrolling ein richtiger Schritt. Er empfahl, das Betei-
ligungscontrolling für sämtliche Stromaktivitäten des Konzerns in der 
Sparte Strom zusammenzufassen.

Beteiligungen
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 35.3 Die SSG verwies in ihrer Stellungnahme auf den Erwerb aller Anteile 
der PW Stromversorgungsgesellschaft m.b.H. durch die ESTAG, womit 
ein weiterer Schritt zur konzentrierten Steuerung der Stromaktivitäten 
gesetzt worden sei.

 36.1 Kundenanfragen bzw. –beschwerden wurden vom Call–Center entge-
gengenommen. Des Weiteren stand auch ein Kundenanwalt zur Ver-
fügung. Sämtliche Kundenkontakte wurden schriftlich festgehalten 
und die Erledigungen nachvollziehbar vorangetrieben.

Vielfach handelte es sich dabei um Fragen betreffend Änderungen bei 
einzelnen Strompreismodellen, unklare Tarif– und/oder Preiserhöhun-
gen, vermutete Doppelverrechnungen von Leistungen sowie nicht nach-
vollziehbare Verbrauchsermittlungen. Den Stromrechnungen mangelte 
es teilweise an Transparenz, Vergleichbarkeit und Verständlichkeit. Für 
die Konsumenten war es nicht möglich, die einzelnen Komponenten 
des Gesamtpreises nachzuvollziehen.

 36.2 Wie der RH anhand einiger an ihn herangetragenen Beschwerdefälle 
feststellte, ging die SSG auf jeden einzelnen Beschwerdepunkt ein. 
Die Erledigungen erfolgten telefonisch oder schriftlich. Bezüglich der 
Stromrechnungen empfahl der RH die Ausarbeitung einer übersicht-
lichen und konsumentenfreundlichen Rechnungsform.

 36.3 Laut Mitteilung der SSG würden vom Großteil der Kunden umfangreiche 
Detailinformationen auf der Stromrechnung als verwirrend empfunden. 
Allerdings sei sie bestrebt, die aus den Kundenkontakten gewonnenen 
Erkenntnisse bei einer Verbesserung der Rechnungsgestaltung zu berück-
sichtigen.

 37 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen:

(1) die nach Ansicht des RH auf der Grundlage einer zweckmäßigen 
Organisationsstruktur ausgeübten Stromhandelsgeschäfte. Auch die 
Risikobegrenzung erfolgte aufgrund festgelegter Grenzen;

(2) die Zusammenlegung von zwei Vertriebsbereichen zu einer Orga-
nisationseinheit für den Stromvertrieb. Die SSG sagte die Zusammen-
legung für Mitte 2005 zu.

Beschwerde-
management

Sonstige
Feststellungen

Steweag–Steg GmbH
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 38 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Im Größtkundenbereich wäre das Erzielen eines positiven Ergeb-
nisses anstelle des Umsatzvolumens in den Vordergrund zu stellen.

(2) Das Beteiligungscontrolling wäre für sämtliche Stromaktivitäten 
des ESTAG–Konzerns in der Sparte Strom zusammenzufassen.

(3) Für die Stromabrechnungen sollte eine übersichtliche und kon-
sumentenfreundliche Rechnungsform ausgearbeitet werden.

Schluss-
bemerkungen
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ANHANG
Entscheidungsträger

Steweag–Steg GmbH

Dipl.–Ing. Adolf FEHRINGER
(26. März 2002 bis 23. Mai 2003)

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dipl.–Ing. Johann HAIDER
(seit 26. März 2002)

Stellvertreter des
Vorsitzenden

Dr. Hubert ZANKEL
(7. August 2001 bis 9. September 2004)

Geschäftsführung

BMWA

Dr. Gerhard HIRSCHMANN
(23. Mai 2003 bis 21. Februar 2004)

DDr. Peter SCHACHNER–BLAZIZEK
(seit 21. Februar 2004)

Dipl.–Ing. Pierre AUMONT
(7. August 2001 bis 5. September 2002)

Mag. Dr. Othmar  KRANZ
(14. Februar 2002 bis 9. September 2004)

Dr. Marco PONGRATZ–LIPPITT
(1. September 2002 bis 9. September 2004)

Dipl.–Ing. Dr. Gerhard NEUBAUER
(26. März 2002 bis 4. Mai 2004)

Dr. Karl–Franz MAIER
(seit 1. September 2004)

Dipl.–Ing. Dr. Franz KAILBAUER
(seit 1. September 2004)

Dipl.–Ing. Dr. Gerhard NEUBAUER
(seit 1. September 2004)
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrerfortbildung

Die Fortbildung ist für Lehrer — auch wenn sie nicht immer ausdrück-
lich vorgeschrieben ist — eine Dienstpfl icht. Die Schulleiter erfüllten 
ihre Aufgabe der Überwachung dieser Dienstpfl icht nicht immer effek-
tiv. Weder die Schulleiter noch die Schulaufsicht steuerten — auch auf-
grund fehlender bzw. nicht verfügbarer Daten — die Fortbildung ihrer 
Lehrer im Sinne einer gezielten Personalentwicklung.

Die Lehrer an den allgemein bildenden Pfl ichtschulen hatten die im 
Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz vorgeschriebenen 15 Jahresstunden 
Fortbildung während der unterrichtsfreien Zeit zu erfüllen.

Lehrer an mittleren und höheren Schulen des Bundes im öffentlich–
rechtlichen Dienstverhältnis waren zur Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen dann verpfl ichtet, wenn es die dienstlichen Interessen erfor-
derten. Darüber hinaus gab es keine ausdrückliche Verpfl ichtung zur 
persönlichen Fortbildung. Für Vertragslehrer des Bundes war eine 
Fortbildungspfl icht nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. 

Aus den vom RH durchgeführten Interviews mit Schulleitern ergab 
sich, dass die Lehrer der allgemein bildenden höheren Schulen sowie 
der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sich je zu einem 
Drittel intensiv, mäßig bzw. gar nicht fortbildeten. 

Weder das BMBWK noch die Landesschulräte (der Stadtschulrat für 
Wien) verfügten über Daten, die statistische Aussagen über das Fort-
bildungsverhalten der Lehrer insgesamt ermöglichten. Ähnlich war 
die Situation an den Schulen. Die Schulleiter genehmigten zwar die 
Teilnahme ihrer Lehrer an Fortbildungsveranstaltungen; sie hatten 
aber in der Regel keine Übersicht über die von den einzelnen Leh-
rern besuchten Veranstaltungen und die dabei erworbenen Kompe-
tenzen.

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 79 von 320



72 Bund 2007/4

In den Pädagogischen Instituten der einzelnen Bundesländer war die 
Datenerfassung hinsichtlich Umfang und Form sowie Dauer der Spei-
cherung höchst unterschiedlich. In allen wurde beispielsweise für jedes 
Seminar nur die Anzahl der Teilnehmer erfasst, so dass ein Rück-
schluss auf das Fortbildungsverhalten der einzelnen Lehrer nicht mög-
lich war. 

In einigen Bundesländern gab es so genannte Bildungspässe. Die 
darin enthaltenen Informationen über Fortbildung waren nicht zent-
ral gespeichert, sondern nur den Lehrern selbst bekannt. Daher waren 
statistische Analysen und eine zielgerichtete Personalplanung damit 
nicht möglich. 

Im Jahr 1996 hatte das damalige Bundesministerium für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten alle Landesschulräte (den Stadtschul-
rat für Wien) ersucht, Fortbildungsveranstaltungen in die unter-
richtsfreie Zeit zu verlagern und mehrtägige Veranstaltungen durch 
Kurzveranstaltungen zu ersetzen. Trotzdem führten die Pädagogi-
schen Institute — wie Analysen an mehreren Instituten ergaben — 
beispielsweise im Schuljahr 2004/2005 für Lehrer allgemein bilden-
der höherer und berufsbildender Schulen jeweils nur rd. ein Viertel 
der Fortbildungsveranstaltungen während des Schuljahres in der 
unterrichtsfreien Zeit durch.

Für die Pädagogischen Institute galten das Schulzeitgesetz 1985 und 
damit die Ferienregelungen für Schulen. Damit wurde auch die geringe 
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen in den Ferien begründet. Der 
RH hielt diese Regelung für nicht zweckmäßig; Seminare sollten ganz-
jährig in der unterrichtsfreien Zeit angeboten werden.

Die Genehmigung des Besuches von Fortbildungsveranstaltun-
gen durch die Schulleiter wurde häufi g als Entgegenkommen oder 
Begünstigung für Lehrer betrachtet. Eine Steuerung der Fortbil-
dung der Lehrer durch die Schulleiter fehlte — ausgenommen bei 
den berufsbildenden Pfl ichtschulen — weitgehend.

Schulleiter und Lehrer äußerten sich gegenüber dem RH wiederholt 
unzufrieden mit den Inhalten und der Qualität von Fortbildungs-
veranstaltungen der Pädagogischen Institute. Schlechte Rückmel-
dungen der Teilnehmer der Seminare erfolgten jedoch sehr selten. 
Für Vortragende im Rahmen der Lehrerfortbildung an den Pädago-
gischen Instituten gab es kein konkretes Anforderungsprofi l. 

Kurzfassung
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Seminare, die sich speziell mit Problemen von Schülern im Zusam-
menhang mit dem Übertritt in eine andere Schulart beschäftigten, 
fand der RH in den aktuellen Fortbildungsangeboten nicht vor.

Die Schulaufsicht übte ihre vorgesehene Brückenfunktion zwischen 
der Unterrichtspraxis und der Lehreraus– und –fortbildung nicht 
ausreichend effektiv aus. Mangels unmittelbar verfügbarer Unter-
lagen bzw. Daten wurde weder eine zielgerichtete Bildungsplanung 
noch eine Personalentwicklung betrieben. 

Viele Schulleiter gaben an, wegen Überlastung durch Verwaltungstä-
tigkeiten keine Zeit für Maßnahmen zur Gewährleistung der Unter-
richtsqualität (z.B. Unterrichtsbeobachtungen, Mitarbeitergespräche) 
zu haben. 

Schulleiter konnten in der Regel nicht angeben, auf welche Weise die 
von den Lehrern besuchten Fortbildungsveranstaltungen den Unter-
richt hinsichtlich Methodik oder Lehrinhalte veränderten.

Nur in Einzelfällen informierten Schulleiter die Pädagogischen Ins-
titute schriftlich über ihre Unzufriedenheit mit bestimmten Semi-
naren. 

Kurzfassung Lehrerfortbildung
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 1 Der RH überprüfte von September bis Oktober 2004 die Gebarung des 
BMBWK im Bereich der Lehrerfortbildung. Der RH hat bereits in sei-
nem Bericht betreffend die Mitwirkung des BMBWK an der OECD–Stu-
die „Bildung auf einen Blick“ (Reihe Bund 2005/8) Reformmaßnah-
men bei der berufsbegleitenden Weiterbildung empfohlen. Nunmehr 
überprüfte der RH in den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, 
Tirol und Wien die Inhalte und die Organisation der Lehrerfortbildung 
sowie deren Nutzen für die Schüler. 

Zu dem im April 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMBWK 
im Juli 2005 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Novem-
ber 2005. 

Prüfungsablauf und 
–gegenstand 

Kenndaten zur Lehrerfortbildung

Rechtsgrundlagen Beamten–Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333/1979 i.d.g.F.
 Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962 i.d.g.F.
 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472/1986 i.d.g.F.
 Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984 i.d.g.F.
 Bundeslehrer–Lehrverpfl ichtungsgesetz, BGBl. Nr. 244/1965 i.d.g.F.

Gebarung 2001 2002 2003 2004

Ausgaben in Mill. EUR

Pädagogische Akademien     

Gesamtausgaben 81,9 83,2 83,3  83,3
 davon Personal  66,0 67,4 67,5 65,2

Berufspädagogische Akademien 

Gesamtausgaben 6,7  6,8 6,6 6,8
 davon Personal 5,1 5,0  5,3 5,2

Pädagogische Institute    

Gesamtausgaben 27,1 27,8 26,5  26,4
 davon Personal  9,6  10,0 10,7 11,0
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 2 Gemäß dem Schulorganisationsgesetz war die „Erstausbildung“ Auf-
gabe der Pädagogischen Akademien und die „Fortbildung“ Aufgabe 
der Pädagogischen Institute. Daneben erfolgte auch eine so genannte 
„Weiterbildung“ von Personen mit abgeschlossener Erstausbildung in 
Form von Aufbaustudien oder zum Erwerb zusätzlicher Befähigun-
gen, die von den Pädagogischen Akademien in Zusammenarbeit mit 
den Pädagogischen Instituten durchgeführt wurden. 

Der RH verwendet in diesem Bericht die Begriffe „Fortbildung“ und 
„Weiterbildung“ synonym. Über die Notwendigkeit der Lehrerfort-
bildung herrschte in pädagogischen Fachkreisen volle Übereinstim-
mung. 

Über die organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Unterrichtsqualität gab es weder an den Schulen noch bei der Schul-
aufsicht systematische Aufzeichnungen. Diese Datenlage ermöglichte 
dem RH jeweils nur Momentaufnahmen der einzelnen Sachverhalte, 
die er durch vertiefende Interviews mit den Leitern von 41 Schulen 
festigte.* 

* Darunter waren zwölf allgemein bildende Pfl ichtschulen (Volks– und Hauptschu-
len), zwölf allgemein bildende höhere Schulen, drei berufsbildende Pfl ichtschulen 
(Berufsschulen) und 14 berufsbildende mittlere und höhere Schulen (Handelsakade-
mien, höhere Schulen für wirtschaftliche Berufe, höhere technische Lehranstalten).

Der RH nimmt nachstehend mehrmals mit dem Hinweis „Leiterbefra-
gung“ Bezug auf diese Interviews. 

Im Folgenden beschreibt der RH unter anderem die an den Schulen 
und bei den Landesschulräten (beim Stadtschulrat für Wien) erhobenen 
typischen Abläufe, ohne jedoch die Unterrichtsqualität selbst überprüft 
oder Vergleiche zwischen den Bundesländern oder einzelnen Schulen 
angestellt zu haben.

Allgemeines

Lehrerfortbildung
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 3.1 Das Ziel der „Fortbildung“ von Personen (Lehrern) mit abgeschlosse-
ner Erstausbildung war gesetzlich nicht defi niert, wurde aber im All-
gemeinen als Anpassung an die Veränderungen in den einzelnen Wis-
sensgebieten bzw. Berufsfeldern sowie der Gesellschaft verstanden. Das 
BMBWK defi nierte im Jahr 2005 folgende Ziele für die Lehrerfortbil-
dung: 

– Professionalisierung der Lehrer,

– Beitrag zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, der Entwicklung 
einzelner Schulen und der Personalentwicklung,

– Qualifi zierung der Schulleiter,

– Durchführung in der unterrichtsfreien Zeit,

– bedarfsorientierte Programmplanung,

– Auswahl bestqualifi zierter Trainer,

– Evaluierung der Institutionen für Fortbildung sowie

– Forschung und Entwicklungstätigkeiten.

Fortbildungsaktivitäten, insbesondere jene der Pädagogischen Institute, 
wurden im Großen und Ganzen als nützlich angesehen. Angaben über 
die Wirkung einzelner Seminare waren allerdings nicht möglich. 

 3.2 Die Vorgabe von Zielen, ohne zugleich Kriterien für die Evaluierung 
der Zielerreichung festzulegen, war nicht zweckmäßig. Der RH empfahl, 
künftig die Effektivität der Fortbildungsmaßnahmen danach zu beur-
teilen, wie sehr sie die konkrete Unterrichtsarbeit der einzelnen Leh-
rer verbessern bzw. den Lernertrag der Schüler erhöhen. Das BMBWK 
sollte dafür geeignete Instrumente festlegen.  

 3.3 Laut Mitteilung des BMBWK würde künftig durch die Einbindung der 
Landesschulräte (des Stadtschulrates für Wien) in die pädagogischen 
Hochschulen die Evaluierung von Fortbildungsmaßnahmen im Sinne 
von Feedbackschleifen durchgeführt werden.

Ziele der 
Lehrerfortbildung
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 4.1 Gemäß dem Schulunterrichtsgesetz 1986 hatten Lehrer den Lehrstoff 
des Unterrichtsgegenstandes dem Stand der Wissenschaft entsprechend 
zu vermitteln und den Unterricht sorgfältig vorzubereiten. 

Lehrer an den allgemein bildenden Pfl ichtschulen (so genannte Lan-
deslehrer) hatten gemäß dem Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz um ihre 
berufl iche Fortbildung bestrebt zu sein. Für die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit waren 
15 Jahresstunden vorzusehen. Diese Fortbildung war verpfl ichtend 
und während der unterrichtsfreien Zeit zu erfüllen. 

Die Leiterbefragung in Volks– und Hauptschulen ergab, dass für jeden 
Lehrer Listen über die jeweils besuchten Fortbildungsveranstaltungen 
geführt und die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen, jährlichen 
15 Stunden Fortbildung überprüft wurde.

Auch die Lehrer der berufsbildenden Pfl ichtschulen (Berufsschulen), die 
ihre pädagogischen Kenntnisse erst während ihrer Lehrtätigkeit erhiel-
ten, besuchten deshalb häufi g Fortbildungsveranstaltungen.

Lehrer an mittleren und höheren Schulen des Bundes im öffentlich–
rechtlichen Dienstverhältnis waren dann zur Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen verpfl ichtet, wenn es die dienstlichen Interessen erfor-
derten. Darüber hinaus gab es keine ausdrückliche Verpfl ichtung zur 
persönlichen Fortbildung. Für Vertragslehrer des Bundes war eine Fort-
bildungspfl icht nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. 

Der Leiterbefragung zufolge bildeten sich die Lehrer der allgemein 
bildenden höheren sowie der berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen zu je einem Drittel intensiv, mäßig bzw. gar nicht fort. Nur ein 
Schulleiter hatte jemals einem seiner Lehrer eine dienstliche Weisung 
zum Besuch einer bestimmten Fortbildungsveranstaltung erteilt. 

 4.2 Um den Lehrstoff nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft ver-
mitteln zu können, haben die Lehrer daher die Entwicklung in ihren 
Fachgebieten laufend zu verfolgen. Fortbildung ist daher für Lehrer — 
auch wenn sie nicht immer ausdrücklich vorgeschrieben ist — jeden-
falls eine Dienstpfl icht. Der RH empfahl, für die Bundeslehrer eine 
gesetzliche Verankerung der Pfl icht zur Fortbildung anzustreben.

 4.3 Laut Stellungnahme des BMBWK hätten die Lehrer und Lehrerinnen 
bereits jetzt die Weiterbildung aus eigener Initiative wahrzunehmen. 
Auch sei eine verstärkte Verankerung der Fortbildungsverpfl ichtung in 
Umsetzung. 

Fortbildungspfl icht

Lehrerfortbildung
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 5.1 Die Landesschulräte (der Stadtschulrat für Wien) erfassten die Teil-
nahme von Lehrern an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammen-
hang mit Reiserechnungen oder Sonderurlauben, forderten jedoch die 
Teilnahmebestätigungen nicht immer ein. Weder das BMBWK noch die 
Landesschulräte (der Stadtschulrat für Wien) verfügten über Daten, die 
statistische Aussagen über das Fortbildungsverhalten der Lehrer ins-
gesamt ermöglichten. 

Ähnlich war die Situation an den Schulen. Die Schulleiter genehmig-
ten zwar die Teilnahme der Lehrer ihrer Schule an Fortbildungsver-
anstaltungen; sie hatten aber in der Regel keine Übersicht über die 
von den einzelnen Lehrern besuchten Veranstaltungen und die dabei 
erworbenen Kompetenzen*. 

* In der Pädagogik umfasst die „Kompetenz“ die allgemeine Disposition von Perso-
nen (Kenntnisse und Fähigkeiten) zur Bewältigung bestimmter Anforderungen.

In den Pädagogischen Instituten der einzelnen Bundesländer war die 
Datenerfassung hinsichtlich Umfang und Form sowie Dauer der Spei-
cherung höchst unterschiedlich. In allen wurde beispielsweise für jedes 
Seminar nur die Anzahl der Teilnehmer erfasst, so dass ein Rück-
schluss auf das Fortbildungsverhalten der einzelnen Lehrer nicht mög-
lich war. 

 5.2 Die vorhandene Dokumentation der Lehrerfortbildung war für eine 
zielgerichtete Personalentwicklung unzureichend, weil sie keine Über-
sicht über die Kompetenzen der Lehrer gab. Der RH regte an, Daten-
banken aufzubauen. In diesen sollten nicht nur die an den Universitä-
ten oder Pädagogischen Akademien/Instituten absolvierten Aus– und 
Fortbildungen bzw. erworbenen Kompetenzen, sondern auch Projekt-
arbeiten und Forschungstätigkeiten erfasst werden.

 5.3 Laut Mitteilung des BMBWK sei im Herbst 2004 im Bereich der berufs-
bildenden Schulen mit dem Aufbau einer österreichweiten Datenbasis 
begonnen worden. Auch in den zukünftigen Pädagogischen Hochschu-
len würden die erlangten Qualifi kationen in Datenbanken verwaltet 
werden.

Datenlage

Fortbildungsaktivitäten
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 6.1 In einigen Bundesländern gab es so genannte „Bildungspässe“, in denen 
die Lehrer den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen eintragen las-
sen konnten. Die Bildungspässe wurden von Lehrern gezielt, z.B. bei 
Bewerbungen vorgelegt. Angaben über die Mitarbeit an schulinter-
nen oder schulübergreifenden Projekten zur Schulentwicklung oder 
Unterrichtsqualität, die auch zur Fortbildung beitrugen, enthielten sie 
jedoch nicht.

Eine Verpfl ichtung zur Eintragung und zur regelmäßigen Vorlage des 
Bildungspasses bei der Schulleitung oder Schulaufsicht bzw. Dienst-
behörde bestand nicht. Die in den Bildungspässen enthaltenen Infor-
mationen waren ferner nicht zentral gespeichert.

 6.2 Die Bildungspässe waren kein Ersatz für eine zentrale Fortbildungs-
datenbank, sondern lediglich als persönliche Information für die ein-
zelnen Lehrer nützlich. Mangels zentraler Speicherung ihrer Inhalte 
waren damit statistische Analysen und eine zielgerichtete Personal-
planung nicht möglich. 

 6.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

 7.1 Die Arbeitszeit der Lehrer teilte sich in die Unterrichtszeit (Lehrtätig-
keit in der Klasse) und die unterrichtsfreie Zeit, in der sonstige Dienst-
pfl ichten wie Unterrichtsvorbereitung oder Korrekturarbeiten zu leis-
ten waren. Im Jahr 1996 hatte das damalige Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten alle Landesschulräte (den 
Stadtschulrat für Wien) ersucht, Fortbildungsveranstaltungen in die 
unterrichtsfreie Zeit zu verlagern und mehrtägige Veranstaltungen 
durch Kurzveranstaltungen zu ersetzen.

Dadurch sollten möglichst wenig Unterrichtsstunden entfallen und die 
Kosten für Vertretungen gering gehalten werden. Die Fortbildungsins-
titute sollten Ort und Zeit der Veranstaltungen dementsprechend fest-
setzen. Im Jahr 2005 defi nierte das BMBWK die Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen in der unterrichtsfreien Zeit weiterhin 
als ein Ziel für die Lehrerfortbildung.

Für den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen durch Landeslehrer 
hatten die Landesschulräte (der Stadtschulrat für Wien) jeweils für ihr 
Bundesland Richtlinien ausgegeben. So wurden in einem Bundesland 
den Landeslehrern pro Schuljahr Fortbildungsveranstaltungen wäh-
rend der Unterrichtszeit im Ausmaß von bis zu 26 Stunden zugestan-
den. Für Lehrgänge, die länger dauerten, wurde zusätzlich die erfor-
derliche Freizeit gewährt.

Bildungspässe

Zeitpunkt und 
Dauer der Fort-
bildung

Fortbildungsaktivitäten Lehrerfortbildung
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Bei den Bundeslehrern wurde dem RH keine analoge Regelung bekannt. 
Aufgrund einer besoldungsrechtlichen Bestimmung wurden die Vergü-
tungen für Dauer–Mehrdienstleistungen nur für fünf Tage, an denen 
der Unterricht eines Lehrers infolge Fort– oder Weiterbildung zur Gänze 
unterblieb, weiter bezahlt. Dies bewirkte, dass Lehrer selten länger dau-
ernde Fortbildungen besuchten. 

Die an mehreren Pädagogischen Instituten durchgeführten Analysen 
für das Schuljahr 2004/2005 ergaben, dass rd. drei Viertel der Fort-
bildungsveranstaltungen für Lehrer allgemein bildender Pfl ichtschu-
len während des Schuljahres in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt 
wurden; rd. ein Sechstel fand in den Ferien statt.

Für Lehrer allgemein bildender höherer und berufsbildender Schulen 
wurde jeweils rd. ein Viertel der Fortbildungsveranstaltungen wäh-
rend des Schuljahres in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt; nur 
wenige fanden in den Ferien statt.

 7.2 Durch die Terminplanung für die Fortbildungsveranstaltungen der Pä-
dagogischen Institute entfi elen wegen der Teilnahme von Lehrern zahl-
reiche Unterrichtsstunden; Vertretungsstunden verursachten Mehraus-
gaben.

In den Weihnachts–, Semester– und Osterferien gab es keine Seminare 
und auch während der Sommerferien wurden fast nur in den beiden 
Wochen nach Schulschluss bzw. vor Schulbeginn im Herbst Veran-
staltungen angeboten; die meisten davon waren für Lehrer der allge-
mein bildenden Pfl ichtschulen bestimmt.

Der RH empfahl, während des Schuljahres Fortbildungsveranstaltun-
gen grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit (in den Nachmittags– 
und Abendstunden sowie an Wochenenden) anzubieten. Bei mehrtä-
gigen Seminaren sollte geprüft werden, ob nicht aufeinanderfolgende 
Kurzseminare mit dazwischen liegenden Phasen der Erprobung der 
Lehrinhalte in der Unterrichtspraxis zweckmäßiger wären.

 7.3 Laut Mitteilung des BMBWK würde die Verlegung von Fort– und Wei-
terbildungsangeboten in die unterrichtsfreie Zeit während des Unter-
richtsjahres weiter intensiviert.

 7.4 Der RH erwiderte, die bisherigen Bemühungen des BMBWK hätten nicht 
ausgereicht, um die Zeitplanung der Fortbildungsinstitute wesentlich 
zu ändern. Künftig sollten die Veranstaltungen während des Schul-
jahres grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit angesetzt werden. 

Zeitpunkt und Dauer der Fortbildung
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 8.1 Seminare der Pädagogischen Institute fanden an den Instituten selbst, 
an den Pädagogischen Akademien, in Schulen oder in Seminarhotels 
statt. Fortbildungsveranstaltungen für mehrere Lehrer einer Schule — 
so genannte schulinterne Lehrerfortbildungen — wurden meist an den 
jeweiligen Schulen abgehalten. Bei ihnen fi elen keine Reisekosten und 
meist auch keine Vertretungskosten an. 

 8.2 Nach den Erfahrungen des RH wirkten sich schulinterne Fortbildungs-
veranstaltungen auf das Schulklima vorteilhaft aus. Im Vergleich zu 
Seminaren, an denen jeweils nur einzelne Lehrer teilnahmen, waren 
sie besser geeignet, Neuerungen einzuführen. Der RH regte an, die 
schulinterne Lehrerfortbildung verbunden mit Projektgruppen beson-
ders zu fördern.

 8.3 Das BMBWK teilte grundsätzlich die Ansicht des RH, dass schulin-
terne Fortbildungsveranstaltungen sowohl aus pädagogischen als auch 
aus wirtschaftlichen Gründen verstärkt durchgeführt werden sollten.

 9.1 Bei den von den Pädagogischen Instituten angebotenen Veranstal-
tungen standen kognitives Fachwissen sowie Selbst– und Sozialkom-
petenz im Vordergrund. Weitere Themenbereiche waren die fachliche 
Ausbildung, Informationstechnologien, Sprachen und Kommunikation, 
Schulentwicklung, Beratung, Coaching, Konfl iktmanagement sowie 
Sport und Gesundheit. 

Schulleiter und Lehrer äußerten sich dem RH gegenüber wiederholt 
unzufrieden mit den Inhalten und der Qualität von Veranstaltungen 
der Pädagogischen Institute. Andererseits gaben Vertreter der Päda-
gogischen Institute an, dass schlechte Rückmeldungen der Teilneh-
mer sehr selten erfolgten. Auch äußerten nur wenige Schulen kon-
krete Fortbildungs– oder Seminarwünsche. Lediglich im Bereich der 
berufsbildenden Schulen wurden fachlich aktuelle Seminare in grö-
ßerem Umfang selbständig organisiert. 

 9.2 Die von den Pädagogischen Instituten angebotenen Seminare ent-
sprachen offenbar nicht immer den Erwartungen der Lehrer bzw. den 
schulischen Erfordernissen. Daher sollten die Schulleiter künftig die 
für ihre Lehrer notwendigen bzw. zweckmäßigen Fortbildungsmaß-
nahmen melden und auch verstärkt selbständig Seminare organisie-
ren. Außerdem könnten kognitive Lehrinhalte mit Hilfe des E–Lear-
nings allen Lehrern angeboten werden. 

Veranstaltungsorte

Seminarqualität

Inhalte 

Lehrerfortbildung
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Der RH empfahl ferner, zur Qualitätssicherung der Seminare von den 
Vortragenden detaillierte „Curricula“ (Lehrprogramme) mit der Angabe 
von Feinzielen, Unterrichtsmethoden, Unterrichtsmedien und Sozi-
alformen zu verlangen; auch die Art der Überprüfung der Zielerrei-
chung sollte angeführt werden. Darüber hinaus wären die Seminarteil-
nehmer einige Monate nach der Fortbildungsveranstaltung über ihre 
Zufriedenheit und Erfahrungen bei der Umsetzung der Lehrinhalte in 
die Unterrichts– bzw. Verwaltungspraxis zu befragen.

 9.3 Laut Stellungnahme des BMBWK würden die zukünftigen Pädagogi-
schen Hochschulen die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen mit 
Evaluierungsmethoden aus dem universitären Bildungsbereich über-
prüfen.

 10.1 Für Vortragende im Rahmen der Lehrerfortbildung an Pädagogischen 
Instituten gab es — im Gegensatz zu den Lehrern an Pädagogischen 
Akademien (im Rahmen der Lehrerausbildung) — kein konkretes Anfor-
derungsprofi l. Ihre Qualifi kation ergab sich in der Regel aus ihrer beruf-
lichen Tätigkeit (Lehrer, Schulleiter, Schulaufsichtsorgan, rechtskun-
diger Verwaltungsbediensteter) oder aus Referenzen von bisherigen 
Vortragstätigkeiten. 

 10.2 Der RH empfahl dem BMBWK, auch für die Vortragenden im Rahmen 
der Lehrerfortbildung geeignete Qualifi kationskriterien festzulegen. 

 10.3 Laut Mitteilung des BMBWK seien bereits jetzt die Pädagogischen 
Institute und die Schulaufsicht sowie das BMBWK selbst bemüht, ein 
Höchstmaß an Qualifi kation bei den Vortragenden sicherzustellen.

 11.1 Die mit dem Übertritt in eine andere Schulart (insbesondere von der 
vierten in die fünfte Schulstufe und von der achten in die neunte Schul-
stufe) verbundenen Umstellungen waren häufi g die Ursache von schu-
lischen Problemen der Schüler. 

Seminare, die sich speziell mit dieser so genannten Schnitt– bzw. Naht-
stellenproblematik beschäftigten, fand der RH in den Fortbildungsan-
geboten für das Schuljahr 2004/2005 nicht vor. 

 

Vortragende
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 11.2 Die Übergänge von einer Schulkultur in eine andere bereiten den 
Schülern häufi g Probleme, die auch beträchtliche Mehrausgaben im 
öffentlichen und privaten Bereich verursachen können. Nach Auffas-
sung des RH wären daher Seminare, die sich mit dem Übertritt in eine 
andere Schulart beschäftigen, notwendig. Er empfahl, die „Schnitt– 
bzw. Nahtstellenproblematik“ zu einem Schwerpunkt bei der Lehrer-
fortbildung zu machen. 

 11.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

 12 So genannte institutionelle Anbieter von Fortbildung waren Pädago-
gische und Berufspädagogische Akademien sowie Pädagogische Ins-
titute. Darüber hinaus boten auch Religionspädagogische Akademien 
und Institute, Universitäten sowie Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung (z.B. Wirtschaftsförderungsinstitute, Berufsförderungsinstitute, 
Volkshochschulen sowie Vereine und Gesellschaften mit pädagogi-
schen Schwerpunkten) Fortbildung für Lehrer an. 

Im Jahr 2004 gab es in Österreich rd. 50 Pädagogische, Berufspäda-
gogische und Religionspädagogische Akademien bzw. Pädagogische 
und Religionspädagogische Institute. Der RH hat die bestehende Orga-
nisationsform nicht überprüft, weil eine organisatorische Neuordnung 
dieses Bereiches in Vorbereitung stand. 

Anwendung des Schulzeitgesetzes 1985

 13.1 Für Pädagogische Institute galten die Bestimmungen des Schulzeit-
gesetzes 1985 und damit auch die Ferienregelungen für Schulen. Das 
war eines der Argumente für die geringe Anzahl der Fortbildungsver-
anstaltungen in den Ferien.

 13.2 Nach Ansicht des RH war die Anwendung der Bestimmungen des 
Schulzeitgesetzes 1985 für die Pädagogischen Institute nicht zweck-
mäßig. Die Seminare sollten ganzjährig, somit auch in den Ferien 
angeboten werden. Er regte an, die Pädagogischen Institute aus dem 
Anwendungsbereich des Schulzeitgesetzes 1985 auszunehmen. 

 

Allgemeines
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 13.3 Laut Stellungnahme des BMBWK würden die Pädagogischen Institute 
in den zukünftigen Aufgaben der Pädagogischen Hochschulen aufge-
hen und damit den Vorgaben des für diese künftig geltenden Bundesge-
setzes unterliegen. Bereits jetzt würde Fortbildung in den Ferien (ins-
besondere in den Sommerferien) umfassend angeboten werden. 

Gemeinsame Seminare für Lehrer unterschiedlicher Schularten

 14.1 Gemäß dem Schulorganisationsgesetz waren die Pädagogischen Ins-
titute in vier Abteilungen (für allgemein bildende Pfl ichtschulen, für 
berufsbildende Pfl ichtschulen, für allgemein bildende höhere Schulen 
sowie für berufsbildende mittlere und höhere Schulen) zu gliedern. 
Diese Abteilungen organisierten weitgehend unabhängig voneinander 
für ihre Schulen Fortbildungsveranstaltungen. Nur vereinzelt wurden 
auch „gemischte“ Seminare für Lehrer der gleichen Schulstufen, aber 
unterschiedlicher Schularten durchgeführt. 

Bezüglich des Arbeitsklimas in den „gemischten“ Seminaren wurde 
dem RH einerseits über eine positive Kommunikation und andererseits 
über die bei Diskussionen deutlich unterschiedlichen Sichtweisen zwi-
schen den Absolventen der Pädagogischen Akademien sowie der Uni-
versitäten berichtet. 

 14.2 Der RH regte an, verstärkt „gemischte“ Seminare anzubieten, weil 
sowohl bei methodisch–didaktischen und erzieherischen Problemen 
als auch im fachlich aktuellen Bereich zahlreiche Gemeinsamkeiten 
bestanden. In diesen Seminaren sollten Methoden zur Verbesserung 
des Lernerfolges der Schüler im Vordergrund stehen. 

 14.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

Pädagogische Akademien und Universitäten

 15.1 Die Pädagogischen Akademien bildeten Lehrer für allgemein bildende 
Pfl ichtschulen aus. Die notwendige Unterrichtserfahrung gewannen 
die Studenten an speziellen Übungsvolks– bzw. Übungshauptschu-
len. Die Lehramts–Diplomstudien an Universitäten beinhalteten neben 
dem Fachstudium eine allgemeine pädagogische, fachdidaktische und 
schulpraktische Ausbildung.

Einrichtungen zur Lehreraus– und –fortbildung
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Bei der Leiterbefragung wiesen zahlreiche Schulleiter aller Schularten 
auf folgende Schwächen der Lehrer nach Beendigung der Studien hin: 
Selbstrefl exion, Umgang mit Eltern, Schulgemeinschaftsarbeit, Schul-
entwicklung (pädagogische Innovationen, Änderungen von Einstel-
lungen), Kommunikation und Präsentation, konkrete Unterrichtspla-
nung und Leistungsbeurteilung.

 15.2 Nach Auffassung des RH sollten die Erfahrungen aus der Unterrichts-
praxis stärker bei der Lehreraus– und –fortbildung an Pädagogischen 
Akademien und Universitäten berücksichtigt werden. Er empfahl die 
Einführung von Pfl ichtseminaren für Junglehrer; darin sollten jene 
Bereiche, die in der Praxis erfahrungsgemäß Probleme bereiten, ver-
tieft behandelt werden.

 15.3 Laut Stellungnahme des BMBWK würde das Gesetz für die Pädagogi-
schen Hochschulen im Bereich der Ausbildung eine enge Kooperation 
mit den Universitäten vorsehen.

 16.1 Der „Leiterbefragung“ zufolge wurden Inhalte und Erfahrungen an Kol-
legen meist durch Erwähnung des Seminars in einer Konferenz und 
durch Aufl egen der Seminarunterlagen im Konferenzzimmer weiter-
gegeben. Selten verlangten Schulleiter schriftliche Seminarberichte 
und eine Präsentation im Lehrerkollegium. In Einzelfällen wurden die 
Seminarinhalte durch schulinterne oder schulübergreifende Arbeits-
gruppen bearbeitet.

Allerdings wurde dem RH auch berichtet, dass die Weitergabe von 
Seminarinhalten „im Schneeballsystem“ nur selten effektiv war, weil 
den zu informierenden Lehrern das Seminarerlebnis und damit die 
Motivation für die Umsetzung fehlten. Dies betraf vor allem neue 
didaktische und pädagogische Methoden. 

Schulleiter konnten in der Regel nicht angeben, auf welche Weise die 
von den Lehrern besuchten Fortbildungsveranstaltungen den Unter-
richt hinsichtlich Methodik oder Lehrinhalte veränderten.

Transfer der 
Seminarinhalte in 
den Unterricht

Einrichtungen zur Lehreraus– und –fortbildung Lehrerfortbildung

Evaluierung der Lehrerfortbildung
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Kein Schulleiter hatte regelmäßig mit seinen Lehrern nach einem Semi-
narbesuch über deren Erfahrungen bei der Umsetzung (dem so genann-
ten Transfer) der Seminarinhalte in die Unterrichtsarbeit gesprochen 
oder dem Pädagogischen Institut über die Auswirkungen auf die Unter-
richtsqualität berichtet. Nur in Einzelfällen informierten Schulleiter 
die Pädagogischen Institute schriftlich über ihre Unzufriedenheit mit 
bestimmten Seminaren. 

 16.2 Es wäre Aufgabe der Schulleiter, die Umsetzung der Seminarinhalte in 
die Unterrichtspraxis der jeweiligen Lehrer zu begleiten und zu überwa-
chen. Der RH empfahl, dass die Schulleiter gemeinsam mit den betref-
fenden Lehrern den Seminarveranstaltern (in der Regel die zuständigen 
Pädagogischen Institute) die Erfahrungen bei der Umsetzung mittei-
len. Zur leichten Auswertung dieser Rückmeldungen sollte dies elek-
tronisch in einer einfachen und standardisierten Form erfolgen. 

 16.3 Laut Mitteilung des BMBWK sei im Spätherbst 2003 das Projekt „Qua-
litätsinitiative Berufsbildung“ in die Wege geleitet worden. Darin seien 
unter anderem als Qualitätsziele die Sicherstellung einer professionel-
len Personalentwicklung und –führung sowie eine regelmäßige Abstim-
mung mit den Institutionen der Lehreraus–, –fort– und –weiterbildung 
enthalten. Auch würden die künftigen Pädagogischen Hochschulen ein 
dem universitären Bildungsbereich entsprechendes Evaluierungsverfah-
ren einsetzen.

 17.1 In einzelnen Fällen erprobten Lehrer nach dem Besuch von Fortbil-
dungsveranstaltungen mit ihren Schülern neue Unterrichtsformen und 
erarbeiteten gemeinsam die Umsetzung für den Unterricht. Die Schü-
ler wurden eingeladen, sich über den aus den neuen Lernformen für 
sie resultierenden Nutzen zu äußern. 

 17.2 Der RH hielt diesen Stil der Kommunikation zwischen Lehrern und 
Schülern als einen Schritt der Erziehung zum selbstverantwortlichen 
Lernen für zukunftsweisend. Er empfahl, ihn in Form von Projekten 
bei Schülern aller Altersstufen zu erproben. 

 17.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

Evaluierung durch 
Schüler

Evaluierung der Lehrerfortbildung
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 18.1 Die Aufgaben der Schulaufsicht waren in dem Erlass des BMBWK „Auf-
gabenprofi l der Schulaufsicht“ umschrieben. Wesentliche Teile betrafen 
das Personalmanagement, die Personalentwicklung und die Dienstauf-
sicht. Der RH hat in Gesprächen mit Landesschul– und Berufsschulins-
pektoren erhoben, wie effektiv dieser Erlass im Hinblick auf die Siche-
rung der Unterrichtsqualität umgesetzt wurde.

Die Schulaufsicht sollte demnach im Rahmen einer regionalen Bil-
dungsplanung bei der Koordination der Weiter– und Fortbildung von 
Lehrern mitwirken, schulische Führungskräfte bedarfsorientiert aus-
wählen und Lehrer mit speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten für Pro-
jekte (z.B. Schulmanagement, Qualitätssicherung, Autonomieentwick-
lung) vorschlagen. Die Schulaufsicht verfügte jedoch nicht unmittelbar 
über die dafür notwendigen Unterlagen, insbesondere nicht über alle 
Daten zur Aus– und Fortbildung der Lehrer.

Bei den mit der Schulaufsicht geführten Gesprächen wurden dem RH 
keine Unterlagen über die Beratung der Pädagogischen Institute durch 
die Schulaufsicht oder über konkrete Beispiele der Personalentwick-
lung — wie die Förderung einzelner Lehrer oder eine gezielte Weiter-
bildung — vorgelegt.

 18.2 Der RH gewann den Eindruck, dass die Schulaufsicht ihre vorgesehene 
Brückenfunktion zwischen der Unterrichtspraxis und der Lehreraus– 
und –fortbildung nicht ausreichend effektiv ausübte. Mangels unmit-
telbar verfügbarer Unterlagen bzw. Daten wurde weder eine zielge-
richtete Bildungsplanung noch eine Personalentwicklung betrieben. 

  Der RH empfahl dem BMBWK, die Schulaufsicht verstärkt auf die Not-
wendigkeit der Erfüllung ihrer Kernaufgaben Bildungsplanung und 
Personalentwicklung hinzuweisen. Wie bereits erwähnt, wären Daten-
banken über die von den Lehrern absolvierten Aus– und Fortbildun-
gen bzw. erworbenen Kompetenzen einzurichten.

 18.3 Laut Stellungnahme des BMBWK sei für die Entscheidungsgremien der 
zukünftigen Pädagogischen Hochschulen die Einbindung sowohl der 
Vertreter des BMBWK als auch der zuständigen Landesschulräte vor-
gesehen.

Schulaufsicht 

Lehrerfortbildung

Gewährleistung der Unterrichtsqualität
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Unterrichtsbeobachtung

 19.1 Gemäß § 56 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes 1986 hatten die Schul-
leiter die Lehrer in ihrer Unterrichts– und Erziehungsarbeit zu beraten 
und sich vom Stand des Unterrichts sowie von den Leistungen der Schü-
ler regelmäßig zu überzeugen. Die Schulleiter waren somit mitverant-
wortlich für die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg der Schüler.

Das geeignete Instrument dafür war die Unterrichtsbeobachtung, in der 
Ergebnis– und Prozessqualität gleichzeitig beobachtet werden konn-
ten. Die Leiterbefragung ergab diesbezüglich Folgendes:

– Jeder zehnte Schulleiter gab an, dass der Unterricht aller Lehrer 
regelmäßig — entweder durch ihn selbst oder durch Lehrerkollegen 
(so genanntes kollegiales „Coaching“) — beobachtet werden würde. 

– Alle übrigen Schulleiter erklärten, Unterrichtsbeobachtungen wür-
den nahezu nur bei Anlassfällen (z.B. Beschwerden, Leistungsbe-
urteilungen von Unterrichtspraktikanten und Lehrern mit befriste-
ten Verträgen) stattfi nden. 

– Ungefähr ein Drittel der Schulleiter erklärten ihre Absicht, alle Leh-
rer innerhalb von vier bis fünf Jahren zumindest einmal beobach-
ten zu wollen. 

– Rund die Hälfte der Schulleiter hielt eine Unterrichtsbeobachtung 
für nicht zweckmäßig, weil sie kein „wahres“, sondern ein „gestell-
tes“ Bild des Unterrichts wiedergeben würde.

– Rund 80 % der Schulleiter, ausgenommen jene der Berufsschulen, 
gaben an, für Unterrichtsbeobachtungen keine Zeit zu haben. Die 
Leiter der Bundesschulen begründeten ihren Zeitmangel mit einer 
hohen administrativen Belastung und der Lehreranzahl, die zwi-
schen 50 und mehreren Hundert lag. 

– Die Leiter der Volks– und Hauptschulen, wo die Anzahl der Lehrer 
meist geringer als bei Bundesschulen war, gaben eine zumindest 
50 %ige Belastung durch Verwaltungsaufgaben an. 

 

Schulleiter 

Gewährleistung der Unterrichtsqualität
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 19.2 Nach Auffassung des RH nutzten die Schulleiter das Instrument der 
Unterrichtsbeobachtung nicht immer effektiv. Allerdings war das Argu-
ment der fehlenden Zeitressourcen, vor allem der Hinweis mancher 
Schulleiter auf ihre große Leitungsspanne, nicht unberechtigt. Der RH 
regte daher an, neben den Schulleitern diejenigen Lehrer mit pädago-
gischen Führungsaufgaben zu betrauen (so genanntes „pädagogisches 
Mittelmanagement“), die aufgrund besonderer Leistungen dafür ihre 
Eignung beweisen. 

Nach Ansicht des RH wären in diesem Zusammenhang als besondere 
Leistungen anzusehen:

– Forschungstätigkeit auf Gebieten der Pädagogik oder Didaktik bzw. 
eine facheinschlägige Dissertation, 

– Leitung von schulinternen oder schulübergreifenden Projekten zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität und

– Mitarbeit bei sowie Koordination von internationalen Projekten zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität.

 19.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

Mitarbeitergespräche und Personalentwicklung

 20.1 Vier Fünftel der Schulleiter gaben in der Leiterbefragung an, wegen 
Überlastung durch Verwaltungstätigkeiten für ausführliche Gespräche 
mit ihren Lehrern keine Zeit zu haben. Die grundsätzliche Nützlich-
keit von Gesprächen stellten jedoch die meisten Leiter nicht in Frage. 
Eine gezielte Personalentwicklung wurde — den Ergebnissen der Lei-
terbefragung zufolge — von den Schulleitern nicht betrieben.

 20.2 Die unzureichende Kommunikation zwischen Schulleitern und Leh-
rern war nach Ansicht des RH auch eine wesentliche Ursache für das 
Fehlen einer gezielten Personalentwicklung. Er empfahl daher, eine 
gesetzliche Verankerung der Mitarbeitergespräche und Teamarbeitsbe-
sprechungen gemäß §§ 45a bzw. 45b des Beamten–Dienstrechtsgeset-
zes 1979 auch für Lehrer — eventuell unter Einbeziehung eines päda-
gogischen Mittelmanagements — anzustreben. 

 20.3 Laut Stellungnahme des BMBWK biete die „Leadership–Academy“ eine 
professionelle Weiterbildung für die Schulleiter, was zu einem Neuver-
ständnis der Leiterrolle und der damit verbundenen Aufgaben führe.

Gewährleistung der Unterrichtsqualität Lehrerfortbildung
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Anmeldung zu Fortbildungen

 21.1 Die Lehrer meldeten sich — in den untersuchten Bundesländern unter-
schiedlich — entweder direkt bei den Pädagogischen Instituten zu den 
Seminaren an oder deponierten ihre Wünsche in der Schulleitung. Im 
ersten Fall konnten die Schulleiter dann zustimmen, andere Prioritä-
ten setzen oder die Teilnahme ablehnen. Im zweiten Fall entschied der 
Schulleiter aufgrund des Vorschlags einer schulinternen Gruppe über 
die Anmeldung der Lehrer beim Pädagogischen Institut.

Eine Steuerung der Fortbildung der Lehrer im Sinne einer gezielten 
Personalentwicklung durch die Schulleiter fehlte — ausgenommen bei 
den berufsbildenden Pfl ichtschulen — weitgehend.

 21.2 Da die Lehrer primär selbst für ihre Fortbildung verantwortlich waren, 
sollten sie daher die Möglichkeit zur direkten Anmeldung bei den Pä-
dagogischen Instituten haben. Allerdings sollten die Schulleiter zur 
Sicherung der Unterrichtsqualität die Fortbildung ihrer Lehrer auf der 
Grundlage eines jährlich zu vereinbarenden Fortbildungsplanes steu-
ern. Der RH gewann jedoch den Eindruck, dass die Genehmigung des 
Besuchs von Fortbildungsveranstaltungen häufi g als Entgegenkom-
men oder Begünstigung angesehen wurde. 

 21.3 Laut Mitteilung des BMBWK sollte jeder Bedienstete seine Aufgabe zur 
Weiterbildung aus eigener Initiative wahrnehmen, wobei auch Stand-
ortinteressen zu beachten wären.

Unterrichtstätigkeit der Schulleiter

 22.1 Die meisten Schulleiter von Bundesschulen übten neben ihren Lei-
tungsaufgaben gemäß § 56 des Schulunterrichtsgesetzes 1986 eine 
dauernde Unterrichtstätigkeit aus.

Der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand betrug im Schul-
jahr 2004/2005 zwischen sieben (allgemein bildende höhere Schulen) 
und 18 Stunden (Technische Schulen).*

* Dies entspricht zwischen 3,809 und 9,324 Werteinheiten.

 Werteinheiten: Das Ausmaß der Lehrverpfl ichtung der Bundeslehrer beträgt 20 Wochen-
stunden. Die Unterrichtsstunden in den einzelnen Unterrichtsgegenständen sind auf 
die Lehrverpfl ichtung mit abgestuften Werteinheiten je Wochenstunde anzurechnen. 
Beispielsweise entspricht eine Deutschstunde 1,167 Werteinheiten.

Gewährleistung der Unterrichtsqualität
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Gemäß dem Bundeslehrer–Lehrverpfl ichtungsgesetz waren unter ande-
rem die Leiter von berufsbildenden höheren Schulen unter bestimm-
ten Voraussetzungen gänzlich bzw. die Leiter von allgemein bilden-
den höheren Schulen teilweise weitgehend von der Unterrichtserteilung 
befreit. Der Unterricht der Schulleiter wurde daher zur Gänze bzw. zum 
Teil weitgehend als Mehrdienstleistung vergütet. 

Die meisten Schulleiter begründeten ihre Unterrichtstätigkeit damit, 
ansonsten den Kontakt zu den Schülern zu verlieren. Die Leiter der 
berufsbildenden Schulen führten auch fi nanzielle Gründe an; sie wie-
sen auf ihr bloßes Leitergehalt hin, das im Vergleich zu dem ihrer 
Lehrer, die — insbesondere in den kaufmännischen und technischen 
Schulen — teilweise beträchtliche Mehrdienstleistungen erbrachten, 
niedriger war.

 22.2 Nach Ansicht des RH war die Sicherung der Unterrichtsqualität durch 
die Schulleiter wichtiger als eine zusätzliche — vom Dienstrecht nicht 
verlangte — Unterrichtserteilung. Den Kontakt zu den Schülern könn-
ten die Schulleiter auch durch die Vertretung abwesender Lehrer auf-
rechterhalten.

Der RH empfahl, Schulleiter von einer regelmäßigen Unterrichtsertei-
lung grundsätzlich auszunehmen.

 22.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

 23.1 Damit Lehrer Fortbildungsveranstaltungen während der Unterrichts-
zeit besuchen konnten, mussten die Schulleiter die Abwesenheit mit 
Dienstauftrag anordnen oder als Sonderurlaub genehmigen. Nur bei 
einem Dienstauftrag hatten die Lehrer Anspruch auf Vergütung der 
Reisekosten nach der Reisegebührenvorschrift 1955. 

Hinsichtlich der tatsächlichen Bezahlung der Reisekosten stellte der 
RH Unterschiede zwischen den einzelnen Schularten und Bundeslän-
dern fest: Die Reisekosten der Lehrer an Pfl ichtschulen wurden in allen 
untersuchten Bundesländern bezahlt. In Bundesschulen (allgemein bil-
denden höheren Schulen und berufsbildenden mittleren und höhe-
ren Schulen) wurden die anfallenden Reisekosten bei Sonderurlauben 
häufi g nicht oder nur zum Teil abgegolten. Die Schulleiter begründe-
ten diese Vorgangsweise damit, dass im Schulbudget nicht genügend 
Mittel zur Verfügung stünden. 

Reisekosten

Gewährleistung der Unterrichtsqualität Lehrerfortbildung
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 23.2 Es war Aufgabe der Schulleiter zu beurteilen, ob der Besuch von Fort-
bildungsveranstaltungen notwendig war und den Aufwand bzw. die 
Kosten rechtfertigte. 

 23.3 Das BMBWK nahm dazu nicht Stellung.

 24 Sonstige Feststellungen des RH betrafen das Alter der Seminarteilneh-
mer, wozu eine — mangels verfügbarer Daten nur in einem Bundes-
land mögliche — Analyse ergab: Bei allen untersuchten Schularten lag 
die Teilnahmefrequenz in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jah-
ren bis zu 30 % über dem Durchschnitt. Bei den Lehrern der allgemein 
bildenden höheren Schulen in der Altersgruppe bis 30 Jahre war die 
Besuchsfrequenz unterdurchschnittlich.

 25 Zusammenfassend empfahl der RH dem BMBWK:

 (1) Es wären geeignete Instrumente festzulegen, um künftig die 
Effektivität der Fortbildungsmaßnahmen danach beurteilen zu kön-
nen, wie sehr sie die konkrete Unterrichtsarbeit der einzelnen Leh-
rer verbessern bzw. den Lernertrag der Schüler erhöhen.

 (2) Die Schulaufsicht wäre verstärkt auf die Notwendigkeit der Erfül-
lung ihrer Kernaufgaben Bildungsplanung und Personalentwicklung 
hinzuweisen.

 (3) Für die Dokumentation der Lehrerfortbildung sollten Datenban-
ken aufgebaut werden. In diesen sollten nicht nur die an Universi-
täten oder Pädagogischen Akademien/Instituten absolvierten Aus– 
und Fortbildungen bzw. erworbenen Kompetenzen, sondern auch 
Projektarbeiten und Forschungstätigkeiten erfasst werden.

 (4) Es wäre für Bundeslehrer eine gesetzliche Verankerung der Pfl icht 
zur Fortbildung anzustreben.

 (5) Während des Schuljahres wären Fortbildungsveranstaltungen 
grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit anzubieten.

 (6) Es wären auch für die Vortragenden im Rahmen der Lehrerfort-
bildung geeignete Qualifi kationskriterien festzulegen.

 (7) Die mit dem Übertritt von Schülern in eine andere Schulart ver-
bundene „Schnitt– bzw. Nahtstellenproblematik“ wäre zu einem 
Schwerpunkt der Lehrerfortbildung zu machen.

Sonstige 
Feststellungen

Schluss-
bemerkungen
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 (8) Für Lehrer der gleichen Schulstufen, aber unterschiedlicher 
Schularten wären verstärkt „gemischte“ Seminare anzubieten.

 (9) Die Pädagogischen Institute sollten aus dem Anwendungsbereich 
des Schulzeitgesetzes 1985 ausgenommen werden, damit ganzjäh-
rig — somit auch in den Ferien — Seminare angeboten werden kön-
nen.

 (10) Es sollten Pfl ichtseminare für Junglehrer eingerichtet werden, 
worin jene Bereiche, die in der Praxis erfahrungsgemäß Probleme 
bereiten, vertieft behandelt werden.

 (11) Die schulinterne Lehrerfortbildung sollte verbunden mit Pro-
jektgruppen besonders gefördert werden.

 (12) Neben den Schulleitern sollten diejenigen Lehrer mit pädago-
gischen Führungsaufgaben betraut werden (so genanntes „pädago-
gisches Mittelmanagement“), die aufgrund besonderer Leistungen 
ihre Eignung dafür beweisen.

 (13) Eine gesetzliche Verankerung der Mitarbeitergespräche und 
Teamarbeitsbesprechungen gemäß §§ 45a bzw. 45b des Beamten–
Dienstrechtsgesetzes 1979 wäre auch für Lehrer — eventuell unter 
Einbeziehung eines pädagogischen Mittelmanagements — anzustre-
ben.

 (14) Schulleiter sollten von einer regelmäßigen Unterrichtserteilung 
grundsätzlich ausgenommen werden.

Schlussbemerkungen Lehrerfortbildung
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Kurzfassung

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

Die organisatorische Zusammenführung der drei in Österreich beste-
henden staatlichen Wetterdienste gelang — ungeachtet der bis ins 
Jahr 1986 zurückreichenden Bemühungen und der bis zum Jahr 2011 
auf bis zu 35 Mill. EUR geschätzten Einsparungen — bisher nicht. Die 
Organisation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo dynamik 
war reformbedürftig. Es bestand beträchtliches Rationalisierungs-
potenzial.

Zusammenführung der Wetterdienste

Seit nahezu 20 Jahren stand die Zusammenlegung der österreichi-
schen Wetterdienste (Zentralanstalt für Meteorologie und Geody-
namik [ZAMG], fl ugmeteorologischer Dienst der AUSTRO CONTROL 
Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haf-
tung [Austro Control GmbH], Militärischer Wetterdienst) in politi-
scher Diskussion. Die Wetterdienste sollten dabei in Form einer ge-
meinsamen Gesellschaft mit beschränkter Haftung neu organisiert 
werden, um Kosten einsparungen zu erzielen sowie die Konkurrenz-
fähigkeit zu erhöhen.

Mehrere Anläufe zur Verwirklichung des Vorhabens schlugen — aus 
unterschiedlichen Gründen — fehl. Der RH hatte bereits 1996 bzw. 
2001 die Zusammenführung der österreichischen Wetterdienste in 
einen gemeinsamen Rechtsträger empfohlen.

Ende 2001 ergriff das BMVIT unter Einbindung des BMBWK, des 
BMF, des BMLV sowie der Finanzierungsgarantie–Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung neuerlich die Initiative zur Neuordnung der 
Wetterdienste. Ein Gesetzesentwurf vom April 2002 sah die Aus-
gliederung der ZAMG als MET–Austria GmbH, die Abspaltung des 
fl ugmeteorologischen Teilbetriebes der Austro Control GmbH und 
dessen Einbringung in die MET–Austria GmbH vor.
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Die Gesellschaft sollte auf Gewinn gerichtet sein. Nicht durch Erlöse 
fi nanzierbare Aufgaben im öffentlichen Interesse, wie z.B. die Auf-
rechterhaltung des meteorologischen Messnetzes, sollten in Form 
einer jährlichen Basissubvention durch den Bund abgegolten wer-
den. Die Einbindung des Militärischen Wetterdienstes war, nachdem 
sich bereits 1997 das BMLV dagegen ausgesprochen und dies mit 
verfassungsrechtlichen Bedenken begründet hatte, kein vorrangiges 
Ziel mehr.

Ende 2002 lag ein detailliertes Ausgliederungskonzept samt Busi-
nessplan für die neu zu gründende MET–Austria GmbH vor. Das 
Personalkosten–Einsparungspotenzial durch die Gründung der MET–
Austria GmbH wurde bis zum Jahr 2011 mit über 35 Mill. EUR be-
wertet.

In der Regierungsklausur vom November 2004 kam die Bundesre-
gierung zum Schluss, das im Regierungsübereinkommen formulierte 
Projekt zur Zusammenführung der Wetterdienste ehestmöglich um-
zusetzen. Dennoch war Anfang 2006 ein erfolgreicher Projektab-
schluss nach wie vor nicht abzusehen.

Aufgaben, Ziele, Organisation

Die Aufgaben der ZAMG waren weitgehend unbestimmt; sie wur-
den weder durch das BMBWK noch durch mehrjährige strategische 
Zielplanungen der ZAMG näher konkretisiert. 

Die Forschungsleistungen der ZAMG waren nur unzureichend mit 
jenen der Universitäten abgestimmt; dies führte zu Parallelentwick-
lungen und Doppelgleisigkeiten.

Die Organisationsstrukturen und betrieblichen Abläufe der ZAMG 
waren nicht durchgehend den Leistungsprozessen angepasst. Insbe-
sondere fehlten eine Kostenrechnung, ein Projektmanagement und 
quantifi zierte Zielsetzungen.

Kurzfassung
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Finanzierung

Die ZAMG wurde aus dem Bundeshaushalt fi nanziert (Ausgaben 2004: 
14,39 Mill. EUR). Einnahmen bzw. Erträge erwirtschaftete die ZAMG 
nur im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit (Gesamterträge 2004 ein-
schließlich Finanzergebnis: 5,62 Mill. EUR). Aufgrund der Möglich-
keit, die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen der Teil-
rechtsfähigkeit zu veräußern, fi nanzierte die ZAMG, soweit damit 
Drittmittel erworben werden konnten, Forschungs– und Entwick-
lungsaktivitäten im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit.

Die Finanzierung der kostenaufwendigen Datenbereitstellung verblieb 
hingegen dem Bund. 

Die Schaffung einer teilrechtsfähigen Organisationseinheit in der 
ZAMG war aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht zweckmäßig.

Personal

Durch die Wiedereinstellung von Mitarbeitern des Bundesbereiches 
in der Teilrechtsfähigkeit wurden die im Bundesbereich erfolgten 
Kürzungen von Planstellen kompensiert. Eine Verrechnung dieses 
Leistungsaustausches erfolgte nicht.

Zeitguthaben von Mitarbeitern wurden nicht fristgerecht abgerech-
net. Allein am Standort Wien machten diese rd. 12.500 Stunden aus; 
sie bedingten ein Rückstellungserfordernis von rd. 0,30 Mill. EUR.

Der von 1985 bis Februar 2004 bestellte Direktor der ZAMG baute ab 
1992 das Geschäftsfeld „Erschütterungsmessungen“ auf und wickelte 
es im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit ab. Gleichzeitig betrieb er ein 
Ziviltechnikerbüro, das Gutachten für Erschütterungsmessungen erstellte 
und intensive Geschäftsbeziehungen mit der ZAMG unterhielt.

Der ehemalige Direktor meldete diese Nebenbeschäftigung nicht dem 
BMBWK. Als Vertreter der ZAMG legte er die Bedingungen für Ver-
träge mit seinem eigenen Ziviltechnikerbüro selbst fest. Der ZAMG 
entstanden dadurch zwischen 1993 bis 2004 ungedeckte Kosten von 
rd. 0,12 Mill. EUR. Die Dokumentation der Geschäftsfälle mit dem 
Ziviltechnikerbüro war unzureichend.

Kurzfassung Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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 1 Der RH überprüfte von Oktober bis Dezember 2004 die Gebarung der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Zu dem im 
April 2005 übermittelten Prüfungsergebnis gaben das BMBWK und 
die ZAMG im August 2005 eine gemeinsame Stellungnahme ab. Der 
RH erstattete seine Gegenäußerung im November 2005.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Kenndaten (zum Bundeshaushalt) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
(ZAMG)

Rechtsgrundlage Forschungsorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 341/1981 i.d.g.F.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
in 1.000 EUR1)

Ausgaben 11.755 12.249 10.838 12.2832) 10.475 13.783 14.391
davon Personalausgaben 6.451 6.900 7.044 6.960 6.829 7.428 7.381

Anlagen 1.516 1.528 1.066 2.099 745 2.974 3.644
Sachausgaben 2.932 2.969 2.708 3.018 2.611 3.284 3.366
Sonstige Ausgaben 856 852 19 206 290 97 –

Anzahl
Mitarbeiter3) 176 175 168 160 163 157 161

2)  Hierin enthalten ist die zusätzliche Bereitstellung von 1,67 Mill. EUR aufgrund der Empfehlung des Rates für 
Forschung und Technologieentwicklung.

3)  in Vollbeschäftigungsäquivalenten

1)  Rundungsdifferenzen

Kenndaten zur Teilrechtsfähigkeit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
(ZAMG)

Gesamterträge
(einschließlich Finanzergebnis) 2.705 3.673 3.661 3.867 4.066 5.036 5.617

in 1.000 EUR

Personalaufwand 1.442 1.957 2.105 2.395 2.563 2.495 2.721
Sonstiger Aufwand 1.205 1.285 1.463 1.456 1.316 2.118 1.512
Jahresergebnis – 52 312 – 75 – 168 – 4 226 1.283

Anzahl
Mitarbeiter* 34 46 47 55 48 53 55

* in Vollbeschäftigungsäquivalenten

1998 1999 2000 2003 20042001 2002
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 2.1 (1) Die Neustrukturierung der österreichischen Wetterdienste mit dem Ziel 
der Zusammenführung der ZAMG, des fl ugmeteorologischen Dienstes 
der AUSTRO CONTROL Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt 
mit beschränkter Haftung (Austro Control GmbH) und des Militäri-
schen Wetterdienstes war seit 1986 Ziel mehrerer Bundesregierungen; 
auch im Regierungsprogramm 2003 bis 2006 der laufenden XXII. Ge-
setzgebungsperiode fand sich diese Zielsetzung.

Erwartet wurden durch die Zusammenlegung insbesondere Kostenein-
sparungen auf dem Personalsektor sowie eine erhöhte kommerzielle 
Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt als künftiger Komplettanbieter von 
Wetterdienstleistungen.

Der RH hatte bereits 1996 bzw. 2001 die Zusammenlegung der öster-
reichischen Wetterdienste empfohlen. Dabei regte er an, die Wetter-
dienste in nur einem Rechtsträger, der die Aufgaben der ZAMG sowie 
des fl ugmeteorologischen Dienstes der Austro Control GmbH wahrneh-
men sollte, zu vereinigen. Da bis zum Jahr 2000 die weiteren Anläufe 
zur Zusammenlegung scheiterten, wies der RH kritisch auf den fehlen-
den Nachdruck, den die verantwortlichen Ressorts dieser Aufgabe wid-
meten, hin und empfahl, das Projekt möglichst rasch abzuschließen. 

Obwohl seit dem Jahr 2003 weitere Gespräche mit dem Ziel der Zusam-
menlegung der Wetterdienste von BMVIT und BMBWK geführt wor-
den waren, konnte Mitte 2005 ein erfolgreicher Projektabschluss nach 
wie vor nicht abgesehen werden.

(2) Ende 2001 ergriff das BMVIT unter Einbindung des BMBWK, des 
BMF, des BMLV sowie der Finanzierungsgarantie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung neuerlich die Initiative zur Neuordnung der Wet-
terdienste. Im April 2002 lag bereits ein Gesetzesentwurf für die Aus-
gliederung sowie Zusammenlegung — dieser war bis auf die fi nanzi-
ellen Aspekte der Kapitalausstattung der neuen Gesellschaft und die 
Festlegung der Höhe der Basissubvention aus dem Bundeshaushalt 
abgeschlossen — vor.

Der Entwurf sah die Ausgliederung der ZAMG als MET–Austria GmbH, 
die Abspaltung des fl ugmeteorologischen Teilbetriebes der Austro Con-
trol GmbH und dessen Einbringung in die bereits ausgegliederte Gesell-
schaft vor. Gesellschafter sollten das BMBWK mit 74,9 % sowie die 
Austro Control GmbH mit 25,1 % des Stammkapitals werden. Die Ge-
sellschaft sollte auf Gewinn gerichtet sein.

Neuordnung der 
Wetterdienste

Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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Nicht durch Erlöse fi nanzierbare Aufgaben im öffentlichen Interesse, 
wie z.B. die Aufrechterhaltung des meteorologischen Messnetzes, soll-
ten in Form einer jährlichen Basissubvention durch den Bund abge-
golten werden.

Die Einbindung des Militärischen Wetterdienstes war, nachdem sich 
bereits 1997 das BMLV dagegen ausgesprochen und dies mit verfas-
sungsrechtlichen Bedenken begründet hatte, kein vorrangiges Ziel 
mehr. Dennoch sollten durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen 
organisatorische Vorkehrungen getroffen werden, um eine Annäherung 
oder Übernahme bestimmter militärischer Wetterdienstleistungen zu 
ermöglichen.

Aufgrund der im September 2002 erfolgten vorzeitigen Aufl ösung des 
Nationalrates führten die weit fortgeschrittenen Arbeiten zur Zusam-
menlegung zu keinem Gesetzesbeschluss. 

(3) Dennoch lag im Dezember 2002 ein detailliertes, zwischen der Austro 
Control GmbH und der ZAMG akkordiertes Ausgliederungskonzept samt 
Businessplan für die neu zu gründende MET–Austria GmbH vor. Die 
Ergebnisse des Konzepts bestätigten neuerlich die wirtschaftliche Be-
deutung der Zusammenlegung der Wetterdienste. Das durch die Grün-
dung der MET–Austria GmbH erzielbare Personalkosten–Einsparungs-
potenzial wurde bis zum Jahr 2011 mit über 35 Mill. EUR bewertet.

Die Anzahl der Beschäftigten der beiden Wetterdienste würde nach 
deren Zusammenlegung von 334 im Jahr 2001 auf 278 im Jahr 2011 
sinken. Durch die Übertragung des Personals des fl ugmeteorologischen 
Dienstes der Austro Control GmbH auf die MET–Austria GmbH sollte 
ein Wechsel der Mitarbeiter in den kostengünstigeren Kollektivvertrag 
der aufnehmenden Gesellschaft erfolgen. 

Eine neuerliche Schätzung des Einsparpotenzials durch die Gründung 
der MET–Austria GmbH vom Juli 2004 erwartete für den Zeitraum von 
2003 bis 2011 mit 16,2 Mill. EUR eine geringere Reduktion der Per-
sonalkosten. Dennoch sollten bis zum Jahr 2011 die jährlichen Per-
sonalkosten kontinuierlich — um bis zu 3,7 Mill. EUR — sinken. Die 
Annahmen bezüglich der Entwicklung des Personalstandes blieben 
unverändert.

Neuordnung der Wetterdienste
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 2.2 Der RH hielt an seinen bereits in den Vorjahren abgegebenen Empfeh-
lungen hinsichtlich einer Zusammenlegung der Wetterdienste fest. Die 
Bereitstellung von fl ugmeteorologischen Leistungen der MET–Austria 
GmbH an das Österreichische Bundesheer sollte, wie bereits im Geset-
zesentwurf vorgesehen, durch die Schaffung entsprechender organi-
satorischer und technischer Voraussetzungen ermöglicht werden.

 3 Im Mai 2003 trat das BMVIT neuerlich an das BMBWK heran, um 
das Vorhaben zur Zusammenlegung der Wetterdienste fortzuführen. 
Die Basis der neuen Verhandlungen sollte der Gesetzesentwurf vom 
April 2002 bilden. Festgehalten wurde ferner, dass die ZAMG in einem 
ersten Schritt ausgegliedert und danach ein neuer Kollektivvertrag für 
die Gesellschaft festgelegt werden sollte.

Um den erwähnten Kollektivvertrags–Wechsel nicht zu gefährden, 
sollte die Flugmeteorologie erst nach einer mehrmonatigen Warte-
zeit von der Austro Control GmbH abgespaltet und in die MET–Aus-
tria GmbH eingebracht werden. Der gesamte Vorgang sollte in einem 
einzigen Gesetz geregelt werden.

 4.1 Nach zwischenzeitlich erfolgten Verhandlungen wurde das im Regie-
rungsübereinkommen formulierte Projekt zur Zusammenführung der 
Wetterdienste in der Regierungsklausur vom November 2004 neuer-
lich erörtert. Die beteiligten Bundesminister sowie der Bundeskanzler 
kamen zum Schluss, das Projekt in einer von vier möglichen Varian-
ten der Zusammenlegung ehestmöglich umzusetzen. Dennoch war An-
fang 2006 ein erfolgreicher Projektabschluss nach wie vor nicht abzu-
sehen.

 4.2 Bezüglich der in Diskussion befi ndlichen Varianten regte der RH an, 
auch im internationalen Kontext längerfristig konkurrenzfähige Struk-
turen zu schaffen.

Der RH empfahl dem BMBWK, die Wetterdienste — insbesondere zur 
Nutzung vorhandener Rationalisierungspotenziale — ehestmöglich zu-
sammenzuführen.

 4.3 Das BMBWK pfl ichtete den Empfehlungen des RH bei.

Neuordnung der Wetterdienste Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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 5.1 Die ZAMG ist als wissenschaftliche Anstalt in Form einer nachgeord-
neten Dienststelle des BMBWK eingerichtet. Aufgaben und Organisa-
tion der ZAMG regelt das Forschungsorganisationsgesetz. Mit dessen 
Novelle im Jahr 1990 wurde die ZAMG als teilrechtsfähige Einrich-
tung des Bundes ausgestaltet.

Ihre Aufgaben umfassen die Führung eines nationalen Wetterdienstes 
mit Prognose (Synoptik) und Klimatologie samt Umweltmeteorologie 
sowie die Einrichtung eines geophysikalischen Dienstes. Darüber hin-
aus hat die ZAMG für die Katastrophenvorwarnung aufgrund von 
meteorologischen und geophysikalischen Ereignissen zu sorgen und 
ist berechtigt, alle diese Bereiche betreffenden Forschungsaufgaben 
durchzuführen. 

Die ZAMG erbrachte im Prüfungszeitraum insbesondere folgende Leis-
tungen:

–  die Führung bundesweiter meteorologischer und geophysikalischer 
Messnetze,

– die Erstellung von Wettervorhersagen,

–  die Führung eines Datenarchivs für meteorologische und geophy-
sikalische Daten,

–  die Forschung im gesamten Bereich der Meteorologie und Geophy-
sik sowie

–  die Beratung des staatlichen Krisenmanagements bei meteorologi-
schen und geophysikalischen Gefahren.

Mehrjährige strategische Ziele, welche die gesetzlichen Bestimmun-
gen hinsichtlich der in Aussicht genommenen Aktivitäten konkreti-
siert hätten, erstellte die ZAMG nicht.

 5.2 Der RH wies darauf hin, dass Zielsetzungen fehlten, die einen zielge-
richteten und wirtschaftlich effi zienten Betrieb in Abstimmung mit 
den Interessen der Öffentlichkeit und des Bundes gewährleistet hät-
ten. Er empfahl dem BMBWK und der ZAMG, strategische Ziele für 
die ZAMG auszuarbeiten.

 5.3 Laut Stellungnahme des BMBWK seien seit 2004 in einem ersten Schritt 
zur Schaffung strategischer Grundlagenpapiere mittelfristige Forschungs-
pläne für einzelne Bereiche der ZAMG erstellt worden.

Aufgaben und Ziele
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 5.4 Der RH entgegnete, dass die in einzelnen Bereichen vorhandenen For-
schungspläne lediglich Teilplanungen darstellen, die ein umfassendes 
Forschungskonzept nicht ersetzen können.

 6.1 Die ZAMG besaß durch die weitgehende Freigabe von Wetterdaten der 
EU und der Vereinigten Staaten seit Jahren kein Monopol im Bereich 
der Wettervorhersage und geriet zunehmend in Konkurrenz mit pri-
vaten Anbietern von Wetterdienstleistungen.

 6.2 Nach Ansicht des RH hat der im Forschungsorganisationsgesetz for-
mulierte öffentliche Auftrag zur Führung eines Wetterdienstes stark 
an Bedeutung verloren, weil private Anbieter bereits wesentliche Teile 
der darin enthaltenen Aufgaben erfolgreich erbringen. Dennoch konn-
ten einzelne im öffentlichen Interesse stehende Aufgaben, wie z.B. 
die Katastrophenwarndienste und der Betrieb eines meteorologischen 
Messnetzes sowie einer Klimadatenbank, nur durch öffentliche Finan-
zierung gewährleistet werden.

Der RH empfahl dem BMBWK und der ZAMG eine internationale Eva-
luierung, um die im öffentlichen Interesse gelegenen Aufgaben der 
ZAMG zu identifi zieren.

 6.3 Laut Mitteilung des BMBWK erbrächten private meteorologische Unterneh-
men lediglich jene Teile der Aufgaben eines nationalen Wetterdienstes, 
die marktfähig sind. Diese Unternehmen würden sich daher überwiegend 
auf Wettervorhersagen beschränken. Es sagte aber zu, die im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgaben im Rahmen einer internationalen Evaluie-
rung zu erfassen.

Aufgaben und Ziele Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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 7.1 Im BMBWK befasste sich eine Fachabteilung der Forschungssektion mit 
den sachlichen und fi nanziellen Angelegenheiten der ZAMG. Davon 
getrennt erfolgte die Personalbereitstellung durch die Sektion VII des 
BMBWK. Das BMBWK konkretisierte den allgemein gehaltenen Auf-
gabenkatolog des Forschungsorganisationsgesetzes nicht durch mit-
telfristige operative Ziele.

 7.2 Der RH stellte kritisch fest, dass der Aufgabenkatalog des Forschungs-
organisationsgesetzes nicht durch mittelfristige operative, fi nanzielle 
und sachliche Ziele konkretisiert wurde. Er empfahl dem BMBWK, mit 
der ZAMG quantifi zierte Leistungsziele zu vereinbaren, die Gegenstand 
eines Förderungs– und Leistungsvertrages sein sollten.

 7.3 Das BMBWK sagte die Vereinbarung von Leistungszielen zu.

 8.1 Die ZAMG betonte in ihrem Beitrag zum Forschungsbericht der Bun-
desregierung aus dem Jahr 2000, dass sie sich in den letzten Jahrzehn-
ten als nationaler meteorologischer und geophysikalischer Dienst zu 
einem Dienstleistungsbetrieb entwickelt habe. Dementsprechend wären 
die von der ZAMG betriebenen Forschungsaktivitäten weitgehend der 
angewandten Forschung zuzurechnen, wogegen die Grundlagenfor-
schung den Universitäten vorbehalten bliebe.

Tatsächlich widmete sich die ZAMG einem breiten Spektrum an For-
schungsaktivitäten. Dieses reichte von der Grundlagenforschung bis 
zur konkreten Entwicklung von kommerziell genutzten Wetterdienst-
leistungsprodukten. Den Erhebungen der Statistik Österreich zufolge 
waren etwa 15 % der Forschungsaktivitäten der ZAMG der Grund lagen-
forschung zurechenbar.

Die ZAMG erarbeitete für die interne Steuerung der Forschungsakti-
vitäten keine mehrjährigen Ziele oder geeigneten Konzepte zu deren 
Umsetzung. Sie verfügte weiters über keine Strukturen zur Prioritä-
tensetzung, Steuerung und gezielten Abwicklung von Forschungs-
projekten. Die ZAMG betrieb unter anderem Messnetze, bearbeitete 
deren Messdaten, sorgte für ihre Archivierung in Datenbanken und 
stellte damit wesentliches Basismaterial für Forschungen im univer-
sitären Bereich bereit.

Die Universitäten hingegen traten bei der Entwicklung von synopti-
schen Modellen* teilweise in Konkurrenz zur ZAMG.

* Synoptik: für eine Wettervorhersage notwendige großräumige Wetterbeobachtung

Aufsicht und
Controlling durch 
das BMBWK

Forschung und 
Kooperation mit 
Universitäten
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 8.2 Der RH beurteilte die relativ stark ausgeprägte Grundlagenforschung 
der ZAMG kritisch. Ihr Anteil an der Gesamtforschungsleistung lag 
deutlich höher, als dies in der Erhebung der Statistik Österreich zum 
Ausdruck kam, weil weitere Forschungsaktivitäten, wie z.B. große Teile 
der Geophysik, nicht der angewandten Forschung zurechenbar waren. 
Eine ausreichende Abstimmung der Forschungsaktivitäten der ZAMG 
mit jenen der Universitäten fehlte; sie hätte die aufgetretenen Paral-
lelentwicklungen und Doppelgleisigkeiten vermieden.

Der RH bemängelte weiters die wenig zielgerichtete und strukturierte 
Abwicklung von Forschungsprojekten durch die ZAMG.

Er empfahl dem BMBWK und der ZAMG, die Forschungsaktivitäten 
der ZAMG und der Universitäten verstärkt zu koordinieren. Ferner 
sollten quantifi zierte mehrjährige Forschungsziele sowie geeignete 
Strukturen zur effi zienten Abwicklung von Forschungsprojekten fest-
gelegt werden.

 8.3 Das BMBWK teilte in seiner Stellungnahme mit, dass Parallelentwicklun-
gen und Doppelgleisigkeiten mit Universitäten wegen des klar unterschied-
lichen Auftrages nicht bestünden. Die Abstimmung der Forschungsakti-
vitäten mit den Universitäten könne jedoch verbessert werden. Zu diesem 
Zweck sei bereits eine Vereinbarung mit der Universität Wien geschlossen 
worden. Forschungsprojekte für externe Auftraggeber würden in der Regel 
durch die Vorgabe von Meilensteinen durch die ZAMG effi zient abge-
wickelt.

 8.4 Der RH wiederholte seine Empfehlung, den Forschungsauftrag der ZAMG 
eindeutig festzulegen. Er wies darauf hin, dass die Vorgabe von Mei-
lensteinen bei Forschungsprojekten für sich allein noch keine Beurtei-
lung der Effi zienz der Projektabwicklung durch die ZAMG gestattet. 

 9.1 Die ZAMG war als Linienorganisation in sieben Hauptabteilungen am 
Standort Wien und in vier gleichrangige Regionalstellen in den Bun-
desländern gegliedert. Es gelang ihr nur langsam, sich den ändernden 
Kunden– und Marktbedingungen anzupassen. Als abteilungsübergrei-
fende Defi zite stellte der RH insbesondere folgende Mängel fest:

– fehlende Kostenrechnung,

– fehlende Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Investitionen,

Organisations-
struktur

Forschung und Kooperation
mit Universitäten
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–  fehlendes Projektmanagement mit klaren Projektzielen, eindeuti-
ger Projektverantwortlichkeit sowie Dokumentation des Projektfort-
schritts,

– fehlende Quantifi zierung von Zielsetzungen und

– fehlende Ressourcenerfassung.

 9.2 Der RH empfahl dem BMBWK und der ZAMG, die Organisationsstruk-
turen der ZAMG zu evaluieren und den Leistungsprozessen der ZAMG 
angepasste Organisationsstrukturen zu schaffen. Die bestehenden abtei-
lungsübergreifend vorhandenen Mängel sollten im Rahmen einer Eva-
luierung besonders beachtet werden.

 9.3 Laut Stellungnahme des BMBWK sei es bestrebt, die Ergebnisse der vor-
gesehenen internationalen Evaluierung in eine neue Organisationsform 
der ZAMG einfl ießen zu lassen und die Leistungsprozesse zu verbessern.

 10.1 Die ZAMG wurde aus dem jährlichen Bundeshaushalt fi nanziert (Aus-
gaben 2004: 14,39 Mill. EUR). Einnahmen bzw. Erträge erwirtschaftete 
die ZAMG nur im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit (Gesamterträge 2004 
einschließlich Finanzergebnis: 5,62 Mill. EUR). Aufgrund der Möglich-
keit, die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen der Teil-
rechtsfähigkeit zu veräußern, fi nanzierte die ZAMG, soweit damit Dritt-
mittel erworben werden konnten, Forschungs– und Entwicklungsaktivitäten 
im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit.

Die Finanzierung der kostenaufwendigen Datenbereitstellung verblieb 
hingegen dem Bund.

 10.2 Der RH beanstandete die Finanzierung der Datenbereitstellung durch 
die ZAMG im Rahmen des Bundeshaushalts und empfahl die Einfüh-
rung einer internen Leistungsverrechnung.

 11.1 Die Gebarung der Teilrechtsfähigkeit der ZAMG war mit jener des Bundes-
bereichs der ZAMG eng verfl ochten. Wirtschaftlich resultierte daraus ein 
Leistungsaustausch in beide Richtungen („Quersubventionierung“). Im 
Rahmen der Teilrechtsfähigkeit benötigte die ZAMG vom Bundesbereich 
als Unterstützung ihrer Aufgaben einerseits Personal aus den Berei-
chen IT, Technik und Verwaltung. Andererseits nutzte sie anteilig die In-
vestitionen aus dem Bundesbereich im jeweils erforderlichen Ausmaß.

Insgesamt errechnete der RH für den Zeitraum 1998 bis 2004 eine Net-
tosubventionierung durch den Bundesbereich an die Teilrechtsfähig-
keit von rd. 8 Mill. EUR:

Finanzierung

Organisations struktur
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Finanzierung Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik

 1998 1999 2000 2001
   in 1.000 EUR
anteilige(r) Investitionen 
und Sachaufwand  900 1.200 900 1.400

anteilige Miete  100 200 200 300

anteiliges IT–Personal  200 200 200 200

anteiliges Technikpersonal  200 200 200 300

anteiliges Verwaltungspersonal 100 100 200 200

= „Subventionen“ des Bundes 
an die Teilrechtsfähigkeit 1.500 1.900 1.700 2.400

abzüglich erbrachte Leistungen 
der Teilrechtsfähigkeit an den Bund1) 767 782 892 958

= „Bruttosubventionen“ des
Bundes an die Teilrechtsfähigkeit 733 1.118 808 1.442

abzüglich Leistungsabgeltung der 
Teilrechtsfähigkeit an die ZAMG
(Bundeshaushalt) laut Wirtschaftprüfer 109 119 168 183

= „Nettosubventionen“ des 
Bundes an die Teilrechtsfähigkeit 624 999 640 1.258

Fortsetzung 2002 2003 2004 Summe

   in 1.000 EUR
anteilige(r) Investitionen 
und Sachaufwand  800 1.600 1.900 8.700

anteilige Miete  300 200 300 1.600

anteiliges IT–Personal  200 300 300 1.600

anteiliges Technikpersonal  300 300 300 1.800

anteiliges Verwaltungspersonal 200 200 200 1.200

= „Subventionen“ des Bundes 
an die Teilrechtsfähigkeit 1.800 2.600 3.000 14.900

abzüglich erbrachte Leistungen 
der Teilrechtsfähigkeit an den Bund1) 1.172 680 642 5.893

= „Bruttosubventionen“ des
Bundes an die Teilrechtsfähigkeit 628 1.920 2.358 9.007

abzüglich Leistungsabgeltung der 
Teilrechtsfähigkeit der ZAMG
(Bundeshaushalt) laut Wirtschaftprüfer 190 196 101 1.066

= „Nettosubventionen“ des 
Bundes an die Teilrechtsfähigkeit 438 1.724 2.257 7.9412)

1) laut Schätzungen der ZAMG
2) Rundungsdifferenz
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Das vom RH ermittelte kostenrechnerisch bereinigte Betriebsergebnis 
entwickelte sich wie folgt:

Das kostenrechnerisch bereinigte Betriebsergebnis der Teilrechtsfähig-
keit der ZAMG war somit durchwegs negativ (bis zu 1,78 Mill. EUR 
jährlich). Die Teilrechtsfähigkeit war daher überwiegend als zusätz liche 
Einnahmequelle auf Basis der bestehenden Infrastruktur der ZAMG im 
Rahmen des Bundeshaushalts zu betrachten.

 11.2 Der RH wies kritisch auf die erhebliche „Quersubventionierung“ der 
Teilrechtsfähigkeit der ZAMG durch den Bundesbereich hin. Da sich 
bei Berücksichtigung der „Quersubventionierung“ durchwegs nega-
tive Betriebsergebnisse für die Teilrechtsfähigkeit der ZAMG ergaben, 
rechnete sich die Schaffung der Teilrechtsfähigkeit aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht bis Ende 2004 nicht. 

Der RH empfahl der ZAMG, geeignete Maßnahmen zu setzen, um eine 
wirtschaftliche Führung der Teilrechtsfähigkeit zu gewährleisten. 

 11.3 Laut Mitteilung des BMBWK könnten Einnahmen der ZAMG aus For-
schungsprojekten der Teilrechtsfähigkeit nicht ausnahmslos aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht betrachtet werden. Eine korrekte Ermittlung der 
„Quersubventionierung“ werde erst nach Einführung eines internen Kosten-
rechnungssystems möglich sein. Durch eine gezielte Hochpreispolitik sei es 
der ZAMG bislang gelungen, Beanstandungen bzw. Klagen bei der Euro-
päischen Kommission wegen Verletzung der Wettbewerbsbedingungen durch 
private meteorologische Unternehmen zu verhindern.

Finanzierung

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

    in 1.000 EUR

ausgewiesenes
Betriebsergebnis der 
Teilrechtsfähigkeit 265 402 6 – 338 – 148 556 1.238

abzüglich 
„Bruttosubventionen“
des Bundes an die 
Teilrechtsfähigkeit 733 1.118 808 1.442 628 1.920 2.358

kostenrechnerisch 
bereinigtes Betriebs-
ergebnis – 468 – 716 – 802 – 1.780 – 776 – 1.364 – 1.120
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 12.1 Das Forschungsorganisationsgesetz sah die Möglichkeit vor, Personal 
im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit auf privatwirtschaftlicher Basis anzu-
stellen. Der Personalstand dieses Bereiches erhöhte sich — gemessen in 
Vollbeschäftigungsäquivalenten — von 34 (1998) auf 55 (2004). Gleich-
zeitig stieg der Personalaufwand von 1,44 Mill. EUR auf 2,72 Mill. EUR 
an. Einstufung und Berechnung der Gehälter erfolgten analog zu jenen 
der Bundesbediensteten.

Durch Anstellungen in der Teilrechtsfähigkeit ergab sich für die ZAMG 
die Möglichkeit, die im Bundesbereich erfolgten Kürzungen von Plan-
stellen durch Wiedereinstellung von Mitarbeitern der Teilrechtsfähig-
keit zu kompensieren. Diese Mitarbeiter verrichteten teilweise weiterhin 
ihre ursprünglichen Aufgaben für die ZAMG im Rahmen des Bundes-
haushalts. Eine Verrechnung dieses Leistungsaustausches erfolgte nicht.

Zusätzlich wurden Bedienstete aus dem Bundesbereich auch über Werk-
verträge bzw. freie Dienstverträge im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit 
beschäftigt.

Eigenen Schätzungen der ZAMG zufolge stellte die Teilrechtsfähig-
keit im überprüften Zeitraum dem Bundesbereich der ZAMG kosten-
los Personalleistungen von 3,57 Mill. EUR zur Verfügung.

 12.2 Der RH bemängelte die kostenlos gewährten Personalleistungen durch 
die Teilrechtsfähigkeit an den Bundesbereich der ZAMG. Dadurch wur-
den Kürzungen bei Planstellen im Bundesbereich der ZAMG wieder 
aufgehoben.

 12.3 Laut Stellungnahme des BMBWK hätten Mitarbeiter der Teilrechtsfähig-
keit zur Nutzung von Synergieeffekten zum Teil Kernaufgaben des Bun-
desbereichs der ZAMG erfüllt.

 12.4 Der RH wies wiederholt auf die durch diese Vorgangsweise erfolgte 
Umgehung von Planstellenkürzungen hin.

 13.1 Die Erfassung der geleisteten Arbeitszeit wurde von der ZAMG in den 
Jahren 1997 bzw. 1998 auf eine IT–unterstützte Zeiterfassung umgestellt. 
Ziel war die Vereinfachung und Verbesserung der Zeit– und Urlaubs-
kontenführung. Überstunden wurden regelmäßig auf einem Gleitzeit-
konto festgehalten; dies führte zu einer untrennbaren Vermengung von 
Überstunden und Gleitzeitguthaben.

Personal

Mitarbeiter in der 
Teilrechtsfähigkeit

Zeitguthaben

Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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Gemäß einer Betriebsvereinbarung betreffend die Gleitzeit durfte ein 
Zeitguthaben von maximal zehn Stunden in die nächste Abrechnungs-
periode — sie entsprach einem Kalendermonat — übertragen werden. 
Ungeachtet dieser Regelung übertrugen 43 Mitarbeiter auf ihrem Zeit-
konto deutlich mehr Stunden in die folgenden Abrechnungsperioden, 
in einem Fall 2.164 Stunden. Insgesamt betrugen diese Zeitguthaben 
Ende 2004 allein am Standort Wien 12.490 Stunden.

Ein Wirtschaftsprüfer bewertete 2001 das im Falle einer Ausgliederung 
notwendige Rückstellungserfordernis für Gleitzeitguthaben und offene 
Überstunden mit 294.000 EUR. Die sachliche Begründung der Stunden 
war nicht mehr nachvollziehbar, weil die ZAMG in der im April 1998 
getroffenen Betriebsvereinbarung die Datenspeicherung im Zeiterfas-
sungssystem über mehr als zwei Quartale ausgeschlossen hatte. 

 13.2 Der RH beanstandete die aufgezeigte Gewährung von Guthaben auf 
den Zeitausgleichskonten, deren Abbau war ohne empfi ndliche Stö-
rung des Dienstbetriebes nicht möglich. Er wies weiters auf das daraus 
resultierende Rückstellungserfordernis von rd. 0,30 Mill. EUR sowie 
den überaus langen Zeitraum von rd. 15 Jahren, in dem die ZAMG 
das Überstundenproblem ungelöst ließ, hin. 

Der RH empfahl der ZAMG, die Zeitwirtschaft neu zu ordnen und die 
Überstundenproblematik umgehend zu bereinigen.

 13.3 Laut Mitteilung des BMBWK werde es die ZAMG anweisen, die Über-
stundenproblematik zu bereinigen.

 14.1 Von Anfang 1985 bis Ende Februar 2004 war ein Universitätsprofes-
sor am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien 
gleichzeitig Direktor der ZAMG. Ab 1992 baute der Direktor das Ge-
schäftsfeld „Erschütterungsmessungen“ auf und wickelte es im Rahmen 
der Teilrechtsfähigkeit ab. Gleichzeitig betrieb er privat ein Ziviltech-
nikerbüro, das Gutachten für Erschütterungsmessungen erstellte und 
intensive Geschäftsbeziehungen mit der ZAMG unterhielt.

Der Direktor meldete 1996 der Personalabteilung der Universität Wien 
zwar die Nebenbeschäftigung gemäß § 56 des Beamten–Dienstrechts-
gesetzes 1979 im Rahmen seiner Tätigkeit für die Teilrechtsfähigkeit, 
nicht jedoch hinsichtlich des Betriebs des Ziviltechnikerbüros. Erst 
Ende 2004 erlangte das BMBWK davon Kenntnis.

Ehemaliger Direktor

Personal
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 14.2 Der RH beanstandete die unterbliebene Meldung der Nebenbeschäfti-
gung. Er wies weiters auf die Unvereinbarkeit der Tätigkeit des ehema-
ligen Direktors als Auftragnehmer und Auftraggeber von Leistungs-
verträgen sowie den daraus resultierenden Interessenkonfl ikt hin.

 14.3 Laut Stellungnahme des BMBWK werde es die ZAMG nochmals auf die 
Einhaltung der Meldebestimmungen hinweisen.

 15.1 Wie die ZAMG mitteilte, wurden zwischen 1997 und 2004 — mit Aus-
nahme von zwei Projekten — sämtliche Erschütterungsmessungen durch 
die ZAMG für das Ziviltechnikerbüro mit den Auftraggebern abgewi-
ckelt. Dabei legte der ehemalige Direktor als Vertreter der ZAMG die 
Bedingungen für Verträge mit seinem eigenen ziviltechnischen Büro 
fest.

Darüber hinaus stellte die ZAMG auch die Infrastruktur für die Abwick-
lung der Aufträge und für die Erstellung der Gutachten, wie z.B. Büro-
leistungen, IT und Prospekte, ohne fi nanzielle Abgeltung bereit.

Laut einer Abrechnung der ZAMG vom August 2004 entstanden ihr 
zwischen 1993 und Anfang 2004 Kosten von 0,46 Mill. EUR für Er-
schütterungsmessungen. Diesen standen Auftragserlöse in Höhe von 
lediglich 0,34 Mill. EUR entgegen. Wie die ZAMG dazu bekannt gab, 
ließen sich die Geschäftsfälle der ZAMG mit dem Ziviltechnikerbüro 
des ehemaligen Direktors nicht nachvollziehen, weil die ZAMG „unbüro-
kratisch“ Angebote unterlassen und auf schriftliche Bestellungen des 
Ziviltechnikerbüros verzichtet hatte.

Auch ein Bezug zwischen den erbrachten Leistungen der ZAMG und 
den dazugehörigen Rechnungen ließ sich nicht herstellen. Ebenfalls 
ungeklärt blieb, ob sämtliche Projekte in Rechnung gestellt wurden. 

 15.2 Der RH bemängelte die Aufnahme eines neuen Geschäftsfeldes, das 
nicht annähernd kostendeckend betrieben wurde. Dessen Aufrecht-
erhaltung lag im privaten Interesse des ehemaligen Direktors, das 
Geschäftsrisiko hingegen traf die ZAMG. 

Er wies weiters kritisch auf die Nutzung der Infrastruktur der ZAMG für 
Zwecke des Ziviltechnikerbüros, auf die aus der Führung des Geschäfts-
feldes „Erschütterungsmessungen“ entstandenen ungedeckten Kosten 
von rd. 0,12 Mill. EUR sowie auf die mangelnde Dokumentation der 
Geschäftsfälle hin.

Personal Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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Der RH empfahl der ZAMG, neue Geschäftsfelder nur nach Vorliegen 
einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation mit positivem Ergebnis auf-
zunehmen und ihre Abrechnungen nachvollziehbar zu gestalten.

Sämtliche Geschäftsfälle mit dem Ziviltechnikerbüro des ehemaligen 
Direktors sollten durch einen Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Höhe 
der für die ZAMG ungedeckten Kosten geprüft werden. Im Falle wei-
terer ungedeckter Kosten wären Nachforderungen zu stellen.

Schließlich empfahl der RH dem BMBWK, allfällige Dienstpfl ichtverlet-
zungen des ehemaligen Direktors disziplinarrechtlich zu würdigen.

 15.3 Laut Mitteilung des BMBWK sei der provisorische Leiter der ZAMG unver-
züglich angewiesen worden, umgehend Maßnahmen zum ordnungsge-
mäßen Abschluss sämtlicher Geschäftsfälle mit dem Ziviltechnikerbüro 
des ehemaligen Direktors zu treffen. Darüber hinaus werde es geeignete 
Schritte einleiten, um Dienstpfl ichtverletzungen des ehemaligen Direk-
tors der ZAMG zu prüfen.

Die ZAMG gab dazu bekannt, dass sämtliche noch offenen Geschäftsfälle 
mit dem Ziviltechnikerbüro des ehemaligen Direktors mittlerweile ordnungs-
gemäß abgeschlossen worden seien; alle Zahlungen seien wie vereinbart 
erfolgt.

 16 Zusammenfassend empfahl der RH

dem BMBWK und der ZAMG,

(1) strategische Ziele für die ZAMG auszuarbeiten;

(2) eine internationale Evaluierung, um die im öffentlichen Inter-
esse gelegenen Aufgaben der ZAMG zu identifi zieren;

(3) zwischen dem BMBWK und der ZAMG quantifi zierte Leistungs-
ziele, die Gegenstand von Förderungs– und Leistungsverträgen sein 
sollten, zu vereinbaren;

(4) die Forschungsaktivitäten zwischen der ZAMG und den Univer-
sitäten verstärkt zu koordinieren;

(5) die Organisationsstrukturen der ZAMG zu evaluieren sowie den 
Leistungsprozessen der ZAMG angepasste Organisationsstrukturen 
zu schaffen;

Schluss-
bemerkungen

Personal
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dem BMBWK,

(6) die Wetterdienste — insbesondere zur Nutzung vorhandener Ratio-
nalisierungspotenziale — ehestmöglich zusammenzuführen;

(7) allfällige Dienstpfl ichtverletzungen des ehemaligen Direktors diszi-
plinarrechtlich zu würdigen;

der ZAMG,

(8) geeignete Maßnahmen zu einer wirtschaftlichen Führung der Teil-
rechtsfähigkeit der ZAMG zu setzen;

(9) die Zeitwirtschaft der ZAMG neu zu ordnen sowie die Überstun-
denproblematik umgehend zu bereinigen;

(10) neue Geschäftsfelder nur nach Vorliegen einer betriebswirt-
schaftlichen Kalkulation mit positivem Ergebnis aufzunehmen;

(11) sämtliche Geschäftsfälle mit dem Ziviltechnikerbüro des ehe-
maligen Direktors hinsichtlich allfällig ungedeckter Kosten zu über-
prüfen und gegebenenfalls Nachforderungen zu stellen.

Schluss bemerkungen Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres

Sicherheitsakademie

Der Sicherheitsakademie oblag insbesondere die Aus– und Fortbil-
dung aller Bediensteten des BMI. Die Erfüllung der ihr übertrage-
nen Aufgaben nahmen die Bildungszentren wahr, die dem Direktor 
der Sicherheitsakademie fachlich unterstanden. Die Sicherheitsaka-
demie als Abteilung II/5 des BMI und die Bildungszentren wurden 
durch die Unterstellung unter den Anwendungsbereich der Flexi-
bilisierungsklausel zu einem gemeinsam wirtschaftenden Gefüge 
zusammengefasst, ohne jedoch auch organisatorisch eine Einheit 
zu bilden.

Während die Personalabteilung des BMI für die Sicherheitsakademie 
(Abteilung II/5 des BMI) Dienstbehörde erster Instanz war, nahm das 
Bildungszentrum Traiskirchen diese Aufgabe für die Bildungszent-
ren wahr. In Miet– und Gebäudeangelegenheiten war die Zustän-
digkeit zwischen dem BMI und der Sicherheitsakademie geteilt bzw. 
nur unzureichend geklärt.

Für eine entsprechende Umsetzung der Controllingverordnung bzw. 
der Kosten– und Leistungsrechnungsverordnung fehlten der Sicher-
heitsakademie die technischen Voraussetzungen.

Die Dienstzuteilungen der hauptamtlichen Lehrer von und zu den ein-
zelnen Bildungszentren wurden nur unzureichend in der IT erfasst. 
In den Bildungszentren wurden im Verwaltungsbereich auch Exe-
kutivbeamte eingesetzt.

Die Harmonisierung der Grundausbildungslehrgänge war nur für 
die Verwendungsgruppe E 2c (Beamte in der Grundausbildung für 
den Exekutivdienst) bereits im Dezember 2001 abgeschlossen. 
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Für die Verwendungsgruppe E 2a (Dienstführende Beamte) waren die 
Lehrpläne für den Gendarmerie–, Sicherheitswach– und Kriminal-
dienst soweit harmonisiert, dass ein einheitlicher Lehrgang mit spar-
tenspezifi schem Unterricht durchgeführt werden konnte. Die mit 
Juli 2005 erfolgte Zusammenführung der Wachkörper wurde bei der 
inhaltlichen Gestaltung des Lehrplans noch nicht entsprechend be-
rücksichtigt.

Für die Verwendungsgruppe E 1 (Leitende Beamte) wurden Überle-
gungen für eine Universitätsausbildung angestellt.

Zur Ausbildung der hauptamtlichen Lehrer war ein Lehrgang univer-
sitären Charakters vorgesehen, der im Wesentlichen die rhetorische 
und pädagogische Ausbildung umfasste. Über die Inanspruchnahme 
bestimmter fachlicher Fortbildungsmöglichkeiten durch diese Lehrer 
standen der Sicherheitsakademie keine jederzeit verfügbaren aktu-
ellen Aufzeichnungen als Steuerungs– und Controlling instrument 
zur Verfügung.

Kurzfassung

Kenndaten der Sicherheitsakademie

Rechtsgrundlagen Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991 i.d.g.F.

Sicherheitsakademiebeirat–Verordnung, BGBl. II Nr. 74/2001

Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Bestimmung der Sicher-
heitsakademie als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur 
Anwendung gelangt, BGBl. II Nr. 610/2003
Dienstrechtsverfahrens– und Personalstellenverordnung – BMI 2003,
BGBl. II Nr. 609/2003

Gebarung 2003 2004 20051)

in Mill. EUR
Personalausgaben 10,89 11,99 13,76
Sachausgaben 14,37 15,75 19,90
Einnahmen 0,24 0,48 0,28

Personal 2001 2002 2003 20042) 20053)

Anzahl
systemisiert 10 14 185 308 308
besetzt4) – – – 304,98 317

1) laut Bundesvoranschlag
2) zum 1. April
3) zum 1. Jänner
4) in Vollbeschäftigungsäquivalenten inklusive Dienstzuteilungen
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 1 Der RH überprüfte von April bis Mai 2005 die Gebarung des BMI im 
Bereich der Sicherheitsakademie und der Bildungszentren. Zu dem im 
September 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMI im 
Dezember 2005 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im 
Jänner 2006.

 2.1 Die Sicherheitsakademie wurde mit der am 1. September 1999 in Kraft 
getretenen Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes als unselbständige 
Anstalt des Bundes eingerichtet und direkt dem Bundesminister für 
Inneres unterstellt. Ihr Aufgabenbereich umfasste unter anderem die 
Durchführung der Grundausbildung sowie die Ausbildung der Füh-
rungs– und Lehrkräfte des BMI; darüber hinaus oblagen der Sicher-
heitsakademie insbesondere auch die Steuerung und Koordinierung 
anderer Bildungsangebote für die Bediensteten des BMI.*

* seit 1. Juli 2005, BGBl. I Nr. 151/2004

Die mit 1. Oktober 2002 — zur Erfüllung der an die Sicherheitsakademie 
übertragenen Aufgaben — eingerichteten Bildungszentren unterstan-
den in fachlicher Hinsicht dem Direktor der Sicherheitsakademie.

 2.2 Der RH erachtete die Einrichtung einer für das gesamte BMI zustän-
digen Aus– und Fortbildungseinrichtung für zweckmäßig, um einheit-
liche Ausbildungsstandards und eine Koordination aller Aus– und Fort-
bildungsprogramme gewährleisten zu können.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Organisation

Ausgangslage

Sicherheitsakademie
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 3.1 Mit der Anwendung der Flexibilisierungsklausel* auf die Sicherheits-
akademie (Abteilung II/5 des BMI) und auf die ihrem Direktor nur 
fachlich unterstehenden zehn Bildungszentren wurden diese bis dahin 
voneinander unabhängigen Organisationseinheiten zu einem gemein-
sam wirtschaftenden Gefüge zusammengefasst. Organisatorisch blie-
ben diese Einrichtungen jedoch weiterhin getrennt.

Während die Personalabteilung (Abteilung I/1) des BMI für die Sicher-
heitsakademie (Abteilung II/5 des BMI) Dienstbehörde erster Instanz 
war, nahm das Bildungszentrum Traiskirchen diese Aufgabe für die 
Bildungszentren wahr.

*  Das Bundeshaushaltsgesetz sieht die Möglichkeit vor, durch Verordnung geeignete 
Organisationseinheiten zu bestimmen, um für einen mehrjährigen Zeitraum Ausnah-
men von den Bestimmungen über die zeitliche Abgrenzung der Ausgaben und die 
Haushaltsrücklagen vorzusehen. Diesen Flexibilisierungseinheiten wird damit mehr 
Spielraum und Verantwortung bei der Ressourcenverwaltung eingeräumt.

Der Begriff Sicherheitsakademie umfasst einerseits das durch die Anwendung der 
Flexibilisierungsklausel geschaffene gemeinsam wirtschaftende Gefüge und ande-
rerseits die Abteilung II/5 des BMI.

Unter den Anwendungsbereich der Flexibilisierungsklausel können 
gemäß § 17a des Bundeshaushaltsgesetzes nur geeignete anweisende 
Organe oder abgrenzbare Organisationseinheiten eines anweisenden 
Organs fallen. Die Bildungszentren waren — wie erwähnt — organi-
satorisch nicht mit der Sicherheitsakademie (Abteilung II/5 des BMI) 
verbunden.

 3.2 Der RH bemängelte, dass das gemeinsam wirtschaftende Gefüge, das 
durch die Zusammenfassung mehrerer nur durch die Fachaufsicht ver-
bundener Organisationseinheiten entstanden war, lediglich durch die 
Verordnung über die Anwendung der Flexibilisierungsklausel als eine 
Organisationseinheit betrachtet wurde.

Er empfahl, die Sicherheitsakademie (Abteilung II/5 des BMI) — in 
Anlehnung an die Organisationsstruktur der Bundesfi nanzakademie 
des BMF, die auch Dienstbehörde erster Instanz ist — aus der Abtei-
lungsebene herauszuheben, als Dienstbehörde erster Instanz für die 
Bildungszentren einzurichten und direkt dem Generaldirektor für die 
öffentliche Sicherheit zu unterstellen. Die zehn Bildungszentren wären 
als Außenstellen der Sicherheitsakademie zu führen.

 3.3 Laut Stellungnahme des BMI erscheine die Sicherheitsakademie aufgrund 
ihres Aufgabenbereiches nicht geeignet, dienstrechtliche Angelegenheiten 
wahrzunehmen. Die Sonderstellung des Bildungszentrums Traiskirchen er-
gebe sich aus der eigenständigen dienstrechtlichen Stellung der ehemali-
gen Gendarmeriezentralschule.

Organisatorische 
Stellung der Sicher-
heitsakademie und 
der Bildungszentren

Organisation
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Eine Aufspaltung der dienstbehördlichen Kompetenzen der Abteilung I/1 
des BMI auf mehrere Organisationseinheiten widerspreche der Konzentra-
tion sämtlicher dienstrechtlicher Zuständigkeiten in einer Abteilung der Zentral-
stelle. Überdies würde eine Organisationsänderung Versetzungsverfahren 
mit zusätzlichen Kosten im Sinne des § 113e des Gehaltsgesetzes 1956 ver-
ursachen.

 3.4 Der RH hielt das Beibehalten historisch gewachsener Strukturen, wie 
der Dienstbehörde Bildungszentrum Traiskirchen als Nachfolgerin der 
Gendarmeriezentralschule, aufgrund der geänderten Rahmenbedingun-
gen für eine effi ziente Verwaltungsführung nicht förderlich. 

Er verblieb bei seiner Empfehlung, die Sicherheitsakademie (Abtei-
lung II/5 des BMI) als Dienstbehörde erster Instanz sowie die Bildungs-
zentren als Außenstellen einzurichten und somit die Dienst– und Fach-
aufsicht zusammenzuführen.

 4.1 Die mit den Dienstzuteilungen der hauptamtlichen Lehrer von und zu 
den einzelnen Bildungszentren gemäß der Reisegebührenvorschrift 1955 
verbundenen Kosten konnten weder das Bildungszentrum Traiskirchen 
als Dienstbehörde erster Instanz noch die Personalabteilung des BMI 
feststellen.

Die dienstzuteilenden Landesgendarmeriekommanden bzw. Bundespo-
lizeidirektionen hatten nicht alle Dienstzuteilungen ordnungsgemäß in 
der IT erfasst. Dadurch wurden Zuteilungsgebühren teilweise auch zu 
Lasten der dienstzuteilenden Organisationseinheiten verrechnet.

 4.2 Der RH bemängelte die unzureichende Erfassung von Dienstzuteilun-
gen der hauptamtlichen Lehrer und die daraus folgende Verrechnungs-
problematik. Er empfahl, alle Dienstzuteilungen ordnungsgemäß in 
die IT aufzunehmen, um die Höhe der Zuteilungsgebühren ermitteln 
zu können. Erst damit stünde der Sicherheitsakademie ein Steuerungs-
instrument für die Optimierung des Personaleinsatzes zur Verfügung.

 4.3 Laut Mitteilung des BMI seien die Dienstzuteilungen zunächst nur für 
zwei Monate ausgesprochen und somit die anfallenden Zuteilungsgebüh-
ren zu Lasten der jeweiligen Stammdienststelle verrechnet worden. Mit 
der nachfolgenden Umwandlung der vorübergehenden Verwendungen in 
dauernde Betrauungen bzw. Versetzungen wären die entsprechenden besol-
 dungsrechtlichen Umstellungen vorzunehmen.

Personal

Dienstzuteilungen

Organisation Sicherheitsakademie
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 4.4 Der RH hielt fest, dass die aufgrund der Dienstzuteilungen ausbezahlten 
Zuteilungsgebühren nicht ermittelt werden konnten. Erst mit Kennt-
nis der mit Dienstzuteilungen verbundenen Kosten stünde ein Steue-
rungsinstrument für die Optimierung des Personaleinsatzes zur Ver-
fügung. Der RH blieb daher bei seiner Empfehlung.

 5.1 In den Bildungszentren wurden im Verwaltungsbereich (Schul– und 
Hausverwaltung) neben Verwaltungsbediensteten auch Exekutivbe-
amte eingesetzt. Dies traf insbesondere auf 17 Exekutivbeamte im Bil-
dungszentrum Traiskirchen zu. Gemäß den Arbeitsplatzbeschreibun-
gen betrafen rd. 90 % der Aufgaben der Schul– und Hausverwaltung 
reine Verwaltungstätigkeiten; nur rd. 10 % waren für Einsatztätigkei-
ten vorgesehen.

 5.2 Der RH bemängelte die ausbildungsfremde Verwendung von Exeku-
tivbeamten in der Schul– und Hausverwaltung. Er empfahl, diese Exe-
kutivbeamten in den exekutiven Außendienst rückzuführen, die Plan-
stellen entsprechend umzuwandeln und mit Verwaltungsbediensteten 
zu besetzen. Im Bereich des Bildungszentrums Traiskirchen könnten 
dadurch jährliche Einsparungen in Höhe von rd. 328.000 EUR erzielt 
werden.

 5.3 Das BMI nahm die Ausführungen des RH zur Kenntnis und führte aus, 
dass nach Absprache mit dem BKA die betroffenen Planstellen vorerst 
alternativ ausgeschrieben werden würden; deren Nachbesetzung werde 
ausschließlich mit Verwaltungsbediensteten erfolgen. Bestimmte Aufga-
ben mit spezifi schem exekutivdienstlichem Funktionsbezug könnten indes-
sen nicht ohne weiteres auf andere Mitarbeiter, insbesondere solche des 
Verwaltungsdienstes, übertragen werden; eine Neudefi nition von Auf-
gaben am jeweiligen Arbeitsplatz wäre dafür erforderlich.

Das BMI wies weiters auf die Zuständigkeit des BKA zur Arbeitsplatz-
bewertung hin.

 5.4 Der RH nahm die Mitteilungen des BMI zur Kenntnis; er machte aber 
darauf aufmerksam, dass das BKA seine Zuständigkeit zur Arbeits-
platzbewertung erst auf Initiative des BMI wahrnehmen kann.

Ausbildungsfremde 
Verwendungen

Personal
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 6.1 Für die Ausbildung der hauptamtlichen Lehrer war ein Lehrgang uni-
versitären Charakters vorgesehen, der im Wesentlichen die rhetorische 
und pädagogische Ausbildung umfasste. Die Fortbildung der hauptamt-
lichen Lehrer erfolgte insbesondere durch Praxisanbindungen (Ausbil-
dungsgespräche mit Kommandanten, Dienststellenbesuche, Dienstzu-
teilungen zu geeigneten Behörden und Dienststellen etc.) und in Form 
der Einsatzreserve* „Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive“.

*  Die Lehrgangsteilnehmer und die hauptamtlichen Lehrer werden bei Großeinsätzen 
zur Unterstützung der Sicherheitsexekutive herangezogen.

Darüber hinaus waren eigene Lehrer–Workshops sowie Fachzirkel für 
jeden Unterrichtsgegenstand eingerichtet. Jederzeit verfügbare aktu-
elle Aufzeichnungen über die Inanspruchnahme der Praxisanbindung 
durch Dienstzuteilungen bzw. über die Teilnahme an den Workshops 
und Fachzirkeln standen nicht zur Verfügung.

 6.2 Der RH erachtete die Ausbildung der hauptamtlichen Lehrer als zweck-
mäßig. Weiters hielt er die Möglichkeiten ihrer fachlichen und praxis-
nahen Weiterbildung für ein geeignetes Instrument, um eine qualitativ 
hochwertige Aus– und Fortbildung der Exekutivbeamten zu gewähr-
leisten.

Er bemängelte jedoch die fehlende Dokumentation über die Inanspruch-
nahme bestimmter Fortbildungsmöglichkeiten (Praxisanbindungen durch 
Dienstzuteilungen, Workshops, Fachzirkel) durch die hauptamtlichen 
Lehrer.

Der RH empfahl, darüber jederzeit verfügbare aktuelle Aufzeich nungen 
zu führen, um damit sowohl dem jeweiligen Leiter eines Bildungszent-
rums als auch dem für die Aus– und Fortbildung der Lehrer zuständi-
gen — im Folgenden näher beschriebenen — Zentrum für Grund aus bil-
dung ein Steuerungs– und Controllinginstrument zur Verfügung zu 
stellen.

 6.3 Laut Mitteilung des BMI würden alle Lehrerfortbildungen vom Zentrum 
für Grundausbildung koordiniert. Über die Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen würden Teilnahmeevidenzen geführt.

 6.4 Der RH wies darauf hin, dass Teilnahmeevidenzen kein sofort verfüg-
bares Steuerungs– und Controllinginstrument darstellen, welches Abfra-
gen nach verschiedenen Kriterien ermöglicht. Er verblieb daher bei 
seiner Empfehlung.

Aus– und Fortbildung 
der Lehrer

Sicherheitsakademie

Aus– und Fortbildung

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 129 von 320



122 Bund 2007/4

Allgemeines

 7 Dem Zentrum für Grundausbildung (Referat der Sicherheitsakademie 
[Abteilung II/5 des BMI]) oblagen unter anderem die Durchführung der 
Grundausbildungslehrgänge für die Verwendungsgruppen E 2c (Beamte 
in der Grundausbildung für den Exekutivdienst), E 2a (Dienstführende 
Beamte), E 1 (Leitende Beamte) und A (Allgemeiner Verwaltungs dienst) 
sowie die Aus– und Fortbildung der hauptamt lichen Lehrer.

Grundausbildung der Verwendungsgruppe E 2c 

 8.1 Der harmonisierte Lehrplan für die Grundausbildung der Verwendungs-
gruppe E 2c für die Bundespolizei und die Bundesgendarmerie trat 
im Dezember 2001 in Kraft; er wurde bereits in dem im selben Monat 
abgehaltenen Grundausbildungslehrgang angewandt.

Die Struktur der Ausbildung gliederte sich in einen Basisteil von fünf 
Monaten, in ein zweimonatiges Praktikum und in einen Hauptteil mit 
14 Monaten. Das Praktikum absolvierten die Aspiranten an ausge-
wählten Wachzimmern bzw. Bezirksgendarmeriekommanden*, wo sie 
von speziell geschulten Exekutivbeamten betreut wurden.

* seit 1. Juli 2005: Polizeiinspektionen bzw. Bezirkspolizeikommanden

Für die Harmonisierung des Lehrplans waren inhaltliche Anpassun-
gen und Änderungen der bisherigen Lehrpläne in den Gegenständen 
Angewandte Psychologie – Kommunikationstechnik und Konfl iktma-
nagement, Menschenrechte, Einsatztraining, Kriminologie und Krimi-
nalistik sowie Methodenkompetenz erforderlich.

 8.2 Der RH hielt die Struktur und den Inhalt der harmonisierten Grund-
ausbildung E 2c für zweckmäßig, weil hierdurch eine praxisnahe Aus-
bildung sichergestellt wurde. Um die Qualität und den Standard der 
Ausbildung zu halten, regte er an, die Grundausbildung laufend zu 
evaluieren und allenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen.

 8.3 Laut Stellungnahme des BMI würden Evaluierungsmaßnahmen laufend 
vom Zentrum für Grundausbildung durchgeführt.

Zentrum für
Grundausbildung

Aus– und Fortbildung
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Grundausbildung der Verwendungsgruppe E 2a

 9.1 Im Hinblick auf die Harmonisierung der Ausbildung der Verwendungs-
gruppe E 2a hatte die Sicherheitsakademie verfügt, die Lehrgänge für 
den Gendarmerie–, Sicherheitswach– und Kriminaldienst mit Septem-
ber 2003 als einheitlichen Lehrgang zu führen. Der Unterricht erfolgte 
in gemeinsamen Klassen, Differenzierungen gab es jedoch in der spar-
tenspezifi schen Ausbildung für Polizeiinspektion und Kriminaldienst. 
Diesem Lehrgang lag bereits der überarbeitete Lehrplan für eine gemein-
same Ausbildung zugrunde. 

Die mit Juli 2005 erfolgte Zusammenführung der Wachkörper wurde 
bei der inhaltlichen Gestaltung des Lehrplans noch nicht entsprechend 
berücksichtigt. Eine im Zuge der Harmonisierung angedachte Karrie-
reausbildung (Laufbahn– und Fachkarriere) zum Fach–Dienstführen-
den* war nicht enthalten.

*  Die Karriereausbildung zum Fach–Dienstführenden ist die E 2a–Ausbildung für die 
Sonderverwendungen für technische Belange.

 9.2 Der RH erachtete die Führung der gemeinsamen Klassen mit sparten-
spezifi schen Unterschieden als ersten Schritt zu einer gemeinsamen 
Ausbildung als zweckmäßig; er empfahl jedoch, die Grundausbildung 
der Verwendungsgruppe E 2a der Zusammenführung der Wachkörper 
anzupassen und die Frage der Karriereausbildung zu klären.

 9.3 Laut Mitteilung des BMI sei der Lehrplan des im Oktober 2005 begon-
nenen Grundausbildungslehrganges für die Verwendungsgruppe E 2a den 
neuen Gegebenheiten aufgrund der Zusammenlegung der Wachkörper ange-
passt; es werde bereits ein einheitlicher Lehrgang geführt. Zur Frage der 
Laufbahn– bzw. Karriereausbildung habe die Sicherheitsakademie ein 
Gesamtkonzept erarbeitet.

Grundausbildung der Verwendungsgruppe E 1

 10.1 Die Neugestaltung der Ausbildung der Verwendungsgruppe E 1 war inhalt-
lich vom Ergebnis des Projekts Team 04 (Zusammenführung der Wach-
körper) abhängig; die Umstellung auf eine Universitätsausbildung wurde 
überlegt.

 10.2 Der RH empfahl, vor einer allfälligen Neugestaltung der E 1–Ausbildung 
die Ausbildung der Verwendungsgruppe E 2a abschließend zu regeln. 
Darüber hinaus sollte der künftige Bedarf an Leitenden Beamten unter 
Berücksichtigung des derzeitigen Personalstandes erhoben werden.

Aus– und Fortbildung Sicherheitsakademie
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 10.3 Laut Mitteilung des BMI sei für die Neugestaltung der E 1–Ausbildung 
unter Berücksichtigung der Ausbildung der Verwendungsgruppe E 2a 
ein Konzept erstellt worden.

 11.1 Dem Zentrum für Fortbildung (Referat der Sicherheitsakademie [Abtei-
lung II/5 des BMI]) oblag unter anderem die Strukturierung und Steue-
rung der Fortbildung sowohl der Exekutivbeamten als auch der Ver-
waltungsbediensteten des BMI und der nachgeordneten Dienststellen. 
Weiters war es für die Organisation und Durchführung jener Fortbil-
dungsveranstaltungen zuständig, die aufgrund von österreichweiten 
Bedarfserhebungen für Exekutivbeamte des gesamten Bundesgebietes 
als zweckmäßig erachtet wurden.

Darüber hinaus wurden den Exekutivbeamten des Gendarmerie–, Sicher-
heitswach– und Kriminaldienstes im Rahmen der standardisierten be-
rufsbegleitenden Fortbildung wesentliche österreichweit relevante Neue-
rungen und Informationen im Zweijahresrhythmus vermittelt.

Ein Großteil der Organisation und Durchführung der regionalen Fort-
bildungsmaßnahmen erfolgte in den jeweiligen Behörden, Komman-
den und Dienststellen, wobei jedoch zentrale Anforderungen und Vor-
gaben zu berücksichtigen waren.  

Fortbildungsmaßnahmen zur Unterstützung von Exekutivbeamten, die 
längere Zeit keinen exekutiven Außendienst geleistet hatten, wurden 
nur im Bildungszentrum Wien als Karenzkurse angeboten.

 11.2 Der RH anerkannte die Bemühungen, die Fortbildung der Exekutivbe-
diensteten zu forcieren und diesem Bereich einen größeren Stellenwert 
als bisher einzuräumen. Er empfahl jedoch, die in den exekutiven Außen-
dienst wieder einzugliedernden Exekutivbeamten mit besonders auf ihre 
Situation abgestimmten Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen.

 11.3 Laut Stellungnahme des BMI sei der Grundsatzerlass über die Organisa-
tion und Struktur der berufsbegleitenden Fortbildung im Innenressort über-
arbeitet und mit Erlass des BMI mit Mitte September 2005 in Kraft gesetzt 
worden. Für Exekutivbedienstete, die nach längerer Karenzzeit wieder in 
den exekutiven Außendienst zurückkehrten, biete das Bildungs zentrum Wien 
eine Schulung an, um sie auf den Außendienst vorzube reiten. Im Bedarfs-
fall würden die Sicherheitsakademie bzw. die Bildungszent ren weiterhin 
Unterstützung durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen anbieten.

Zentrum für
Fortbildung

Aus– und Fortbildung
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 11.4 Der RH nahm die Ausführungen zur Kenntnis. Er wies jedoch darauf 
hin, dass Schulungen oder sonstige Unterstützungsmaßnahmen für jene 
Exekutivbeamte, die nach einer längeren Abwesenheit wieder in den 
exekutiven Außendienst zurückkehren, grundsätzlich österreichweit ab-
gehalten werden sollten.

 12.1 Mit der Unterstellung der Sicherheitsakademie unter den Anwendungs-
bereich der Flexibilisierungsklausel erhielt ihr Direktor die Budget-
hoheit über den Personalaufwand, die Anlagen sowie die sonstigen 
Aufwendungen und Erträge der Sicherheitsakademie.

Für die Verrechnung von Mieten und Betriebskosten jener Bildungszent-
ren, die in Gebäuden der Bundesimmobiliengesellschaft mbH unterge-
bracht waren, zu Lasten eines eigenen Ansatzes, war die Abteilung IV/3 
(Bau– und Liegenschaften) des BMI zuständig.

Die Mieten und Betriebskosten der Bildungszentren, die sich in sons-
tigen Gebäuden befanden (z.B. Bildungszentrum Niederösterreich in 
Ybbs), bezahlte die Sicherheitsakademie aus ihrem Budget. Die Zustän-
digkeit für alle weiteren Gebäudeangelegenheiten (Umbauten, Vertrags-
verlängerungen etc.) beanspruchte die Abteilung IV/3 des BMI.

 12.2 Der RH bemängelte die geteilte bzw. unzureichend geklärte Zuständig-
keit in Miet– und Gebäudeangelegenheiten. Er empfahl im Sinne einer 
stufenweisen Dezentralisierung von Ressourcenverantwortung, dem 
Direktor der Sicherheitsakademie die budgetären Mittel und die Zustän-
digkeit auch für die derzeit zentral verwalteten Angelegenheiten zu 
überlassen.

 12.3 Laut Mitteilung des BMI wäre die vorgeschlagene Änderung der Zuständig-
keit mit einem Informationsverlust — hinsichtlich der von der Sicherheits-
akademie genutzten Gebäude der Bundesimmobiliengesellschaft mbH — 
für die Zentralstelle verbunden; diesen auszugleichen, würde einen zu-
sätz lichen Verwaltungsaufwand verursachen.

 12.4 Der RH entgegnete, dass die Beibehaltung der derzeitigen Zuständig-
keiten aus Sicht des BMI leichter administrierbar sein mag; diese Zu-
ständigkeitsverteilung entspricht aber nicht dem Ziel der Flexibilisie-
rungsklausel, einer Organisationseinheit ein fachlich und budgetär 
abgrenzbares Handeln zu ermöglichen.

Flexibilisierungs-
klausel und Gebäu-
deangelegenheiten

Sicherheitsakademie
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 13.1 Die Sicherheitsakademie defi nierte Kostenträger bzw. Kostenstellen 
und führte zur Haushaltssteuerung ein „virtuelles Budget“ auf Excel–
Basis sowie detaillierte Aufstellungen über die tatsächlichen Ausga-
ben der Bildungszentren.

Mit der Controllingverordnung (BGBl. II Nr. 223/1999) sollten die Ziele 
der Haushaltsführung des Bundes erreicht und durch die Führung eines 
Budget– und Personalcontrollings die Steuerung des Ressourcenein-
satzes unterstützt werden. Die Kosten– und Leistungsrechnungsver-
ordnung (BGBl. II Nr. 526/2004) sollte unter anderem als Grundlage für 
ressortinterne und ressortübergreifende Steuerungsmaßnahmen dienen.

Bei der Sicherheitsakademie fehlten für eine entsprechende Umsetzung 
dieser beiden Verordnungen die technischen Voraussetzungen (z.B. für 
die Simulation zum Zweck der Budgetplanung oder für die Anlagen-
erfassung auf Kostenstellen).

 13.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der Sicherheitsakademie, durch 
die Führung eigener Hilfsaufzeichnungen einen Überblick über die 
Finanzgebarung zu bewahren. Er empfahl, auf das BMF einzuwirken, 
so rasch wie möglich die technischen Voraussetzungen für ein wirk-
sames Steuerungsinstrument zu schaffen und dieses den betroffenen 
Dienststellen zur Verfügung zu stellen.

 13.3 Laut Mitteilung des BMI arbeite das BMF bereits an der Schaffung der 
technischen Voraussetzungen.

 14 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen:

(1) die Verminderung des Personalstandes der ehemaligen Schul(ungs)-
abteilungen im Zuge ihrer Umstrukturierung in Bildungszentren sowie 
die fehlenden zentral geführten Aufzeichnungen über die weitere Ver-
wendung der Mitarbeiter;

(2) die Vergütung von Vorträgen, die hauptamtliche Lehrer im Rahmen 
der Sicherheitsakademie in anderen als den ihnen zugewiesenen Unter-
richtsfächern hielten;

Controlling sowie 
Kosten– und Leis-
tungsrechnung

Sonstige
Feststellungen
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(3) die fehlenden Arbeitsaufzeichnungen über die Erstellung von e–lear-
ning–Modulen und Videoproduktionen gemäß dem Projektprogramm 
im Sinn der Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Be-
stimmung der Sicherheitsakademie als Organisationseinheit, bei der 
die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt;

(4) das Bildungscontrolling durch die Verwaltung der an die Sicher-
heitsakademie gemeldeten Daten über Fortbildungsmaßnahmen ledig-
lich in miteinander verknüpften Excel–Tabellen und die Nichtimple-
mentierung einer bereits fertig entwickelten Bildungsdatenbank;

(5) die unzureichende Ausbildung von Strahlenspürern und die fehlende 
Abhaltung von Sonderseminaren durch die Zivilschutzschule;

(6) die Mitgliedschaft des Generaldirektors für die öffentliche Sicher-
heit, gegenüber dem der Direktor der Sicherheitsakademie weisungs-
gebunden war, im Sicherheitsakademiebeirat;

(7) die Durchführung der bargeldlosen Verrechnung und Bargeldver-
rechnung durch die Landesgendarmeriekommanden* und die Bundes-
polizeidirektion Wien als Serviceleistung für die Bildungszentren zu 
Lasten des Budgets der Sicherheitsakademie; 

* seit 1. Juli 2005: Landespolizeikommanden

(8) die Führung der Inventarverwaltung für die Bildungszentren durch 
die Landesgendarmeriekommanden und die Bundespolizeidirektion 
Wien.

 15 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Die Sicherheitsakademie (Abteilung II/5 des BMI) wäre — in An-
lehnung der Organisationsstruktur der Bundesfi nanzakademie des 
BMF, die auch Dienstbehörde erster Instanz ist — aus der Abteilungs-
ebene herauszuheben, als Dienstbehörde erster Instanz für die Bil-
dungszentren einzurichten und direkt dem Generaldirektor für die 
öffentliche Sicherheit zu unterstellen. Die zehn Bildungszentren wären 
als Außenstellen der Sicherheitsakademie zu führen.

(2) Die in den Bildungszentren ausbildungsfremd verwendeten Exe-
kutivbeamten wären in den exekutiven Außendienst rückzuführen, 
die Planstellen entsprechend umzuwandeln und mit Verwaltungs-
bediensteten zu besetzen.

Schluss-
bemerkungen

Sonstige Feststellungen Sicherheitsakademie
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(3) Die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E 2c wäre lau-
fend zu evaluieren; allenfalls notwendige Anpassungen wären vor-
zunehmen.

(4) Es wäre die Grundausbildung der Verwendungsgruppe E 2a der 
Zusammenführung der Wachkörper anzupassen und die Frage der 
Karriereausbildung zu klären.

(5) Vor einer allfälligen Neugestaltung der Ausbildung der Verwen-
dungsgruppe E 1 wäre die Ausbildung der Verwendungsgruppe E 2a 
abschließend zu regeln. Darüber hinaus sollte der künftige Bedarf 
an Leitenden Beamten unter Berücksichtigung des derzeitigen Per-
sonalstandes erhoben werden.

(6) Alle Dienstzuteilungen der hauptamtlichen Lehrer wären ord-
nungsgemäß in die IT aufzunehmen, um die Höhe der Zuteilungs-
gebühren ermitteln zu können.

(7) Über die Inanspruchnahme bestimmter Fortbildungsmöglichkei-
ten (Praxisanbindungen durch Dienstzuteilungen, Workshops, Fach-
zirkel) durch die hauptamtlichen Lehrer wären jederzeit verfügbare 
aktuelle Aufzeichnungen zu führen.

(8) Die in den exekutiven Außendienst wieder einzugliedernden Exe-
kutivbeamten wären mit besonders auf ihre Situation abgestimm-
ten Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen.

(9) Dem Direktor der Sicherheitsakademie wären die budgetären 
Mittel und die Zuständigkeit auch für die derzeit zentral verwalte-
ten Angelegenheiten zu überlassen.

Schluss bemerkungen
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Landesverteidigung

Beschaffung des Waffensystems Jagdpanzer Jaguar

Das ab 1996 im Wesentlichen durch Ankäufe ausgesonderter Sys-
teme der deutschen Bundeswehr beschaffte Waffensystem Jagd-
panzer Jaguar erbrachte für das Bundesheer nur geringen Nutzen. 
Es gelang dem BMLV weder, dieses Waffensystem im vorgesehe-
nen Umfang für die Truppe bereitzustellen, noch die geplante Ein-
satzfähigkeit bei Dunkelheit und schlechter Sicht herzustellen. Nach 
Schätzung des RH war allein für die Munition mit einem verlore-
nen Aufwand von rd. 40,3 Mill. EUR zu rechnen.

Nach länger dauernden Uneinigkeiten über Nachrüstung und Wei-
terbetrieb teilte das BMLV in seiner Stellungnahme mit, das Waf-
fensystem ehest aus dem Bestand des Bundesheeres zu nehmen.

Grundsätzliches

Das BMLV führte im Jahr 1996 im Bundesheer das Waffensystem 
Jagdpanzer Jaguar ein. Es dient der Abwehr gegen feindliche Panzer 
auf eine Entfernung bis zu 4.000 m und besteht aus einem Lenkwaf-
fensystem, das in einen Panzer als Trägerfahrzeug integriert ist.

Das BMLV beschaffte das Waffensystem im Wesentlichen durch An-
käufe ausgesonderter Systeme der deutschen Bundeswehr. Für die 
Beschaffung und Nutzbarmachung der Systeme wurden bis Ende 
2004 rd. 74,9 Mill. EUR aufgewendet. Bezogen auf den Beschaf-
fungszeitpunkt war das Vorhaben aus den Planungsdokumenten des 
BMLV plausibel ableitbar.
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Technischer Zustand; Ersatzteilversorgung

Da das BMLV gebrauchte Panzersysteme in unterschiedlichem tech-
nischem Zustand zu günstigen Preisen, aber ohne Gewährleistungs-
ansprüche ankaufte, waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 
erforderlich. Das BMLV beschaffte daher vorsorglich, jedoch ohne 
konkrete Bedarfsermittlung, als preisgünstig angesehene Ersatzteile 
und weitere Panzer von der deutschen Bundeswehr, die zur Bereit-
stellung von Ersatzteilen dienten.

Das BMLV verabsäumte es, unmittelbar nach der Übernahme der 
Systeme zweckdienliche Informationen über den Zustand der Pan-
zer und über den Ersatzteilbedarf einzuholen.

Herstellung der Verwendungsfähigkeit

Die Arbeiten zur Herstellung der Verwendungsfähigkeit erfolgten 
bei einer heereseigenen Werkstätte ab dem Jahr 1997. Nach anfangs 
zügigen Auslieferungen an die Truppe wurden diese — hauptsäch-
lich wegen anderer Prioritäten — verringert und schließlich auf ein 
Minimum reduziert. Anfang 2005, acht Jahre nach Beschaffungs-
beginn, waren erst 55 % der festgelegten Stückzahl an Jagdpan-
zern eingesetzt.

Weitere noch nicht aufgearbeitete Panzer standen bis dahin jahre-
lang im Freien und wiesen Korrosions– und sonstige Standschäden 
auf. Eine vorausschauende Planung des Arbeitsfortschritts durch 
das BMLV erfolgte nicht.

Wärmebildgeräte

Die Einsatzfähigkeit des Waffensystems bei Dunkelheit und schlech-
ter Sicht — vom BMLV als wesentliches Erfordernis defi niert — konnte 
durch das beschaffte Gerät nicht abgedeckt werden, weil es nicht mit 
Wärmebildgeräten ausgerüstet war. Es kam jedoch — wegen bud-
getärer Engpässe und unterschiedlicher Standpunkte innerhalb des 
BMLV — keine entsprechende Nachrüstung zustande.

Kurzfassung
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Weitere Bewirtschaftung des Waffensystems

Im März 2005 untersagte der Generalstabschef des BMLV weitere 
Beschaffungen für das Waffensystem. Weitere Konsequenzen (etwa 
Ausscheidung des Waffensystems, Ersatzinvestitionen, anderweiti-
ger Einsatz des Personals) waren für den RH nicht ersichtlich. Die 
militärischen Konzepte boten mangels Aktualität keine geeignete 
nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für einen Weiterbetrieb 
oder die Einstellung des Waffensystems.

Das BMLV ließ die Koordination sowie die Planungsarbeit vermissen, 
die erforderlich gewesen wäre, um die Einsatzfähigkeit des Systems 
Jaguar zügig und systematisch herzustellen oder aber zeitgerecht 
Alternativen zum Bestand dieses Waffensystems zu entwickeln.

Nach Schätzung des RH war  allein für Munition mit einem verlo-
renen Aufwand von rd. 40,3 Mill. EUR (Differenz zwischen dem Ein-
standspreis der noch im Bestand befi ndlichen Lenkfl ugkörper in 
Höhe von rd. 47,5 Mill. EUR und einem auf  Schätzungen der Fach-
abteilung des BMLV beruhenden maximalen Wiederverkaufswert in 
Höhe von rd. 7,2 Mill. EUR) zu rechnen.

Ende 2005 teilte das BMLV dem RH mit, dass das Waffensystem Jaguar 
und das mit dem Betrieb und der Ausbildung mit dem Waffensys-
tem betraute Panzerabwehrbataillon 1 für die Aufgaben des Bundes-
heeres nicht mehr erforderlich seien. Das Waffensystem sei ab 2006 
aus dem Bestand des Bundesheeres zu nehmen.

Panzerabwehrbataillon 1

Das im Zusammenhang mit dem Waffensystem überprüfte Panzer-
abwehrbataillon 1 wies einen zufriedenstellenden Ausbildungsstand 
beim Kaderpersonal auf; es bestand allerdings erheblicher Personal-
mangel. Die Ausbildung der Grundwehrdiener war verbesserungs-
fähig.

Kurzfassung Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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 1 Der RH überprüfte im Juni und Juli 2004 sowie von Jänner bis März 2005 
die Gebarung des BMLV und des Panzerabwehrbataillons 1 im Zusam-
menhang mit dem Waffensystem Jagdpanzer Jaguar. Zu dem im Mai 2005 
übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMLV im September und De-
zember 2005 Stellung. Hiezu erstattete der RH im Dezember 2005 seine 
Gegenäußerung.

 2.1 Die Panzerabwehr dient der Abwehrfähigkeit gegen gepanzerte feind-
liche Ziele. Sie war in der vom Nationalrat im Jahr 1975 beschlossenen 
Verteidigungsdoktrin als für das Bundesheer erforderliches Waffensys-
tem ausdrücklich vorgesehen. Aufgrund der Anfang der 90er–Jahre 
eingetretenen Änderungen der sicherheitspolitischen Lage — Zerfall des 
Warschauer Paktes, jedoch weiter bestehendes Gefährdungspotenzial 
durch regional begrenzte Konfl ikte — erstellte das BMLV das Einsatz-
konzept 1993.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Grundsätzliches

Kenndaten zum Waffensystem Jagdpanzer Jaguar

Ausgaben für Beschaffung und
Herstellung der Verwendungsfähigkeit
des Systems Jagdpanzer Jaguar
1995 bis 2004 in Mill. EUR
Jagdpanzer Jaguar und Zubehör 4,982
Ersatzteile
Munition
Schulung und Beratung
Sonstige Leistungen durch Dritte
Arbeiten zur Herstellung der Verwendungsfähigkeit
Summe 74,911

5,024
1,054
1,776

53,705
8,370

Kenndaten zum Panzerabwehrbataillon 1

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ausgaben in Mill. EUR

Personalausgaben 5,136 4,891 5,100 4,993 4,975 4,840
davon

Sachausgaben 0,373 0,358 0,324 0,313 0,298 0,361
Summe 5,509 5,249 5,424 5,306 5,273 5,201

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument140 von 320



BMLV

Bund 2007/4 133

Daraus leitete es das Panzerabwehrkonzept (1995) und das Konzept für 
die mechanisierten Kampftruppen (1996) ab. Diese sahen eine Panzer-
abwehr mit einer Einsatzschussweite von bis zu 4.000 m vor und leg-
ten Anzahl sowie Verteilung der Panzerabwehrkräfte fest.

Im Jahr 2001 beschloss der Nationalrat eine neue Sicherheits– und 
Verteidigungsdoktrin. Auch wenn keine Bedrohung Österreichs durch 
konventionelle Angriffe zu erwarten sei, seien zur Abwehr punktuel-
ler Angriffe alle militärischen Kernfunktionen bereitzuhalten. Dabei 
hätte sich der Schwerpunkt der Aufgaben des Bundesheeres zur Teil-
nahme an den Petersberg–Aufgaben* im multinationalen Rahmen zu 
verlagern.

*  Die Petersberg–Aufgaben wurden 1992 beim Gipfel des Ministerrates der Westeuro-
päischen Union defi niert. Sie umfassen humanitäre Aufgaben und Rettungsein-
sätze, friedenserhaltende Aufgaben und Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung 
einschließlich friedensschaffender Maßnahmen.

Im Einsatzkonzept 2001 berücksichtigte das BMLV die verstärkte inter-
nationale Ausrichtung; zur Unterstützung der Landstreitkräfte kämen 
auch Panzerabwehrkräfte in Betracht.

Der Bericht der in den Jahren 2003 und 2004 tätigen Bundesheer reform-
kommission nahm auf die Panzerabwehr nicht explizit Bezug; die Um-
setzung der Kommissionsergebnisse durch das BMLV war zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung (März 2005) noch nicht abgeschlossen.

 2.2 Nach Ansicht des RH schlossen die zur Zeit der Gebarungsüberprü-
fung bestehenden politischen Konzeptionen und militärischen Kon-
zepte die Fähigkeit zur weitreichenden Panzerabwehr mit ein. Aller-
dings wurden das Konzept für die mechanisierten Kampftruppen sowie 
das Panzerabwehrkonzept bisher nicht an die Sicherheits– und Vertei-
digungsdoktrin 2001 und an das Einsatzkonzept 2001 angepasst.

 2.3 Laut Stellungnahme des BMLV werde es aufgrund des im Juli 2005 er-
stellten Konzeptsystems die entsprechenden operativen und taktischen 
Konzepte erarbeiten. Ergänzend teilte das BMLV im Dezember 2005 dem 
RH mit, dass künftig keine Verbände mit der ausschließlichen Hauptauf-
gabe der Panzerabwehr strukturiert werden würden.

Grundsätzliches Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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 3.1 Ab Anfang der 90er–Jahre beabsichtigte das BMLV, eine Abwehr fähig-
keit gegen gepanzerte Ziele mittels Lenkwaffen mit einer Reichweite von 
bis zu 4.000 m — Panzerabwehrlenkwaffe 4000 — herzustellen, nach-
dem das Lenkwaffenverbot laut dem Staatsvertrag 1955 im Jahr 1990 
für obsolet erklärt worden war. Eine Panzerabwehrlenkwaffe mit einer 
Reichweite bis zu 2.000 m war im Bundesheer bereits eingeführt.

Laut dem Militärischen Pfl ichtenheft aus 1991 war ein wesentliches 
Ziel eines auszuwählenden Waffensystems die Eignung zur selbständi-
gen Kampfführung auch bei Dunkelheit und schlechter Sicht. Dies war 
durch Wärmebildgeräte — sie wandeln Wärmestrahlungen in sichtba-
res Licht um — zu gewährleisten.

Nach Erprobungen und Vergleichen mit verschiedenen gepanzerten Fahr-
zeugen entschloss sich das BMLV 1996, den gesamten Bedarf aus ge-
brauchten, von der deutschen Bundeswehr ausgesonderten Beständen 
des Jagdpanzers Jaguar samt Munition (Lenkfl ugkörper vom Typ HOT) 
zu decken.

Anlässlich der Einleitung der Beschaffung rügte die Interne Revision 
des BMLV, dass einige erforderliche Planungsschritte, eine Gesamtdar-
stellung des Vorhabens einschließlich der Folgekosten sowie eine klare 
Ableitbarkeit der Bestellmengen fehlten. Die Stelle des BMLV, welche 
die Beschaffung einleitete, präzisierte daraufhin den Bedarf (Stück-
zahlen sowie organisatorische Zuordnung) und legte auch den voraus-
sichtlichen Aufwand für die Nachrüstung mit Wärmebildgeräten (rd. 
42,2 Mill. EUR) dar.

Das BMF stimmte dem Vorhaben unter der Voraussetzung zu, dass die 
Bedeckung der Folgekosten aus Mitteln des BMLV gewährleistet ist.

Den entsprechenden Kaufvertrag mit der deutschen Bundeswehr über 
das System Jagdpanzer Jaguar schloss das BMLV im Dezember 1996 ab. 
Weiters bezog es — bis zum Jahr 2003 — von der deutschen Bundes-
wehr weitere gebrauchte Jagdpanzer Jaguar vor allem zur Bereitstel-
lung von Ersatzteilen. Eine Gewährleistung war vertraglich ausge-
schlossen.

Die Ausgaben für Jagdpanzer Jaguar samt Zubehör (z.B. Simulatoren, 
Gerät für Ausbildung) beliefen sich auf insgesamt rd. 5,0 Mill. EUR, für 
Ersatzteile auf rd. 8,4 Mill. EUR. Munition bezog das BMLV zu einem 
Preis von rd. 53,7 Mill. EUR (davon um rd. 17,8 Mill. EUR von der deut-
schen Bundeswehr und um rd. 35,9 Mill. EUR von einem Indust rie-
unternehmen).

Beschaffung
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Für Schulung und Beratung wendete das BMLV rd. 1,8 Mill. EUR und für 
sonstige Leistungen rd. 1,1 Mill. EUR auf. Hiezu kamen weitere 5,0 Mill. 
EUR für Arbeiten zur Herstellung der Verwendungsfähigkeit.

 3.2 Die Beschaffungen ließen sich aus den militärischen Planungsdoku-
menten plausibel ableiten. Der RH bemängelte aber, dass bei der Be-
schaffungseinleitung wesentliche Eckpunkte der Beschaffungsabsicht 
nicht dokumentiert und erst auf Vorhalte der Internen Revision dar-
gelegt worden waren.

 3.3 Das BMLV verwies in seiner Stellungnahme auf zwischenzeitlich neu erlas-
sene Richtlinien für Heeresplanungen, die künftig ein integriertes Vor-
gehen aller beteiligten Stellen, das alle Planungsphasen bis hin zur Be-
schaffung umfassen soll, sicherstellen sollen.

 4.1 Um die Jagdpanzer in einen für das Bundesheer verwendbaren Zustand 
zu bringen, waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 
Das BMLV beauftragte damit die Heereszeuganstalt Graz.

Anlässlich der Lieferung der Panzer von der deutschen Bundeswehr 
verzichtete das BMLV — im Hinblick auf den vereinbarten Gewährleis-
tungsausschluss — auf eine eingehende Güteprüfung. Es beschränkte 
sich auf eine grobe optische Beurteilung und die Fahrfähigkeit.

Nach den Feststellungen des RH war es dem BMLV und der Heeres-
zeuganstalt Graz wegen Fehlens einer eingehenden Zustandsprüfung 
und –dokumentation nicht möglich, den Ablauf der erforderlichen 
Arbeiten gesamthaft zu planen; insbesondere war der Zeitbedarf für 
die Arbeiten nicht verlässlich abschätzbar und auch keine Prioritä-
tensetzung möglich.

 4.2 Der RH bemängelte das Unterbleiben einer eingehenden Güteprüfung. 
Er empfahl dem BMLV, bei künftigen Beschaffungen für eine zeitge-
rechte Untersuchung und Dokumentation des technischen Zustandes 
der Geräte zu sorgen.

 4.3 Laut Mitteilung des BMLV sei eine umfassende Güteprüfung bei der Über-
nahme der Panzer nicht möglich gewesen, weil die hiefür erforderlichen 
Werkstätteneinrichtungen und die technische Dokumentation in den Depots 
der deutschen Bundeswehr nicht zur Verfügung gestanden seien. Bei der 
Übernahme seien die technischen Dienstvorschriften der deutschen Bun-
deswehr herangezogen worden.

Technischer Zustand

Beschaffung Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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 4.4 Der RH entgegnete, dass eine eingehende technische Untersuchung der 
Panzer mit gleichzeitiger Zustandsdokumentation nach erfolgter Lie-
ferung an die Heereszeuganstalt möglich und zweckmäßig gewesen 
wäre.

 5.1 Die für das System Jaguar zuständige Abteilung des BMLV begründete 
die Beschaffungen von Jagdpanzern zur Bereitstellung von Ersatzteilen 
bzw. von Ersatzteilpaketen nicht mit einem konkreten Bedarf, sondern 
mit dem günstigen Preis. Da die Ersatzteilbewirtschaftung der deut-
schen Bundeswehr durch Industrieunternehmen erfolgte, konnte diese 
dem BMLV keine Angaben über den abschätzbaren künftigen Ersatz-
teilbedarf machen.

Wie weit die Ersatzteilpakete und die für die Bereitstellung von Ersatz-
teilen angekauften Jagdpanzer den Bedarf abdecken würden, war dem 
BMLV nicht konkret bekannt.

 5.2 Der RH anerkannte die schwierigen Gegebenheiten sowie die verhält-
nismäßige Preisgünstigkeit der bezogenen Ersatzteilkomponenten. Aller-
dings wäre eine zeitgerechte technische Untersuchung und Dokumenta-
tion des Zustandes der Jagdpanzer auch für eine bessere Abschätzung 
und gezieltere Abdeckung des Ersatzteilbedarfs hilfreich gewesen. Der 
RH wiederholte daher seine diesbezüglich abgegebene Empfehlung.

 5.3 Das BMLV wies in seiner Stellungnahme auf den günstigen Preis der Pan-
zer und der Ersatzteile sowie auf erzielte Erlöse von rd. 0,03 Mill. EUR 
durch Verkäufe nicht mehr verwendbarer Teile hin. Es habe weiters die als 
Ersatzteile verwendbaren Bestandteile der angekauften Fahrzeuge begut-
achtet.

 6.1 Im Jahr 1997 begann die Heereszeuganstalt Graz die Arbeiten zur Her-
stellung der Verwendungsfähigkeit der Jagdpanzer Jaguar. Sie lieferte 
1998 rd. 20 % des geplanten Gesamtbestandes an Panzern aus. In den 
Folgejahren gingen die Auslieferungen stetig zurück; Ende 2002 waren 
rd. 50 % des Gesamtbestandes fertig gestellt. Im Jahr 2003 wurde kein 
einziger Jagdpanzer Jaguar fertig gestellt. Zur Zeit der Gebarungs über-
prüfung (März 2005) waren erst rd. 55 % der benötigten Stückzahl an 
Panzern an die Truppe ausgeliefert.

Die noch nicht fertig gestellten Panzer standen bis dahin — mangels 
Unterstellmöglichkeiten — jahrelang im Freien und wiesen Korrosions– 
und sonstige Standschäden auf.

Ersatzteilversorgung

Herstellung der 
Verwendungs-
fähigkeit
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Die Verzögerung der Arbeiten war zum Teil auf die Verlagerung des Arbeits-
aufwandes von Sanierungsarbeiten zur Ersatzteilgewinnung zurückzu-
führen; vor allem aber wurden weitere Arbeiten für das System Jaguar 
zugunsten von Instandsetzungsarbeiten am Mannschaftstransportpan-
zer Pandur zurückgestellt. 

Der Arbeitsfortschritt bei der Herstellung der Verwendungsfähigkeit wurde 
in Projektbesprechungen auf operativer Ebene behandelt. Eine umfas-
sende Planung und Steuerung des Ablaufes der Arbeiten sowie eine 
nachvollziehbare, systematische Festlegung der Prioritäten der Aufga-
ben der Heereszeuganstalt Graz erfolgte jedoch nicht.

 6.2 Der RH beanstandete die unterbliebene längerfristige Ablaufplanung 
und Prioritätensetzung.

Er empfahl dem BMLV, die Einführung von Waffensystemen nicht nur 
mittels Projektbesprechungen zu steuern, sondern geordnet, nachvoll-
ziehbar und abgestimmt zu planen. Die Planung wäre weiters zeitge-
recht zu aktualisieren.

 6.3 In seiner Stellungnahme verwies das BMLV neuerlich auf die Notwendig-
keit, die für die Herstellung der Verwendungsfähigkeit erforderlichen Vor-
gaben im BMLV selbst zu entwickeln, und auf die durch den Einsatz im 
Kosovo vordringlichen Arbeiten am Panzer Pandur. Die Empfehlung des 
RH werde es aufgreifen.

 7.1 Nach dem Ankauf des Systems Jagdpanzer Jaguar strebte das BMLV 
die Nachrüstung mit Wärmebildgeräten an, um die festgelegte Einsatz-
fähigkeit bei Dunkelheit und schlechter Sicht herzustellen. Der noch 
im Jahr 1997 erwogene Bezug von Geräten bei einem Industrieunter-
nehmen fand wegen des hohen Preises angesichts budgetärer Eng-
pässe im BMLV keine Zustimmung.

Daher wurde auch überlegt, nur einen Teil der Panzer mit Wärmebild-
geräten auszurüsten, um mit dem bei der Systembeschaffung geschätz-
ten Betrag (rd. 42,2 Mill. EUR) das Auslangen zu fi nden.

Die damals für Rüstungsplanung zuständige Abteilung des BMLV be-
harrte jedoch auf der Ausstattung sämtlicher Jagdpanzer Jaguar mit 
Wärmebildgeräten. In der Folge erprobte das BMLV bis zum Jahr 2000 
Wärmebildgeräte anderer Hersteller, jedoch mit keinem zufriedenstel-
lenden Ergebnis. Die geplante Beschaffung bei Industrieunternehmen 
kam somit nicht zustande.

Wärmebildgeräte

Herstellung der Verwendungs fähigkeit Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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 7.2 Das BMLV versäumte es, zügig die für die volle Einsatzfähigkeit des 
Waffensystems erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Die Nach-
rüstung mit Wärmebildgeräten ergab sich aus der Entscheidung des 
BMLV für ein gebrauchtes, in der Beschaffung kostengünstiges, jedoch 
den Erfordernissen noch nicht entsprechendes Waffensystem. Die Grö-
ßenordnung der Kosten für die Nachrüstung war dem BMLV bekannt; 
die Kosten hätten daher budgetär berücksichtigt werden müssen.

Auch hätte das BMLV die in Betracht kommenden Beschaffungsalter-
nativen für Wärmebildgeräte im Vorhinein aufbereiten sollen, um eine 
Entscheidungsfi ndung auf breiter Basis zu ermöglichen.

 7.3 Laut Mitteilung des BMLV habe die fehlende Einsatzfähigkeit bei Dunkel-
heit und schlechter Sicht die Verwendbarkeit des Waffensystems zwar 
eingeschränkt, jedoch könnten die in militärischen Pfl ichtenheften ge -
stellten Anforderungen wegen Fehlens fi nanzieller Mittel oftmals nicht 
erfüllt werden.

 7.4 Der RH erwiderte, die Einsatzfähigkeit des Systems bei Dunkelheit und 
schlechter Sicht habe nicht nur eine zentrale Forderung laut dem mili-
tärischen Pfl ichtenheft dargestellt, sondern vor allem auf übergeordne-
ten militärischen Konzepten beruht. Er verwies auch auf die Ausstattung 
anderer Waffensysteme des Bundesheeres mit Wärmebildgeräten.

 8.1 (1) Da die deutsche Bundeswehr Ende der 90er–Jahre das System Jaguar 
zu ersetzen beabsichtigte, eröffnete sich für das BMLV die Möglichkeit, 
die bei der deutschen Bundeswehr zur Aussonderung vorgesehenen 
Jagdpanzer Jaguar, die mit Wärmebildgeräten ausgestattet waren, zu 
beziehen. Aufgrund von diesbezüglichen Anfragen des BMLV stellten 
Vertreter der deutschen Bundeswehr im November 2000 in Aussicht, 
die Panzer preisgünstig zur Verfügung zu stellen.

Der Rüstungsstab des BMLV war an dieser Lösung interessiert, weil die-
sen Panzern Wärmebildgeräte und weitere Ersatzteile für die im Bun-
desheer verwendeten Jagdpanzer Jaguar hätten entnommen werden 
können. Der Planungsstab sprach sich jedoch ab dem Jahr 2003 gegen 
diese Lösung aus; ungeachtet der weiter erforderlichen Panzerabwehr-
fähigkeit bis zu 4.000 m komme dem System Jaguar nur eine geringe 
Prio rität zu, weshalb dafür keine weiteren Investitionen sinnvoll wären.

Weitere Bewirt-
schaftung des 
Waffensystems

Wärmebildgeräte
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Da der Chef des Generalstabes jedoch der Auffassung des Rüstungs-
stabes zustimmte, trat das BMLV im Juni 2003 in Verhandlungen mit 
der deutschen Bundeswehr über den Ankauf der zusätzlichen Jagd-
panzer Jaguar ein. Im September 2003 bot die deutsche Bundeswehr 
dem BMLV Jagdpanzer Jaguar mit Wärmebildgeräten um 4,8 Mill. EUR 
bzw. 5,2 Mill. EUR (je nach Zahlungstermin) an. Mit dem angebotenen 
Gerät hätte die Nachteinsatzfähigkeit aller für Kampfaufgaben vorge-
sehenen Jagdpanzer Jaguar hergestellt werden können.

(2) Der Einbau der Wärmebildgeräte war in der Heereszeuganstalt Graz 
vorgesehen; dieser Vorgang würde — nach den Erhebungen des RH — 
bis zur Ausstattung des Gesamtbestandes der Jagdpanzer Jaguar erst 
nach mehreren Jahren (voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2009) abge-
schlossen sein.

(3) Im Hinblick auf die unterschiedliche Beurteilung des Beschaffungs-
vorhabens innerhalb des Ressorts untersagte der Bundesminister für 
Landesverteidigung, Günther Platter, im Dezember 2003 vorerst wei-
tere Zusagen an die deutsche Bundeswehr. Er stimmte lediglich dem 
Ankauf eines angebotenen Ersatzteilpakets um rd. 196.000 EUR zu.

Im Dezember 2003 begründete der Chef des Generalstabes gegenüber 
dem Bundesminister ausführlich die vom Rüstungsstab beantragte Be-
schaffung der zusätzlichen Panzer. Dies ermögliche eine Nutzung des 
Systems Jaguar für weitere zehn bis 15 Jahre.

Andernfalls würde für das BMLV der erforderliche Standard der Pan-
zerabwehr verloren gehen, die Versorgung mit Ersatzteilen wäre gefähr-
det, und eine Abwanderung des Fachpersonals des Panzerabwehrba-
taillons 1 — dieses war mit dem Betrieb des Waffensystems und der 
Ausbildung betraut — wäre zu befürchten. Weiters wies er auf die Tat-
sache des mit einer Nichtanschaffung verbundenen erheblichen ver-
lorenen Aufwands hin.

Im März 2005 entschied der Chef des Generalstabes, von den beantrag-
ten Beschaffungen Abstand zu nehmen; vorläufi g sei das Waffensys-
tem bis zur Entscheidung des Bundesministers mit bestehenden Mit-
teln weiter zu betreiben.

Eine Begründung für die vom Generalstabschef getroffene Entschei-
dung war für den RH nicht ersichtlich. Planungsdokumente, aus denen 
diese Entscheidung oder etwaige Alternativen zum Waffensystem 
Jaguar hätten abgeleitet werden können, wurden dem RH nicht vor-
gewiesen.

Weitere Bewirtschaftung
des Waffensystems

Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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 8.2 Der RH vermerkte kritisch, dass es das BMLV nicht zuwege brachte, 
innerhalb von mehr als acht Jahren seit der Kaufentscheidung die 
geplante Einsatzfähigkeit des Systems Jagdpanzer Jaguar herzustellen, 
und auch keine Entscheidung über eine anderweitige Vorgangsweise 
(etwa Ausscheidung oder Verwertung des Waffensystems, Ersatzinves-
titionen) traf.

Die Ursachen hiefür erblickte der RH in der mangelnden Koordination 
unterschiedlicher Standpunkte innerhalb des BMLV und in Schwächen 
betreffend die Planung. Letztere zeigten sich darin, dass sich die für 
die Systemerhaltung zuständigen Stellen des BMLV für Weiterbetrieb 
und Nachrüstung des Systems Jaguar auf gültige Planungsdokumente 
berufen konnten; die für Planungen zuständigen Stellen des Ressorts 
hingegen kamen unter Hinweis auf mangelnde Aktualität dieser Doku-
mente zu einer gegenteiligen Einschätzung.

Die planenden Stellen konnten sich jedoch nicht auf ausgearbeitete, 
von politi schen oder militärstrategischen Grundlagen nachvollziehbar 
abgeleitete Konzepte stützen.

Der RH empfahl dem BMLV, über das künftige Erfordernis einer weit-
reichenden Panzerabwehr zu entscheiden sowie die offenen Fragen nach 
der weiteren Verwendung des Waffensystems und nach den künftigen 
Aufgaben des Panzerabwehrbataillons 1 so bald wie möglich zu klären.

Im Fall der Aussonderung der Panzer solle das BMLV die bestmögliche 
Verwertung veranlassen. Für den letzteren Fall schätzte der RH allein 
für die Munition den verlorenen Aufwand auf rd. 40,3 Mill. EUR (Dif-
ferenz zwischen dem Einstandspreis und der noch im Bestand befi nd-
lichen Lenkfl ugkörper in Höhe von rd. 47,5 Mill. EUR und einem auf 
Schätzungen der Fachabteilung des BMLV beruhenden maximalen Wie-
derverkaufswert in Höhe von rd. 7,2 Mill. EUR).

Sofern das BMLV künftig den Kauf gebrauchter Waffensysteme in Be-
tracht zieht, sollte es die damit verbundenen Risken, insbesondere die 
weitere Versorgbarkeit unter Bedachtnahme auf die Kosten, berück-
sichtigen. Die für die Beschaffung und den Betrieb von Waffensyste-
men maßgeblichen militärischen Planungen wären zeitnah an Ände-
rungen der Voraussetzungen, wie der Bedrohungslage, anzupassen.

Schließlich sollte das BMLV für eine entsprechende Koordination inner-
halb des Ressorts sorgen, um auch in Fällen unterschiedlicher ressort-
interner Standpunkte Entscheidungen in angemessener Zeit herbeizu-
führen.

Weitere Bewirtschaftung
des Waffensystems
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 8.3 Laut Stellungnahme des BMLV sei die Entscheidung für das System Jaguar 
in den 90er–Jahren richtig und konzeptiv abgesichert gewesen; es habe 
sich um eine absolut kostengünstige Lösung gehandelt.

Die sich immer rascher ändernden militärstrategischen Rahmenbedingun-
gen würden eine immer raschere Anpassung bestehender Konzepte erfor-
dern. Aufgrund personeller Engpässe könne dies nicht immer zeitge-
recht im gewünschten Umfang geschehen. Jedoch hätten die planenden 
Stellen des Ressorts aus permanenten Beurteilungen bereits Ableitun-
gen — wenn auch nicht formal dokumentiert — getroffen, um Fehlent-
wicklungen und –investitionen zu vermeiden.

Differierende Sichtweisen innerhalb des Ressorts hätten sich im konkre-
ten Fall in Verzögerungen niedergeschlagen, seien aber aus den unter-
schiedlichen Aufgabenstellun gen der Verantwortungsträger erklärbar. 
Das BMLV arbeite aber an einer Optimierung der Prozesse bei der Bereit-
stellung von Waffensystemen.

Zwischenzeitlich entspreche unter anderem eine Reduzierung der schwe-
ren Waffen dem politischen Konsens. Im Gefolge des Berichts der Bundes-
heerreformkommission habe das BMLV nunmehr festgelegt, dass das Pan-
zerabwehrbataillon 1 mit dem Waffensystem Jagdpanzer Jaguar weder 
für die Aufgaben des Bundesheeres in Österreich noch im Rahmen seiner 
internationalen Aufgaben erforderlich sei; das Waffensystem sei daher 
außer Bestand zu nehmen. Verlorene Aufwendungen seien bei Vermin-
derungen der Streitkräftestrukturen nicht zu vermeiden.

 8.4 Der RH hielt seine Kritik an der langen Dauer der Entscheidungsfi n-
dung über Nachrüstung und Weiterbestand des Waffensystems auf-
recht. Die neue Konzeptsystematik des Bundesheeres, künftig keine 
Verbände mit der ausschließlichen Hauptaufgabe der Panzerabwehr 
zu strukturieren, sondern die Panzerabwehrfähigkeit durch Infanterie 
und mechanisierte Kampftruppen sicherzustellen, nahm der RH zur 
Kenntnis.

Weitere Bewirtschaftung
des Waffensystems

Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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 9.1 Der Besetzungsgrad bei den systemisierten Arbeitsplätzen des Panzer-
abwehrbataillons 1 sank in den Jahren 2000 bis 2005 kontinuierlich 
von rd. 90 % auf rd. 71 %. Überdurchschnittlich hoch waren die Fehl-
stände insbesondere bei den Panzerkommandanten, den Fahrlehrern, 
den Richtschützen und den Panzermechanikern. Bemühungen des Trup-
penkörpers um Verbesserung der Situation blieben ohne nennenswer-
ten Erfolg. Bei Übungen konnten die Engpässe teilweise durch Einbe-
rufung von Milizsoldaten ausgeglichen werden.

 9.2 Ursache für die Fehlstände war nach Einschätzung des RH das zu 
geringe Interesse von Personen mit entsprechendem Anforderungs-
profi l mangels attraktiver, höherwertiger Arbeitsplätze bei dem Trup-
penkörper.

 9.3 Laut Mitteilung des BMLV beabsichtige es, diesem Problem mit einer 
höheren Attraktivität für Funktionen bei der Truppe und — im Zuge der 
Bundesheerreform — mit einer Straffung von Kommanden und Trup-
penkörpern zu begegnen.

 10 Die Überprüfung des Ausbildungsstandes durch den RH umfasste die Aus-
bildung von ausgewähltem Kaderpersonal, das zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung Offi ziers– und Unteroffi ziersarbeitsplätze des Aktiv– und 
des Milizstandes besetzte. Sie ergab ein zufriedenstellendes Ergebnis.

 11.1 Der RH überprüfte weiters anhand der Dienstpläne die Ausbildung der 
Grundwehrdiener des Einrückungstermins September 2003 am Beispiel 
einer Kompanie dieses Bataillons.

 11.2 Gemessen an den Ausbildungsrichtlinien des BMLV stellte der RH vor 
allem

– die fehlende Vermittlung bestimmter Ausbildungsinhalte,

–  die unzureichende Widmung von Ausbildungszeit für bestimmte Aus-
bildungsinhalte,

–  fehlende Meldungen der Abweichungen von Ausbildungsrichtzei-
ten sowie

– zu großzügig gewährte Dienstfreistellungen

fest. 

Organisation und 
Personal

Ausbildung

Panzerabwehrbataillon 1
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Ein vom Panzerabwehrbataillon 1 entwickeltes System zur Vereinheit-
lichung von Ausbildungsständen und zur Beschreibung von Ausbil-
dungsstandards erschien zweckmäßig.

Der RH empfahl dem BMLV, den Truppenkörpern zur leichteren Aus-
wertung von Ausbildungszeiten Auswertungsmodule beizustellen.

 11.3 Das BMLV nahm die Ausführungen des RH im Wesentlichen zur Kenntnis. 
Es werde die dargestellten Ergebnisse in die laufende Evaluierung der 
Ausbildungsgrundlagen einbeziehen. Es wies in Bezug auf fehlende Aus-
bildungsinhalte auf externe Faktoren (z.B. den Assistenzeinsatz an der 
Staatsgrenze) sowie auf die mangelnde Nachtkampffähigkeit des Waf-
fensystems Jaguar hin.

 12 Zusammenfassend empfahl der RH dem BMLV,

(1) über das künftige Erfordernis und gegebenenfalls über die weitere 
Abdeckung der weitreichenden Panzerabwehr, über die Verwer tung 
des Waffensystems Jagdpanzer Jaguar sowie über organisatorische 
Auswirkungen bezüglich des Panzerabwehrbataillons 1 zu entschei-
den;

Dieser Empfehlung werde laut Mitteilung des BMLV durch die Neukon-
zeption der Panzerabwehr bereits Rechnung getragen;

(2) bei künftigen Beschaffungen gebrauchter Waffensysteme die da-
mit verbundenen Risken zu berücksichtigen und gegebenenfalls für 
eine Zustandsfeststellung und –dokumentation sowie für eine mög-
lichst verlässliche Abschätzung des Ersatzteilbedarfs zu sorgen;

(3) die Einführung von Waffensystemen geordnet, nachvollziehbar 
und abgestimmt zu planen;

(4) die Planungen im Zusammenhang mit der Einführung von Waf-
fensystemen zeitgerecht zu aktualisieren;

(5) für eine entsprechende Koordination innerhalb des BMLV zu sor-
gen, um auch in Fällen unterschiedlicher ressortinterner Standpunkte 
Entscheidungen in angemessener Zeit herbeizuführen.

Schluss-
bemerkungen

Panzerabwehrbataillon 1 Beschaffung des Waffensystems
Jagdpanzer Jaguar
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technologie

Post– und Fernmeldebehörden

Der RH beurteilte die Aufgabenerfüllung der Post– und Fernmelde-
behörden im Wesentlichen positiv. Hinsichtlich der Prozessabläufe 
im Einzelnen wurden Verbesserungspotenziale festgestellt.

Da bis Ende 2004 im BMVIT keine Kostenrechnung eingerichtet war, 
konnte das Ressort die Kosten der jeweiligen Verwaltungsverfah-
ren nicht bekannt geben.

Bei den Dienstplänen der Funkmess– und –beobachtungsdienste be-
standen große Unterschiede hinsichtlich der Dienstzeiten und des Per-
sonaleinsatzes. Die Dienstplanregelungen verursachten Überstunden.

Die mobile Funküberwachung mit großen Funkmessfahrzeugen wurde 
in den Jahren 2003 und 2004 nur in 18 Kalenderwochen pro Jahr 
und Fernmeldebüro durchgeführt. Dennoch war im Jahr 2005 die Er-
satzbeschaffung eines großen Funkmessfahrzeuges vorgesehen.

Das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-
gen übte mit wenigen Ausnahmen keine strategische Koordination 
der Marktüberwachung aus. Der gesetzlichen Verpfl ichtung zur Ver-
folgung verwaltungsstrafrechtlicher Verdachtsfälle wurde unzurei-
chend nachgekommen.

Gemäß Postdiensterichtlinie bzw. Postgesetz 1997 war die Oberste 
Postbehörde verpfl ichtet, das Kostenrechnungssystem des Univer-
saldienstleisters, insbesondere hinsichtlich einer getrennten Konten-
führung für Dienste der reservierten und nichtreservierten Bereiche, 
nachvollziehbar und wiederkehrend von einer unabhängigen Fach-
stelle überprüfen zu lassen. Dieser Verpfl ichtung kam die Oberste 
Postbehörde nicht ausreichend nach.
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Die ebenfalls vorgesehenen Qualitätskontrollen hinsichtlich der Uni-
versaldienstleistungen wurden im Bereich der Briefsendungen erst-
mals fünf Jahre nach der gemeinschaftsrechtlichen Umsetzungs-
verpfl ichtung vorgenommen. Im Bereich der Paketsendungen fand 
bisher keine diesbezügliche Kontrolle statt.

Nach Durchführung einer „Statuserhebung Funküberwachung“ im 
Jahr 1995 unterblieb bis Mitte 2004 eine Aufgabenanalyse der 
nachgeordneten Dienststellen der Obersten Post– und Fernmelde-
behörde.

Obwohl ein dringender Bedarf nicht mehr bestand, wurden Mitte 1998 
Nutzfl ächen für Bürozwecke neu angemietet. Dadurch entstand 
von August 1998 bis April 2003 ein vermeidbarer Mehraufwand 
an Miet– und Betriebskosten von rd. 450.000 EUR (einschließlich 
Umsatzsteuer).

Kurzfassung

Kenndaten der Post– und Fernmeldebehörden

Rechtsgrundlagen Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986
Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I Nr. 70/2003
Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, 
BGBl. I Nr. 134/2001
Postgesetz 1997, BGBl. I Nr. 18/1998

Aufgabe Vollziehung des Post– und Telekommunikationswesens

Gebarung 1999 2000 2001 2002 2003 2004
in Mill. EUR

Ausgaben 9,27 9,62 7,35 7,68 6,28 7,02
Einnahmen* 161,38 835,20 119,88 38,51 23,77 25,83

Anzahl
Mitarbeiter
jeweils zum 1. Dezember 217 210 208 198 187 189

*  enthalten sind Konzessionsentgelte gemäß § 20a Abs. 4 des Fernmeldegesetzes 1993 (Konzessionsvergabe für den
reservierten Fernmeldedienst mittels Mobilfunk) — im Wesentlichen in den Jahren 1999 bis 2002 bzw. Rundfunk– 
und Fernseh gebühren im Jahr 1999
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 1 Der RH überprüfte von September bis November 2004 die Gebarung 
der Post– und Fernmeldebehörden hinsichtlich der hoheitlichen Auf-
gaben des Telekommunikationswesens — mit Ausnahme der Markt-
regulierung — (Fernmeldebehörden) und des Postwesens (Postbehör-
den). Zu dem im Mai 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das 
BMVIT im August 2005 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäuße-
rung im November 2005.

 2 Ausgangspunkt der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte bil-
dete das im Jahr 1987 von der Europäischen Kommission veröffent-
lichte Grünbuch über die Entwicklung des gemeinsamen Marktes für 
Telekommunikationsdienstleistungen und Telekommunikationsendge-
räte. Die Öffnung dieser Märkte begann im Jahr 1988 und war 1999 
vorläufi g abgeschlossen.

Nach der Schaffung eines wettbewerbsorientierten Marktes strebte die 
Europäische Kommission die Vereinfachung des bestehenden Regel-
werkes an. Dies führte zur Erlassung der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den entbündelten Zugang zum Teil-
nehmeranschluss (Nr. 2887/2000) und des Richtlinienpaketes 2002. Die-
ses Paket bestand aus der Rahmen–, der Zugangs–, der Genehmigungs–, 
der Universaldienst– und der Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation.

Ziele dieses neuen Rechtsrahmens waren die Anpassung an die bishe-
rigen, insbesondere technischen Entwicklungen auf den Telekommu-
nikationsmärkten sowie die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbs-
rechts.

Die erste innerstaatliche Maßnahme zur Umsetzung der Liberalisierung 
erfolgte mit dem Fernmeldegesetz 1993, mit dem Segmente des Tele-
kommunikationsmarktes alternativen Anbietern geöffnet wurden. Bis 
dahin hatte die Österreichische Post– und Telegraphenverwaltung als 
Monopolist Telekommunikationsnetze bereitgestellt und Telekommu-
nikationsdienstleistungen erbracht.

Die Liberalisierung und die maßgeblichen EU–Richtlinien wurden mit 
dem Telekommunikationsgesetz, BGBl. I Nr. 100/1997, umgesetzt. Es 
ermöglichte den unbeschränkten Marktzugang für alle berechtigten 
Teilnehmer durch Maßnahmen der Regulierung.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Liberalisierung
der Telekommunika-
tionsmärkte

Post– und Fernmeldebehörden
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Das Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsend-
einrichtungen setzte die gleichnamige Richtlinie 1999/5/EG des Rates, 
die auch die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität behandelte, 
um. Mit dem Telekommunikationsgesetz 2003 erfolgte schließlich die 
Umsetzung des Richtlinienpaketes 2002 der EU.

Damit lag ein einheitlicher und harmonisierter Rechtsrahmen für die 
Regulierung von Kommunikationsnetzen und –diensten für sämtliche 
Übertragungssysteme, wie beispielsweise auch Rundfunknetze, vor.

 3 Im Jahr 1992 veröffentlichte die Europäische Kommission das Grün-
buch über die Entwicklung des Binnenmarktes für Postdienste. Ziel war 
die Schaffung eines leistungsstarken gemeinschaftlichen Postsektors. 
Dieser sollte durch eine EU–weit harmonisierte Öffnung der Postmärkte 
bei gleichzeitiger Sicherstellung der Erbringung eines Mindestmaßes 
an bestimmten Postdienstleistungen zu allgemein tragbaren Preisen und 
in einer zufrieden stellenden Qualität an alle Bürger erreicht werden.

Im Jahr 1997 wurde die Postdiensterichtlinie (Richtlinie 97/67/EG des 
Rates über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnen-
marktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität) erlassen. Die Öffnung der Postmärkte erfolgte kont-
rolliert, indem die Mitgliedstaaten die Möglichkeit hatten, dem Uni-
versaldienstleister einen reservierten Bereich, z.B. für die Beförderung 
von Inlandsbriefsendungen, vorzubehalten.

Im Jahr 2002 erfolgte eine Änderung der Postdiensterichtlinie im Hin-
blick auf eine weitere Liberalisierung des Marktes für Postdienste in 
der Europäischen Gemeinschaft, in der für den reservierten Bereich 
die Gewichtsgrenzen und die Preisgrenzen schrittweise reduziert wur-
den. Die vollständige Liberalisierung des Postmarktes ist mit 1. Jän-
ner 2009 vorgesehen.

Innerstaatlich erfolgte zunächst mit der Novelle BGBl. Nr. 765/1996 
zum Postgesetz 1957 ab 1997 die Trennung der hoheitlichen von den 
betrieblichen Funktionen. Das Postgesetz 1997 und die hiezu ergange-
nen Novellen setzten die europarechtlichen Bestimmungen vollstän-
dig in innerstaatliches Recht um.

Der Übergang vom Monopol zum Wettbewerb erfolgte stufenweise, 
indem der „Österreichischen Post“ die im Rahmen der gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben reservierten Postdienste grundsätzlich vorbe-
halten wurden. Ebenso hatte sie den bundesweiten Universaldienst 
zu erbringen.

Liberalisierung der 
Postmärkte
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 4 Die Regulierungsaufgaben im Telekommunikationsbereich — nicht aber 
die sonstigen hoheitlichen Aufgaben — gingen seit 1997 aufgrund der 
EU–Vorschriften auf ausgegliederte Rechtsträger über. Demgegenüber 
schlossen im Postbereich die hoheitlichen Agenden auch die Auf-
gabe als Regulator ein. Diese hoheitlichen Aufgaben nahm das BMVIT 
wahr.

 5 Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie war 
Oberste Fernmeldebehörde und damit zweite Instanz für die nachge-
ordneten Fernmeldebüros in Wien, Graz, Linz und Innsbruck sowie für 
das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
als Fernmeldebehörden erster Instanz. Den vier Fernmelde büros waren 
sieben regionale Funküberwachungen eingegliedert.

Eine eigene Organisationseinheit, allerdings ohne Behördencharakter, 
bildete das Frequenzbüro, das die bundesweite Koordinierung des Fre-
quenzmanagements wahrnahm und als Zentralstelle der Funküberwa-
chungen eingerichtet war.

 6.1 Die Zuständigkeiten der vier Fernmeldebüros umfassten unter ande-
rem die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb von Funkanlagen, 
die Zuteilung, die Änderung und den Widerruf von Funkfrequenzen 
sowie die Durchführung der erstinstanzlichen Verwaltungsstrafverfah-
ren aufgrund von Verletzungen der Telekommunikationsgesetze. Der 
Juristische Dienst in den Fernmeldebüros führte von 1999 bis 2004 
insgesamt 6.868 Bewilligungsverfahren und 941 Verwaltungsstrafver-
fahren durch.

Im selben Zeitraum wurden in den Bewilligungsverfahren durchschnitt-
lich 14 Berufungen und in den Verwaltungsstrafverfahren durchschnitt-
lich zehn Berufungen jährlich erhoben.

Da bis Ende 2004 im BMVIT keine Kostenrechnung eingerichtet war, 
konnte das Ressort die Kosten der Verfahren nicht bekannt geben.

 6.2 Der RH empfahl, im Zuge der Einführung der Kosten– und Leistungs-
erfassung bei den Fernmeldebüros künftig für die Ermittelbarkeit der 
Verfahrenskosten zu sorgen.

Kompetenzregelung

Behördenstruktur 
im Fernmeldewesen

Fernmeldebüros

Juristischer Dienst

Post– und Fernmeldebehörden
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 6.3 Laut Stellungnahme des BMVIT werde an der Umsetzung der Empfeh-
lung bereits gearbeitet. Anfang 2006 würden alle Fernmeldebehörden 
in das System der Kosten– und Leistungserfassung eingebunden sein.

Allgemeines

 7 Die Funküberwachung bestand aus dem Aufsichts– und Ausforschungs-
dienst, dem Funkmess– und –beobachtungsdienst sowie dem Evidenz– 
und Datenverarbeitungsdienst. Diese Dienste waren in allen Regionen 
in gleicher Weise eingerichtet. Weiters waren in Wien und Klagenfurt 
je ein Kurzwellenmess– und –beobachtungsdienst eingerichtet.

Der Aufsichts– und Ausforschungsdienst war unter anderem für die tech-
nische Begutachtung im Bewilligungsverfahren, die technische Auf klä-
rung von Störungen im Funkverkehr, die Ausforschung von unbefugt 
errichteten und betriebenen Fernmeldeanlagen sowie für die Über-
wachung der Kennzeichnungspfl icht für Funkanlagen und Telekommu-
nikationsendgeräte im Zuge der Marktüberwachung zuständig. 

Dem Funkmess– und –beobachtungsdienst oblagen im Wesentlichen 
die Beobachtungen, Messungen und Peilungen sowie die Kontrolle 
des Frequenzspektrums.

Der Evidenz– und Datenverarbeitungsdienst führte insbesondere die 
Eingabe der Daten aus den Bewilligungsverfahren für Funkanlagen 
in eine zentrale Datenbank sowie deren Wartung und Aktualisierung 
durch.

Störungs– und Verdachtsfälle

 8.1 Die Einleitung eines Störungsfalles erfolgte nach Einbringung einer 
Störungsmeldung eines Bewilligungsinhabers beim Fernmeldebüro. 
Die Funküberwachung protokollierte jeden einzelnen Störungsfall. Die 
Daten aus den Störungsprotokollen wurden in einer umfassenden Stö-
rungsmeldungsevidenz zusammengefasst. Das eigentliche Verfahren 
wurde anhand von Zahlencodes beschrieben.

Funküberwachung

Fernmeldebüros
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Die Ausforschung von beispielsweise unbefugt errichteten und betrie-
benen Fernmeldeanlagen erfolgte aufgrund eines Verdachtsfalles, der 
sich durch die eigenständige Beobachtung einer unbekannten Aus-
strahlung durch die Funküberwachung ergab. Wie auch im Störungs-
fall wurde jeder einzelne Verdachtsfall protokolliert.

Die Funküberwachung fasste die wesentlichen Daten der Verdachtspro-
tokolle (z.B. die betroffene Frequenz, den verdächtigten Aussender, die 
Art des Verdachtes sowie das Eröffnungs– und Abschlussdatum) in 
einer Liste zusammen. Angaben über das eigentliche Verfahren fehl-
ten jedoch. 

 8.2 Nach Ansicht des RH wäre zur Beurteilung der Treffsicherheit der ge-
setzten Maßnahmen bei den Verdachtsfällen eine entsprechende Infor-
mationsaufbereitung durch die Aufnahme von Angaben über die Bear-
beitung und den Abschluss der Fälle in die entsprechenden Listen not-
wendig. Weiters sollten die Daten in den Monatsbericht bzw. in den 
Jahresbericht der Funküberwachung übernommen werden.

Arbeitsaufzeichnungen des Aufsichts– und Ausforschungsdienstes

 9.1 Die Bediensteten des Aufsichts– und Ausforschungsdienstes waren ver-
pfl ichtet, Aufzeichnungen über ihre Tätigkeit mittels Kennzahlen in 
Tagebüchern zu führen. Die Aufzeichnungen wurden in den einzelnen 
Funküberwachungen in Art und Umfang unterschiedlich geführt. So 
hatten in einigen Dienststellen die Bediensteten ihre Arbeitsaufzeich-
nungen handschriftlich zu führen. Diese mussten — bevor sie in das 
Statistikblatt der Funküberwachung übertragen wurden — aufbereitet 
und elektronisch erfasst werden.

In einer Dienststelle lagen diese Aufzeichnungen bereits in elektroni-
scher Form von der Ersteingabe bis zur Übernahme in den Monatsbe-
richt der Funküberwachung vor. 

 9.2 Der RH empfahl, die Arbeitsaufzeichnungen bundesweit einheitlich in 
elektronischer Form zu führen. Nach Approbation wäre zur Verringe-
rung des Verwaltungsaufwandes eine automatisierte Übernahme der 
Daten in den Monatsbericht der Funküberwachung vorzusehen.
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Dienstpläne der Funkmess– und –beobachtungsdienste

 10.1 In den Dienstplänen der Funkmess– und –beobachtungsdienste sowie 
des Kurzwellenmess– und –beobachtungsdienstes waren Turnusdienste 
vorgesehen, die vor 1993 entwickelt wurden. Damals waren die Fern-
meldebehörden noch Teil der damaligen Post– und Telegraphenver-
waltung. Eine Anpassung der Dienstpläne an die aktuellen Erforder-
nisse der Funküberwachung und an die technische Entwicklung im 
Funkbereich unterblieb.

Die Einrichtung der Turnusdienste wurde primär mit der Erreichbarkeit 
der Funküberwachung in dringenden Störungsfällen begründet.

Die Dienstzeiten waren regional unterschiedlich geregelt und reichten 
von einem 14–Stunden–Dienst an fünf Wochentagen in Graz bis zu 
einem 24–Stunden–Dienst von Montag bis Sonntag in Wien und Linz.

Für den Funkmess– und –beobachtungsdienst Wien bestanden auch die 
technischen Voraussetzungen, die fest installierten Peilsender der ande-
ren Funküberwachungen fernzubedienen. So konnte eine Störung, z.B. 
bei Flugfunkstörungsmeldungen der AUSTRO CONTROL Österreichische 
Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung und bei Alar-
men von Notfallsendern, bei Bedarf von Wien aus aufgeklärt werden.

Die Funkmess– und –beobachtungsdienste waren unterschiedlich stark 
besetzt. Grundsätzlich waren die Turnusdienste mit einem, in man-
chen Organisationseinheiten teilweise mit zwei (in Wien, Graz und 
Linz) bzw. auch mit bis zu drei Funktechnikern gleichzeitig (fallweise 
in Wien) besetzt. Als Folge des geringen Personalstandes konnten die 
planmäßig vorgesehenen Turnusdienste in den Funkmess– und –beo-
bachtungsdiensten Linz und Innsbruck nicht ständig besetzt werden.

Aufgrund der Dienstpläne wurde die regelmäßige Wochendienstzeit 
der Bediensteten von 40 Stunden überschritten. Von 2001 bis 2004 
fi elen im Jahresdurchschnitt über 3.000 Überstunden an. Dies ergab 
z.B. für das Jahr 2003 einen Gesamtaufwand für Überstunden von rd. 
161.000 EUR (einschließlich Zulagen und Gehaltsnebenkosten).

 10.2 Die regionalen Differenzen in den Dienstplänen der Funkmess– und 
–beobachtungsdienste waren nach Ansicht des RH sachlich nicht 
begründet. Im Sinne eines effi zienten Ressourceneinsatzes wären die 
Dienstpläne nach Erhebung und Auswertung der Tätigkeitsberichte der 
Funküberwachungen an die tatsächlichen Erfordernisse unter Bedacht-
nahme auf die technische Entwicklung und die Personalausstattung 
anzupassen.

Fernmeldebüros
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Die Aufrechterhaltung von zwei 24–Stunden–Diensten im Bundesge-
biet erachtete der RH für nicht erforderlich. Da im Funkmess– und  
–beobachtungsdienst Wien die Aufklärung von gemeldeten Funkstö-
rungen für das gesamte Bundesgebiet durch Fernbedienung der orts-
festen Peilsender vorgenommen werden kann, sollten die Turnusdienste 
in den Funkmess– und –beobachtungsdiensten Graz, Linz und Inns-
bruck vereinheitlicht werden.

Der RH empfahl einen 14–Stunden–Dienst von Montag bis Freitag mit 
einem einheitlichen Besetzungsgrad, wodurch sich bei den Überstun-
den ein jährliches Einsparungspotenzial von rd. 30.000 EUR ergäbe. 
Die durch die Vereinheitlichung der Dienstpläne frei werdenden Per-
sonalressourcen könnten zum Abbau von Überstunden im Bereich des 
Aufsichts– und Ausforschungsdienstes genutzt werden, wodurch wei-
tere Einsparungen erzielbar wären.

 10.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei nicht nachvollziehbar, wie durch eine Ver-
einheitlichung der Dienstpläne Personalressourcen frei werden sollten; es 
werde die Arbeit nur auf eine andere Tageszeit verschoben.

 10.4 Der RH erwiderte, dass die empfohlene Vereinheitlichung und Reduk-
tion der Turnusdienste zu einer erheblichen Verringerung der Dienst-
zeiten und somit des Bedarfes an Personalressourcen führen wird.

Mobile Überwachung des Funkmess– und –beobachtungsdienstes

 11.1 Für die Funkmessung in abgelegenen und topografi sch ungünstigen Ge-
bieten, die von den ortsfesten Peilanlagen nicht erfasst werden konnten, 
war der Funkmess– und –beobachtungsdienst für den mobilen Einsatz 
mit großen Funkmessfahrzeugen ausgerüstet. Der Ausstattungsplan sah 
ein großes Funkmessfahrzeug für jedes der vier Fernmeldebüros vor. 
Von 2001 bis 2004 waren jedoch lediglich drei solcher Fahrzeuge voll 
einsatzbereit, während das Fahrzeug des Fernmeldebüros Innsbruck 
altersbedingt nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden konnte.

Die Ausschreibung für ein neues großes Funkmessfahrzeug, dessen 
Anschaffungskosten im Jahr 2004 auf rd. 240.000 EUR (einschließlich 
USt) geschätzt wurden, war für das erste Quartal 2005 vorgesehen.

Fernmeldebüros Post– und Fernmeldebehörden
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 11.2 Der RH stellte fest, dass in den Jahren 2003 und 2004 die mobile Funk-
überwachung mit den großen Funkmessfahrzeugen im bundesweiten 
Durchschnitt nur in 18 Kalenderwochen pro Jahr und Fernmeldebüro 
durchgeführt wurde. Im Hinblick auf die geringen Einsatzzeiten emp-
fahl er, den tatsächlichen Bedarf an großen Funkmessfahrzeugen unter 
Berücksichtigung der personellen Ausstattung der Funkmess– und –be-
obachtungsdienste zu ermitteln, um eine höchstmögliche Effi zienz zu 
erreichen.

Nach Ansicht des RH wäre eine Reduktion der Fahrzeuge auf bundes-
weit drei Stück zweckmäßig. Der Einsatz der drei verbleibenden großen 
Funkmessfahrzeuge hätte auf Grundlage eines bundesweit zu koordi-
nierenden Mobilplanes zu erfolgen. Somit könnten 240.000 EUR an 
Anschaffungskosten zuzüglich der erforderlichen Betriebskosten für 
ein großes Funkmessfahrzeug eingespart werden.

 11.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei die mobile Überwachungstätigkeit des 
Funkmess– und –beobachtungsdienstes im optimalen Zusammenwirken 
mit dem Einsatz großer Funkmesswagen und fi x installierter Beobach-
tungspunkte zu sehen und ermögliche nur bei optimiertem Zusammen-
wirken einen effi zienten und wirtschaftlichen Einsatz von Geräten, Per-
sonal und budgetären Mitteln.

Der Überprüfungszeitraum des RH sei in die Phase der Umstrukturierung 
und Neuplanung der fernmeldebehördlichen Aufsicht in topografi sch ungüns-
tigen Gebieten gefallen. So seien beispielsweise fast alle von der Telekom 
Austria Aktiengesellschaft fi x angemieteten Beobachtungspunkte gekün-
digt und eine gleich laufende Erhöhung des Umfanges an mobilen Beob-
achtungen geplant worden.

 11.4 Der RH erwiderte, dass die Kündigung der von der Telekom Austria 
Aktiengesellschaft angemieteten Beobachtungspunkte bereits ab 2002 
erfolgte. Nach Angaben der örtlich zuständigen Fernmeldebehörden 
erster Instanz seien fi nanziell günstigere und funktechnisch besser 
geeignete Ersatzstandorte gefunden worden. In den Mobilplänen der 
Fernmeldebüros war für die Jahre 2002 bis 2004 keine Ausweitung 
der mobilen Überwachung vorgesehen.

Eine Erhöhung des Umfanges an mobilen Beobachtungen wäre nach 
Ansicht des RH auch mit drei großen Funkmessfahrzeugen möglich.

Fernmeldebüros
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 12 Die zentrale Aufgabe des Frequenzbüros bestand in der Frequenzbe-
wirtschaftung und –koordinierung. Dabei unterstützte es die Oberste 
Fernmeldebehörde im Rahmen der Frequenzplanung und wirkte in inter-
nationalen Gremien insbesondere im Bereich der Sonderfunkdienste 
(Schiffs–, Flug– und Amateurfunk) mit. Das Frequenzbüro erfüllte 
auch die Funktion der Zentralstelle der Funküberwachung und konnte 
den regionalen Funküberwachungen direkt Funkmess– und –beobach-
tungsaufträge erteilen.

Darüber hinaus waren auch organisatorische und betriebliche Aufga-
ben des Funküberwachungsbetriebes, z.B. die Erstellung der Jahres-
statistik der Funküberwachung, wahrzunehmen.

 13.1 Die Jahresstatistik der Funküberwachung beruhte auf den jeweiligen 
Monatsberichten der regionalen Funküberwachungen. Sie enthielt ins-
besondere eine verbale Beschreibung der Arbeitserfolge der einzelnen 
Dienste, die Funkstatistik (Anzahl der bewilligten Sender im örtlichen 
Bereich der Fernmeldebüros), eine Zusammenstellung der Störungs-
ursachen sowie den Tätigkeitsbericht der Funküberwachung.

Der Tätigkeitsbericht der Funküberwachung enthielt wichtige Kennda-
ten über die operativen Leistungen des Aufsichts– und Ausforschungs-
dienstes sowie des Funkmess– und –beobachtungsdienstes. Nicht ope-
rative Tätigkeiten (beispielsweise Verwaltung, Aus– und Weiterbildung, 
interne Besprechungen) waren nicht explizit ausgewiesen.

Die in der Statistik erfassten Leistungen der Funküberwachungen waren 
als Fälle ausgewiesen und nach Fallarten (z.B. Verdachtsfälle, Stö-
rungsfälle, sonstige Fälle) gegliedert. Die einzelnen Fälle verursachten 
jeweils eine oder mehrere fernmeldebehördliche Erhebungen. Im Tätig-
keitsbericht der Funküberwachung wurde zwar zwischen fernmelde-
behördlichen Erhebungen mit und ohne technische Überprüfung unter-
schieden, eine entsprechende Aufteilung auf die einzelnen Fallarten 
erfolgte jedoch nicht.

Weiters waren auch Einträge für Einzelprüfungsfälle (technische Über-
prüfung von Funkanlagen) sowie Plombierungen (Außerbetriebset-
zung einer Funkanlage) vorgesehen, die beispielsweise im Jahr 2003 
jeweils mit Null angegeben waren. Dagegen wiesen die sonstigen Fälle 
von 1999 bis 2003 mit bis zu 37 % einen sehr hohen Anteil an der 
Gesamtzahl auf.

Frequenzbüro
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Wesentliche Grundlage für die statistische Erfassung bildeten die Be-
griffsbestimmungen der Betriebsvorschrift für die Funküberwachung. 
Diese waren großteils zu wenig determiniert, um eine zweifelsfreie 
Zuordnung der Fälle zu den einzelnen Fallarten bzw. eine einheitliche 
Zählweise zu gewährleisten. Ein Vergleich der statistischen Auswer-
tungen der regionalen Funküberwachungen ergab, dass die uneinheit-
liche Auslegung der Begriffsbestimmungen zu großen Unterschieden 
bei der Fallzählung führte.

 13.2 Nach Ansicht des RH verhinderten der bestehende Aufbau und die man-
gelnde Qualität der Daten des Tätigkeitsberichtes der Funküberwachung 
die Abbildung eines aussagekräftigen, quantifi zierten Tätigkeitspro-
fi ls der Funküberwachungen. Weiters konnten aufgrund der fehlenden 
Differenzierung der fernmeldebehördlichen Erhebungen nach Fall arten 
keine Aussagen über die Erhebungsintensität der einzelnen Fallarten 
getroffen werden.

Der RH regte daher an, die Anzahl der fernmeldebehördlichen Erhe-
bungen nach Fallarten aufzugliedern, um die jeweilige Erhebungsin-
tensität der einzelnen Bereiche darzustellen.

Weiters empfahl der RH eine Neuordnung des Tätigkeitsberichtes der 
Funküberwachung mit dem Ziel, das gegenwärtige Tätigkeitsbild und 
den Arbeitserfolg der Funküberwachung bestmöglich abzubilden. Die 
Zählweise der Fälle bzw. der fernmeldebehördlichen Erhebungen wäre 
bundesweit zu vereinheitlichen, um eine vergleichbare Datenbasis zu 
erhalten. Zudem wären entsprechende Angaben über die nicht ope-
rativen Tätigkeiten der Funküberwachungen in den Tätigkeitsbericht 
aufzunehmen.

 13.3 Laut Mitteilung des BMVIT würde die Empfehlung des RH bereits umge-
setzt.

 14.1 Die Jahresstatistik der Funküberwachung enthielt auch den Aufwand 
für die Behandlung von Störungen im Rundfunk– und Fernsehrund-
funkempfang, der im jährlichen Durchschnitt einem Anteil an der ge-
samten Erhebungstätigkeit der Funküberwachung von rd. 7 % ent-
sprach. Zu den anderen Erhebungstätigkeiten der Funküberwachun-
gen fanden sich keine Angaben über den verursachten Aufwand.

Ressourceneinsatz 
der Funküberwachung
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 14.2 Um zu einer vollständigen Information über die Verteilung des Perso-
nal– und Sachmitteleinsatzes zu gelangen, empfahl der RH, in der Jah-
resstatistik der Funküberwachung die Ressourcen der gesamten Erhe-
bungstätigkeit sowie der nicht operativen Tätigkeiten auszuweisen.

 15.1 Weder das Frequenzbüro als Zentralstelle der Funküberwachung noch 
die Oberste Fernmeldebehörde als fachliche Aufsicht unterzogen die Jah-
resstatistik der Funküberwachung einer kritischen Überprüfung. Wei-
ters unterblieben Auswertungen des umfassenden Zahlenmaterials zu 
Controllingzwecken bzw. die Setzung von Maßnahmen aufgrund der 
Ergebnisse durch die zuständigen Stellen.

 15.2 Der RH empfahl, bereits die statistischen Auswertungen in den Monats-
berichten der Funküberwachungen auf Plausibilität zu überprüfen. 
Weiters sollte eine stichprobenartige inhaltliche Überprüfung am Jah-
resende die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten gewährleisten. 
Auf Grundlage der gewonnenen Daten wäre ein Controlling jeweils 
auf der Ebene der Leitungen der Funküberwachungen, der Zentral-
stelle der Funküberwachung im Frequenzbüro und der Obersten Fern-
meldebehörde einzurichten.

Damit würden Informationen und Entscheidungsgrundlagen für die 
Ausrichtung und Planung der Tätigkeit der Funküberwachungen zur 
Verfügung stehen. 

 15.3 Laut Mitteilung des BMVIT werde die Empfehlung des RH bereits umge-
setzt.

 16.1 Das System der Konformitätsbewertung von Funkanlagen und Tele-
kommunikationsendeinrichtungen durch akkreditierte und der Euro-
päischen Kommission bekannt gegebene Stellen ersetzte das behörd-
liche Zulassungssystem. Ein mit dem CE–Kennzeichen* versehenes 
Gerät durfte in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
ohne weitere Bewilligung oder Zulassung in Verkehr gebracht und in 
Betrieb genommen werden.

* CE ist ein technisches Prüfzeichen in der EU
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Die Aufsichtsbehörde kontrollierte die Hersteller im Nachhinein. Diese 
Tätigkeit oblag dem Büro für Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen, das sich dabei vor Ort insbesondere der Organe der 
Aufsichts– und Ausforschungsdienste bediente. Richtlinien bzw. Schu-
lungen für die Organe der Aufsichts– und Ausforschungsdienste betref-
fend die Ausübung der Marktüberwachung fehlten.

Das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
übte keine strategische Koordination der Marktüberwachungstätigkei-
ten aus, sondern beschränkte die Marktüberwachung auf einzelne kon-
krete Aufträge und wenige konzentrierte Schwerpunktaktionen.

Die statistischen Auswertungen wiesen eine unterschiedliche Qualität 
der Erhebungstätigkeiten der einzelnen Aufsichts– und Ausforschungs-
dienste auf. Sie wurden jedoch nicht für die Planung und Steuerung 
der Marktüberwachung herangezogen. In den Jahren 2002 bzw. 2003 
wurden insgesamt 185 bzw. 506 Kontrollen durchgeführt. Bei ca. 40 % 
bzw. 54 % der Kontrollen wurden Mängel festgestellt.

Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung wurde eine Datenbank er-
stellt, die eine zeitnahe, bundesweite Information über die Tätigkei-
ten in der Marktüberwachung und damit eine Koordination ermög-
lichen soll.

 16.2 Nach Ansicht des RH sollte die Marktüberwachung angesichts der hohen 
Quote an erhobenen Mängeln intensiviert werden. Sie wäre durch eine 
verstärkte und gezielte Koordination effi zienter zu gestalten. Weiters 
wären Richtlinien betreffend die Vollziehung auszuarbeiten und ent-
sprechende Schulungen geboten. Statistische Auswertungen über die 
Marktüberwachungstätigkeiten sollten für die Koordination und Steue-
rung der Marktüberwachung herangezogen werden.

Die in Entwicklung befi ndliche Datenbank, die den Zugriff auf aktu-
elle Daten über die Erhebungstätigkeiten und –ergebnisse ermöglichen 
soll, wäre zügig fertig zu stellen.

 16.3 Das BMVIT stimmte den Feststellungen des RH zu, verwies aber darauf, 
dass das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-
gen mit insgesamt nur drei Personen ausgestattet war, denen die Setzung 
der empfohlenen Maßnahmen nicht möglich gewesen wäre.

Büro für Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen
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 16.4 Das Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendein-
richtungen trat im November 2001 in Kraft. Nach Ansicht des RH wäre 
es mit dem vorhandenen Personal durchaus möglich gewesen, inner-
halb von drei Jahren eine effi ziente Steuerung und Koordination der 
Marktüberwachung einzurichten. Schließlich handelte es sich um einen 
zentralen Zuständigkeitsbereich des Büros für Funkanlagen und Tele-
kommunikationsendeinrichtungen.

 17.1 Das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
war Strafbehörde erster Instanz. Es führte im Jahr 2002 ein und im 
Jahr 2003 kein Strafverfahren durch. Im Jahr 2004 leitete es 25 Straf-
verfahren ein, wovon zwei abgeschlossen wurden. Hingegen gab in 
den Jahren 2003 und 2004 in rd. 230 Fällen der erhobene Sachverhalt 
Anlass auf Verdacht von verwaltungsstrafrechtlichen Übertretungen. 

Das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
begründete die geringe Zahl an eingeleiteten Strafverfahren mit man-
gelnden Personalressourcen, insbesondere mit dem Fehlen eines aus-
gebildeten Juristen.

 17.2 Der RH bemängelte, dass der gesetzlichen Verpfl ichtung zur Verfolgung 
verwaltungsstrafrechtlicher Verdachtsfälle unzureichend nachgekom-
men wurde. Da aus Gründen der Prävention die Verfolgung zu inten-
sivieren wäre, sollte die Oberste Fernmeldebehörde organisatorische 
Maßnahmen treffen, damit die Fernmeldebüros das Büro für Funkan-
lagen und Telekommunikationsendeinrichtungen mit ihrer juristischen 
Fachkompetenz beratend unterstützen.

 17.3 Laut Stellungnahme des BMVIT wolle es durch eine Gesetzesänderung 
die Strafkompetenz künftig den Fernmeldebüros übertragen. Die Gesetzes-
änderung müsse aber noch im Verkehrsausschuss des Nationalrates behan-
delt werden, so dass keine Aussage zur zeitlichen Dimension der Umsetzung 
getroffen werden könne. (Anmerkung der Redaktion: Die betreffende Ge-
setzesänderung wurde mit BGBl. I Nr. 133/2005 kundgemacht und trat 
mit 1. März 2006 in Kraft.)

Strafverfahren
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 18 Seit 1997 bestand für die Erbringung von Postdiensten keine Konzes-
sions–, Lizenz– oder Anzeigepfl icht. Die Österreichische Post Aktien-
gesellschaft hatte grundsätzlich bundesweit den Universaldienst zu 
erbringen, wobei ihr ein defi nierter Bereich als reservierter Postdienst 
vorbehalten blieb.

Die Postbehörden hatten die Aufsicht über alle Postdienstbetreiber 
wahrzunehmen und bei Verstößen gegen das Postgesetz 1997 Verwal-
tungsstrafverfahren durchzuführen.

Die im BMVIT eingerichtete Oberste Postbehörde hatte neben den Ent-
scheidungen im Rechtsmittelverfahren unter anderem die Erarbeitung 
von Planungsgrundlagen für die Postpolitik, die Umsetzung der inter-
nationalen Vorschriften in österreichisches Recht, die Überwachung der 
sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden Verpfl ichtungen sowie 
die Legistik betreffend das Postrecht inne. Weiters waren die Geschäfts-
bedingungen für den reservierten Postdienst sowie die Entgelte hie-
für zu genehmigen.

 19.1 Gemäß Postgesetz 1997 war der Bundesminister für Verkehr, Innova-
tion und Technologie als Oberste Postbehörde auch Regulierungsbe-
hörde für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Euro-
päischen Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität.

Im Gegensatz dazu wurden in den meisten EU–Mitgliedstaaten für die 
Besorgung dieser Agenden eigene unabhängige Post–Regulierungs-
behörden geschaffen. Aufgrund dieser Entwicklung und der voraus-
sichtlich im Jahr 2009 erfolgenden vollständigen Liberalisierung des 
Postmarktes wurden im BMVIT im Jahr 2004 Überlegungen hinsicht-
lich der Schaffung einer eigenen unabhängigen Post–Regulierungs-
behörde angestellt.

 19.2 Nach Ansicht des RH war die Schaffung einer eigenen unabhängigen 
Post–Regulierungsbehörde überlegenswert, wobei eine mögliche Vari-
ante die Eingliederung in die Rundfunk und Telekom Regulierungs–
GmbH ist. Der RH empfahl, zur Gewinnung von Entscheidungsgrund-
lagen jedenfalls eine Kosten–Nutzen–Analyse zu erstellen, die nicht nur 
den derzeitigen Tätigkeitsumfang, sondern auch die absehbaren künf-
tigen Aufgaben zu berücksichtigen hätte.

Behördenstruktur 
im Postwesen
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 20.1 Gemäß Postdiensterichtlinie hatten Anbieter von Universaldienstleis-
tungen interne Kostenrechnungssysteme zu führen. Die Konten für jeden 
Dienst des reservierten Bereiches waren von den Konten für die nicht-
reservierten Dienste zu trennen. Damit sollte für Kostentransparenz 
gesorgt und vermieden werden, dass durch Quersubventionen vom 
reservierten zum nichtreservierten Bereich der Wettbewerb im nicht-
reservierten Bereich beeinträchtigt wird.

Die nationalen Regulierungsbehörden hatten dafür zu sorgen, dass die 
Vereinbarkeit der Kostenrechnungssysteme mit den gemeinschaftsrecht-
lichen Bestimmungen von einer unabhängigen Fachstelle überprüft 
wurde. Eine Konformitätsfeststellung war regelmäßig zu veröffent-
lichen.

Das Postgesetz 1997 übernahm die Regelung der Postdiensterichtlinie 
im Wesentlichen wortgleich. Die hiezu erlassene Verordnung über ein 
Kostenrechnungssystem für Postleistungen im Universaldienst (Post–
Kostenrechnungsverordnung, BGBl. II Nr. 71/2000) legte zwar nähere 
Regelungen fest, enthielt jedoch keine Bestimmung über eine getrennte 
Kontenführung für Dienste im reservierten und nichtreservierten 
Bereich. 

Die Österreichische Post Aktiengesellschaft legte im Oktober 2000 der 
Obersten Postbehörde eine Beschreibung ihres Kostenrechnungssys-
tems vor. Die Oberste Postbehörde beauftragte einen Sachverständigen, 
diese Beschreibung auf Übereinstimmung mit der Post–Kostenrech-
nungsverordnung und der EU–Richtlinie zu überprüfen. Der Sachver-
ständige bestätigte die Konformität der Beschreibung des Kostenrech-
nungssystems mit der Post–Kostenrechnungsverordnung.

Ein detailliertes Gutachten, aus dem insbesondere eine getrennte Kon-
tenführung für Dienste der reservierten und nichtreservierten Bereiche 
nachvollziehbar abgeleitet werden konnte, lag nicht vor. 

 20.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass die Postdiensterichtlinie und in wei-
terer Folge das Postgesetz 1997 der Obersten Postbehörde als nationa-
ler Regulierungsbehörde die Verpfl ichtung auferlegten, darauf zu ach-
ten, dass der Wettbewerb im nichtreservierten Bereich nicht durch 
Quersubventionierungen von reservierten zu nichtreservierten Diens-
ten beeinträchtigt wird.

Kostenrechnungs-
systeme

Post– und Fernmeldebehörden
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Der RH empfahl der Obersten Postbehörde dafür zu sorgen, dass das 
Kostenrechnungssystem der Österreichischen Post Aktiengesellschaft 
nachvollziehbar auf seine Vereinbarkeit mit der Postdiensterichtlinie 
bzw. dem Postgesetz 1997, insbesondere hinsichtlich einer getrennten 
Kontenführung für Dienste der reservierten und nichtreservierten Berei-
che, wiederkehrend geprüft und eine Konformitätsfeststellung veröf-
fentlicht wird.

 20.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei das Kostenrechnungssystem der Öster-
reichischen Post Aktiengesellschaft im Zuge der Verfahren zur Genehmi-
gung von Entgelten jeweils von einem Sachverständigen geprüft worden, 
und zwar 1998 Briefentgelte, 2000 Zeitungsentgelte, 2001 Zeitungen 
und 2003 Briefe.

 20.4 Der RH entgegnete, dass keine nachvollziehbaren, schlüssigen Gutach-
ten vorlagen, aus denen sich die geforderte Trennung der Konten für 
die Dienste der reservierten sowie der nichtreservierten Bereiche ablei-
ten ließ. Weiters war die Oberste Postbehörde ihrer Verpfl ichtung zur 
Veröffentlichung der Konformitätsfeststellung nicht nachgekommen.

 21.1 Die Postdiensterichtlinie verpfl ichtete die Mitgliedstaaten, im Interesse 
eines hochwertigen Postdienstes für den Universaldienst Qualitätsnor-
men festzulegen. Einmal pro Jahr hatten von den Anbietern von Uni-
versaldienstleistungen unabhängige Stellen Leistungskontrollen durch-
zuführen; diese Ergebnisse waren zu veröffentlichen. Die Mitgliedstaaten 
hatten bis spätestens Februar 1999 die Richtlinie innerstaatlich umzu-
setzen.

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie erließ 
auf Basis des Postgesetzes 1997 die Verordnung über den Universal-
dienst für Postleistungen (Post–Universaldienstverordnung, BGBl. II 
Nr. 100/2002). Diese regelte die Qualität der Post–Universaldienstleis-
tungen. Die darin festgelegten Laufzeiten für Brief– und Paketsendun-
gen waren im Jahr 2004 zu erreichen.

In den Jahren 2002 und 2003 führte die Österreichische Post Aktien-
gesellschaft ein externes Briefl aufzeit–Messsystem und eine Qualitäts-
kontrolle ein. Ein unabhängiges Marktforschungsinstitut nahm konti-
nuierliche Laufzeitmessungen betreffend nicht eingeschriebene Inlands-
briefsendungen vor. Die Österreichische Post Aktiengesellschaft übermittelte 
der Obersten Postbehörde das Ergebnis der Qualitätskontrolle für das 
Jahr 2003.

Qualitätssicherung

Kostenrechnungssysteme
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Die Oberste Postbehörde beauftragte im März 2004 ein anderes Markt-
forschungsinstitut, die Durchführung und Abwicklung der Qualitäts-
kontrolle zu überprüfen. Diese Unternehmung bestätigte die Einhaltung 
der internationalen Qualitätsansprüche für externe Laufzeitkontrollen.

 21.2 Der RH stellte fest, dass die Qualitätskontrollen für Briefsendungen 
durch unabhängige Stellen erstmals fünf Jahre nach der in der Post-
diensterichtlinie auferlegten Umsetzungsverpfl ichtung vollzogen wur-
den. Für den Bereich der Paketlaufzeiten wurden bis Ende 2004 keine 
Qualitätskontrollen vorgenommen. Der RH empfahl, diese umgehend 
durchzuführen.

 21.3 Laut Stellungnahme des BMVIT habe die Oberste Postbehörde unverzüg-
lich nach In–Kraft–Treten der Post–Universaldienstverordnung die gesetz-
lich verlangte Qualitätskontrolle veranlasst. Die Verzögerungen bei der 
Erlassung der Verordnung seien außerhalb des unmittelbaren Einfl uss-
bereiches der Obersten Postbehörde gelegen.

Das BMVIT werde die Empfehlung des RH aufgreifen und die Paketlauf-
zeiten evaluieren, obwohl Paketdienste voll liberalisiert seien und im 
Wettbewerb stünden, so dass hier die Laufzeiten ein wesentliches Wett-
bewerbselement darstellen und keiner derart strengen Überwachung und 
Kontrolle wie bei den Briefl aufzeiten bedürften.

 21.4 Der RH wies darauf hin, dass gemäß der Postdiensterichtlinie die nati-
onalen Regulierungsbehörden die unabhängigen jährlichen Qualitäts-
kontrollen für die vom Universaldienst erbrachten Paketdienste sicher-
zustellen haben.

 22.1 Die Oberste Postbehörde schrieb den Auftrag über die Prüfung der Qua-
litätskontrolle nicht aus, weil der Wert der Leistung mit dem verein-
barten Pauschalentgelt von 19.640 EUR (ohne USt) unter 20.000 EUR 
lag. Auch Vergleichsanbote lagen nicht vor. 

 22.2 Der RH empfahl, aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
auch in Fällen, in denen nach dem Bundesvergabegesetz 2002 eine 
Direktvergabe zulässig ist, von potenziellen Mitbewerbern verbindliche 
Kostenvoranschläge mit dem Hinweis, dass eine Direktvergabe nach dem 
Bundesvergabegesetz beabsichtigt ist, einzuholen.

Qualitätssicherung Post– und Fernmeldebehörden
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Er vertrat weiters die Auffassung, dass die Vereinbarung eines Pau-
schalhonorars ungeeignet ist, den mit dem Auftrag verbundenen Auf-
wand sowie die Angemessenheit des Entgelts ausreichend transparent 
und nachvollziehbar zu machen.

Der RH empfahl, die Offenlegung der Kalkulationsgrundlagen auf Stun-
denbasis bzw. nach Tagsätzen zu verlangen und in den Verträgen eine 
durch Zeitaufzeichnungen nachweisbare Abrechnung der Leistungen 
bei gleichzeitiger Deckelung der Kosten mit einem Maximalentgelt 
vorzusehen.

 23.1 Der Personalstand der Post– und Fernmeldebehörden reduzierte sich von 
217 Bediensteten im Jahr 1999 auf 189 im Jahr 2004 (bemessen in Voll-
zeitäquivalenten). Gleichzeitig verringerte sich die Anzahl der Organi-
sationseinheiten von 26 auf 19. Dies war hauptsächlich auf Vorgaben 
im Zusammenhang mit der Neuorganisation des BMVIT im Jahr 2002 
zurückzuführen, bei der eine Reorganisation sowie eine grundsätzliche 
Aufgabenreform und Budgeteinsparungen erreicht werden sollten.

Anlässlich der Herauslösung der hoheitlichen Aufgaben aus der dama-
ligen Post– und Telegraphenverwaltung hatte die Oberste Fernmelde-
behörde im Jahr 1995 eine „Statuserhebung Funküberwachung“ durch-
geführt. Der weiterführende Schritt einer Organisationsanalyse unterblieb 
damals.

Der Bereich Post und Telekommunikation begann Mitte 2004 ein Pro-
jekt, in dem anhand einer Aufgabenanalyse die konkreten Aufgaben-
stellungen in den nachgeordneten Dienststellen der Obersten Post– und 
Fernmeldebehörde einschließlich des verhältnismäßigen Arbeitsanfalls 
untersucht wurden.

Im Zuge der Einführung der Kosten– und Leistungserfassung bei der 
Zentralstelle im BMVIT mit Jahresbeginn 2005 arbeitete die Oberste 
Post– und Fernmeldebehörde daran, die Kompatibilität der erfassten 
Daten aus ihrem Projekt mit den Daten dieses allgemeinen Vorhabens 
zu überprüfen.

Entwicklung des 
Personalstandes und 
der Organisations-
einheiten

Personal und Organisation
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 23.2 Der RH bewertete die durch die Neuorganisation des BMVIT im Bereich 
der Post– und Fernmeldebehörden bewirkten Rationalisierungen posi-
tiv. Nach Ansicht des RH hätte jedoch eine Aufgabenanalyse im gesam-
ten Bereich der Post– und Fernmeldebehörden bereits viel früher erfol-
gen müssen, um auf die Erfordernisse der technologischen Entwicklung 
sowie die gesetzlichen Vorgaben und Neuerungen durch organisato-
rische Anpassungen fl exibel eingehen zu können.

Der RH empfahl, eine Reform der bestehenden Organisation auf der 
Grundlage schlanker und klarer Entscheidungsstrukturen unter Berück-
sichtigung sämtlicher behördlichen Zuständigkeiten und sonstiger 
Aufgaben des gesamten Apparates der Post– und Fernmeldebehörden 
sowie des derzeitigen rechtlichen Regelungsrahmens durchzuführen. 
Die Umsetzung der Reformschritte wäre mit einem Projektcontrolling 
zu steuern und in der Folge in ein aussagekräftiges Kostenrechnungs-
system einzubinden.

 23.3 Laut Mitteilung des BMVIT werde die Empfehlung des RH zur Steuerung 
der Organisationsreform mit Hilfe eines Projektcontrollings im Zuge der 
Einführung der Kosten– und Leistungsrechnung durch die zuständigen 
Organisationseinheiten des Ressorts umgesetzt.

 24.1 Bei der Erfüllung der Aufgabenstellungen der bei der Obersten Post– 
und Fernmeldebehörde angesiedelten zentralen Funktionen ergaben 
sich in Teilbereichen aufgrund der eigendynamischen Entwicklung der 
Behörden in den Bundesländern und bei den sonstigen Organisations-
einheiten unterschiedliche Anforderungen an die Entscheidungsträger. 
Dies betraf unter anderem die Personalausstattung, die Grundausstat-
tung mit Sachgütern und technischen Geräten zur Ausübung der Funk-
überwachung sowie den IT–Standard.

 24.2 Der RH anerkannte, dass bei bestimmten Themenstellungen, z.B. aufgrund 
der unterschiedlichen geografi schen Lage, im Einzelfall Sonderlösungen 
gerechtfertigt waren. Im Allgemeinen bietet eine Standardisierung den 
Vorteil, dass die Austauschbarkeit der Ressourcen — etwa bei grenz-
überschreitendem Ressourceneinsatz — und die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse der Tätigkeit der einzelnen Behörden gewährleistet sind.

Der RH empfahl, diese Überlegungen in die in Angriff genommene 
Organisations– und Aufgabenanalyse einfl ießen zu lassen. Insbeson-
dere im technischen Bereich wäre die Verwendung von austauschba-
ren und einander ergänzenden Modulen zum Grundsatz zu erklären.

Zentrale Funktionen

Personal und Organisation Post– und Fernmeldebehörden
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 25.1 Im Jahr 1993 mietete das damalige BMV von einem privaten Vermie-
ter in zwei Stockwerken im Objekt Kelsenstraße 7, 1030 Wien, Räum-
lichkeiten für die Fernmeldehoheitsverwaltung an. Der Mietvertrag 
war mit 31. Juli 1998 befristet. Im ersten Halbjahr 1998 wurden von 
den angemieteten Nutzfl ächen für Bürozwecke 790 m2 im 4. Oberge-
schoss von 36 Mitarbeitern und 322 m2 im 5. Obergeschoss vom Fre-
quenzbüro mit 15 Mitarbeitern genutzt.

Mit 1. Juli 1998 übersiedelte das Frequenzbüro an den Standort des Fern-
meldebüros für Wien, Niederösterreich und Burgenland in 1020 Wien. 
Die im 5. Obergeschoss somit frei gewordenen Räumlichkeiten wurden, 
obwohl das Mietverhältnis zu diesem Zeitpunkt im Auslaufen war, mit 
Mietvertrag vom 7. Juli 1998 neu angemietet. Die Miet– und Betriebs-
kosten betrugen 7.802,58 EUR je Monat (einschließlich USt) und stie-
gen bis Jänner 2002 auf 8.132,93 EUR je Monat (einschließlich USt).

Diese im 5. Obergeschoss zur Verfügung gestandene Fläche wurde von 
einem Teil der bis dahin im 4. Obergeschoss tätigen Mitarbeiter verwen-
det, so dass für 36 Mitarbeiter eine Nutzfl äche von mehr als 1.100 m2 
zur Verfügung stand. Ab 1. Jänner 2002 verringerte sich die Zahl der 
Mitarbeiter infolge einer Reorganisation des BMVIT auf 29.

Mit Auslaufen der Mietverträge wurden die beiden Stockwerke im April 
bzw. im Juli 2003 geräumt.

 25.2 Der RH bemängelte, dass anlässlich der Übersiedlung des Frequenz-
büros nicht die Möglichkeit genutzt wurde, das auslaufende Mietver-
tragsverhältnis im 5. Obergeschoss zu beenden, sondern ein neuer Miet-
vertrag abgeschlossen wurde. Dadurch entstand von August 1998 bis 
April 2003 ein vermeidbarer Mehraufwand an Miet– und Betriebskos-
ten von rd. 450.000 EUR (einschließlich USt).

Der RH empfahl, im Bereich der Post– und Fernmeldebehörden bei sämt-
lichen Dienststellen eine Raumbedarfserhebung durchzuführen und nicht 
benötigte Raumreserven entweder einer effi zienten Verwendung zuzu-
führen oder diese abzugeben.

 25.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei mit den 790 m2 Nutzfl äche für Bürozwecke 
im 4. Stock nicht das Auslangen für 36 Bedienstete gefunden worden, 
weil zeitweise bis zu drei Mitarbeiter im Sitzungssaal und eine Mitarbei-
terin ein halbes Jahr im Zimmer ihres Abteilungsleiters untergebracht wa-
ren. Das BMVIT verwies weiters darauf, dass in den letzten zwei Jahren 
im Zuge verstärkter Sparbestrebungen die Mietfl ächen an zwei Standorten 
reduziert und die Quadratmetermieten an zwei anderen Standorten deut-
lich gesenkt worden seien.

Anmietung Objekt 
Kelsenstraße
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 25.4 Der RH erwiderte, dass es bei der vorhandenen Raumfl äche sehr wohl 
möglich gewesen wäre, sämtliche Mitarbeiter im 4. Stock zufrieden stel-
lend unterzubringen, und verwies in diesem Zusammenhang auf die 
Flächenrichtwerte für Verwaltungsobjekte des BMWA sowie auf die 
Arbeitsstättenverordnung (BGBl. II Nr. 368/1998).

 26 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen

–  das Fehlen von internen Vorschriften zur Dienstabwicklung für die 
Tätigkeiten des Frequenzbüros und des Büros für Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen,

–  Schwierigkeiten in der Behandlung der Geschäftsfälle und im Ablauf 
der einzelnen Tätigkeiten durch die Nichteinführung des elektroni-
schen Aktes und SAP in den nachgeordneten Dienststellen im Gegen-
satz zur Zentralstelle sowie

–  den Abschluss eines Infrastrukturvertrages zwischen der Post und 
Telekom Austria Aktiengesellschaft und der Republik Österreich im 
Jahr 1996 betreffend die Infrastrukturversorgung der Fernmeldeho-
heitsverwaltung zu einem Pauschalentgelt von jährlich 5,57 Mill. EUR 
(ohne USt). Abrechnungen über Umfang und Höhe der in Anspruch 
genommenen Leistungen lagen nicht vor. Dieser Vertrag wurde per 
31. Dezember 2000 gekündigt.

 27 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Im Bereich der Post– und Fernmeldebehörden sollten bei sämt-
lichen Dienststellen eine Raumbedarfserhebung durchgeführt und 
nicht benötigte Raumreserven entweder einer effi zienten Verwen-
dung zugeführt oder diese abgegeben werden.

(2) Im Zuge der Einführung der Kosten– und Leistungserfassung 
bei den Fernmeldebüros wäre künftig für die Ermittelbarkeit der 
Verfahrenskosten zu sorgen.

(3) Die Turnusdienste der Funkmess– und –beobachtungsdienste soll-
ten vereinheitlicht werden, wodurch sich bei den Überstunden ein 
jährliches Einsparungspotenzial von rd. 30.000 EUR ergäbe. Zusätz-
lich könnten durch die Vereinheitlichung der Dienstpläne frei wer-
dende Personalressourcen zum Abbau von Überstunden im Bereich 
des Aufsichts– und Ausforschungsdienstes genutzt werden.

Sonstige
Feststellungen

Schluss-
bemerkungen

Post– und Fernmeldebehörden
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(4) Im Hinblick auf die geringen Einsatzzeiten wären die großen Funk-
messfahrzeuge bundesweit auf drei Stück zu reduzieren. Dadurch 
könnten Anschaffungskosten von 240.000 EUR (einschließlich USt) 
zuzüglich der erforderlichen Betriebskosten für ein neues großes 
Funkmessfahrzeug eingespart werden.

(5) Die statistischen Auswertungen der Funküberwachungen soll-
ten auf Plausibilität geprüft und auf deren Basis ein Controlling 
aufgebaut werden.

(6) Die Marktüberwachung wäre zu intensivieren sowie durch ver-
stärkte und gezielte Koordination effi zienter zu gestalten.

(7) Die Verfolgung verwaltungsstrafrechtlicher Verdachtsfälle sollte 
intensiviert werden.

(8) Das Kostenrechnungssystem des Universaldienstleisters wäre von 
einer unabhängigen Fachstelle nachvollziehbar und wiederkehrend 
auf seine Vereinbarkeit mit den gemeinschaftsrechtlichen und natio-
nalen Bestimmungen prüfen zu lassen. Weiters sollten auch im Be-
reich der Paketsendungen Qualitätskontrollen durchgeführt werden.

(9) Es wäre eine Reform der bestehenden Organisation der Post– 
und Fernmeldebehörden durchzuführen, um auf die Erfordernisse 
der technologischen Entwicklung sowie die gesetzlichen Vorgaben 
fl exibel reagieren zu können.

Schlussbemerkungen
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Kurzfassung

Wirkungsbereich der Bundesministerien für
Inneres
Verkehr, Innovation und Technologie

Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Konkrete, quantifi zierte Ziele zur Kontrolle von Schwerfahrzeugen 
waren trotz des hohen Stellenwertes dieses Themas sowohl auf euro-
päischer wie auch auf nationaler Ebene kaum vorhanden.

Durch die Senkung der Anzahl der Unfälle mit schweren LKW und 
Personenschaden in Österreich um 20 % könnten bei den Folgekos-
ten Einsparungen von mindestens rd. 42 Mill. EUR jährlich erzielt 
werden.

Zum Ausgleich des Wegfalls der Kontrollmöglichkeiten an den Gren-
zen war beabsichtigt, mittelfristig alle Haupttransitrouten des hoch-
rangigen Straßennetzes mit Verkehrskontrollplätzen auszustatten. 
Ende 2005 waren sechs derartige Einrichtungen in Betrieb; zehn wei-
tere befanden sich in Planung oder im Stadium der Konzeption.

In Niederösterreich war nur ein Verkehrskontrollplatz in Betrieb. Das 
Kontrollausmaß von 40 Stunden monatlich war im Hinblick auf die 
hohen Investitionskosten und die nunmehr erheblich verbesserten 
Kontrollbedingungen zu gering.

Das LKW–Kontrollstellenkonzept des Landes Tirol sah die Errichtung 
von drei Verkehrskontrollplätzen im hochrangigen Straßennetz (da-
von zwei bereits in Betrieb) und von vier derartigen Einrichtungen 
im niederrangigen Straßennetz (davon eine in Betrieb) vor. Das Kon-
zept schuf die Grundlage für eine fl ächendeckende Kontrolle des 
Schwerverkehrs.

Die Koordinierung der von den mobilen Prüfzügen des Bundes und 
der Länder durchgeführten Kontrollen im Rahmen der LKW–Kont-
rollplattform erhöhte die Effi zienz des personellen und technischen 
Ressourceneinsatzes.
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Die Qualität der technischen Unterwegskontrollen von Schwerfahr-
zeugen in Österreich erfüllte die Vorgaben der Europäischen Union. 
Vollständige und zuverlässige Daten über die Durchführung der Kont-
rollen waren allerdings nicht verfügbar.

Die von den mobilen Prüfzügen vorgenommenen technischen Unter-
wegskontrollen in Niederösterreich wiesen qualitativ und quanti-
tativ einen hohen Standard auf. Die Effi zienz der Kontrollen recht-
fertigte die dafür eingesetzten Ressourcen. 

Das Konzept des Bundeslandes Tirol, technisch weniger zeitaufwen-
dige Kontrollen des Schwerverkehrs in hoher Intensität vorzuneh-
men, war den regionalen Bedürfnissen angepasst. Das Ausmaß ver-
tiefter technischer Unterwegskontrollen war jedoch gering.

Die Empfehlung der Europäischen Kommission, einen von je 1.000 Ge-
 fahrguttransporten auf der Straße zu kontrollieren, wurde bundes-
weit erfüllt. In den Jahren 2003 und 2004 war dabei indessen ein 
deutlicher Rückgang zu vermerken.

Die in den Statistiken zur Gefahrgutkontrolle enthaltenen Zahlen 
hinsichtlich der festgestellten Verstöße hatten keine Aussagekraft für 
die Beurteilung der tatsächlichen Gefährdung durch mangelhafte 
Transporte. Mit der Umsetzung einer neuen Richtlinie der Europäi-
schen Kommission sollten die Grundlagen für die Gewinnung aus-
sagekräftiger Daten geschaffen werden.

Die statistische Erfassung der Kontrollen von Lenk– und Ruhezeiten 
erfolgte durch die befassten Stellen nicht vollständig; die ermittel-
ten Daten waren daher nur eingeschränkt aussagekräftig.

Die auf Grundlage der statistisch erfassten Kontrollen errechnete Kont-
rolldichte für den Bereich der Lenk– und Ruhezeiten in Österreich 
übertraf mit einer Kontrollquote von regelmäßig rd. 2 % der gesam-
ten Arbeitstage die von der EU vorgegebene Mindestquote von 1 %.

Der Wert für das Bundesland Niederösterreich lag über dem Bun-
desdurchschnitt. Die tatsächliche Kontrolldichte befand sich in Tirol 
noch deutlich über dem gesamtösterreichischen Wert. Bei Kontrol-
len ohne Mängelfeststellungen unterblieb allerdings in vielen Fällen 
die statis tische Erfassung.

Kurzfassung
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Mit der Einführung des digitalen Tachografen erfordert die Kont-
rolle der Lenk– und Ruhezeiten künftig eine geeignete technische 
Ausrüstung. Überdies wird die Feststellung der aktuell gefahrenen 
Geschwindigkeit nur mit Hilfe entsprechender digitaler Auswer-
tungsgeräte möglich sein.

Wegen fehlender personeller Ressourcen waren die Prüfzüge der Bun-
desanstalt für Verkehr im Jahr 2004 nur zu rd. 50 % ausgelastet.

 

Kurzfassung Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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Kenndaten zur Kontrolle von Schwerfahrzeugen in Österreich

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Kompetenzrechtliche 
Grundlagen

Art. 10 Abs. 1 Z 9 B–VG Angelegenheiten des Kraftfahrwesens
(Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung)
Art. 11 Abs. 1 Z 4 B–VG Angelegenheiten der Straßenpolizei
(Bundessache Gesetzgebung; Landessache Vollziehung)

Supranationale
Rechtsnormen

Kontrollen im Allgemeinen:
Verordnung (EWG) Nr. 4060/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über den Abbau 
von Grenzkontrollen der Mitgliedstaaten im Straßen– und Binnenschiffverkehr

Technische Kontrollen:
Richtlinie 96/96/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 vom 29. September 2003
Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Juni 2000 über die technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die 
in der Gemeinschaft am Straßenverkehr teilnehmen, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2003/26/EG der Kommission

Bereich Gefahrguttransport:
Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 21. November 1994 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport auf der 
Straße, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/111/EG der Kommission
Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche
Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße,
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/112/EG der Kommission

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße (ADR); in Österreich BGBl. Nr. 522/1973 i.d.g.F.

Kontrolle von Lenk– und Ruhezeiten:
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das 
Kontrollgerät im Straßenverkehr
Richtlinie 88/599/EWG des Rates vom 23. November 1988 über einheitliche Ver-
fahren zur Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und Nr. 3821/85
Verordnung (EG) Nr. 2135/98 vom 24. September 1998 zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und der Richtlinie 88/599/EWG*

Nationale Vorschriften Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967 i.d.g.F.
Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG), BGBl. I Nr. 145/1998 i.d.g.F.
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 159/1960 i.d.g.F.
Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997 i.d.g.F.
Güterbeförderungsgesetz 1995, BGBl. Nr. 593/1995 i.d.g.F.

*  Demnach sind ab 24 Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des Anhanges I B der Verordnung (EG) 
Nr. 1360/2002 der Kommission vom 13. Juni 2002 alle in der EU neu zugelassenen Fahrzeuge mit einem digitalen 
Fahrtenschreiber auszurüsten.
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Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Gebarung 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl
LKW–Bestand in Österreich1)

LKW gesamt 326.784 331.394 319.981 326.087 332.976 338.888
davon LKW über 3,5 t 62.626 60.872 59.298 58.621 57.769 56.820

Sattelzugfahrzeuge 17.682 18.276 18.813 19.534 20.079 19.161

LKW–Bestand in Niederösterreich1)

LKW gesamt 71.352 72.091 70.043 71.456 73.356 74.924
davon LKW über 3,5 t 14.758 14.255 13.862 13.624 13.453 13.289

Sattelzugfahrzeuge 3.450 3.441 3.483 3.462 3.519 3.285

LKW–Bestand in Tirol1)

LKW gesamt 28.741 29.425 27.284 27.764 28.637 29.213
davon LKW über 3,5 t 5.178 5.031 4.904 4.874 4.792 4.793

Sattelzugfahrzeuge 2.147 2.267 2.272 2.192 2.195 2.187

in Milliarden Tonnenkilometern
Schätzung der Transportleistung 
im Straßengüterverkehr2)

Binnenverkehr 12,7 12,8 12,9 13,0 —3) —3)

Export/Import 7,7 8,6 8,9 9,5 — —
Transitverkehr 7,1 7,1 7,7 7,8 — —
Straßengüterverkehr gesamt 27,5 28,5 29,5 30,3 — —

1) jeweils zum Stichtag 31. Dezember, Quelle: Statistik Austria
2)  Die Statistik Austria erhob den Straßengüterverkehr von in Österreich angemeldeten Fahrzeugen im Rahmen einer 

Stichprobe. Das BMVIT nahm eine Schätzung auf Grundlage ergänzender Erhebungen und Analysen weiterer 
Datenquellen vor.

3) Daten nicht verfügbar
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Straßengüterverkehr in 
Österreich 2002* 

Transportleistung
(in Mill. Tonnenkilometer)

Fahrleistung
(in Mill. LKW–Kilometer)

Binnenverkehr
Österreichische LKW 14.142 2.477
Ausländische LKW 671 121
Gesamt 14.813 2.598

Export/Import
Österreichische LKW 5.018 344
Ausländische LKW 4.216 353
Gesamt 9.234 697

Transitverkehr
Österreichische LKW 659 44
Ausländische LKW 7.127 623
Gesamt 7.786 667

Straßengüterverkehr gesamt
Österreichische LKW 19.819 2.865
Ausländische LKW 12.014 1.097
Gesamt 31.833 3.962

Straßengüterverkehr in 
Niederösterreich 2002* 

Transportleistung
(in Mill. Tonnenkilometer)

Fahrleistung
(in Mill. LKW–Kilometer)

Binnenverkehr 4.452 763
Export/Import 2.273 169
Transitverkehr 1.095 134
Straßengüterverkehr gesamt 7.820 1.066

Straßengüterverkehr in 
Tirol 2002* 

Transportleistung
(in Mill. Tonnenkilometer)

Fahrleistung
(in Mill. LKW–Kilometer)

Binnenverkehr 1.052 185
Export/Import 623 49
Transitverkehr 2.749 166
Straßengüterverkehr gesamt 4.424 400

*  Umfassende Erhebung der Bestandsdaten zum Güterverkehr bezogen auf das Jahr 2002 im Rahmen eines durch 
das BMVIT beauftragten Projekts. Die Abweichung zur BMVIT–Schätzung der Transportleistung für das Jahr 2002 
um rd. 8 % wurde im Wesentlichen mit der Unterschätzung der Zahlen im Rahmen der Stichprobenerhebungen 
begründet.
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 1 Der RH überprüfte im Mai und Juni 2005 die Gebarung des BMI und 
des BMVIT sowie der Bundesländer Niederösterreich und Tirol hin-
sichtlich der Kontrolle der Schwerfahrzeuge. Als Schwerfahrzeuge gal-
ten grundsätzlich Lastkraftwagen und Sattelfahrzeuge mit oder ohne 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t.

Die Überprüfung bezog sich auf die spezifi sche Unterwegskontrolle im 
Hinblick auf die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Konkret 
umfasste dies die Kontrolle hinsichtlich technischer Mängel, der Ein-
haltung von Lenk– und Ruhezeiten sowie von Gefahrguttransporten.

Zu den im Dezember 2005 übermittelten Prüfungsergebnissen nahmen 
das BMI, das BMVIT und die Bundesländer Niederösterreich und Tirol 
im Februar bzw. März 2006 Stellung. Der RH erstattete seine Gegen-
äußerungen im Februar bzw. März 2006.

Grundsätzliche Feststellungen

 2 Die Vollziehung von Kontrollen im Bereich des Kraftfahrwesens erfolgt 
gemäß Art. 102 B–VG in mittelbarer Bundesverwaltung. Die Vollzie-
hung von Kontrollen nach der Straßenverkehrsordnung 1960 ist gemäß 
Art. 11 Abs. 1 Z 4 B–VG (Straßenpolizei) Landessache.

Zuständige Behörde ist entweder die Bezirksverwaltungsbehörde oder 
eine Bundespolizeidirektion (BPD) im Rahmen ihres Wirkungsberei-
ches. Die Behörden bedienen sich bei der Vollziehung ihrer Aufgaben 
der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Bundespolizei) und 
der Straßenaufsicht.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Vollziehung

Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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 3.1 In den EU–Rechtsvorschriften waren folgende Ziele verankert:

(1) Die Richtlinie 2000/30/EG sieht im Art. 3 die Durchführung von 
ausreichenden technischen Unterwegskontrollen an Nutzfahrzeugen 
vor. Nähere Quantifi zierungen — z.B. nach einem Prozentsatz der Fahr-
zeuge oder Tonnage — bestehen nicht.

(2) Gemäß Art. 3 der Richtlinie 95/50/EG ist ein repräsentativer Anteil 
der Gefahrguttransporte einer Kontrolle zu unterziehen.

(3) Der Art. 2 der Richtlinie 88/599/EWG enthält als einzige gemein-
schaftsrechtliche Norm eine quantifi zierte Kontrollregelung im Bereich 
der Lenk– und Ruhezeiten. Danach haben die Mitgliedstaaten jähr-
lich mindestens 1 % der Tage, an denen Fahrer der in den Geltungs-
bereich der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und Nr. 3821/85 fallen-
den Fahrzeuge arbeiten, zu überprüfen.

 3.2 Die Festlegung einheitlicher, quantifi zierter Ziele innerhalb der EU stellt 
zweifellos einen langwierigen und mühsamen Prozess dar. Angesichts 
des österreichischen, aber auch des gesamteuropäischen Interesses am 
Thema Schwerverkehr empfahl der RH dem BMVIT dennoch, inner-
halb der Europäischen Gremien auf die Erarbeitung solcher Ziele hin-
zuwirken.

 3.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei eine im ursprünglichen Entwurf der 
Kommission für die Richtlinie 95/90/EG vorgesehene quantitative Vor-
gabe von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht befürwortet worden.

Auf eine einheitliche quantifi zierbare Zielvorgabe für die technischen Unter-
wegskontrollen werde in den internationalen Gremien aktiv hingearbeitet.

 4.1 In Österreich waren für die Kontrolle von Schwerfahrzeugen folgende 
Ziele in stark unterschiedlicher rechtlicher Verbindlichkeit formuliert:

(1) Das Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG) wiederholt im § 15 ledig-
lich die Bestimmung der Richtlinie 95/50/EG, wonach ein repräsen-
tativer Anteil von Gefahrguttransporten auf der Straße zu kontrollie-
ren ist.

Gemeinschafts-
rechtliche Ziele

Nationale Ziele

Ziele und Zielerreichung

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument184 von 320



BMI BMVIT

Bund 2007/4 177

(2) Das Österreichische Verkehrssicherheitsprogramm 2002 bis 2010 sieht 
bis 2010 die Reduktion der bei Verkehrsunfällen getöteten Personen um 
50 % sowie der Unfälle mit Personenschaden um 25 % vor. Zwischen-
ziel bis 2004 waren Reduktionen um 25 % bzw. 10 %. Zur Erreichung 
dieser Ziele war im Bereich des Schwerverkehrs die zentrale Koordina-
tion von Ressourcen im Rahmen einer LKW–Kontrollplattform vorge-
sehen.

(3) Die erwähnte LKW–Kontrollplattform gab die Durchführung von 
jährlich 40.000 technischen Schwerfahrzeugkontrollen vor, wobei je-
doch Form und Umfang dieser Kontrollen nicht näher festgelegt waren.

(4) Die im September 2003 im Auftrag des BMVIT erstellte Studie „Lang-
frist II – Gestaltung des Güterfernverkehrs in Österreich“ wies auf die 
Notwendigkeit einheitlicher europäischer Standards bei der Kontrolle 
von Sozialvorschriften hin, ohne jedoch konkrete Ziele anzuführen.

(5) Der Endbericht der Arbeitsgruppe „Sicherer Schwerverkehr“ vom 
März 2004 sah unterschiedliche Maßnahmen für Kontrollen vor (z.B. 
Ausbau von Kontrollplätzen, verbesserte technische und personelle Aus-
stattung der Behörden). Konkrete Zielvorgaben waren nicht vorhanden.

(6) Auch die von den Bundesländern in Zusammenarbeit mit der Exe-
kutive erstellten Verkehrsüberwachungspläne sahen die Kontrolle des 
Schwerverkehrs regelmäßig als einen Schwerpunkt vor.

 4.2 Trotz des hohen Stellenwertes, welcher der Kontrolle des Schwerver-
kehrs in Politik und Bevölkerung zukommt, waren auch in der natio-
nalen Rechtsordnung konkrete Zielsetzungen kaum vorhanden. Ledig-
lich im Rahmen der LKW–Kontrollplattform war als quantifi zierbares 
Ziel die Vornahme von jährlich 40.000 LKW–Kontrollen festgelegt; weil 
diese Plattform aber auf einer freiwilligen Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern beruhte, war dieses Ziel rechtlich nicht verbindlich.

Der RH empfahl dem BMVIT, in Zusammenarbeit mit dem BMI und den 
Ländern ein bundesweites Konzept zur Kontrolle des Schwerverkehrs 
zu erstellen. Dieses Konzept sollte vor allem Art und genaue Defi nitio-
nen sowie verbindliche Vorgaben für die Anzahl der in den Ländern 
durchzuführenden Kontrollen beinhalten.

Weiters regte der RH an, innerhalb des BMI Art und Umfang der im Zu-
ständigkeitsbereich der Landespolizeikommanden durchzuführenden 
Kontrollen in Ziel– und Leistungsvereinbarungen festzulegen.

Ziele und Zielerreichung Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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 4.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei die LKW–Kontrollplattform bereits mit 
der Erstellung eines bundesweiten Kontrollkonzepts beauftragt worden. 
Eine rechtliche Verbindlichkeit werde mittelfristig angestrebt.

Laut Stellungnahme des BMI seien Strategievereinbarungen bereits über-
legt und mit den Leitern der Landesverkehrsabteilungen diskutiert worden.

 5.1 (1) Im November 2003 wurde auf Initiative des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie im BMVIT unter Federführung 
der Bundesanstalt für Verkehr (BAV) eine LKW–Kontrollplattform ein-
gerichtet. In dieser waren das BMI, das BMVIT, das BMWA (Arbeits-
inspektorate), die ASFINAG und die neun Bundesländer vertreten.

Mit der Kontrollplattform sollte eine Verbesserung der Koordination und 
Effi zienz sowie eine Erhöhung der Kontrolldichte im Bereich der LKW–
Kontrollen erreicht werden. Als quantitatives Ziel wurde, wie erwähnt, 
die Überprüfung von mindestens 40.000 Fahrzeugen jährlich vorge-
geben.

Aufgabenbereiche der LKW–Kontrollplattform waren die Koordinie-
rung der mit mobilen Prüfzügen durchgeführten technischen Unter-
wegskontrollen im Rahmen eines Kontrollmasterplans sowie die Aus-
wertung und Evaluierung der Ergebnisse.

(2) Bei einem mobilen Prüfzug handelte es sich um einen LKW mit 
Anhänger oder ein Sattelfahrzeug, der durch entsprechende technische 
Ausstattung wie Wiegeeinrichtungen, Bremsprüfstand und Rüttelplat-
ten (zur Prüfung von Lenkung und Aufhängung) die Vornahme ver-
tiefter technischer Kontrollen ermöglichte. Über derartige mobile Prüf-
züge verfügten die BAV (drei Prüfzüge) und die Bundesländer in 
unterschiedlichem Ausmaß. Die Kosten für einen Prüfzug betrugen rd. 
300.000 EUR (Preisbasis 2004).

(3) Im Rahmen des Einsatzes der Prüfzüge der BAV und jener der Bun-
desländer wurden auf Grundlage der durch das BMI erfassten Zah-
len im Jahr 2004 insgesamt 51.272 LKW (inklusive Busse) über 3,5 t 
kontrolliert. Von den 51.272 Fahrzeugen wurden 25.685 Fahrzeuge 
— davon 18.029 Fahrzeuge auf dem Prüfstand — einer eingehenden 
technischen Kontrolle durch die Sachverständigen der BAV sowie der 
Länder unterzogen.

Kontrollplattform
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Die Mängelverteilung bei den eingehend untersuchten 25.685 Fahr-
zeugen stellte sich wie folgt dar:

–  bei 14,9 % bestand Gefahr im Verzug (Kennzeichenabnahme bzw. 
Instandsetzung vor Ort),

–  25,9 % der Fahrzeuge wiesen schwere Mängel auf (Weiterfahrt bis 
zur nächsten Werkstätte in Eigenverantwortung möglich),

–  bei 27,0 % der Fahrzeuge wurden leichte Mängel festgestellt (Ver-
kehrssicherheit noch gegeben; jedoch Wartung/Instandhaltung erfor-
derlich).

 5.2 Die RH beurteilte die zentrale, bundesweite Koordinierung der perso-
nellen und technischen Ressourcen im Rahmen der LKW–Kontroll-
plattform positiv. Die Einführung des Kontrollmasterplans bewirkte 
durch die Verhinderung von Überschneidungen im Einsatz der Prüf-
züge sowie durch die bundesländerübergreifende Abstimmung eine 
Effi zienzsteigerung bei der Durchführung technischer Unterwegskont-
rollen.

Aufgrund der Häufi gkeit der technischen Mängel bei den überprüf-
ten LKW wäre eine weitere Erhöhung der Effi zienz und Kontrolldichte 
bei Unterwegskontrollen erforderlich. Der RH empfahl dem BMI und 
dem BMVIT eine Intensivierung der Zusammenarbeit der befassten 
Stellen.

Im Hinblick auf die mit den mobilen Prüfzügen möglichen vertieften 
technischen Kontrollen sowie die mit der Anschaffung der Prüfzüge 
verbundenen erheblichen Kosten regte der RH weiters an, für eine hohe 
Auslastung zu sorgen.

Der hohe Anteil der schweren Mängel war nach Ansicht des RH auf 
die gezielte Vorauswahl durch die Exekutivbeamten und technischen 
Sachverständigen zurückzuführen, welche somit wesentlich zur effi zi-
enten Durchführung der technischen Unterwegskontrollen beitrugen.

 5.3 Laut Mitteilung des BMI werde die Kontrollplattform auch dafür genützt, 
Effi zienz und Dichte der Kontrollen durch den bundesländerübergreifen-
den Vergleich ablauforganisatorischer und taktischer Maßnahmen zu er-
höhen.

Kontrollplattform Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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 6 Kontrollen im hochrangigen Straßennetz (Autobahnen und Schnell-
straßen) sind für die handelnden Organe wegen des zumeist starken 
Verkehrsaufkommens, der hohen Fahrgeschwindigkeiten und des Man-
gels an geeigneten Flächen generell mit hohen Risiken behaftet. Aus 
diesen Gründen sollten Kontrollen auf derartigen Straßen möglichst 
nur auf eigens dafür geschaffenen, multifunktionellen Verkehrskont-
rollplätzen (VKP) erfolgen.

Die VKP dienen der Ausleitung ausgewählter Gruppen von Verkehrs-
teilnehmern und der gezielten Kontrolle durch die Exekutive mittels 
geeigneter technischer Ausstattung auf speziellen Anlagen und Flä-
chen.

 7 Laut einem im Jahr 2002 vom BMI und der ASFINAG erstellten Hand-
buch erfolgte die Ausgestaltung eines VKP in modularer Bauweise:

–  Modul 1 umfasste die baulichen Flächen für den VKP, das elektroni-
sche Ausleitsystem durch Wechselverkehrszeichen, Beleuchtung so-
wie Container für Personal und Technik. Die Errichtungskosten (ca. 
800.000 EUR) trug zur Gänze die ASFINAG.

–  Modul 2 diente der Verwiegung der zu kontrollierenden Fahrzeuge. 
Es bestand aus einer nicht geeichten dynamischen Achslastwaage 
zur Vorselektion und einer geeichten statischen Brückenwaage zur 
genauen Verwiegung. Die Finanzierung (ca. 300.000 EUR) erfolgte 
durch die ASFINAG und das betreffende Bundesland im Verhält-
nis 50 : 50.

–  Im Rahmen des Moduls 3 konnten zusätzliche Einrichtungen (z.B. 
Prüfgrube, Überdachung) zur Ausführung gelangen; diese Einrich-
tungen hatte ausschließlich das Land zu fi nanzieren.

–  Modul 4 sah die Errichtung einer Autobahninspektion auf Kosten des 
Landes vor.

 8 Der Ablauf von Kontrollen war laut dem Handbuch wie folgt gere-
gelt:

(1) Aktivierung der elektronischen Ausleitanlage und Ausleitung be-
stimmter Gruppen oder des gesamten Verkehrs.

Allgemeines

Technische
Ausstattung

Kontrollablauf

Verkehrskontrollplätze
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(2) Automatische Gewichts– und Höhenkontrolle der ausgeleiteten 
Fahrzeuge bei langsamer Einfahrt in den VKP; Signalisierung des 
Ergebnisses mittels Lichtzeichenanlage.

(3) Zuweisung der Fahrzeuge entweder auf den Durchfahrtsfahrstrei-
fen (Rückkehr auf die Autobahn ohne nennenswerten Zeitverlust) oder 
auf einen Kontrollfahrstreifen zur Vornahme eingehender Überprü-
fungen.

(4) Bei Bedarf Weiterleitung des kontrollierten Fahrzeuges auf Abstell-
fl ächen zur Vornahme weiterer Kontrollen oder zur Abstellung.

 9 .1 Zum Ausgleich des Wegfalls der Kontrollmöglichkeiten an den Gren-
zen verfolgte die ASFINAG das Ziel, mittelfristig alle Haupttransitrou-
ten des hochrangigen Straßennetzes mit je einem VKP auszustatten. 
In dem von ihr dazu erstellten Konzept wurde ausdrücklich betont, 
dass eine vertraglich gesicherte Mindestnutzung eines VKP durch die 
Organe der Straßenaufsicht eine grundsätzliche Voraussetzung für die 
Errichtung einer derartigen Anlage darstelle.

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren sechs VKP in Betrieb, drei 
weitere befanden sich im Stadium konkreter Planung. Für den Voll-
ausbau bestand — allerdings ohne zeitliche Festlegung — eine Kon-
zeption für weitere sieben VKP.*

*   in Betrieb: Haag/Strengberg A 1 West Autobahn Fahrtrichtung Linz (Niederöster-
reich), Völkermarkt/Haimburg A 2 Süd Autobahn Fahrtrichtung Wien (Kärnten), 
Kematen Süd A 8 Innkreis Autobahn Fahrtrichtung Voralpenkreuz (Oberösterreich), 
Hoher Göll A 10 Tauern Autobahn Fahrtrichtung Villach (Salzburg), Kundl A 12 
Inntal Autobahn Fahrtrichtung Innsbruck (Tirol) und Radfeld A 12 Inntal Autobahn 
Fahrtrichtung Kufstein (Tirol)

in Planung: Kellerberg A 10 Tauern Autobahn Fahrtrichtung Salzburg (Kärnten), 
Brenner Ost A 13 Brenner Autobahn Fahrtrichtung Innsbruck auf dem Gelände der 
ehemaligen Zollkontrollstelle Brennerpass (Tirol) und Nüziders A 14 Rheintal Auto-
bahn Fahrtrichtung Bludenz (Vorarlberg)

in Konzeption: Ilzthal A 2 Süd Autobahn Fahrtrichtung Graz (Steiermark), Bruck 
an der Leitha A 4 Ost Autobahn Fahrtrichtung Wien (Burgenland), Straß/Ost A 9 
Phyrn Autobahn Fahrtrichtung Voralpenkreuz (Steiermark), Wolfurt Ost A 14 Rhein-
tal Autobahn Fahrtrichtung Deutschland (Vorarlberg), Wolfurt West A 14 Rheintal 
Autobahn Fahrtrichtung Bludenz (Vorarlberg), ein VKP A 5 Nord Autobahn Fahrt-
richtung Wien (Niederösterreich) sowie ein VKP S 10 Mühlviertler Schnellstraße 
Fahrtrichtung Linz (Oberösterreich)

Nach Realisierung aller geplanten bzw. in Konzeption befi ndlichen 
Projekte stünden auf den österreichischen Autobahnen und Schnell-
straßen insgesamt 16 VKP zur Verfügung.

Verkehrskontroll-
platzkonzept

Verkehrskontrollplätze Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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Verkehrskontrollplätze
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 9.2 Der RH beurteilte die Ausbaupläne für die VKP positiv, weil dadurch 
eine effi ziente und sichere Kontrolle durch die Exekutivbeamten mög-
lich sein wird. Er gab jedoch zu bedenken, dass die vorhandenen bzw. 
geplanten VKP — mit einer Ausnahme — ausschließlich an Autobah-
nen bzw. Schnellstraßen situiert sind, wo sie vorrangig der Kontrolle 
des Transit– und Langstreckenverkehrs dienen. Der sehr umfangrei-
che innerösterreichische Quell– und Zielverkehr bleibt dabei weitge-
hend unberücksichtigt.

Im Interesse einer möglichst bundesweit fl ächendeckenden Kontrolle 
von Schwerfahrzeugen empfahl der RH dem BMVIT:

–  Für die geplanten bzw. in Konzeption befi ndlichen VKP–Projekte der 
ASFINAG sollten Fertigstellungszeitpunkte festgelegt werden, wobei 
eine möglichst rasche Umsetzung anzustreben wäre.

–  Bei der Standortwahl für VKP im hochrangigen Straßennetz wäre 
neben dem Transitverkehr verstärkt auch der örtliche Quell– und 
Zielverkehr zu berücksichtigen.

–  Schließlich sollten bei der Planung von VKP auch die Überlegungen 
und Konzepte der einzelnen Bundesländer zur Errichtung von Kont-
rollplätzen im niederrangigen Straßennetz (z.B. in Tirol) berücksich-
tigt werden.

 10 Die Überprüfung von Fahrzeugen hinsichtlich ihrer Verkehrs– und Be-
triebssicherheit an Ort und Stelle war im Kraftfahrgesetz 1967 gere-
gelt. Mit der Richtlinie 2000/30/EG wurden Vorgaben für die Durch-
führung der technischen Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen (LKW 
und Sattelzüge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t 
sowie Autobusse) erlassen. 

Wesentliche Festlegungen betrafen die Standardisierung der Kontrol-
len, die Erstellung eines Prüfberichts und die Verpfl ichtung der Mit-
gliedstaaten zur Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen 
an die Europäische Kommission. Die inhaltliche Umsetzung der Richt-
linie sah für die technische Unterwegskontrolle den ausschließlichen 
Einsatz geeigneten Fachpersonals vor.

Gegenstand der
Kontrolle

Verkehrskontrollplätze Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Technische Unterwegskontrolle
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 11.1 Die Durchführung der technischen Unterwegskontrolle erfolgte in Form 
einer Sichtprüfung (technische Untersuchung am angehaltenen Fahr-
zeug ohne Verwendung von Prüfgerät) und/oder einer Prüfstandkont-
rolle (Zuhilfenahme von Prüfgerät). Den rechtlichen Vorgaben entspre-
chend fanden die Kontrollen entweder im Zuge des Einsatzes mobiler 
Prüfzüge der Länder und des Bundes oder von Sichtprüfungen durch 
die kraftfahrtechnischen Sachverständigen der Länder statt.

Die Vorselektion (Anhaltung bzw. Ausleitung) der überprüften Fahr-
zeuge und die Weiterverfolgung festgestellter Mängel (Organstrafver-
fügungen, Anzeigen, Zwangsmaßnahmen) oblagen den Organen der 
Sicherheitsexekutive.

 11.2 Die Gestaltung der technischen Unterwegskontrolle von Schwerfahr-
zeugen in Österreich entsprach den in der EG–Richtlinie festgelegten 
Anforderungen, wobei der Einsatz der mobilen Prüfzüge von Bund und 
Ländern sowie geeigneten technischen Fachpersonals ein wesentliches 
Element darstellte. Die Einrichtung der LKW–Kontrollplattform schuf 
die Voraussetzungen für die Sicherstellung bzw. weitere Verbesserung 
von Qualität und Quantität der technischen Unterwegskontrolle.

 12.1 Der Europäischen Kommission waren beginnend mit 1. Jänner 2003 Daten 
über die Durchführung der technischen Unterwegskontrolle nach einem 
vorgegebenen Muster mitzuteilen. Aufgrund der späten innerstaat lichen 
Umsetzung der Richtlinie und fehlender konkreter Vorgaben für eine 
einheitliche Datenerfassung wurden für das Jahr 2003 keine Zahlen er-
hoben. Für 2004 lagen der BAV lediglich die Daten aus den durch die 
LKW–Kontrollplattform koordinierten Prüfzugeinsätzen vor.

 12.2 Der RH bemängelte das Fehlen konkret umsetzbarer Vorgaben für die 
Berichterstattung; daher standen keine vollständigen und zuverlässigen 
Daten über den Vollzug der technischen Unterwegskontrolle von Schwer-
fahrzeugen zur Verfügung. Er empfahl dem BMVIT bzw. der BAV, eine 
klare Defi nition der statistisch zu erfassenden technischen Unterwegs-
kontrollen, der jeweiligen Meldeverantwortlichen und der Meldeabläufe 
vorzunehmen, wobei eine getrennte Erfassung nach Kontrolltiefe (Sicht– 
oder Prüfstandkontrolle) zweckmäßig wäre.

Zur Sicherstellung der Datenqualität und eines einheitlichen Begriffs-
verständnisses sollten weiters nähere Erläuterungen hinsichtlich der 
wesentlichen Kenndaten erstellt werden.

Durchführung der 
Kontrolle

Datenerfassung und 
Berichterstattung

Technische Unterwegskontrolle
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 12.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei in der LKW–Kontrollplattform beschlos-
sen worden, zur Steigerung der Effi zienz bei der Datenerfassung und 
der Datentiefe sämtliche Prüfberichte IT-gestützt zu erstellen und die 
Datensätze periodisch an die BAV zu übermitteln. Aus der Datenbank 
bei der BAV würden die Berichte an die Europäische Kommission gene-
riert werden. Mittelfristig werde eine Einbindung in die geplante bun-
desweite Begutachtungsdatenbank angestrebt, womit eine direkte Ein-
gabe durch die Kontrollorgane erfolgen könne.

 13 Die Rechtsvorschriften für Gefahrguttransporte auf der Straße betra-
fen im Wesentlichen die Festlegung gefährlicher Güter, Bestimmungen 
für deren Verpackung, die Kennzeichnung und Beschreibung in den 
Beförderungspapieren sowie die Transportfahrzeuge und Transport-
vorgänge. Die Richtlinie 95/50/EG enthielt Vorgaben im Hinblick auf 
ein EU–weit einheitliches Verfahren für die Kontrolle von Gefahrgut-
transporten auf der Straße.

 14.1 Die Kontrolle der Gefahrguttransporte auf der Straße erfolgte durch 
besonders ausgebildete Exekutivbeamte des bei den Verkehrsabteilun-
gen der Landesgendarmeriekommanden (ab 1. Juli 2005 Landespoli-
zeikommanden) eingerichteten Fachbereichs „Gefahrgut“ sowie — in 
unterschiedlichem Ausmaß — durch Beamte der Verkehrsgruppen bei 
den Bundespolizeidirektion in Rahmen von Schwerpunktaktionen und 
Streifen.

Im Zuge der Zusammenführung der Wachkörper mit 1. Juli 2005 waren 
die Personalstände der Landesverkehrsabteilungen angehoben und deren 
Zuständigkeit auf das Gebiet der Bundespolizeidirektionen in den jewei-
ligen Bundesländern ausgeweitet worden.

 14.2 Die bei der Gefahrgutkontrolle anzuwendenden rechtlichen Bestimmun-
gen bildeten eine äußerst komplexe, umfang– und detailreiche Materie, 
deren wirksame Vollziehung umfassendes Fachwissen und Erfahrung 
erfordert. Der RH beurteilte daher die im Bereich der Sicherheitsexe-
kutive vorgenommene Spezialisierung auf Landesebene positiv.

Gegenstand der
Kontrolle

Organisation der 
Gefahrgutkontrolle

Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Gefahrgutkontrolle
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 15.1 Die Exekutivbeamten führten die Gefahrgutkontrolle auf der Straße an-
hand der gemäß EG–Richtlinie vorgegebenen Kontrollliste durch. Diese 
beinhaltete neben Vorgaben zur Erfassung bestimmter Grunddaten der 
Kontrolle eine Aufl istung konkret zu prüfender Einzelpunkte.

Die Verkehrsabteilungen der Landesgendarmeriekommanden und bis 
zur Wachkörperzusammenführung auch die Bundespolizeidirektionen 
berichteten dem BMI nach dem Muster des mit der EG–Richtlinie vor-
gegebenen Standardformulars regelmäßig über die durchgeführten 
Gefahrgutkontrollen.

Das BMI fasste die Teilberichte jährlich zu einem gesamtösterreichi-
schen Kontrollbericht zusammen und legte diesen der Europäischen 
Kommission vor. Wesentliche Angaben betrafen die Anzahl der kont-
rollierten Fahrzeuge aufgeschlüsselt nach der Zulassung (Österreich, 
EU, Drittländer) und die Anzahl der festgestellten Verstöße nach deren 
Art.

Die Richtlinie sah vor, dass die Europäische Kommission erstmalig 1999 
und in der Folge mindestens alle drei Jahre einen Gesamtbericht über 
den Vollzug der Gefahrgutkontrolle durch die Mitgliedstaaten zu erstel-
len habe. Tatsächlich legte sie den ersten Bericht im Jahr 2000 und einen 
weiteren Bericht im Jahr 2005 (Berichtszeitraum 1999 bis 2002) vor.

Mit der Richtlinie 2004/112/EG defi nierte die Kommission eine neu ge-
staltete Checkliste, die unter anderem eine Leitlinie für die Einstufung 
festgestellter Verstöße in eine von drei Gefahrenkategorien beinhal-
tete. Im Rahmen der Berichterstattung sollte bei mehreren Verstößen 
je Beförderungseinheit künftig nur mehr die schwerwiegendste Gefah-
renkategorie erfasst werden.

 15.2 Die in den bisherigen österreichischen Kontrollberichten enthaltenen Zah-
len hatten keine Aussagekraft für die Beurteilung der tatsächlichen Ge-
fährdung durch mangelhafte Gefahrguttransporte. Einzelnen kontrollier-
ten Transporten wurde oftmals eine Mehrzahl von Verstößen zugeordnet, 
wobei ein großer Teil Formalmängel betraf.

Die mit der Richtlinie 2004/112/EG neu gestalteten Vorgaben bildeten 
eine deutlich verbesserte Grundlage für die Gewinnung aussagekräf-
tiger Daten über die tatsächlich bestehende Gefährdungslage. Der RH 
empfahl, die Inhalte der Richtlinie rasch umzusetzen und durch kon-
krete Begleitmaßnahmen zu ergänzen.

Durchführung und 
Dokumentation

Gefahrgutkontrolle
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Vor allem erschienen die Ausarbeitung von Kriterien für die bundes-
weit einheitliche Beurteilung der Verstöße nach den Gefahrenkatego-
rien und die entsprechende Schulung der befassten Exekutivbeam-
ten erforderlich. Damit sollten künftig auch eine vertiefte Erfassung 
der Kontrolldaten sowie verbesserte Grundlagen für die Planung und 
Durchführung der Kontrollen ermöglicht werden.

 15.3 Laut Stellungnahme des BMVIT seien die Vorgaben der EU–Richtlinie mit 
der Gefahrgutbeförderungsgesetz–Novelle 2005 umgesetzt worden. Als Unter-
stützung für die Einstufung verschiedenster Mängel in die Gefahrenkate-
gorien I bis III sei ein Mängelkatalog erstellt und den mit Gefahrgutkont-
rollen befassten Behörden und Organen im Wege des BMI zur Verfügung 
gestellt worden.

Durch die Einbindung von Vertretern des Transportgewerbes konnten bei 
der Einstufung der Mängel praxisgerechte Maßstäbe sichergestellt wer-
den. Damit ließen sich künftig aussagekräftigere Daten zur Beurteilung 
der tatsächlichen Gefährdungslage gewinnen.

Laut Mitteilung des BMI habe es bei der Erstellung des Mängelkatalogs 
durch das BMVIT mitgewirkt. Der Inhalt sei im Rahmen einer Dienst-
besprechung mit den Fachbereichsleitern für Gefahrgut und von Schu-
lungen in den Landespolizeikommanden bereits weitergegeben worden. 
Das BMVIT werde noch im Jahr 2006 eine Evaluierung des Mängel-
katalogs unter Einbindung des BMI durchführen.

 16.1 Bei Anwendung der im Bericht der Europäischen Kommission aus dem 
Jahr 2000 enthaltenen Berechnungsgrundlagen ergab sich auf Basis 
der für 2002 umfassend ermittelten Fahrleistung im Straßengüter-
verkehr und der Anzahl der durchgeführten Gefahrgutkontrollen für 
Österreich folgende Entwicklung der Kontrolldichte:

Kontrolldichte

Gefahrgutkontrolle Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Umfang der Gefahrgutkontrollen 2002 2003 2004
Anzahl der kontrollierten Transporte 6.671 5.831 5.373
Jährliche Gefahrguttransporte, davon wurde
kontrolliert je einer von 432 494 536
damit Häufi gkeit der Straßenkontrollen von 0,23 % 0,20 % 0,19 %
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 16.2 Gemäß den bisherigen Berichten der Europäischen Kommission lag die 
Kontrolldichte in fünf Mitgliedstaaten, darunter in Österreich, höher 
als 0,2 %, d.h. eine Kontrolle je 500 Gefahrguttransporte. Die Euro-
päische Kommission traf die Empfehlung, den Kontrollumfang in den 
Mitgliedstaaten so zu gestalten, dass ein Gefahrguttransport im Durch-
schnitt wenigstens einmal pro 1.000 Fahrten kontrolliert wird.

Laut den aktuellen Daten erfüllte Österreich die Empfehlung der Euro-
päischen Kommission zwar deutlich, in den Jahren 2003 und 2004 war 
allerdings ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Straßenkontrollen 
bilden ein unverzichtbares Instrument zur Aufrechterhaltung bzw. Ver-
besserung der Sicherheit von Gefahrguttransporten. Der RH empfahl 
daher dem BMI, das Ausmaß der Kontrolle von Gefahrguttransporten 
bundesweit deutlich zu erhöhen, um zumindest die Kontrolldichte des 
Jahres 2002 zu erreichen.

 16.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sollte sich der quantitative Rückgang bei 
Gefahrgutkontrollen nicht weiter fortsetzen. Bis zu einem gewissen Grad 
könne er jedoch durch — mit der Gefahrgutbeförderungsgesetz–Novelle 2005 
ermöglichte — qualitative Maßnahmen ausgeglichen werden, indem die 
neu geregelten Möglichkeiten der Gefahrgutkontrollen auf dem Betriebs-
gelände von am Gefahrguttransport beteiligten Unternehmen vermehrt 
genutzt und der Schwerpunkt der Kontrollen auf die Gefahrenkatego-
rien I und II verlagert werde.

Das BMI vermerkte, dass die Zahl der Gefahrgutkontrollen im interna-
tionalen Vergleich immer noch sehr hoch liege und die Durchführung der 
Kontrollen als sehr effi zient zu qualifi zieren sei. Überdies würden die im 
Hinblick auf etwaige ungekennzeichnete Gefahrguttransporte in großer 
Zahl durchgeführten Kontrollen (genaue Ladungsüberprüfungen) in der 
Statistik keinen Niederschlag fi nden, solange dabei keine undeklarierte 
Beförderung festgestellt werde.

Die Personalzuführungen im Zuge der Wachkörperzusammenlegung, die 
Zusammenfassung der spezialisierten Kräfte und innerorganisatorische 
Maßnahmen sollten künftig vermehrte Kontrollen ermöglichen.

 16.4 Der RH beurteilte zwar die neu geregelte Möglichkeit der Kontrollen auf 
dem Betriebsgelände positiv, stellte jedoch fest, dass dadurch die Kont-
rollen von Gefahrguttransporten auf der Straße keinesfalls ersetzt wer-
den können.

Gefahrgutkontrolle
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 17 Detaillierte Regelungen über Lenkzeiten, Unterbrechungen und Ruhe-
zeiten für innergemeinschaftliche Beförderungen im Straßenverkehr so-
wie Vorgaben für den Einbau und die Benutzung von Kontrollgeräten 
(Fahrtschreiber bzw. analoger Tachograf) legten die Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und 3821/85 fest.

Die gemäß einer Verordnung (EG) 2135/98 bereits beschlossene Einfüh-
rung eines Systems zur vollautomatischen Aufzeichnung und elektro-
nischen Speicherung relevanter Einsatzdaten (digitaler Tachograf) war 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung für die Kontrolltätigkeit der Exe-
kutive noch nicht wirksam geworden.

 18.1 Die Überwachung der Einhaltung von Lenk– und Ruhezeiten im Stra-
ßenverkehr erfolgte durch die Beamten der Sicherheitsexekutive im Rah-
men von Schwerpunktkontrollen und allgemeinen Verkehrskontrollen. 
Im Zuge der Straßenkontrollen wurden im Wesentlichen die aufgezeic h-
neten Zeiten anhand des eingelegten Schaublattes und der nach den 
Vorschriften mitzuführenden Schaublätter der vergangenen Tage sowie 
das einwandfreie Funktionieren des Kontrollgerätes überprüft.

Die Exekutivbeamten hatten die Ergebnisse jeder einzelnen Kontrolle 
auf einem Formblatt zu dokumentieren. Die Exekutivdienststellen über-
mittelten die ausgefüllten Kontrollblätter — gegebenenfalls mit der zuge-
hörigen Anzeige — an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden bzw. 
Bundespolizeidirektionen sowie bei Vorliegen von Übertretungen zusätz-
lich an die Arbeitsinspektorate.

Die Bezirksverwaltungsbehörden werteten die Kontrollblätter aus und 
legten die Ergebnisse in aggregierter Form jährlich dem jeweiligen Amt 
der Landesregierung vor. Dieses fasste die Daten zusammen und über-
mittelte einen entsprechenden Bericht an die BAV.

Unabhängig von den Straßenkontrollen durch die Organe der Exeku-
tive führten die Arbeitsinspektorate stichprobenweise Fahrerkontrol-
len hinsichtlich der Einhaltung von Lenk– und Ruhezeiten in Unter-
nehmungen durch. Ein zusammengefasster Bericht über die Kontrollen 
der Arbeitsinspektion wurde der BAV jährlich durch das BMWA über-
mittelt.

Gegenstand der
Kontrolle

Durchführung der 
Kontrolle und Daten-
erfassung

Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Kontrolle der Lenk– und Ruhezeiten
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 18.2 Die befassten Institutionen führten die Statistiken zu den Kontrollen der 
Lenk– und Ruhezeiten in unterschiedlicher Form und Qualität. Beispiels-
weise erfolgte teilweise keine differenzierte Zuordnung der Daten zu 
den Bereichen Güter– bzw. Personenverkehr; ein beträchtlicher Teil 
der durchgeführten Straßenkontrollen ohne Mängelfeststellungen durch 
die Exekutivbeamten wurde überhaupt nicht statistisch erfasst. Aussagen 
auf Grundlage der Auswertung der vorhandenen Statistiken waren da-
her nur eingeschränkt möglich.

Überdies erfolgten Datenerfassung und –auswertung ausschließlich im 
Hinblick auf die Erstellung des von der Europäischen Union geforderten 
Berichts über die durchgeführten Kontrollen; eine Nutzung als interne 
Informationsquelle und Steuerungselement war nicht vorgesehen.

Der RH empfahl dem BMI und dem BMVIT, darauf hinzuwirken, dass 
die Datenerfassung und –auswertung hinsichtlich der Kontrolle von 
Lenk– und Ruhezeiten einheitlich und vollständig vorgenommen wird. 
In diesem Zusammenhang regte er an, für die Kontrollen ohne Män-
gelfeststellungen ein vereinfachtes Meldeverfahren vorzusehen. Ziel 
sollte eine tiefergehende Auswertung der Kontrollstatistiken sein, um 
verlässliche Grundlagen für die Planung und Durchführung von effi -
zienten Kontrollen auf allen Ebenen zu gewinnen.

 18.3 Das BMI teilte mit, dass es im Rahmen seiner Möglichkeiten auf verbes-
serte Datenerfassungen und –auswertungen hinsichtlich der Kontrollen 
der Lenk- und Ruhezeiten hinwirken werde.

Laut Stellungnahme des BMVIT werde eine ergänzte Dokumentation der 
einzelnen Kontrollen eingeführt, die nicht nur die Basis für den Bericht an 
die Europäische Kommission darstellen solle, sondern auch als internes 
Informations- und Steuerungsinstrument genutzt werden könne.

Zur Steigerung der Effi zienz bei der Datenerfassung und zur vertieften 
Datengewinnung erscheine es sinnvoll, sämtliche Kontrollberichte IT-
unterstützt zu erstellen, die Datensätze periodisch direkt an die BAV zu 
übermitteln und dort eine Datenbank über die Lenk- und Ruhezeitkont-
rollen aufzubauen. Dabei werde auch das derzeit verwendete Formblatt 
für Straßenkontrollen im Hinblick auf mögliche Vereinfachungen über-
dacht werden.

Kontrolle der Lenk– und Ruhezeiten

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument198 von 320



BMI BMVIT

Bund 2007/4 191

 19.1 Die Mitgliedstaaten hatten der Europäischen Kommission alle zwei Jahre 
einen Bericht über die durchgeführten Kontrollen im Bereich der Lenk– 
und Ruhezeiten nach einem festgelegten Muster vorzulegen. Für Öster-
reich erstellte die BAV die Berichte, wobei sie die Daten aus den Einzel-
berichten der Bundesländer und des BMWA zusammenfasste und um 
die weiteren erforderlichen Angaben ergänzte.

  19.2 Der RH stellte die Anzahl der durch Kontrollen von Lenk– und Ruhe-
zeiten erfassten Arbeitstage der — auf Grundlage der von der Rege-
lung erfassten österreichischen Fahrzeuge errechneten — Gesamtzahl 
der im jeweiligen Jahr von den Fahrern geleisteten Arbeitstage gegen-
über. Dies ergab für den Zeitraum 2001/2002 eine Gesamtkontrollquote 
für den Güter– und Personenverkehr von 1,95 % der Arbeitstage, für 
2003 von 1,97 % und für 2004 von 1,94 %.

Die Werte, bezogen auf die von der Exekutive durchgeführten Straßen-
kontrollen, betrugen 1,47 % bzw. 1,43 % und 1,35 %. Die Kontrollquo-
ten für den Bereich des Güterverkehrs lagen tendenziell etwas höher.

Kontrolldichte und 
Kontrollergebnisse

Kontrolle der Lenk– und Ruhezeiten Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Jahresdurchschnitt
2001/2002

Jahreswerte
2003

Jahreswerte
2004

Fahrerkontrollen Straße 103.536 103.272 100.265
Fahrerkontrollen Unternehmungen 8.352 8.210 8.978
Gesamtzahl Fahrerkontrollen 111.888 111.482 109.243

überprüfte Arbeitstage Straße 323.724 331.370 317.859
überprüfte Arbeitstage Unternehmungen 103.387 124.778 136.399
Gesamtzahl überprüfte Arbeitstage 427.111 456.148 454.258

Verstöße Lenkzeiten 7.771 8.286 7.247
Verstöße Unterbrechungen 8.232 9.082 8.777
Verstöße Ruhezeiten 7.574 7.512 5.933
Gesamtzahl der Verstöße 23.577 24.880 21.957

Verstöße in % der Fahrerkontrollen 21,07 % 22,32 % 20,10 %
Verstöße in % der überprüften Arbeitstage 5,52 % 5,45 % 4,83 %
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Die EU verpfl ichtete die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie Nr. 599/1988 
zur Durchführung von Kontrollen im Ausmaß von mindestens 1 % der 
Arbeitstage. Nach den erfassten Daten erfüllte Österreich diese Min-
destkontrollquote mit regelmäßig rd. 2 % deutlich, wobei die tatsäch-
liche Kontrolldichte nach Einschätzung des RH höher lag.

Gemäß den im letzten Gesamtbericht der Europäischen Kommission 
aus dem Jahr 2004 (Berichtszeitraum 1999 bis 2000) veröffentlichten 
Zahlen wiesen vier der damals 15 Mitgliedstaaten eine über dem aktuel-
len österreichischen Wert liegende Gesamtkontrollquote auf, wobei diese 
lediglich in Deutschland mit rd. 3,5 % deutlich höher lag.

Nach den vorliegenden — nicht uneingeschränkt aussagekräftigen — 
Daten war der Anteil der Verstöße in den letzten Jahren leicht rück-
läufi g. Im Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die 
Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen empfahl der RH dem 
BMI und dem BMVIT die Steigerung der Kontrolldichte gemäß dem 
Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie; demnach 
soll der durch Kontrollen erfasste Anteil der gesamten Arbeitstage der 
Fahrer auf 3 % erhöht werden.

 19.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sollen die Vorgaben der geplanten Richt-
linie entsprechend umgesetzt werden.

 20.1 Die Aufschlüsselung und Auswertung der Kontrollergebnisse nach Her-
kunft der kontrollierten Fahrzeuge zeigte in den vergangenen Jahren 
für Fahrzeuge aus anderen EU–Mitgliedstaaten einen signifi kant höhe-
ren Anteil an Verstößen als für Fahrzeuge aus Österreich und Drittlän-
dern.

 20.2 Der RH empfahl, die erhobenen Daten — auch auf regionaler Ebene — 
differenziert auszuwerten und die Ergebnisse bei der Durchführung von 
Schwerpunktaktionen und der Erstellung von Vorgaben durch die zustän-
digen Behörden zu berücksichtigen. Die Gesamtergebnisse der letzten 
Jahre legten nahe, verstärkt Fahrzeuge aus anderen EU–Mitgliedstaaten 
zu kontrollieren. Vorab wären zuverlässige Grundlagen für zielgerich-
tete Entscheidungen durch eine verbesserte statistische Datenerfassung 
zu schaffen.

Ergebnisse der
Kontrollen nach
Herkunftsländern

Kontrolle der Lenk– und Ruhezeiten
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 21.1 Die Verkehrsabteilungen der Exekutive verfügten über technische Sys-
teme zur automationsunterstützten Auswertung der Lenk– und Ruhe-
zeiten sowie der Anzeigenerstellung. Durch Sichtkontrollen der Dia-
grammscheiben konnten Auswertungen ohne technische Hilfsmittel von 
allen Exekutivbeamten vorgenommen werden.

Die derzeit verwendeten analogen Kontrollgeräte (Fahrtenschreiber) sol-
len künftig sukzessive durch digitale Kontrollgeräte (digitaler Tachograf) 
abgelöst werden. Bei Verwendung dieses Systems können Lenk– und 
Ruhezeiten nur mehr mit geeigneter technischer Ausrüstung ausge-
wertet werden. Auch die Feststellung der aktuell gefahrenen Geschwin-
digkeit zur Beweissicherung bei Verkehrsunfällen wird nur mit ent-
sprechenden digitalen Auswertungsgeräten möglich sein.

 21.2 Der RH empfahl dem BMI, zur Gewährleistung einer fl ächendeckenden 
Kontrolle des LKW–Verkehrs rechtzeitig eine ausreichende Anzahl an 
digitalen Auswertungsgeräten bereitzustellen. Ein Schulungskonzept 
sollte sicherstellen, dass alle Exekutivbeamten grundlegende Kennt-
nisse und die besonders mit Verkehrskontrollen befassten Beamten 
eine umfassende Schulung des digitalen Kontrollsystems erhalten.

 21.3 Laut Stellungnahme des BMI sei die technische Ausstattung bereits adap-
tiert worden und werde rechtzeitig in ausreichender Menge vorhanden 
sein. Ein Ausbildungspaket, das die Schulung von Trainern als Multipli-
katoren und ein Schulungsprogramm beinhalte, sei angekauft worden. 
Ausbildungsturnusse seien bereits im Laufen. Im Hinblick auf die Ver-
schiebung des Inkrafttretens der EG-Verordnung über das digitale Kont-
rollgerät auf Mai 2006 sah das BMI keinen Zeitverzug betreffend Schu-
lung und Ausbildung gegeben.

 22.1 Der § 100 Abs. 10 der Straßenverkehrsordnung 1960 regelt eine Straf-
geldwidmung in der Höhe von 20 % der Strafgelder aus jenen Ver-
waltungsübertretungen, die von Organen der Bundespolizei wahrge-
nommen werden. Diese Mittel fl ießen dem BMI zur Abdeckung des 
Personal– und Sachaufwands sowie zur Beschaffung und Erhaltung 
von Einrichtungen im Rahmen der Verkehrsüberwachung zu.

Dagegen enthalten die kraftfahrrechtlichen Materiengesetze hinsicht-
lich der Strafgeldwidmung keine vergleichbaren Bestimmungen. Die 
subsidiäre Regelung des § 15 des Verwaltungsstrafgesetzes sieht bei 
kraftfahrrechtlichen Materiengesetzen Folgendes vor: Geldstrafen sowie 
der Erlös verfallener Sachen fl ießen dem Land für Zwecke der Sozial-
hilfe zu; bestehen aber Sozialhilfeverbände, fl ießen sie dem Sozialhil-
feverband, in dessen Gebiet die Strafe verhängt wurde, zu.

Digitale
Kontrollgeräte

Strafgeldwidmung

Kontrolle der Lenk– und Ruhezeiten Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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Wird ein Bundesgesetz im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
vollzogen, fl ießen die Geldstrafen dem Bund zu.

Das BMI stellte wegen der knappen Personalressourcen Überlegungen 
in Richtung Selbstfi nanzierung des Personaleinsatzes auf den VKP an 
und schlug den Ländern vor, durch eine Änderung der Kraftfahrge-
setze eine fi nanzielle Deckung für den Einsatz von Exekutivbeamten 
auf VKP im hochrangigen Straßennetz herbeizuführen.

Die Landeshauptleutekonferenz vom 25. Mai 2005 stimmte entsprechen-
den Änderungen der kraftfahrrechtlichen Gesetze unter bestimmten 
Voraussetzungen, insbesondere der Einschränkung auf neu zu errich-
tende VKP, zu.

 22.2 Eine Strafgeldwidmung in den kraftfahrrechtlichen Materiengesetzen 
würde eine deutliche Verstärkung der LKW–Kontrollen durch zusätz-
liche Exekutivbeamte im hochrangigen Straßennetz bewirken. Die zu-
sätzlichen Exekutivbeamten könnten auch für die verstärkte Verkehrs-
überwachung im niederrangigen Straßennetz, insbesondere für Kont-
rollen mit den mobilen Prüfzügen der Länder sowie des Bundes, ein-
gesetzt werden.

Der RH empfahl daher dem BMI und dem BMVIT, einvernehmlich 
eine für alle — auch die bereits bestehenden — VKP geltende Rege-
lung der Strafgeldwidmung zu erarbeiten, um eine bessere Auslastung 
der Kontrollplätze unter bundesweit einheitlichen Rahmenbedingun-
gen sicherzustellen. Allerdings wäre darauf Bedacht zu nehmen, dass 
die für Zwecke der Sozialhilfe zur Verfügung stehenden Mittel nicht 
vermindert werden.

 22.3 Laut Mitteilung des BMVIT werde es gemeinsam mit dem BMI einen 
Vorschlag für eine entsprechende Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 
erstellen und in Begutachtung geben. Eine geänderte Strafgeldwidmung 
auch für bereits bestehende VKP müsse aber zwangsläufi g die für Zwecke 
der Sozialhilfe verwendeten Mittel etwas schmälern.

 22.4 Der  RH entgegnete, dass durch die Bereitstellung zusätzlicher Exeku-
tivbeamter für die Verkehrsüberwachung und damit vermehrte Kont-
rollen ein teilweiser Ausgleich des entfallenden Anteils für Sozialhilfe-
zwecke erreicht werden könnte.

Strafgeldwidmung
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 23.1 Die BAV unterstand als Anstalt ohne Rechtspersönlichkeit dem BMVIT. 
Sie war für die Bearbeitung, Lösung und Begutachtung kraftfahr– und 
verkehrstechnischer Fragen, für die Prüfung und Begutachtung von 
Kraftfahrzeugen, Anhängern und Ausrüstungsgegenständen sowie für 
die Prüfung der Ladung dieser Fahrzeuge zuständig.

Tätigkeitsschwerpunkte der BAV waren unter anderem die Kontrolle 
von angehaltenen Fahrzeugen mittels mobiler Fahrzeugprüfsysteme 
(Bundesprüfzüge), die stichprobenartige (ortsfeste) Überprüfung der 
Sicherheit von älteren Fahrzeugen und die Unterstützung der Exeku-
tive bei der Kontrolle von Gefahrguttransporten mittels eines mobilen 
Laboratoriums.

Die Unterwegskontrollen der Prüfzuge beschränkten sich auf die Bun-
desländer Burgenland, Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. 
Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg führten mobile Kontrol-
len mit eigenen Landesprüfzügen durch. 

 23.2 Die BAV trug durch ihre Tätigkeit, insbesondere die Kontrolle der kraft-
fahrtechnischen und gefahrgutrechtlichen Vorschriften, wesentlich zur 
Verkehrssicherheit auf dem österreichischen Straßennetz bei. Der RH 
empfahl, weiterhin bei Kontrollen von LKW in jenen Bundesländern, 
die über keine eigenen Prüfzüge verfügen, mitzuwirken sowie durch 
bundesweit geltende Richtlinien einen einheitlich hohen Standard der 
Kontrollen sicherzustellen.

 24.1 Zur Gewährleistung einer zuverlässigen mittelfristigen Ressourcenpla-
nung erarbeitete die BAV im Jahr 2004 Bund–Länder–Vereinbarungen. 
Diese regelten die Durchführung technischer Fahrzeugkontrollen mit 
einem festgelegten zeitlichen Mindestumfang im jeweiligen Bundes-
land unter Einsatz der Prüfzüge. Zum Zeitpunkt der Gebarungsüber-
prüfung hatte die BAV mit den Ländern Burgenland, Steiermark und 
Tirol jeweils eine Vereinbarung auf fünf Jahre abgeschlossen.

 24.2 Der RH beurteilte den Abschluss von Vereinbarungen zur Koordina-
tion und Durchführung der technischen Unterwegskontrollen positiv, 
weil damit der BAV eine effi ziente längerfristige Ressourcenplanung 
ermöglicht wird. Für die Bundesländer stellten die Vereinbarungen 
die Durchführung eines Mindestmaßes technische Unterwegskontrol-
len für einen längeren Zeitraum sicher. Er empfahl dem BMVIT daher 
den Abschluss von derartigen Vereinbarungen mit allen Bundeslän-
dern, welche die Bundesprüfzüge in Anspruch nehmen.

Aufgaben

Bund–Länder–
Vereinbarungen

Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Bundesanstalt für Verkehr

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 203 von 320



196 Bund 2007/4

 24.3 Laut Mitteilung des BMVIT seien mittlerweile Vereinbarungen im Um-
fang von 370 Einsatztagen mit den Ländern Burgenland, Kärnten, Steier-
mark, Tirol und Vorarlberg abgeschlossen worden.

 25.1 Die BAV verfügte über drei Prüfzüge für die technische Fahrzeugprü-
fung an Ort und Stelle. Sie legte gemeinsam mit den Bundesländern 
den Einsatz der Prüfzüge fest.

Im Jahr 2004 überprüfte die BAV an 311 Einsatztagen 8.143 Fahrzeuge. 
Das zur Verfügung stehende KFZ–Prüfpersonal (Techniker und Sach-
verständige) nahm seit dem Jahr 2000 von 30 Bediensteten konti-
nuierlich auf 16 Bedienstete im Jahr 2005 (Stand 18. Mai) ab.

 25.2 Bei einer optimalen Auslastung der drei Bundesprüfzüge wären jähr-
lich 600 Einsatztage realistisch. Wegen fehlender personeller Ressour-
cen in der BAV standen die Prüfzüge im Jahr 2004 somit nur zu rd. 
50 % im Einsatz. 

Der RH hielt die technischen Unterwegskontrollen durch die BAV für 
ein geeignetes Mittel, um Kontrolldichte und Verkehrssicherheit im 
hoch– und niederrangigen Straßennetz zu erhöhen. Er empfahl daher 
dem BMVIT, auch in Anbetracht der Höhe der Kosten eines Prüfzu-
ges, das Personal für eine optimale Auslastung der Prüfzüge bereit-
zustellen.

 26.3 Das BMVIT teilte mit, dass durch den Einsatz der Prüfzüge der BAV im 
Umfang von 415 Tagen für das Jahr 2006 einerseits der vereinbarungs-
gemäße Einsatz in den Bundesländern realisiert und andererseits ein aus-
reichender operativer Beitrag im Rahmen der Qualitätssicherungsaufga-
ben des BMVIT geleistet werde.

 26.1 Gemäß dem Kraftfahrgesetz 1967 (Besondere Überprüfung) kann die 
Behörde Kraftfahrzeuge und Anhänger, bei denen Bedenken bestehen, 
ob sie sich in verkehrs– und betriebssicherem oder vorschriftsmäßi-
gem Zustand befi nden, überprüfen. Die Exekutive kann eine einge-
hende technische Kontrolle durch die Landesprüfstellen bzw. die BAV 
in Wien durchführen lassen, wenn bei Unterwegskontrollen Beden-
ken über den sicheren Zustand bestehen. Die BAV kontrollierte 2004  
803 LKW; der Anteil an schweren Mängeln betrug 27,9 %.

Auslastung der
Prüfzüge

Ortsfeste Fahrzeug-
überprüfung

Bundesanstalt für Verkehr
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Weiters kann die Behörde alle Fahrzeuge, deren erstmalige Zulassung 
länger als zwölf Jahre zurückliegt, dahingehend überprüfen, ob sie 
den kraftfahrrechtlichen Vorschriften entsprechen. Bis zum Jahr 2004 
führte die BAV allerdings keine Überprüfungen von LKW auf Grund-
lage dieser Bestimmung durch.

 26.2 Ortsfeste Fahrzeugüberprüfungen (Besondere Überprüfung) gemäß dem 
Kraftfahrgesetz 1967 durch die BAV erschienen aufgrund der festge-
stellten hohen Mängelquote zweckmäßig und stellen ein geeignetes 
Mittel dar, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Der RH bemängelte, dass LKW, deren erstmalige Zulassung länger als 
zwölf Jahre zurückliegt, bisher von der BAV generell nicht kontrol-
liert wurden und empfahl dem BMVIT, künftig auch diese Fahrzeug-
kategorien in die Besondere Überprüfung einzubeziehen.

 26.3 Das BMVIT verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass diese Fahrzeuge 
durch die Behörde zur besonderen Prüfung vorzuladen wären. Der Emp-
fehlung des RH wäre insoweit nachgekommen, als mit der örtlich zustän-
digen Behörde, dem Verkehrsamt der Bundespolizeidirektion Wien, eine An-
passung des Ladungsschlüssels (Anteil PKW zu LKW) vereinbart werde.

 27.1 Zusätzlich zu den technischen Unterwegskontrollen mit den drei Prüf-
zügen werden Gefahrguttransporte auf ihre Beförderungssicherheit über-
prüft. Dafür steht den beiden Sachverständigen der BAV ein mobiles 
Chemielabor für die Einstufung von gefährlichen Stoffen im Sinne der 
ADR* zur Verfügung.

*  Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße

Im Jahr 2004 überprüfte die BAV an 152 Einsatztagen 333 Gefahrgut-
transporte. Dabei wurden 103 Mängel festgestellt. Die BAV plante im 
Kontrollmasterplan für 2005 insgesamt 112 Einsatztage für Prüfun-
gen mit dem mobilen Labor ein. Im ersten Halbjahr 2005 waren die 
Chemiker der BAV jedoch nur an 33 Tagen im Einsatz; für das zweite 
Halbjahr 2005 waren lediglich sechs weitere Einsatztage geplant.

 27.2 Der RH bemängelte die Reduktion der Einsatztage des mobilen Labors 
im Jahr 2005 und wies auf die dadurch verursachte ungenügende Nut-
zung der vorhandenen personellen und technischen Ressourcen hin. 
Neben der technischen Unterwegskontrolle stellt die mobile Gefahr-
gutkontrolle einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum 
Umweltschutz dar.

Mobile
Gefahrgutkontrolle

Bundesanstalt für Verkehr Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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Der RH empfahl, künftig die Kontrollen im Gefahrgutsektor — auch auf-
grund der hohen Anzahl der festgestellten Mängel — in den Bundes-
ländern, die über kein eigenes mobiles Labor verfügen, auf den Wert 
des Jahres 2004 anzuheben.

 27.3 Laut Stellungnahme des BMVIT bezögen sich die angeführten Mängel-
zahlen im Wesentlichen auf Beanstandungen formaler Natur oder die Aus-
rüstung. Die Ziehung von Proben durch das mobile Labor sei äußerst ge-
ring.

 27.4 Der RH entgegnete, dass die Beteiligung von Sachverständigen an den 
Gefahrgutkontrollen auf der Straße und die Bereitstellung eines mobi-
len Labors eine maßgebliche fachliche und technische Unterstützung 
für die Exekutivbeamten bewirkten, auf die nicht verzichtet werden 
sollte.

 28.1 Die Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit schweren LKW sowie der 
dabei verletzten und getöteten Personen entwickelte sich wie folgt:

Unfallkosten

Bundesanstalt für Verkehr

* umfasst LKW über 3,5 t und Sattelkraftfahrzeuge

Quelle: Statistik Austria

Unfallgeschehen mit schweren LKW*

in Österreich
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl Unfälle 2.242 2.087 2.106 2.166 2.172 2.040
Verletzte 2.991 2.820 2.874 2.892 2.797 2.762
Getötete 148 124 147 144 149 129

Unfallgeschehen mit schweren LKW*

in Niederösterreich
Anzahl Unfälle 493 450 420 459 447 391
Verletzte 670 631 513 623 574 517
Getötete 49 34 37 37 43 39

Unfallgeschehen mit schweren LKW*

in Tirol
Anzahl Unfälle 236 189 221 239 186 200
Verletzte 313 244 294 341 241 244
Getötete 22 9 16 8 8 9
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Unter Zugrundelegung der Österreichischen Unfallkosten– und Ver-
kehrssicherheitsrechnung Straße (Kostenbasis 1993) errechnen sich für 
das Jahr 2004 die Kosten der Verkehrsunfälle mit schweren LKW und 
Personenschaden in Österreich mit rd. 208,9 Mill. EUR (Niederöster-
reich rd. 43,0 Mill. EUR, Tirol rd. 17,9 Mill. EUR).

Österreich weist im internationalen Vergleich mit 5,4 Unfällen mit Per-
sonenschaden pro 1.000 Einwohner eine hohe Unfallhäufi gkeit auf. 
Laut Verkehrsunfallstatistik waren 2004 die schweren LKW an 5,1 % 
des gesamten Unfallgeschehens im Straßenverkehr beteiligt, bezogen 
auf die Zahl der Getöteten betrug der Anteil allerdings 17,0 %.

 28.2 Unfälle mit schweren LKW haben besonders gravierende Personen– und 
Sachschäden zur Folge. Studien weisen als hauptsächliche Ursachen 
für LKW–Unfälle Fehleinschätzungen, Vigilanz (Ablenkung, Unauf-
merksamkeit, Einschlafen), unvorhergesehenes Verhalten anderer Ver-
kehrsteilnehmer sowie technische Mängel aus.

Auf Grundlage der Österreichischen Unfallkostenrechnung könnte durch 
eine Reduzierung der Anzahl der Unfälle mit schweren LKW und Per-
sonenschaden um 20 % ein Einsparungspotenzial bei den Folgekosten 
von mindestens rd. 42 Mill. EUR (Kostenbasis 1993) jährlich lukriert 
werden.

Im Vergleich zum erzielbaren volkswirtschaftlichen Nutzen erschienen 
dem RH die Mehrkosten für — in angemessenem Ausmaß — verstärkte 
Kontrollmaßnahmen im Bereich des Schwerverkehrs vertretbar. Über-
dies tragen Kontrollen mit dem Ziel der Einhaltung der einschlägigen 
Vorschriften auch zur Schaffung gleicher Wettbewerbsvoraussetzun-
gen im Straßenverkehr bei.

Der RH empfahl daher dem BMI und dem BMVIT, durch ein Bündel 
von Maßnahmen das vorhandene Einsparungspotenzial zu realisieren. 
Dazu gehören beispielsweise die Verstärkung der Kontrolle von Lenk– 
und Ruhezeiten, von technischen Unterwegskontrollen und Gefahrgut-
kontrollen, der Ausbau neuer und die intensivere Nutzung der beste-
henden VKP, die Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit, die 
optimale Koordinierung im Rahmen der LKW–Kontrollplattform sowie 
die Formulierung konkreter Zielvorgaben. 

Unfallkosten Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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 28.3 Laut Stellungnahme des BMI sei die Beurteilung eines kleinen spezifi -
schen Segments der Verkehrskontrolle immer in einer gesamtheitlichen 
Betrachtung zu sehen. Im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus der 
Unfallstatistik sei die Hauptzielrichtung in der Verkehrsüberwachung 
bei der Überwachung des PKW-Verkehrs im niederrangigen Straßen-
netz anzusetzen.

 28.4 Der RH schloss sich der Ansicht des BMI an, dass eine Hauptzielrich-
tung der Verkehrsüberwachung bei der Kontrolle des PKW-Verkehrs 
im niederrangigen Straßennetz anzusetzen sei. Nicht folgen konnte 
der RH allerdings der Einschätzung des BMI, dass die Kontrolle der 
Schwerfahrzeuge ein kleines spezifi sches Segment darstelle.

Er wies neuerlich auf die zumeist besonders schwerwiegenden Folgen 
bei Verkehrsunfällen mit schweren LKW hin und betonte, dass umfas-
sende LKW-Kontrollen auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen und zur Vermeidung von Belastun-
gen für Straßen und Umwelt leisten könnten.

 29 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen:

(1) die Intensivierung der gesamteuropäischen Zusammenarbeit im Be-
reich der Verkehrskontrollen;

(2) die fehlende zentrale Grundausbildung im Bereich der Gefahrgut-
kontrolle;

(3) die verbesserbare zentrale Unterstützung im Bereich der verkehrs– 
und kraftfahrrechtlichen Fortbildung;

(4) die verzögerte Einsatzbereitschaft von Dienstkraftfahrzeugen für 
Schwerverkehr– und Gefahrgutkontrolle wegen fehlender Adaptie-
rung;

(5) die nicht zufrieden stellende Lösung hinsichtlich der Nachsorge-
logistik (Herstellung des rechtmäßigen Zustandes der Fahrzeuge) auf 
den VKP Kundl und Radfeld.

Sonstige
Feststellungen

Unfallkosten
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Einzelfeststellungen

Bundesland Niederösterreich

 30.1 Der VKP Haag war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung die einzige der-
artige Einrichtung auf dem hochrangigen Straßennetz in Niederöster-
reich. Er ging im Mai 2003 in Betrieb und bestand aus den Modulen 1 
und 2 gemäß dem Handbuch der ASFINAG.

Das Land hatte sich verpfl ichtet, 50 % der Errichtungskosten — jedoch 
höchstens 170.000 EUR — des Moduls 2 zu übernehmen. In dem Ver-
trag zwischen der ASFINAG und dem Land Niederösterreich vom Okto-
ber 2003 wurde überdies ein monatlicher Kontrollumfang von durch-
schnittlich 40 Stunden vereinbart.

Aufgrund einer Ende 2003 erstellten Wirkungsanalyse für den VKP Haag 
wurden im Jahr 2005 nach Einigung zwischen der ASFINAG und dem 
Land eine Überdachung des Kontrollbereichs, eine Prüfgrube samt Halle 
sowie zusätzliche Verkehrsfl ächen errichtet. Die Kosten von 600.000 EUR 
trugen die ASFINAG und das Land im Verhältnis 50 : 50; das Land er-
richtete zusätzlich um 160.000 EUR eine Prüfhalle. 

In Niederösterreich bestanden — abgesehen von den Plänen der  ASFINAG 
für die Haupttransitstrecken — keine Absichten zur Errichtung zusätz-
licher VKP. Das Land war vielmehr bemüht, durch einen großräumi-
gen Einsatz der eigenen mobilen Prüfzüge eine möglichst fl ächende-
ckende Kontrolle von Schwerfahrzeugen im gesamten Straßennetz zu 
erreichen.

 30.2 Der RH anerkannte die Erweiterung des VKP Haag, beurteilte jedoch 
das bisher vereinbarte Kontrollausmaß von 40 Stunden monatlich im 
Hinblick auf die hohen Investitionskosten und die nunmehr erheblich 
verbesserten Kontrollbedingungen als zu gering. Er empfahl dem BMI 
und dem Land Niederösterreich, durch verstärkten Personaleinsatz die 
Auslastung des VKP Haag und somit auch die Kontrolldichte deutlich 
zu erhöhen.

Verkehrskontroll-
plätze in Nieder-
österreich

Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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Die mobilen Prüfzüge leisteten einen wesentlichen Beitrag zur lan-
desweiten Kontrolle von Schwerfahrzeugen und somit zur Verkehrs-
sicherheit. Der RH regte dennoch an, Überlegungen für die Errichtung 
permanenter VKP auch für Regionen mit starkem Quell– und Ziel-
verkehrsaufkommen, wie z.B. Schwechat, anzustellen. Dabei wäre für 
jeden Einzelfall die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

 30.3 Laut Stellungnahme der Niederösterreichischen Landesregierung sei die 
Anzahl der Kontrollstunden auf dem VKP Haag bereits in der Vergan-
genheit überschritten worden; der Ausbau des Kontrollplatzes werde 
zu einer weiteren Ausweitung der Kontrolltätigkeit führen.

Permanente VKP böten bei Vorhandensein automatischer Ausleitsysteme 
besondere Vorteile. Ohne automatische Ausleitung stünden hohe Errich-
tungs- und Erhaltungskosten einem sehr hohen Ausleitungsaufwand gegen-
über. Niederösterreich setze deshalb auf die tageweise Anmietung geeig-
neter Werkstätten und die Nutzung mobiler Einheiten.

Im Raum Schwechat sei zwar die Errichtung eines VKP an der in Bau be-
fi ndlichen Wiener Außenring Schnellstraße S1 gegenüber der bisherigen 
Lösung (Anmietung der Prüfhalle eines Betriebes) wirtschaftlich besser 
vertretbar, dieser Standort jedoch im Kontrollplatzkonzept der ASFINAG 
nicht enthalten.

 31.1 Technische Unterwegskontrollen von Schwerfahrzeugen wurden in Nie-
derösterreich grundsätzlich mit einem der drei mobilen Prüfzüge des 
Landes durchgeführt. Die örtliche und zeitliche Festsetzung der Prüf-
zugeinsätze erfolgte auf Basis der monatlichen Landesverkehrsüberwa-
chungspläne durch das Amt der Landesregierung im Einvernehmen mit 
der Verkehrsabteilung des Landesgendarmeriekommandos (ab 1. Juli 2005 
Landespolizeikommando).

Im Straßennetz Niederösterreichs standen insgesamt rd. 30 geeignete 
Örtlichkeiten zur Verfügung, die in unterschiedlicher Häufi gkeit in An-
spruch genommen wurden.

Das Land Niederösterreich erfasste bereits in der Vergangenheit lau-
fend die Ergebnisse der mit den Landesprüfzügen durchgeführten tech-
nischen Unterwegskontrollen. Betreffend der Kontrolle des Güterver-
kehrs errechneten sich folgende Zahlen:

Technische
Unterwegskontrolle

Verkehrskontrollplätze in
Nieder österreich
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 31.2 Die im Rahmen der Prüfzugeinsätze durch die Exekutivbeamten vorse-
lektierten Kraftfahrzeuge wurden grundsätzlich einer vertieften techni-
schen Kontrolle (Prüfstandkontrolle) unterzogen. Der Anteil der festge-
stellten schweren Mängel bzw. von Gefahr im Verzug von regelmäßig 
rd. 50 % bewies die hohe Effi zienz der Prüfstandkontrollen in Nieder-
österreich und rechtfertigte den damit verbundenen Ressourceneinsatz.

Das System der fl ächendeckenden stichprobenartigen technischen Unter-
wegskontrollen auf wechselnden Standorten war nach Ansicht des RH 
den verkehrsmäßigen Gegebenheiten des Landes angepasst und wurde 
durch die Berücksichtigung des unterschiedlichen Verkehrsaufkom-
mens auf zweckmäßige Weise umgesetzt.

Das Ausmaß der durch die Sicherheitsexekutive durchgeführten allge-
meinen Überprüfungen von Schwerfahrzeugen im hochrangigen Stra-
ßennetz erschien allerdings ausbaufähig; dies war auf die geringe Nut-
zung des bestehenden multifunktionalen VKP Haag bzw. den bisher 
unterbliebenen Ausbau weiterer VKP zurückzuführen.

 31.3 Die Niederösterreichische Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme 
darauf hin, dass im Bundesländervergleich der Monate Jänner bis Sep-
tember 2005 das Land Niederösterreich 36 % aller Prüftage und dabei 
49 % aller im Bundesgebiet vorgenommenen technischen Fahrzeugkont-
rollen ausgeführt habe. Trotz dieser für Niederösterreich erfreulichen Zah-
len werde eine weitere Verbesserung der Auslastung der eingesetzten 
Prüfzüge angestrebt.

 

Technische Unterwegskontrolle Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Technische Unterwegskontrolle
Niederösterreich

2000 2001 2002 2003 2004

Anzahl

Einsatztage 289 225 350 317 354

Kontrollierte LKW und Anhänger 5.834 4.779 5.878 6.004 6.757

Schwere Mängel bzw. Gefahr im Verzug 2.904 2.409 2.919 2.961 3.501

Anteil in % der kontrollierten Fahrzeuge 49,78 50,41 49,66 49,32 51,81
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 32.1 Die Anzahl der durchgeführten Gefahrgutkontrollen und die Kontroll-
dichte entwickelten sich in Niederösterreich wie folgt:

Der tatsächliche Personalstand des Fachbereichs Gefahrgut bei der Ver-
kehrsabteilung des Landesgendarmeriekommandos entsprach in den 
vergangenen Jahren im Wesentlichen dem systemisierten Personal-
stand von acht Exekutivbeamten. Mit der Übernahme der sachlichen 
Zuständigkeit für die Gefahrgutkontrolle im Bereich der BPD im Zuge 
der Wachkörperzusammenführung war die Aufstockung des Personal-
standes beim nunmehrigen Landespolizeikommando auf 16 Exekutiv-
beamte vorgesehen.

 32.2 Das Ausmaß der Gefahrgutkontrolle lag in Niederösterreich — bei leicht 
sinkender Tendenz — geringfügig unterhalb des österreichischen Ge-
samtwerts, erfüllte jedoch die Vorgabe der Europäischen Kommission. 
Der RH empfahl, im Hinblick auf das Gefahrenpotenzial die Anzahl 
der Gefahrgutkontrollen deutlich anzuheben, wobei landesweit eine 
Steigerung gegenüber 2004 um rd. 30 % realisierbar erschien.

Gefahrgutkontrolle

Umfang der Gefahrgutkontrollen 2002 2003 2004

Bereich des Landesgendarmeriekommandos 888 879 752
BPD St. Pölten 50 52 54
BPD Schwechat 438 417 447
BPD Wiener Neustadt 25 7 8
Gesamtanzahl der kontrollierten Transporte 1.401 1.355 1.261

Jährliche Gefahrguttransporte, davon wurde
kontrolliert je einer von 553 572 615
damit Häufi gkeit der Straßenkontrollen von 0,18 % 0,17 % 0,16 %
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 33.1 Auf Grundlage der Berichte der Bezirksverwaltungsbehörden errech-
neten sich betreffend die Straßenkontrollen der Lenk– und Ruhezei-
ten im Bundesland Niederösterreich folgende Zahlen:

 33.2 Die Gegenüberstellung mit den Zahlen der Tätigkeitsberichte des Lan-
desgendarmeriekommandos (unter Berücksichtigung der BPD–Berei-
che) zeigte, dass bei sinkender Tendenz regelmäßig rd. 10 % der Fah-
rerkontrollen nicht in der Kontrollstatistik des Landes erfasst waren. 
Im Hinblick auf die Optimierung der Datenqualität empfahl der RH, 
auf eine weitere Steigerung der Meldedisziplin zu dringen.

Da die Auswertungen der Bezirksverwaltungsbehörden überwiegend 
keine bzw. keine schlüssige Zuordnung der Daten zu den Bereichen 
Güter– bzw. Personenverkehr enthielten, regte er weiters an, im Hin-
blick auf die Erhöhung der Aussagekraft der Kontrollberichte auf eine 
sorgfältigere Auswertung hinzuwirken.

Die Kontrolldichte — bezogen auf den betroffenen Fahrzeugbestand 
des Landes — lag zwar regelmäßig über dem Bundesdurchschnitt der 
Straßenkontrollen, eine Erhöhung sollte dennoch angestrebt werden.

 33.3 Laut Mitteilung der Niederösterreichischen Landesregierung sei mit 4. Jän-
ner 2006 ein Erlass an die Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespo-
lizeidirektionen ergangen, der eine schlüssige Zuordnung der Daten über 
die Straßenkontrollen in Niederösterreich erwarten lasse.

Kontrolle der 
Lenk– und
Ruhezeiten

Kontrolle der Schwerfahrzeuge

2000 2001 2002 2003 2004

Anzahl Fahrerkontrollen Straße 28.620 28.949 27.179 25.714 30.387
überprüfte Arbeitstage Straße 77.949 82.078 83.280 74.790 94.417

Verstöße Lenkzeiten 959 903 1.239 967 1.181
Verstöße Unterbrechungen 1.418 1.303 1.821 1.462 1.671
Verstöße Ruhezeiten 976 1.088 1.539 1.357 1.251
Gesamtzahl der Verstöße 3.353 3.294 4.599 3.786 4.103

Verstöße in % der Fahrerkontrollen 11,72 % 11,38 % 16,92 % 14,72 % 13,50 %
Verstöße in % der überprüften Arbeitstage 4,30 % 4,01 % 5,52 % 5,06 % 4,35 %
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Bundesland Tirol

 34.1 Im Bereich des Bundeslandes Tirol waren mit den VKP Kundl, Radfeld 
und dem in Planung befi ndlichen VKP Brenner Ost drei Kontrollplätze 
im hochrangigen Straßennetz vorhanden.

(1) Der Entschluss zum Bau des VKP Kundl erfolgte bereits 1996. Der 
fi nanzielle Aufwand für das Land wurde auf rd. 1,16 Mill. EUR und der 
für den Betrieb erforderliche Personalaufwand auf ca. 15 bis 20 Exeku-
tivbedienstete sowie fünf bis zehn Landesbedienstete geschätzt. Nach 
diversen Verzögerungen ging der VKP im Juli 2000 in Vollbetrieb.

Der VKP Kundl bestand aus den Modulen 1 und 2 laut Handbuch der 
ASFINAG; infolge der in Aussicht genommenen Übersiedlung auf den 
VKP Radfeld waren die meisten Anlagen jedoch nur einfach ausge-
führt. Der Personalbedarf wurde vom damaligen Landesgendarmerie-
kommando für Tirol für eine tägliche 16–stündige Präsenz (an Sams-
tagen, Sonn– und Feiertagen acht Stunden) mit sieben Bediensteten 
beziffert.

Aufgrund zahlreicher Mängel an den provisorischen Anlagen und des 
unerwartet hohen Arbeitsanfalls stellten die damalige Österreichische 
Autobahnen und Schnellstraßen Aktiengesellschaft und das Land Tirol 
2001 Mittel zur Sanierung und Erweiterung des VKP Kundl zur Verfü-
gung. Die Wiederinbetriebnahme erfolgte im Oktober 2001. Der Betrieb 
erforderte nunmehr 16 Exekutivbedienstete.

(2) Der VKP Radfeld umfasste die Module 1 und 2 sowie ein vom Land 
Tirol errichtetes Bürogebäude im Ausmaß von ca. 700 m2; der Landes-
anteil an den Gesamtkosten von rd. 820.000 EUR betrug 740.000 EUR. 
Die Landesregierung beschloss im Februar 2004 die Bereitstellung von 
insgesamt 2,32 Mill. EUR für den VKP.

Der VKP Radfeld wurde im April 2005 eröffnet. Er umfasst Verkehrs-
fl ächen von 16.000 m2, ein Flugdach von 1.700 m2 und Abstellmög-
lichkeiten für 35 Sattel– und Lastzüge. Die Gesamterrichtungskosten 
betrugen rd. 4,56 Mill. EUR. Die Exekutive nutzte die VKP Radfeld und 
Kundl nunmehr wechselweise im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den personellen Ressourcen zur Vornahme von Kontrollen.

Verkehrskontroll-
plätze in Tirol
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(3) Bei dem VKP Brenner Ost handelte es sich um eine Fläche der ehe-
maligen Grenzkontrollstelle Brennerpass. Er war laut den Konzepten 
der ASFINAG und des Landes als „Kontrollplatz light“ vorgesehen, der 
die Tätigkeiten der VKP Kundl und Radfeld unterstützen soll. Zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung waren jedoch trotz wiederholter Bemühun-
gen des Landes noch keine konkreten Schritte zur Realisierung dieses 
VKP durch die ASFINAG gesetzt worden.

(4) Die Tiroler Landesregierung beschloss im Juli 2003 ein LKW–Kont-
rollstellenkonzept mit Prioritätenreihung, das neben den VKP im hoch-
rangigen Straßennetz auch die Errichtung von Kontrollstellen an Bun-
desstraßen vorsah.* Bei den in Frage kommenden Örtlichkeiten und 
Flächen handelt es sich um ehemalige Zollkontrollstellen an der Staats-
grenze. Die höchste Priorität kam laut dem Konzept dem VKP Radfeld 
zu, danach folgen die VKP Brenner Ost, Musau, Nauders, die Baustufe 3 
des VKP Kundl und der VKP Söll.

*  VKP Söll B 178 Loferer Straße (beide Fahrtrichtungen), VKP Musau B 179 Fern-
pass Straße im Bezirk Reutte (Fahrtrichtung Süden), VKP Nauders B 180 Reschen 
Straße (Fahrtrichtung Norden) und VKP Leisach bei Lienz B 100 Drautal Straße 
(beide Fahrtrichtungen)

Als bundesweit erster permanenter Kontrollplatz an einer Bundesstraße 
wurde im März 2005 der VKP Musau in Betrieb genommen. Die Errich-
tungskosten von rd. 1,5 Mill. EUR trug zur Gänze das Land Tirol. Die 
Vornahme von Kontrollen erfolgt durch Bedienstete des Bezirkspoli-
zeikommandos Reutte. 

 34.2 Der RH beurteilte die Aktivitäten des Landes Tirol im Hinblick auf eine 
umfassende Kontrolle des Schwerverkehrs positiv, weil die vorhande-
nen VKP eine hohe Kontrolldichte ermöglichen. Mit dem Tiroler LKW–
Kontrollstellenkonzept wurde die Grundlage für eine fl ächendeckende 
Kontrolle geschaffen. Der RH empfahl daher eine ehest mögliche 
Umsetzung der noch offenen Vorhaben.

 34.3 Laut Mitteilung der Tiroler Landesregierung sei mittlerweile die Errichtung 
des VKP Nauders bereits beschlossen und durch den Tiroler Landtag im 
November 2005 genehmigt worden. Die Anregung des RH, die noch offenen 
Vorhaben ehestmöglich zu verwirklichen, werde weiter verfolgt.

Verkehrskontrollplätze in Tirol Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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 35.1 Das Bundesland Tirol verfügte über keinen eigenen mobilen Prüfzug. 
Technische Unterwegskontrollen wurden im Rahmen gemeinsamer 
 Einsätze der Verkehrsabteilung des Landesgendarmeriekommandos (ab 
1. Juli 2005 Landespolizeikommando) mit einem kraftfahrtechnischen 
Sachverständigen des Amtes der Landesregierung (zehn bis zwölf Ein-
sätze im Monat) sowie durch einen der mobilen Prüfzüge der BAV 
durchgeführt. 

Im Jahr 2004 wurden im Rahmen des Einsatzes der Bundesprüfzüge 
in Tirol an 34 Einsatztagen 1.128 Fahrzeuge — davon 301 auf dem Prüf-
stand — überprüft. Die von Landessachverständigen vorgenommenen 
technischen Unterwegskontrollen wurden erst ab November 2004 erfasst 
und ausgewertet, der Monatsschnitt lag bei rd. 150 LKW und Anhän-
gern.

 35.2 Das Ausmaß der vertieften technischen Unterwegskontrollen des Schwer-
verkehrs — insbesondere bezogen auf Prüfstandkontrollen — war in Tirol 
im bundesweiten Vergleich gering. Das Land Tirol strebte demgegen-
über eine hohe Dichte weniger zeitaufwendiger LKW–Kontrollen durch 
die Exekutive (z.B. Gesamtgewicht, Achslasten oder Höhe) auf ausge-
wählten, intensiv genutzten Kontrollplätzen an.

Der RH beurteilte dieses Konzept aufgrund der regionalen Verkehrssitu-
ation (starker Transitverkehr und hohe Belastung durch Konzentration 
des Schwerverkehrs auf wenigen Verkehrswegen) als den besonderen 
lokalen Bedürfnissen angepasst. Im Hinblick auf das geringe Ausmaß 
der vertieften Kontrollen regte er an, die kraftfahrtechnischen Sach-
verständigen des Landes verstärkt einzusetzen und die Möglichkeit der 
Einbindung von Prüfzügen der BAV stärker zu nutzen.

 35.3 Laut Stellungnahme der Tiroler Landesregierung sei die Empfehlung des 
RH, landeseigene kraftfahrtechnische Amtssachverständige verstärkt bei 
technischen Unterwegskontrollen einzusetzen, nachvollziehbar, stoße aber 
an kapazitätsmäßige Grenzen. Die Zahl der vereinbarten Einsätze der 
Bundesprüfzüge in Tirol für 2006 sei gegenüber 2005 erheblich erhöht 
worden. Eine weitere — entgeltliche — Ausweitung der Prüfzugeinsätze 
werde erwogen. Das Land Tirol leiste somit auch einen nicht unwesent-
lichen Beitrag zur möglichst hohen Auslastung der in Österreich vor-
handenen Prüfzüge.

Technische
Unterwegskontrolle
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Die Häufi gkeit schwerer technischer Mängel bzw. Gefahr im Verzug sei 
bei den im hochrangigen Tiroler Straßennetz fahrenden Schwerfahrzeugen 
vergleichsweise niedrig, was insbesondere auf die Beharrlichkeit der Kontrol-
len in den letzten Jahren und die damit erzwungene Verjüngung des Fuhr-
parks in der Transportwirtschaft zurückzuführen sei. Demgegen über träten 
überladene Schwerfahrzeuge in wesentlich größerer Anzahl auf.

 36.1 Die Anzahl der durchgeführten Gefahrgutkontrollen und die Kontroll-
dichte entwickelten sich in Tirol wie folgt:

Der Personalstand des Fachbereichs Gefahrgut der Verkehrsabteilung 
des Landesgendarmeriekommandos sank zwischen 2001 und 2005 (jeweils 
zum 1. Jänner) kontinuierlich von sieben auf vier Beamte. Im Zuge der 
mit der Wachkörperzusammenführung verbundenen Übernahme der 
sachlichen Zuständigkeit auf dem Gebiet der BPD Innsbruck wurde 
der Personalstand des Fachbereichs beim nunmehrigen Landespolizei-
kommando mit 1. Juni 2005 auf acht erhöht.

 36.2 Die Kontrolldichte bei Gefahrguttransporten lag zwar regelmäßig über 
dem von der Europäischen Kommission empfohlenen Mindestwert, 
sank allerdings in den letzten Jahren deutlich und fi el 2004 unter den 
österreichischen Durchschnitt. Der RH empfahl, die Zahl der Gefahr-
gutkontrollen auf der Straße zumindest wieder auf das Niveau von 
2002 anzuheben, was einer Steigerung gegenüber 2004 von rd. 50 % 
entspräche. Die personellen und fachlichen Ressourcen dafür wären 
nach der Personalaufstockung vorhanden.

 36.3 Die Tiroler Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 
auch möglichst viele potenzielle Gefahrguttransporte im Hinblick auf eine 
etwaige Nichtkennzeichnung kontrolliert würden. Dies führe zwangsläu-
fi g zu einer großen Anzahl ergebnisloser Kontrollen. Es schiene ihr daher 
zweckmäßig, alle von einem Spezialisten durchgeführten Gefahrgutkont-
rollen als solche zu bewerten und in der Statistik zu berücksichtigen.

Gefahrgutkontrolle

Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Umfang der Gefahrgutkontrollen 2002 2003 2004

Bereich des Landesgendarmeriekommandos 573 440 388
BPD Innsbruck 154 136 91

Gesamtanzahl der kontrollierten Transporte 727 576 479

Jährliche Gefahrguttransporte, davon wurde
kontrolliert je einer von 400 505 607
damit Häufi gkeit der Straßenkontrollen von 0,25 % 0,20 % 0,16 %
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 37.1 Auf Grundlage der Berichte der Bezirksverwaltungsbehörden errech-
neten sich betreffend die Straßenkontrollen der Lenk– und Ruhezeiten 
in Tirol folgende Zahlen:

Jeweils rd. 95 % der erfassten Kontrollen betrafen den Güterverkehr. 
Der Anteil der Verstöße war in diesem Bereich geringfügig höher als 
im Personenverkehr.

 37.2 Die Gegenüberstellung mit den Zahlen der Tätigkeitsberichte des Lan-
desgendarmeriekommandos (unter Berücksichtigung der BPD Inns-
bruck) ergab, dass regelmäßig nur rd. 25 % der Fahrerkontrollen in der 
Kontrollstatistik des Landes erfasst waren. Nach Ansicht des RH erklärte 
sich auch der errechnete hohe Prozentsatz an Verstößen aus der unter-
bliebenen statistischen Erfassung von Kontrollen ohne Mängelfeststel-
lungen. Die tatsächliche Mängelquote dürfte nicht wesentlich vom öster-
reichischen Durchschnitt abweichen.

Die auf Grundlage der Kontrollstatistik des Landes errechnete Kont-
rolldichte entsprach etwa dem Bundesdurchschnitt bei den Straßen-
kontrollen. Das aus den Tätigkeitsberichten der Exekutive ableitbare 
tatsächliche Ausmaß war allerdings beträchtlich höher. Der RH beur-
teilte die hohe Kontrolldichte betreffend Lenk– und Ruhezeiten posi-
tiv und führte diese insbesondere auf die intensive Nutzung der VKP 
durch die Exekutive zurück.

Kontrolle der 
Lenk– und
Ruhezeiten

2000 2001 2002 2003 2004

Anzahl Fahrerkontrollen Straße 5.966 6.345 6.896 8.591 9.747
überprüfte Arbeitstage Straße 15.656 16.801 23.061 25.706 29.666

Verstöße Lenkzeiten 1.437 1.088 1.582 1.459 1.222
Verstöße Unterbrechungen 830 662 1.167 1.512 1.309
Verstöße Ruhezeiten 1.180 676 1.024 1.200 1.215
Gesamtzahl der Verstöße 3.447 2.426 3.773 4.171 3.746

Verstöße in % der Fahrerkontrollen 57,78 % 38,23 % 54,71 % 48,55 % 38,43 %
Verstöße in % der überprüften Arbeitstage 22,02 % 14,44 % 16,36 % 16,23 % 12,63 %
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Der RH empfahl, die Daten über die durchgeführten Kontrollen voll-
ständig zu erfassen; damit wäre es möglich, Aussagen über die Kont-
rolldichte und das Ausmaß der Verstöße zu erhalten und die Daten 
zur Steuerung der Überwachungstätigkeit zielgerichtet auswerten und 
vergleichen zu können. Er verwies dabei auch auf seine im Rahmen 
der grundsätzlichen Feststellungen bei der Kontrolle der Lenk– und 
Ruhezeiten gegebene Empfehlung hinsichtlich der Vereinfachung der 
Datenerfassung bei Kontrollen ohne festgestellte Verstöße.

 37.3 Die Tiroler Landesregierung schloss sich der Argumentation des RH grund-
sätzlich an, vermerkte jedoch, dass eine ordnungsgemäße und vollständige 
Datenerfassung nicht zu Lasten der faktischen Kontrolldichte gehen dürfe.

Insbesondere auf den VKP Radfeld, Kundl und Brenner werde eine Viel-
zahl von Schwerfahrzeugen praktisch im Akkord kontrolliert. Dies sei nur 
möglich, weil mängelfreie Fahrzeuge rasch abgewickelt und Kontrollspur 
bzw. Kontrollstellenbereich unverzüglich freigegeben werden. Die Tiroler 
Landesregierung werde jedoch die Zweckmäßigkeit eines vereinfachten 
Meldeverfahrens sorgfältig prüfen und eine Lösung im Rahmen der  LKW–
Plattform forcieren.

 38 Zusammenfassend empfahl der RH

dem BMI und dem BMVIT:

(1) Es sollte ein Bündel von Maßnahmen im Bereich der Kontrolle von 
Schwerfahrzeugen gesetzt werden, um das angestrebte Reduktions-
ziel bei Unfällen mit schweren LKW und Personenschaden realisie-
ren zu können. Dazu gehören beispielsweise die Festlegung konkre-
ter Ziele, die Verstärkung der Kontrolle von Lenk– und Ruhezeiten, 
von technischen Unterwegskontrollen und Gefahrgutkontrollen sowie 
der Ausbau und die intensivere Nutzung der Verkehrskontrollplätze.

(2) Es wäre ein bundesweites Konzept zur Kontrolle des Schwerver-
kehrs zu erstellen, mit dem Art und genaue Defi nitionen sowie ver-
bindliche Vorgaben für die Anzahl der in den Ländern durchzufüh-
renden Kontrollen in verbindlicher Form festgelegt werden.

(3) Aufgrund der Häufi gkeit der technischen Mängel bei den über-
prüften LKW sollte durch Intensivierung der Zusammenarbeit im Rah-
men der LKW–Kontrollplattform die Effi zienz und Dichte der Kont-
rolle von Schwerfahrzeugen weiter erhöht werden.

Schluss-
bemerkungen

Kontrolle der Lenk– und
Ruhezeiten 

Kontrolle der Schwerfahrzeuge
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(4) Es wäre darauf hinzuwirken, dass die Datenerfassungen und –aus-
wertungen hinsichtlich der Kontrolle von Lenk– und Ruhezeiten ein-
heitlich und vollständig erfolgen, um damit verlässliche Grundlagen 
für die Planung und Durchführung effi zienter Kontrollen auf allen 
Ebenen zu gewinnen.

(5) Eine Steigerung der Kontrolldichte von Lenk– und Ruhezeiten auf 
3 % der gesamten Arbeitstage der Fahrer sollte angestrebt werden.

(6) Es wäre eine einheitliche Regelung der Strafgeldwidmung in den 
kraftfahrrechtlichen Materiengesetzen anzustreben, um durch den 
Einsatz zusätzlicher Exekutivbeamter eine bessere Auslastung der 
Verkehrskontrollplätze sicherzustellen.

dem BMVIT:

(7) Auf die Erarbeitung einheitlicher, quantifi zierter Ziele hinsicht-
lich der Kontrolle des Schwerverkehrs innerhalb der Europäischen 
Union wäre hinzuwirken.

(8) Die geplanten bzw. in Konzeption befi ndlichen Verkehrskontroll-
plätze wären möglichst rasch fertig zu stellen und bei der Standort-
wahl neben dem Transitverkehr auch der örtliche Quell– und Ziel-
verkehr zu berücksichtigen.

(9) Es sollten klare Defi nitionen der statistisch zu erfassenden tech-
nischen Unterwegskontrollen, der jeweiligen Meldeverantwortlichen 
und der Meldeabläufe erfolgen.

(10) Für die Bundesanstalt für Verkehr sollte auf den Abschluss von 
Vereinbarungen mit allen Bundesländern, welche die Bundesprüf-
züge in Anspruch nehmen, hingewirkt werden.

(11) In die ortsfesten Fahrzeugüberprüfungen gemäß dem Kraftfahr-
gesetz 1967 (Besondere Überprüfung) wären künftig auch LKW, deren 
erstmalige Zulassung länger als zwölf Jahre zurückliegt, einzube-
ziehen.

(12) Für eine optimale Auslastung der mobilen Prüfzüge der Bun-
desanstalt für Verkehr wäre das erforderliche Personal bereitzu-
stellen.

Schluss bemerkungen
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dem BMI:

(13) Art und Umfang der im Zuständigkeitsbereich der Landespoli-
zeikommanden durchzuführenden Kontrollen wären in Form von 
Ziel– und Leistungsvereinbarungen festzulegen.

(14) Im Hinblick auf die Einführung der digitalen Fahrtenschreiber 
wären die zur Durchführung von Kontrollen erforderlichen digita-
len Auswertungsgeräte rechtzeitig und in ausreichender Menge zur 
Verfügung zu stellen. Die damit befassten Exekutivbeamten wären 
im Gebrauch dieser Geräte umfassend zu schulen.

dem BMI und den Bundesländern Niederösterreich und Tirol:

(15) Das Ausmaß der Kontrolle von Gefahrguttransporten wäre bun-
desweit deutlich zu erhöhen, wobei für Niederösterreich eine Stei-
gerung gegenüber 2004 um 30 % und für Tirol um 50 % realisier-
bar erscheint.

dem BMI und dem Bundesland Niederösterreich:

(16) Durch verstärkten Personaleinsatz wäre die Auslastung des Ver-
kehrskontrollplatzes Haag deutlich zu erhöhen.

dem Bundesland Niederösterreich:

(17) Es sollten Überlegungen für die Errichtung permanenter Ver-
kehrskontrollplätze auch für Regionen mit starkem Quell– und Ziel-
verkehrsaufkommen, wie z.B. Schwechat, angestellt werden; dabei 
wäre für jeden Einzelfall die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

dem Bundesland Tirol:

(18) Die noch offenen Vorhaben des Tiroler Kontrollstellenkonzepts 
wären ehestmöglich umzusetzen.

(19) Im Hinblick auf das geringe Ausmaß der vertieften Kontrollen 
sollten die kraftfahrtechnischen Sachverständigen des Landes ver-
stärkt eingesetzt und die Möglichkeit der Einbindung von Prüfzü-
gen der Bundesanstalt für Verkehr stärker genutzt werden.

Schluss bemerkungen Kontrolle der Schwerfahrzeuge

Bund 2007/4 213

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 221 von 320



214 Bund 2007/4

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument222 von 320



BMGF BMSG

Bund 2007/4 215

Kurzfassung

Wirkungsbereich der Bundesministerien für
Gesundheit und Frauen
soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz

Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger: Projekt Chipkarte 
(e–card)

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
hat gemeinsam mit der Sozialversicherungs–Chipkarten Betriebs– 
und Errichtungsgesellschaft m.b.H. die e–card mit Ende 2005 fl ä-
chendeckend eingeführt. Diese Voraussetzung wurde durch teure 
Eigenentwicklungen von IT–Endgeräten, durch zusätzliche Zahlun-
gen an die niedergelassenen Vertragsärzte und ohne Durchfüh-
rung von Ausschreibungen nach dem Bundesvergabegesetz 2002 
geschaffen.

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
(Hauptverband) bezifferte im Jahr 2004 die voraussichtlichen Kos-
ten für das Projekt e–card mit rd. 117 Mill. EUR. Nach Ansicht des 
RH werden die gesamten, dem Projekt zuzuordnenden Kosten rd. 
130 Mill. EUR betragen (Stand: Mai 2005).

Die Fortführung von Projekten durch die Sozialversicherungs–Chip-
karten Betriebs– und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SV–ChipBE) 
erfolgte ohne entsprechende Beschlüsse des Hauptverbandes.

Der Hauptverband ging zur Erzielung eines Vertragsabschlusses mit 
der Österreichischen Ärztekammer höhere Zahlungsverpfl ichtungen 
als notwendig ein. Erst die zusätzlichen Zahlungen von Betriebskos-
tenzuschüssen des Hauptverbandes an die niedergelassenen Ärzte 
ermöglichten den seit fünf Jahren in Verhandlung stehenden Ver-
tragsabschluss mit der Österreichischen Ärztekammer.
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Der RH äußerte bereits in seinem Vorbericht, Reihe Bund 2005/8, 
S. 53 f., Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer eigenen Entwicklung der 
bei den Sozialversicherungspartnern aufgestellten Endgeräte durch die 
Forschungsgruppe Research Industrial Software Engineering (RISE). 
Nunmehr ermittelte er um rd. 2,3 Mill. EUR höhere Kosten für diese 
Eigenentwicklungen.

Die Lieferung der Endgeräte sowie die im Rahmen der Peering Point 
Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen des Providers A erfolgten 
ohne Durchführung einer Ausschreibung nach dem Bundesverga-
begesetz 2002.

Durch die Bestellung des für IT–Angelegenheiten im Hauptver-
band zuständigen Generaldirektor–Stellvertreters zum technischen 
Geschäftsführer der SV–ChipBE waren Kompetenzkonfl ikte nicht 
auszuschließen.

Die nicht notwendige Parallelstruktur (Gesamtprojektkoordinator 
und Gesamtprojektleiter) in der Führungsebene der SV–ChipBE ver-
ursachte zwischen August 2004 und April 2005 Mehrkosten von 
zumindest 350.000 EUR.

Im Jänner 2006 traten neue Verdachtsmomente hinsichtlich unzu-
lässiger Preisverhandlungen des Verbandsmanagements des Haupt-
verbandes und des BMGF mit einem Bieter in der Endphase des im 
Jahr 2003 abgeschlossenen Verhandlungsverfahrens des Teilpro-
jekts 1 zum Projekt e–card zu Tage.

Des Weiteren schienen dem RH unterschiedliche Darstellungen von 
Honorarabrechnungen zwischen dem Hauptverband bzw. der SV–
ChipBE und einem Programmdirektor aufklärungsbedürftig.

Der RH nahm dies zum Anlass und richtete im Februar 2006 ergän-
zende Fragen an das Verbandsmanagement des Hauptverbandes. 
Diese wurden wie folgt beantwortet:

Der Hauptverband bestätigte Gespräche am 11. Dezember 2003 mit 
dem letztlich im Ausschreibungsverfahren verbliebenen Bieter. Sei-
ner Ansicht nach war die Anfertigung eines Protokolls nicht not-
wendig, weil in diesen Gesprächen kein verbindliches Verhandlungs-
ergebnis erzielt wurde.

Kurzfassung
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Dazu vertrat der RH die Ansicht, dass gerade diese Phase des Ver-
handlungsverfahrens nachvollziehbar dokumentiert hätte werden 
sollen, zumal die vorangegangenen Verhandlungsschritte nach Aus-
sagen des Hauptverbandes selbst umfangreich protokolliert wur-
den.

Hinsichtlich der Honorarabrechnungen ergaben die klärenden Gesprä-
che, dass der Programmdirektor die vom RH im Vorbericht, Reihe 
Bund 2005/8 S. 43, angeführten 47.600 EUR (netto) zuzüglich einer 
bislang noch immer strittigen Akonto–Zahlung von 63.360 EUR und 
somit 120.480 EUR (brutto) erhalten hatte. Der RH nahm deshalb nur 
die außer Streit gestellten Honorarabrechnungen von 47.600 EUR 
in seinem Vorbericht auf.

Kurzfassung Projekt Chipkarte (e–card)
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Die bisher vom RH durchgeführten Gebarungsüberprüfungen des Pro-
jekts e–card führten zu folgenden Ergebnissen:

Zusammenfassende 
Feststellungen über 
die drei Berichte

e–card I (Reihe Bund 2004/4) e–card II (Reihe Bund 2005/8) e–card III (Reihe Bund 2006/5)
Überprüfungszeitraum  Überprüfungszeitraum Überprüfungszeitraum
Dezember 1997 bis März 2003 April 2003 bis Mai 2004;  Juni 2004 bis Mai 2005; 
 Ersuchensprüfung Ersuchensprüfung

 INHALTE

gesetzliche Zielsetzungen und  Beauftragung in Teilprojekten; einzelne Elemente des Teil-
Zielsetzungen des Hauptver- Beauftragung der RISE* für  projekts 3 (Netzwerkanbin-
bandes nur ansatzweise erfüllt technische Parallelentwicklungen  dung) ohne Ausschreibung 
 ohne Ausschreibung beauftragt

Projektorganisation nicht  Fehler im Projektmanagement; kostenintensive Projektleitung
optimal; Gründung der  kostenintensive Projektleitung
SV–ChipBE; kostenintensive 
Projektleitung

keine Kostenschätzungen;  unvollständige Kostenschätzun-  voraussichtliche Projektkosten
voraussichtliche Projektkosten  gen; voraussichtliche Projektkos-  laut Hauptverband rd. 
laut Hauptverband rd.  ten laut Hauptverband rd.  114 Mill. EUR bzw. laut RH 
115 Mill. EUR 117 Mill. EUR bzw. laut RH  rd. 130 Mill. EUR
 rd. 128 Mill. EUR 

Vertragsverhandlungen mit der  weitere Vertragsverhandlungen  neuer teurer Vertragsabschluss
Österreichischen Ärztekammer;  mit der Österreichischen Ärzte- mit der Österreichischen Ärzte-
Vertragsabschluss Juni 1999 kammer kammer im Dezember 2004

Scheitern des Projekts und  Aufl ösung des Aufsichtsrates fl ächendeckende Einführung 
Ausstieg aus dem Vertrag mit  der SV–ChipBE der e–card Ende 2005
EDS/ORGA   (neun Jahre nach politischem 
  Auftrag)

* Forschungsgruppe Research Industrial Software Engineering
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Projekt Chipkarte (e–card)

Kenndaten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger

Rechtsgrundlage § 31 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG; BGBl. Nr. 189/1955 i.d.g.F.)

Aufgaben Wahrnehmung der allgemeinen und gesamtwirtschaftlichen Interessen
im Vollzugsbereich der Sozialversicherung;

Gebarung

Erträge
Aufwendungen

davon
Personalaufwand
sonstiger Aufwand

Mitarbeiter jeweils
zum 31. Dezember 272

Rechtsgrundlagen

Aufgaben

Gebarung

Aufwendungen2)

davon
Personalaufwand
sonstiger Aufwand

Mitarbeiter jeweils
zum 31. Dezember 5 15 20 50

Anzahl

0,16 1,09 4,00
0,18 1,19 1,42 2,56

0,34 2,28 3,17 6,56
in Mill. EUR

2001 2002 2003 2004

Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung eines elektronischen
Verwaltungs systems (ELSY) für den gesamten Vollzugsbereich der
Sozialversicherung

§§ 31a bis 31c ASVG

283 299 315 299

Anzahl

11,25 13,69 12,92 16,62 18,15
15,02 15,61 16,68 17,69 17,84

26,27 29,30 29,60 34,31 35,99
26,35 30,27 30,00 31,84 37,54

in Mill. EUR
2001 2002 2003 2004 2005*

zentrale Erbringung von Dienstleistungen für die Sozial versicherungsträger;
Erstellung von Richtlinien zur Förderung oder Sicherstellung der
gesamtwirtschaftlichen Tragfähigkeit, der Zweck mäßigkeit und der
Einheitlichkeit der Vollzugspraxis der Sozialversicherungsträger

Kenndaten der Sozialversicherungs–Chipkarten Betriebs– und 
Errichtungsgesellschaft m.b.H. — SV–ChipBE

2) Die Aufwendungen werden vom Hauptverband ersetzt.

Die im Bericht angeführten Beträge enthalten, so weit nicht anders angegeben, keine Umsatzsteuer.

1,75

* laut Voranschlag

55

3,73
4,56

8,29

20051)

1) Laut Voranschlag
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 1 Bereits im Juni 2004 und August 2005 hat der RH dem Nationalrat 
in seinen Wahrnehmungsberichten Reihe Bund 2004/4 und Reihe 
Bund 2005/8 (in der Folge als Vorberichte bezeichnet) über das Pro-
jekt Chipkarte (e–card) des Hauptverbandes der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger berichtet.

Mit Schreiben vom November 2004 stellte der Bundesminister für sozi-
ale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Mag. Herbert 
Haupt, ein weiteres Ersuchen gemäß Art. 126b Abs. 4 B–VG um Durch-
führung einer Überprüfung der Gebarung der Sozialversicherungs–Chip-
karten Betriebs– und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SV–ChipBE). 

Hervorgehoben waren Fragen zur Beauftragung der Endgeräte, die bei 
den Vertragspartnern (Ärzte, Ambulatorien etc.) aufgestellt wurden, zu 
den Projektkosten und –terminen sowie zum Informationsfl uss zwi-
schen dem Hauptverband und dem BMSG als Aufsichtsbehörde.

Der RH überprüfte daher von März bis Mai 2005 neuerlich die Geba-
rung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger (Hauptverband) mit dem Schwerpunkt Projekt e–card. Zu dessen 
Umsetzung wurde im Jänner 2001 die SV–ChipBE gegründet.

Zu dem im August 2005 übersandten Prüfungsergebnis nahm der Haupt-
verband im Dezember 2005 Stellung. Weiters übermittelte der RH der 
Österreichischen Ärztekammer zu ausgewählten Prüfungsthemen ein 
Prüfungsergebnis, die dazu im September 2005 eine Stellungnahme ab-
gab. 

Das BMGF verzichtete mit Bezug auf die gemäß dem Bundesminis-
teriengesetz gegebene Zuständigkeit des BMSG als Aufsichtsbehörde 
über den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger auf eine Stellungnahme. Das BMSG übermittelte dem RH seine 
Stellungnahme im Jänner 2006. Es schloss sich darin weitgehend den 
Ausführungen des RH an.

Aus Anlass der im Jänner 2006 aufgetretenen neuen Verdachtsmo-
mente hinsichtlich unzulässiger Preisverhandlungen mit einem Bieter 
stellte der RH dem Hauptverband ergänzende Fragen, die dieser im Feb-
ruar 2006 beantwortete.

Der RH erstattete seine Gegenäußerungen dem Hauptverband, dem BMSG, 
dem BMGF und der Österreichischen Ärztekammer im März 2006.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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 2.1 Die vom Hauptverband prognostizierten Projektkosten in Höhe von 
rd. 117 Mill. EUR (Stand 2004) wurden dem damaligen Verwaltungs-
rat (nunmehr Trägerkonferenz) im März 2004 zur Kenntnis gebracht; 
ein Beschluss des Verwaltungsrates fehlte.

Der RH stellte in seinen beiden Vorberichten die voraussichtlichen 
Projektkosten für die fl ächendeckende Einführung der e–card dar. Die 
damaligen Aufstellungen beruhten mangels konkreter Beauftragungen 
noch auf Schätzungen bzw. Kostenangaben aus Angeboten und Ver-
handlungsgesprächen, wobei es hinsichtlich der Zuordnung der Kos-
ten aus dem Teilprojekt 3 zwischen dem Hauptverband bzw. der SV–
ChipBE und dem RH zu Auffassungsunterschieden kam. 

Im Jahr 2005 stand fest, dass der Hauptverband die Kosten für die IT–
Ausstattung in den Arztordinationen — GINA–Box1) und LAN–fähi-
ger Kartenleser2) — tragen muss. Sie sind in den Errichtungskosten im 
Teilprojekt 3 (Netzwerkanbindung) enthalten.

1) Gesundheits–Informations–Netz–Adapter. Das ist ein PC, auf dem die Applikations-
software installiert ist.

2) Local Area Network: Ein Kartenleser, der für den Anschluss an ein IT–Netzwerk 
geeignet ist.

Projektkosten

Gesamtkosten

Projekt Chipkarte (e–card)
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Nachdem mit Stichtag 31. Mai 2005 nahezu der gesamte Projektum-
fang beauftragt bzw. ausverhandelt war, konnte der RH mit Unterla-
gen der SV–ChipBE eine wesentlich genauere Kostenaufstellung über 
die gesamten Projektkosten als im Jahr 2004 durchführen. In Ana-
logie zu seiner bisherigen Darstellung ergab sich folgende Kostenge-
genüberstellung:

Projektkosten

Voraussichtliche Projektkosten von 2002 bis 2005

 laut RH laut Hauptverband

 Stand 2005 Stand 2005 Stand 2004 Stand 2002

 in 1.000 EUR

ERRICHTUNGSKOSTEN Errichtungskosten 
 Teilprojekte 1 und 2 83.057 83.057 76.663 73.062

 Errichtungskosten 
 Teilprojekt 3 18.692 10.927 8.000 5.284

 Errichtungskosten 
 Teilprojekte 4 bis 6 4.697 4.697 4.640 8.986

 Zusatzkosten laut 
 Vertragsergänzung 3.547 3.547 309 –

 Zwischensumme 109.993 102.228 89.612 87.332

PROJEKTNEBENKOSTEN SV–ChipBE 16.861 16.861 15.005 2.135

 Hauptverband 4.207 2.426 4.207 7.673

 Sozialversicherungsträger 6.358 – 6.358 6.725

 externe Zusatzkosten 97 – 1.456 11.420

 Zwischensumme 27.523 19.287 27.026 27.953

 abzüglich Kosten, die 
 nicht dem Projekt
 zuzuzählen sind – 7.705 – 7.705 – –

PROJEKTKOSTEN  129.811 113.810 116.638 115.285
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Die größten Differenzen ergaben sich bei den „Errichtungskosten Teil-
projekt 3“. Hier teilte der Hauptverband die Kosten über mehrere Jahre 
auf und ging von einer Kostenübernahme von rd. 10 Mill. EUR durch 
die 20.000 Vertragspartner aus. 

Bei den Projektnebenkosten „Hauptverband“ und „Sozialversicherungs-
träger“ waren nach Auffassung des Hauptverbandes die Kosten der 
Sozialversicherungsträger seit 2005 nicht mehr zu berücksichtigen, 
weil diese ihre anfänglichen Zusagen zur Mitarbeit zurückgezogen 
hatten; die Themen mussten von der SV–ChipBE und vom Hauptver-
band übernommen werden. 

Die Kosten seines eigenen Projektteams für die e–card reduzierte der 
Hauptverband ab 2005, indem er eine neue Kostenverteilung zwischen 
Projektteam und SV–ChipBE wählte.

 2.2 Zur Ermittlung der gesamten Projektkosten zog der RH die für die fl ä-
chendeckende Einführung der e–card insgesamt entstandenen Kosten 
heran. Nach Ansicht des RH wählte der Hauptverband unterschied-
liche Berechnungsmethoden, um die angegebenen Kosten von rd. 
117 Mill. EUR keinesfalls zu überschreiten. 

Der RH stellte daher erneut die einzelnen Kosten gegenüber. Er zeigte 
dabei auf, dass höherwertige Projektleistungen im Teilprojekt 1, die 
Kostenübernahme durch den Hauptverband in Teilprojekt 3 und die 
bereits entstandenen Kosten bei den Sozialversicherungsträgern sowie 
im Hauptverband die Projektkosten zwangläufi g steigen ließen. 

 2.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes seien Teile des Projekts als 
Dienstleistungen zugekauft worden. Diese Kosten würden sich daher 
über mehrere Jahre verteilen.

Das BMSG schloss sich den Ausführungen des RH an.

 2.4 Der RH entgegnete dem Hauptverband, dass für die fl ächendeckende 
Einführung der e–card alle Kosten — auch wenn sie über mehrere 
Jahre verteilt wurden — den gesamten Projektkosten hinzuzuzählen 
wären. Diese einheitliche und konsequente Kostendarstellung hat der 
RH bereits in seinen beiden Vorberichten gewählt.

Projektkosten Projekt Chipkarte (e–card)
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 3.1 Der Aufwand der SV–ChipBE entwickelte sich in den Jahren 2001 bis 
2005 wie folgt:

Die Aufwandserhöhung zwischen 2004 und 2005 war auf steigende 
Personalkosten und zusätzliche Aufwendungen im Personaldienstleis-
tungsbereich zurückzuführen.

Im Zuge der Fertigstellung des Projekts waren bereits freie Personal-
ressourcen im Ausmaß von ca. 858.000 EUR vorhanden. Diese wurden 
für die Entwicklung von Folgeprojekten vorgehalten; die entsprechen-
den Beschlüsse des Hauptverbandes fehlten. In der SV–ChipBE wurden 
überwiegend unbefristete Dienstverträge abgeschlossen.

 3.2 Der RH bemängelte die Fortführung von Projekten durch die SV–
ChipBE, ohne dass zeitgerecht entsprechende Beschlüsse durch den 
Hauptverband gefasst wurden. Die freien Personalressourcen führte 
der RH auf die Fertigstellung des Projekts mit Ende 2005, verbunden 
mit der hohen Anzahl an unbefristeten Dienstverträgen, zurück.

 3.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes sei der Gesellschaftszweck der 
SV–ChipBE die Einführung eines elektronischen Verwaltungssystems; 
die e–card stelle darin nur ein Teilprojekt dar. Die Ausarbeitung von 
Grundlagen für Folgeprojekte sei von den zuständigen Gremien geneh-
migt worden. Weiters seien für ein Folgeprojekt ausreichend gute Mit-
arbeiter zu beschäftigen, wobei befristete Dienstverträge nicht die für 
dieses Projekt erforderliche Flexibilität bieten würden.

Aufwand der 
SV–ChipBE

Projektkosten

Jahresabschluss Aufwand davon Personalaufwand Personal

 in 1.000 EUR Anzahl

2001 343 177 5
2002 2.275  1.193 15
2003 3.166  1.419 20
2004 6.562 2.559 50
2005 (Voranschlag) 8.286 4.556 55
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 3.4 Der RH entgegnete, dass als Folgeprojekte nur die Unterstützung der 
Peering Point Gesellschaft* und die Umsetzung des Arzneimittelbewilli-
gungsservices beauftragt waren. Die übrigen, aufgelisteten Folgeprojekte 
hatten nur den Charakter von Vorschlägen. Seine Feststellungen über 
freie Personalressourcen stütze der RH vor allem auf die Erläuterungen 
zum Budget 2005 der SV–ChipBE. Dort wurde unter anderem erklärt, 
dass „das Projekt derzeit zwei Monate länger dauert als geplant und 
daher freiwerdende Kapazitäten erst später zur Verfügung stehen“. 

* Peering Point: Aufbau und Betrieb einer zentralen Netzwerk–Vermittlungseinrich-
tung für das österreichische Gesundheits–Informations–Netz (GIN)

Der RH empfahl, die einzelnen, zukünftigen Projekte nach Genehmi-
gung durch den Verbandsvorstand bzw. der Trägerkonferenz im Rah-
men der Kostenrechnung als Kostenträger auszuweisen. Dies würde 
auch den mitzahlenden Sozialversicherungsträgern mehr Transparenz 
über die einzelnen Projektkosten bieten. Ergänzend wies der RH dar-
auf hin, dass die SV–ChipBE fallweise auch befristete Dienstverträge 
abgeschlossen hatte.

 4.1 In den Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die Einfüh-
rung der e–card zwischen der Österreichischen Ärztekammer und dem 
Hauptverband setzte die Österreichische Ärztekammer Ende 2004 ihren 
Kostenanteil mit rd. 19,5 Mill. EUR fest. Sie ging davon aus, dass von 
den 12.000 Vertragsärzten rd. 8.300 einen Internetanschluss kaufen 
und dafür Monatsmieten von 32,70 EUR (inklusive Umsatzsteuer) über 
fünf Jahre zahlen müssten. 

Der Hauptverband war in den Verhandlungen zunächst nur bereit, 
Kosten von rd. 18 Mill. EUR zu übernehmen. In der Folge ermöglichte 
er aber durch zusätzliche Zahlungen von Betriebskostenzuschüssen in 
Höhe von 3 Mill. EUR den seit fünf Jahren in Verhandlung stehenden 
Vertragsabschluss mit der Österreichischen Ärztekammer. 

Eine im Juni 2003 vom Hauptverband durchgeführte Umfrage ergab, 
dass nur geschätzte 6.200 Vertragsärzte noch keinen Internetanschluss 
hatten.

Zahlungen an 
Vertragsärzte

Projektkosten Projekt Chipkarte (e–card)
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Die Zahlungsverpfl ichtungen des Hauptverbandes gegenüber der Öster-
reichischen Ärztekammer stellten sich wie folgt dar:

 4.2 Nach Ansicht des RH verfügte der Hauptverband zur Erzielung eines 
Vertragsabschlusses mit der Österreichischen Ärztekammer über kein 
ausreichend fundiertes Datenmaterial. Er war daher höhere Zahlungs-
verpfl ichtungen als notwendig eingegangen. Die Notwendigkeit der 
Bargeldzahlungen von rd. 9,2 Mill. EUR stellte der RH in Frage, zumal 
auch die Ärzte durch den Betrieb der e–card Einsparungen erwarten 
können (Vorbericht Reihe Bund 2004/4, S. 60). Er wies darauf hin, dass 
auch andere Berufsgruppen angehalten sind, ihre Arbeitsmethoden an 
neue IT–Technologien anzupassen.

 4.3 Laut Mitteilung der Österreichischen Ärztekammer seien für das Funktio-
nieren des e–card–Systems alle 12.000 Vertragsärzte mit neuen Internet-
anschlüssen auszustatten gewesen. Weiters sei es den Ärzten aufgrund 
des durch Kassenverträge geregelten Honorarsystems nicht möglich, die 
infolge der Einführung des e–card–Systems gestiegenen Kosten durch 
Tarifanpassungen auszugleichen. 

Überdies betrachte sie alle Datenberechnungen für fragwürdig und warte 
auf das Ergebnis einer gemeinsam mit dem Hauptverband in Auftrag 
gegebenen Studie über den ökonomischen Effekt der e–card.

Laut Mitteilung des Hauptverbandes stünden der sozialen Krankenver-
sicherung außer Geldzahlungen keine praktisch wirksamen Mittel zur 
Verfügung, um die Mitwirkung der Standesvertretungen zu erreichen. 
Der Hauptverband sieht daher seine schwierige Vertragsverhandlungs-
position bei der Einführung des e–Rezepts, der elektronischen Patien-
tenakte, in der Gesundheitstelematik und nicht zuletzt in der gesetz-
lich vorgesehenen Speicherung von Notfallsdaten prolongiert.

Projektkosten

Bargeldzahlungen an die niedergelassenen Vertrags-
ärzte gemäß den gesamtvertraglichen Vereinbarungen 
von 1999 und 2004  rd. 9,170.000 EUR

Kostenübernahme für die Endgeräte in den Ordinationen 
und Betrieb bis 2006 rd. 14,078.000 EUR

Kostenübernahme für Arzt–Software–Unterstützung, 
Studien, Call Center etc. rd. 987.000 EUR

Beteiligungskosten an der Peering Point Gesellschaft, jährlich 480.000 EUR
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Das BMSG teilte die Ansicht des RH, zeigte aber auch Verständnis für 
die Position des Hauptverbandes.

 4.4 Der RH entgegnete der Österreichischen Ärztekammer, dass die e–card 
eine neue Organisationsform darstellt, die einen wesentlichen Beitrag 
für ein funktionierendes Gesundheitswesen für die gesamte Bevölke-
rung leistet. Die geltende Rechtslage im ASVG räumt der Österreichi-
schen Ärztekammer als Verhandlungspartner gegenüber den Kranken-
versicherungsträgern eine sehr starke Verhandlungsposition ein.

Der RH schloss sich daher der Meinung des Hauptverbandes an, dass es 
für die Aufrechterhaltung eines auf Dauer funktionierenden Gesund-
heitswesens für die Gesamtbevölkerung notwendig sein wird, statt 
betriebswirtschaftlicher Überlegungen von Ärzten eher volkswirtschaft-
liche Überlegungen hinsichtlich der Allgemeinverträglichkeit einschlä-
giger Rechtsnormen anzustellen. Das derzeit im ASVG unter §§ 341 f. 
geregelte Vertragspartnerrecht hinsichtlich der Vergabe der entspre-
chenden Leistungsverträge für Vertragsärzte wäre dort einzugrenzen, 
wo es gesundheitspolitische Entwicklungen behindert.

 5.1 Die SV–ChipBE ließ anstelle von Standardprodukten eine eigene GINA–
Box und einen eigenen LAN–fähigen Kartenleser durch die Forschungs-
gruppe Research Industrial Software Engineering (RISE) entwickeln. 
Sie begründete ihre Entscheidung gegenüber dem BMSG mit Einspa-
rungen von 628.500 EUR bei der eigenen GINA–Box und mit dem Vor-
teil beim eigenen LAN–fähigen Kartenleser, mehr als zwei Geräte über 
eine größere Distanz an die GINA–Box anschließen zu können. 

Zum LAN–fähigen Kartenleser konnte die SV–ChipBE weder dem BMSG 
noch dem RH einen Kostenvergleich zur Verfügung stellen.

Tatsächlich waren die Eigenentwicklungen aber wesentlich teurer als 
handelsübliche Geräte. Der RH ermittelte im Zuge der Gebarungsüber-
prüfung gemeinsam mit der SV–ChipBE um rd. 2,3 Mill. EUR höhere 
Kosten für diese Eigenentwicklungen.

 5.2 Der RH äußerte bereits in seinem Vorbericht, Reihe Bund 2005/8, S. 53 f., 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer eigenen Entwicklung für GINA–Box 
und LAN–fähigen Kartenleser.

Kosteninformation an 
das BMSG zu GINA–
Box und LAN–fähi-
gem Kartenleser 

Projektkosten Projekt Chipkarte (e–card)

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 235 von 320



228 Bund 2007/4

 5.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes seien Eigenentwicklungen 
aufgrund geforderter Mehrfachanschlüsse und größerer Distanzen zwi-
schen GINA–Box und LAN–fähigem Kartenleser in den Arztordinatio-
nen notwendig gewesen. Ein Kostenvergleich zwischen einer technisch 
machbaren und einer technisch nicht geeigneten Variante wäre daher 
keine brauchbare Entscheidungsgrundlage gewesen.

Das BMSG sah sich durch die Kritik des RH bestätigt.

 5.4 Der RH entgegnete dem Hauptverband, dass mit Stichtag 13. Dezem-
ber 2005 rd. 10.700 GINA–Boxen und rd. 13.000 LAN–fähige Kartenle-
ser ausgeliefert wurden. Da somit auf eine GINA–Box im Durchschnitt 
lediglich 1,2 LAN–fähige Kartenleser entfi elen, waren die hohen Kos-
ten für die Eigenentwicklung der Geräte nicht gerechtfertigt. Für jene 
Fälle, bei denen zwei oder mehr Kartenleser notwendig waren, wäre 
das Aufstellen mehrerer GINA–Boxen billiger gewesen.

 6 Für die Betriebsphase der e–card waren im Rahmen des Teilprojekts 3 
Datenverbindungen zwischen dem Hauptverband und den bei den Sozi-
alversicherungspartnern aufgestellten Endgeräten GINA–Box und LAN–
fähiger Kartenleser erforderlich.

Diese IT–Infrastrukturmaßnahmen erforderten

– einen Vertragsabschluss mit einem Telekommunikationsunterneh-
men für den Netzanschluss (Providervertrag),

– die Lieferung der Endgeräte GINA–Box und LAN–fähiger Kartenle-
ser sowie

– die Gründung einer Peering Point Gesellschaft.

 7.1 Die SV–ChipBE bzw. der Hauptverband nahmen im Frühjahr 2004 mit 
dem größten und österreichweit fl ächendeckenden Provider A und 
in weiterer Folge mit allen anderen geeigneten Providern Gespräche 
auf. 

Allgemeines

Providervertrag mit 
Telekommunikations-
unternehmen 

Projektkosten

Beauftragung von Teilprojekt 3
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Ziel war eine technisch einheitliche Netzwerkanbindung zu einheitli-
chen Konditionen und mit freier Wahlmöglichkeit der Ärzte zwischen 
den einzelnen Providern. Kabelnetzbetreiber, mit denen die SV–ChipBE 
ebenfalls Gespräche führte, zeigten damals noch kein Interesse. Im 
Jahr 2004 war die Entbündelungsrate für einen freien Zugang ande-
rer Provider auf Leitungen des später beauftragten Providers A noch 
sehr niedrig.

Nach mehrmonatigen Verhandlungen schloss die SV–ChipBE im Dezem-
ber 2004 ohne Ausschreibung einen Providervertrag mit dem Provi-
der A mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2008 ab. Die Konditionen 
dieses Providervertrags galten auch für alle weiteren Provider. In der 
Zwischenzeit traten bis Februar 2006 vier Provider in den Vertrag ein. 
Gemäß dem Tarif aus dem Providervertrag hatte jeder Vertragsarzt 
monatlich 29,92 EUR zu bezahlen.

 7.2 Nach Ansicht des RH waren die Voraussetzungen für eine Ausschrei-
bung des Providervertrags nach dem Bundesvergabegesetz 2002 wegen 
der niedrigen Entbündelungsrate nicht gegeben. Ferner hätte eine Aus-
schreibung mit dem Ziel, einen Bestbieter zu beauftragen, zur Folge 
gehabt, dass auch jene Vertragsärzte, die bereits über Providerdienste 
verfügten, Leistungen nur von einem bestimmten Provider hätten 
beziehen können. 

 8.1 Im Herbst 2004 holte der Hauptverband Offerte für die Endgeräte 
GINA–Box und LAN–fähiger Kartenleser ein. Nach Ansicht des Haupt-
verbandes lag kein Lieferauftrag vor, weil die Lieferung der beiden End-
geräte nicht an den Hauptverband, sondern im Rahmen des Provider-
vertrags an den Provider A und an alle anderen Provider mit einem 
entsprechenden Vertrag erfolgen werde. 

Der Hauptverband verzichtete daher auf die Durchführung einer Aus-
schreibung nach dem Bundesvergabegesetz 2002. Außerdem hätte eine 
Ausschreibung den knappen Fertigstellungstermin bis Ende 2005 gefähr-
det.

Lieferung von GINA–
Box und LAN–fähi-
gem Kartenleser

Beauftragung von Teilprojekt 3 Projekt Chipkarte (e–card)
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Im Oktober 2004 lagen folgende verbindliche Angebote vor: 

Trotz des höheren Preises erhielt der Provider A im Oktober 2004 
wegen der besseren Gewährleistungsfristen und der früheren Serien-
fertigung den Auftrag; er beauftragte seinerseits für die Herstellung 
der Geräte ein Subunternehmen. 

 8.2 Der RH bemängelte, dass ohne zwingende Gründe auf eine Ausschrei-
bung nach dem Bundesvergabegesetz 2002 und dadurch auf die Mög-
lichkeit verzichtet wurde, festzustellen, zu welchen Preisen die Geräte 
unter Wettbewerbsbedingungen tatsächlich erhältlich gewesen wären.

 8.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes handle es sich bei der gegenständ-
lichen Beauftragung des Providers A um keinen — dem Bundesverga-
begesetz 2002 unterliegenden — Lieferauftrag, sondern um die Vergabe 
von Produktionslizenzen. Dementsprechend könnten alle Provider die 
entsprechenden Geräte selbst produzieren oder von einem lizenzierten 
Produzenten beziehen.

 8.4 Der RH erwiderte, dass den Produktionslizenzen auch Herstellungs-
kosten zugrunde lagen. Der günstigste Preis konnte ohne Vergabever-
fahren nach dem Bundesvergabegesetz 2002 nicht ermittelt werden.

Beauftragung von Teilprojekt 3

Leistungen Unternehmen B Provider A

12.000 GINA–Boxen und  5,343.761,18 EUR1)2) 5,448.592,33 EUR1)

15.000 LAN–fähige Kartenleser 283,61 EUR je GINA–Box  313,46 EUR je GINA–Box
 103,56 EUR je LAN–fähigem  112,47 EUR je LAN–fähigem
 Kartenleser Kartenleser

Gewährleistung 12 Monate 36 Monate 
  (bis Vertragsende)

Haftungen 100 EUR innerhalb der Ge- volle Haftung für Herstellung
 währleistung für Logistik- und Lieferung
 kosten 

erste Seriengeräte bis 9. Mai 2005 4. April 2005

1) rundungsbedingte Abweichungen möglich
2) enthalten sind je 1.000 Probestücke
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 9.1 Die Peering Point Gesellschaft — deren Gesellschafter zu je 50 % der 
Hauptverband und die Österreichische Ärztekammer sind — wurde für 
den Aufbau und den Betrieb einer zentralen Netzwerk–Vermittlungs-
einrichtung für das österreichische Gesundheits–Informations–Netz 
(GIN) errichtet. 

Der Provider A erbringt als Subunternehmer des Auftragnehmers C 
im Rahmen einer Vertragsergänzung zum Teilprojekt 1 die Dienstleis-
tungen für den Betrieb der Peering Point Gesellschaft; er erhält hie-
für jährlich rd. 600.000 EUR. Diese Auftragsvergabe erfolgte ebenfalls 
ohne Ausschreibung.

 9.2 Nach Ansicht des RH wären die Dienstleistungen des Providers A nach 
den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2002 auszuschreiben 
gewesen, weil die Peering Point Gesellschaft ein öffentlicher Auftrag-
geber war und die Dienstleistungen gegenüber dem Teilprojekt 1 klar 
abgrenzbar waren.

 9.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes würden die Leistungen der 
Peering Point Gesellschaft auf einem Gesellschaftsvertrag zweier öffent-
lich–rechtlicher Körperschaften beruhen, deren Gesellschaftszweck die 
Erfüllung eines gesetzlich vorgesehenen Gesamtvertrags war. Zudem 
wäre eine Ausschreibung der Peering Point Gesellschaft erst möglich 
gewesen, nachdem der Vertrag mit der Österreichischen Ärztekammer 
ausverhandelt und abgeschlossen war. 

Andernfalls hätte die Österreichische Ärztekammer der Kostentragung 
von 50 : 50 mit dem Argument nicht zugestimmt, dass sie in die Ver-
handlungen über die Bewerberauswahl, die Erstellung der Ausschrei-
bung usw. nicht eingebunden gewesen wäre.

Das BMSG sah sich durch die Feststellungen des RH bestätigt.

 9.4 Der RH erwiderte, dass nicht die Leistungen der Peering Point Gesell-
schaft auszuschreiben gewesen wären, sondern die Dienstleistungen 
des Providers A.

Peering Point 
Gesellschaft

Beauftragung von Teilprojekt 3 Projekt Chipkarte (e–card)
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 10.1 Zum besseren Informationsaustausch fanden seit Dezember 2004 zum 
Thema e–card regelmäßige Treffen mit Vertretern des Hauptverbandes 
und der Aufsichtsbehörde statt. Dazu lagen die Management–Berichte 
und die monatlichen Berichte des externen Projektcontrollings (inklu-
sive Glossar) zur Einsichtnahme auf. In diesen Berichten wurde auch 
laufend über das Teilprojekt 3 inklusive GINA–Box und LAN–fähi-
gen Kartenleser berichtet. Über den Vertrag mit dem Provider A samt 
Beauftragungsvorgang war das BMSG — ebenso wie über die Grün-
dung der Peering Point Gesellschaft — informiert.

 10.2 Der RH anerkennt die Bemühungen des Hauptverbandes um mehr 
Transparenz gegenüber der Aufsichtsbehörde.

 11.1 Nach rd. 17–monatiger interimistischer Besetzung wurde der Generaldi-
rektor–Stellvertreter des Hauptverbandes mit 1. April 2005 bis zur for-
mellen Ausschreibung im Sommer 2005 mit der technischen Geschäfts-
führung in der SV–ChipBE betraut. In seinen Aufgabenbereich als 
Generaldirektor–Stellvertreter fi elen das IT–Management des Hauptver-
bandes und somit auch die Verantwortung über die SV–ChipBE. Nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wurde der Generaldirektor–
Stellvertreter zum technischen Geschäftsführer der SV–ChipBE bestellt.

 11.2 Der RH wies den Hauptverband auf mögliche Kompetenzkonfl ikte des 
Generaldirektor–Stellvertreters hin. Er wiederholte seine bereits im Vor-
bericht, Reihe Bund 2005/8, S. 42, ausgesprochene Empfehlung, die 
Projektorganisation der SV–ChipBE zu straffen und die Führungsebe-
nen zu reduzieren.

 11.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes sei der Generaldirektor–Stellver-
treter im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens für die Betrauung 
mit der leitenden Geschäftsführung der SV–ChipBE der bestgeeignete 
Bewerber gewesen.

Das BMSG teilte grundsätzlich die Bedenken des RH, wies aber dar-
auf hin, dass ihm nach bestehender Rechtslage kein Einfl uss auf das 
Stellenbesetzungsverfahren zukomme.

Information an die 
Aufsichtsbehörde im 
BMSG

Geschäftsführung der 
SV–ChipBE

Projektorganisation und –ablauf
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 12.1 Für die im Dezember 2003 bei der SV–ChipBE neu geschaffene Funk-
tion eines Gesamtprojektkoordinators wurde eine Technikerin einge-
stellt und mit ihr ein monatliches Bruttogehalt von rd. 7.700 EUR sowie 
eine jährliche Prämie von 40.000 EUR vereinbart. Für 2004 war eine 
zusätzliche Prämie von weiteren 40.000 EUR vereinbart. Das Dienst-
verhältnis wurde ohne Angabe von Gründen mit Ende April 2005 ein-
vernehmlich aufgelöst.

Obwohl die Führungsebene der SV–ChipBE bereits ausreichend besetzt 
war, wurde im August 2004 noch ein externer Unternehmensberater für 
die Leitung des Gesamtprojekts verpfl ichtet. Im freien — bis 31. März 2005 
befristeten und später bis 31. Dezember 2005 verlängerten — Dienstver-
trag wurde mit ihm ein Honorar von 1.200 EUR pro Tag (auf Basis von 
acht Stunden) und maximal 28.000 EUR pro Monat vereinbart. Hinzu 
kam ein erfolgsabhängiges Honorar von bis zu 60.000 EUR. Die Hono-
rarverrechnung erfolgte nach tatsächlichem Stundenaufwand. Durch-
schnittlich wurden rd. 29.000 EUR pro Monat netto verrechnet.

 12.2 Der RH bemängelte die neunmonatige, nicht notwendige Parallelstruk-
tur (Gesamtprojektkoordinator und Gesamtprojektleiter) in der Füh-
rungsebene der SV–ChipBE. Zudem ergaben entsprechende Gehalts-
vergleiche mit anderen Unternehmen, dass das Honorar für die Leitung 
des Gesamtprojekts um 200 % oder 206.000 EUR überhöht war. Zwi-
schen August 2004 und April 2005 hätten zumindest 350.000 EUR 
eingespart werden können.

 13.1 Der im Februar 2004 mit der RISE geschlossene Vertrag über die Ent-
wicklung einer GINA–Box und eines LAN–fähigen Kartenlesers inklu-
dierte auch die Vorbereitung für die Massenfertigung der beiden Geräte. 
Dennoch wurde im August 2004 mit einem Beratungsunternehmen 
eine Rahmenvereinbarung über Beratungsleistungen für die Weiter-
entwicklung der Prototypen GINA–Box und LAN–fähiger Kartenleser 
zu Seriengeräten geschlossen. Als Entgelt wurden ein Stundensatz von 
200 EUR und ein Maximalbetrag von 384.000 EUR festgelegt. 

Im Jänner 2005 erfolgte eine Aufstockung des Maximalbetrages um 
252.000 EUR. Außerdem bestand noch ein mit 145.800 EUR gedeckel-
ter Ergänzungsauftrag zur Unterstützung des Teilprojekts 3. 

Projektleiter

Beauftragung eines 
Beratungsunter-
nehmens

Projektorganisation und –ablauf Projekt Chipkarte (e–card)
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Sämtliche Beratungsleistungen wurden von einem Mitarbeiter der 
RISE, der gleichzeitig auch Geschäftsführer des Beratungsunterneh-
mens war, und von zwei ehemaligen Mitarbeitern der RISE erbracht. 
Bis Mai 2005 waren insgesamt 763.437 EUR an das Beratungsunter-
nehmen bezahlt worden.

 13.2 Nach Ansicht des RH war die Beauftragung des Beratungsunterneh-
mens im August 2004 nicht notwendig, weil die RISE ohnedies ver-
traglich verpfl ichtet war, beide Geräte bis zur Massenfertigung zu ent-
wickeln.

 13.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes seien die zusätzlich erbrach-
ten Leistungen des Beratungsunternehmens wertvolles Know–how für 
das Projekt gewesen.

Das BMSG teilte die Ansicht des RH.

 13.4 Der RH wies bereits in seinem Vorbericht, Reihe Bund 2005/8 S. 44 f. 
darauf hin, dass es bei entsprechender Vertragsgestaltung künftig leich-
ter möglich sein sollte, festzustellen, ob eine bestimmte Leistung ver-
tragskonform erbracht wurde oder nicht.

 15.1 Der RH überprüfte im Frühjahr 2004 im Rahmen der Gebarungsüber-
prüfung des Hauptverbandes, Projekt e–card, auch Teilbereiche des Ver-
gabeverfahrens zum Teilprojekt 1 (Betriebszentralen und Terminalsoft-
ware) und stellte die Ergebnisse in seinem Bericht an den Nationalrat 
(Reihe Bund 2005/8) dar. Die Bewertungskommission, die das Verfahren 
von 1. Juli bis 18. Dezember 2003 in elf Sitzungen begleitete, setzte sich 
aus fünf Mitgliedern und einem Richter als Vorsitzenden zusammen. 

Zu den Themen Technik, Recht, Projektmanagement und Projektleitung 
wurden bis 28. November 2003 Verhandlungen geführt und diese doku-
mentiert. Aufgrund der Verhandlungsergebnisse wurden die beiden ver-
bliebenen Bieter am 3. Dezember 2003 aufgefordert, bis 12. Dezem-
ber 2003 ein überarbeitetes Angebot zu legen.

Am 9. Oktober 2003 legte der später beauftragte Bieter sein Hauptan-
gebot mit 67,363.685,00 EUR; am 12. Dezember 2003 wurde es auf 
36,980.000,00 EUR reduziert. Über die Preisreduktionen wurden dem 
RH im Jahr 2004 keine Dokumente vorgelegt.

Vermutete Preisver-
handlungen

Beauftragung eines Beratungsunternehmens

Ergänzende Feststellungen
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Im Jänner 2006 traten neue Verdachtsmomente hinsichtlich unzuläs-
siger Preisverhandlungen des Verbandsmanagements des Hauptver-
bandes und des BMGF mit einem Bieter in der Endphase des Verhand-
lungsverfahrens zu Tage. 

 15.2 Der RH nahm dies zum Anlass und richtete im Februar 2006 folgende 
ergänzende Fragen an das Verbandsmanagement des Hauptverban-
des, die den Verhandlungsstand zwischen 3. und 12. Dezember 2003 
betrafen:

(1) Wie stellte sich der genaue Verhandlungsstand mit den beiden 
verbliebenen Bietern zum 3. Dezember 2003 dar, als sie aufgefor-
dert wurden, bis 12. Dezember 2003 ein überarbeitetes Angebot 
zu legen?

(2) Zu welchem Zeitpunkt und aufgrund welcher Umstände war für 
den Hauptverband klargestellt, ob der teurere Bieter ein überarbei-
tetes Angebot legen wird?

(3) Welche Kontakte (persönlich, schriftlich, telefonisch usw.) fanden 
von 3. bis 12. Dezember 2003 zwischen Vertretern des Hauptver-
bandes bzw. der SV–ChipBE und Vertretern der beiden verbliebenen 
Bieter statt, und was war der jeweilige Zweck dieser Kontakte?

 15.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes seien Ausgangspunkt für das Ver-
handlungsverfahren die beiden Angebote in Höhe von 148,098.059,60 EUR 
und 67,363.685,00 EUR gewesen. Die nachfolgenden Verhandlungen mit 
den beiden Bietern hätten — wie der RH bereits in seinem Vorbericht, 
Reihe Bund 2005/8, S. 51, aufgezeigt hatte — Vereinfachungen im tech-
nischen Bereich und die Reduktion der Konventionalstrafe sowie Pönalen 
betroffen. Die Ausschreibungsunterlagen seien vom Hauptverband ent-
sprechend adaptiert und beiden Bietern zeitgleich zugestellt worden. 

Bereits am 4. Dezember 2003 habe es Hinweise gegeben, dass der teu-
rere Bieter nicht in der Lage sei, zu den vorliegenden Ausschreibungsbe-
dingungen ein Angebot zu legen, das den Frist– und Preisvorstellungen 
des Hauptverbandes entsprochen hätte. Eine allfällige Fristverlänge-
rung zur Angebotsabgabe sei von der Bewertungskommission am sel-
ben Tag evaluiert und von dieser abgelehnt worden. 

Ergänzende Feststellungen Projekt Chipkarte (e–card)
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Der Bieter habe daraufhin am 5. Dezember 2003 dem Hauptverband 
mitgeteilt, dass die Ausschreibungsunterlagen Inkonsistenzen enthiel-
ten und ein seriös ausgearbeitetes und plausibel kalkuliertes Angebot 
erst am 23. Dezember 2003 abgegeben werden könne. Am 9. Dezem-
ber 2003 habe dieser Bieter dem Hauptverband den Katalog der behaup-
teten Inkonsistenzen übersandt. 

Der Hauptverband habe die offenen Fragen am 10. Dezember 2003 be-
antwortet. Am 12. Dezember 2003 (Angebotsfrist) habe der Bieter dem 
Hauptverband mitgeteilt, dass kein Angebot abgegeben werde. Somit sei 
nur mehr der später beauftragte Bieter verblieben.

 16.1 Am 11. Dezember 2003, einen Tag vor Abgabe des Angebots des spä-
ter beauftragten Bieters, sollen das Verbandsmanagement des Haupt-
verbandes und das BMGF mit diesem Unternehmen noch Preisver-
handlungen geführt haben.

 16.2 Dazu stellte der RH dem Hauptverband folgende ergänzende Fragen:

(1) Fanden konkret am 11. Dezember 2003 Kontakte bzw. Verhandlun-
gen mit Vertretern des später beauftragten Bieters statt?

(2) Bei welchem dieser Kontakte erfolgten Verhandlungen über Preis-
reduktionen?

(3) Was war konkret Gegenstand dieser Kontakte bzw. Verhandlun-
gen, wann und wo fanden diese statt und welche Personen nah-
men daran teil?

(4) Welche Themen bzw. Verhandlungsblöcke wurden dabei erörtert, die 
schließlich zu einer konkreten Preisreduktion von rd. 67,4 Mill. EUR 
auf rd. 37,0 Mill. EUR geführt haben?

(5) Von wem wurden die Kontakte bzw. Verhandlungen protokolliert 
bzw. auf welche andere Weise wurden die Verhandlungsergebnisse 
nachvollziehbar dokumentiert?

(6) Weshalb wurde in den Bericht zur Sitzung der Geschäftsführung 
vom 18. Dezember 2003 kein Hinweis aufgenommen, ab wann die 
deutliche Preisreduktion stattgefunden hat? 

Ergänzende Feststellungen
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 16.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes hätten Kontaktgespräche am 
11. Dezember 2003 im Hotel Dorint, Landstraßer Hauptstraße 28, zwi-
schen Vertretern des später beauftragten Bieters und dem für die SV–
ChipBE als Berater tätigen Programmdirektor stattgefunden. Am selben 
Tag habe ein weiteres Gespräch in den Räumen von Deloitte (–Tou-
che), Teinfaltstraße 8, stattgefunden, an dem Vertreter des Hauptver-
bandes, der SV–ChipBE, des später beauftragten Bieters und die von 
der SV–ChipBE beauftragten externen Berater teilgenommen hätten.

Für den Hauptverband habe sich die Situation am 11. Dezember 2003 so 
dargestellt, dass zwei gültige Angebote mit einer Preisdifferenz von über 
100 % vorgelegen seien, der teurere Anbieter bis zum 12. Dezember 2003 
kein neues Angebot abgeben werde und ein Alternativangebot des spä-
ter beauftragten Bieters einen Preishorizont zwischen 40 Mill. EUR und 
45 Mill. EUR eröffnet habe.

Inhalte des Gesprächs vom 11. Dezember 2003 seien gewesen:

— Die Notwendigkeit, mit dem preisgünstigeren Bieter eine nochma-
lige Verhandlung zu führen, um die Abgabe eines überarbeiteten 
Angebots von zumindest diesem Bieter sicherzustellen.

— Der Hinweis des Hauptverbandes, dass er bei Abgabe eines inadä-
quaten Angebots die Ausschreibung widerrufen werde und mit Hilfe 
einer so genannten Referenzarchitektur den Auftrag selbst durch-
führen könne.

— Einwände des Bieters, dass das ausgeschriebene System insbeson-
dere bei den Anforderungen an das Transaktionssystem und die 
dafür erforderliche Hardware überdimensioniert sei. Diese führten 
zu den Fragen, für welche Folgeprojekte die vorbereitenden Anfor-
derungen genützt werden könnten. 

— Weiters sei diskutiert worden, wie umfangreich die Vor–Ort–Sup-
portleistungen des Probebetriebs in ausgewählten Bezirken des Bur-
genlands sein würden.

— Aufgrund dieser Gespräche signalisierte der Bieter, dass ein Ange-
bot unter 37 Mill. EUR vorstellbar sei. Ein verbindliches Verhand-
lungsergebnis sei nicht erzielt worden.

Ergänzende Feststellungen Projekt Chipkarte (e–card)
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Unter Hinweis auf die bereits im Vorbericht, Reihe Bund 2005/8, ab 
S. 51, getroffenen Feststellungen des RH führte der Hauptverband ergän-
zend aus, dass eine Verringerung der technischen Komplexität durch 
die Einführung der GINA–Box, geringere Qualitätssicherungsmaßnah-
men und die Referenzarchitektur der RISE sowie die verkürzte Projekt-
dauer den Angebotspreis von rd. 67 Mill. EUR auf rd. 37 Mill. EUR 
reduziert hätten.

Laut Hauptverband würde ein Protokoll implizieren, dass ein für Auf-
traggeber und Bieter verbindliches Verhandlungsergebnis erzielt wor-
den sei bzw. dass der Bieter konkrete Wünsche oder Vorstellungen an 
die Adaptierung der Ausschreibung gehabt habe. Da jedoch weder ein 
verbindliches Verhandlungsergebnis erzielt worden sei noch der Bie-
ter konkrete Adaptierungswünsche an die Ausschreibung gehabt habe, 
sei die Anfertigung eines gemeinsamen Protokolls als nicht erforder-
lich erachtet worden.

Schließlich teilte der Hauptverband mit, dass erst durch die Prüfung der 
Bewertungskommission am 18. Dezember 2003 das rechtlich relevante 
Bestehen einer Preisreduktion bestätigt worden sei. Eine Zuordnung 
von Preisreduktionen zu den Verhandlungen am 11. Dezember 2003 sei 
zunächst gar nicht möglich und auch nicht erforderlich gewesen, weil 
eine verbindliche Preisreduktion dort nicht vereinbart worden sei.

 16.4 Der RH sah sich in seiner Kritik aus dem Vorbericht, Reihe Bund 2005/8, 
S. 51, bestätigt. Schon damals führte der RH aus, dass die zu den Preis-
verhandlungen gebrachten Bereiche bereits aus den Erfahrungen des ers-
ten e–card Projekts bekannt waren und bei der Ausschreibung berück-
sichtigt hätten werden können. Die bereits im Vorbericht angeführten 
rechtlichen und technischen Minderungen führten zu einer erheblichen 
Preisreduktion. 

Die nunmehr bekannt gewordenen — am 11. Dezember 2003 zwischen 
Hauptverband und dem Bieter geführten Gespräche — bezogen sich 
offensichtlich auf eine Systemgröße, die neben dem e–card Projekt, 
bereits Folgeprojekte beinhaltete.

Der RH konnte sich der Auffassung des Hauptverbandes nicht anschlie-
ßen, dass eine Protokollierung der Verhandlungsgespräche nicht erfor-
derlich war.

Im Hinblick darauf, dass die vorangegangenen Verhandlungsschritte 
nach Aussage des Hauptverbandes selbst umfangreich protokolliert 
wurden, hätte gerade diese Phase des Verhandlungsverfahrens nach-
vollziehbar dokumentiert werden müssen.

Ergänzende Feststellungen
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 17.1 Im Februar 2006 traten unterschiedliche Darstellungen von Honorar-
abrechnungen zwischen dem Hauptverband bzw. der SV–ChipBE und 
dem Programmdirektor zutage, die den RH veranlassten, Gespräche 
mit dem Hauptverband und mit der SV–ChipBE zu führen. Dabei sollte 
der in den Medien aufgezeigte Differenzbetrag zwischen dem im Vor-
bericht, Reihe Bund 2005/8, S. 42 f., angeführten Gesamthonorar von 
47.600 EUR (netto) und dem vom Programmdirektor nunmehr selbst 
genannten Betrag von 120.480 EUR (brutto) aufgeklärt werden.

Der RH hatte im Rahmen seiner letzten Gebarungsüberprüfung von 
der SV–ChipBE folgende Belege erhalten:

Die vom Programmdirektor von der SV–ChipBE geforderten Honorar-
beträge der Eingangsrechnungen 31 und 32 waren zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung strittig. Die SV–ChipBE teilte dies im Statusbericht 
vom 10. Februar 2004 der Geschäftsführung des Hauptverbandes mit. 
Die SV–ChipBE leistete für diese beiden Eingangsrechnungen daher 
nur eine Akonto–Zahlung.

Der Inhalt des vorläufi gen Prüfungsergebnisses wurde im Rahmen der 
Schlussbesprechung mit der SV–ChipBE im Juni 2004 und mit dem 
Hauptverband im Juli 2004 ausführlich besprochen. Weder der Haupt-
verband noch die SV–ChipBE erhoben hinsichtlich der Zahlendarstel-
lung zu den Honorarzahlungen einen Einwand. 

 17.2 Der RH nahm daher in sein Prüfungsergebnis und in seinen Bericht 
nur die beiden unstrittigen Honorarzahlungen der Eingangsrechnun-
gen 276 und 33 mit einem Gesamtbetrag von 47.600 EUR (netto) auf.

Honorarabrechnun-
gen des Programm-
direktors

Ergänzende Feststellungen Projekt Chipkarte (e–card)

Eingangsrechnung 276 7.600 EUR netto 9.120 EUR brutto RH/SV–ChipBE–Vermerk: 
   bezahlt

Eingangsrechnung 33 40.000 EUR netto 48.000 EUR brutto RH/SV–ChipBE–Vermerk:
   bezahlt

Eingangsrechnung 31 26.600 EUR netto 31.920 EUR brutto SV–ChipBE–Vermerk: 
   Rechung wird geprüft,  
   Akonto wird bezahlt

Eingangsrechnung 32 51.920 EUR netto 62.304 EUR brutto SV–ChipBE–Vermerk: 
   Rechung wird geprüft, 
   Akonto wird bezahlt
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 17.3 Im Rahmen der Gespräche im Februar 2006 teilte die SV–ChipBE 
dem RH mit, dass ihr der Programmdirektor bis zum Stichtag 16. Feb-
ruar 2006 keine Arbeitsaufzeichnungen vorgelegt habe, die eine Endab-
rechnung erlauben würden. Die beiden Eingangsrechnungen 31 und 
32 mit einem Gesamtbetrag von 94.224 EUR (brutto), die in Höhe von 
63.360 EUR akontiert wurden, seien daher dem Grunde nach noch 
immer strittig.

 17.4 Aufgrund der klärenden Gespräche mit der SV–ChipBE ergab sich, dass 
dem Programmdirektor mit Stichtag 16. Februar 2006 ein Betrag von 
120.480 EUR (brutto) — der sich aus der Eingangsrechnung 276 mit 
9.120 EUR (brutto), der Eingangsrechnung 33 mit 48.000 EUR (brutto) 
und einer Akonto–Zahlung von 63.360 EUR zusammensetzt — über-
wiesen wurde. Der RH bemängelte allerdings, dass den Eingangsrech-
nungen 31 und 32 eine Akonto–Zahlung folgte, deren Zahlungsgrund 
bislang noch immer strittig ist.

 18 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

 (1) Künftig wären im Rahmen des elektronischen Verwaltungssys-
tems durchzuführende Projekte jeweils durch die zuständigen Gre-
mien des Hauptverbandes genehmigen zu lassen.

 (2) Diese Projekte wären im Rahmen der Kostenrechnung als Kos-
tenträger auszuweisen, um den mitzahlenden Sozialversicherungs-
trägern mehr Transparenz über die einzelnen Projektkosten zu bie-
ten. 

 (3) Der RH schloss sich der Meinung des Hauptverbandes an, dass es 
für die Aufrechterhaltung eines auf Dauer funktionierenden Gesund-
heitswesens für die Gesamtbevölkerung notwendig sein wird, statt 
betriebswirtschaftlicher Überlegungen von Ärzten eher volkswirt-
schaftliche Überlegungen hinsichtlich der Allgemeinverträglichkeit 
einschlägiger Rechtsnormen anzustellen. 

 Das derzeit im ASVG unter §§ 341 f. geregelte Vertragspartnerrecht 
hinsichtlich der Vergabe der entsprechenden Leistungsverträge für 
Vertragsärzte wäre dort einzugrenzen, wo es gesundheitspolitische 
Entwicklungen behindert.

 (4) Der RH wiederholte seine Empfehlung, die Projektorganisation 
der SV–ChipBE zu straffen und die Führungsebene zu reduzieren.

Schluss-
bemerkungen

Ergänzende Feststellungen
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Kurzfassung

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Wirtschaft und Arbeit

WIEN ENERGIE 
Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH

Das Projekt Errichtung eines Biomassekraftwerkes war wesentlich 
durch die Terminvorgaben der Ökostromverordnung gekennzeichnet. 
Das hatte ein relativ geringes Bieterinteresse zur Folge, wodurch schließ-
lich nur über ein Angebot verhandelt werden konnte. Ein Widerruf 
der Ausschreibung hätte letztlich das Ende des Projekts bedeutet.

Der Wiener Gemeinderat beschloss im November 1999 das „Klima-
schutzprogramm Wien“; damit sollte ein Beitrag zur Erfüllung der 
mit der Unterzeichnung des Kyoto–Protokolls durch die Republik 
Österreich übernommenen nationalen Verpfl ichtungen geleistet wer-
den. Unter anderem wurde der Errichtung eines Biomassekraftwer-
kes hohe Priorität beigemessen. Für die Projektausarbeitung waren 
die ursprünglich im Elektrizitätswirtschafts– und –organisations-
gesetz festgelegten Ökostromzielsetzungen maßgebend.

Die Projektentwicklung basierte auf einer Machbarkeitsstudie und 
einem Zusatzbericht des Arbeitskreises Biomassekraftwerk; darin 
wurde sowohl auf die ökologischen als auch die ökonomischen Rah-
menbedingungen Bedacht genommen.

Bei den Wirtschaftlichkeitsrechnungen des Arbeitskreises Biomasse-
kraftwerk war das Spannungsfeld zwischen Strom– und Wärmeer-
zeugung erkennbar. Die Berechnungen ergaben, dass die niedrigsten 
Stromgestehungskosten bei einer ausschließlichen Stromerzeugung 
zu erzielen wären.
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Das in Bau befi ndliche Biomassekraftwerk soll als Kraft–Wärme–
Kopplungsanlage ausgeführt werden. Im Vergleich zum reinen Kon-
densationsbetrieb mit ausschließlicher Stromerzeugung, bei dem ein 
Anlagenwirkungsgrad von rd. 36 % erreicht werden soll, ist bei der 
Fernwärmeauskopplung ein Anlagenwirkungsgrad von rd. 80 % 
geplant. Der Kopplungsbetrieb bewirkt zwar einen höheren Anlagen-
wirkungsgrad, verschlechtert aber die Eigenkapitalrendite, weil der 
Wärmepreis wesentlich niedriger ist als der Stromeinspeisetarif.

Das Kraftwerk soll jährlich nur in geringem Umfang zur Fernwär-
meerzeugung genutzt werden, weil die Bezugskosten für Biomasse 
durch die Fernwärmeerlöse nicht gedeckt sind. Die Fernwärmeer-
zeugung ist daher nicht wirtschaftlich und muss durch Einnah-
men aus der Stromvergütung gemäß Ökostromverordnung fi nan-
ziert werden.

Da das Biomassekraftwerk zur Deckung des Strom– und Wärmebe-
darfes in Wien nur einen bescheidenen Beitrag leisten wird, dient 
es vorrangig den mit seiner Errichtung verbundenen ökologischen 
Zielsetzungen.

Weder zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Generalunternehmer-
leistungen noch bei der Auftragsvergabe lagen alle für die Errich-
tung des Biomassekraftwerkes notwendigen Genehmigungen vor.

Aufgrund höherer Investitionskosten als ursprünglich erwartet sowie 
einer Erhöhung des Biomasselieferpreises mussten bei der Wirt-
schaftlichkeit des Projekts Abstriche in Kauf genommen werden.

Abweichend von der im Arbeitskreis Biomassekraftwerk empfoh-
lenen weitgehenden Vermeidung einer zusätzlichen Straßenver-
kehrsbelastung durch den Brennstofftransport mit LKW, soll die 
Brennstoffanlieferung nunmehr nahezu ausschließlich mit diesem 
Transportmittel erfolgen.

Kurzfassung
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 1 Der RH überprüfte von April bis Mai 2005 die WIEN ENERGIE Bundes-
forste Biomasse Kraftwerk GmbH (WBK) und ihre Tätigkeit als Kom-
plementärin der WIEN ENERGIE Bundesforste Biomasse Kraftwerk 
GmbH & Co KG (WBKG). Die beiden Biomassegesellschaften wurden 
im Mai 2004 von der WIENSTROM GmbH (WIENSTROM), der Fern-
wärme Wien Gesellschaft m.b.H. (Fernwärme Wien), der Österreichi-
schen Bundesforste AG und der ÖBf Beteiligungs GmbH gegründet. 

Die Überprüfung umfasste das Projekt Errichtung eines Biomassekraft-
werkes. Die Stadt Wien und die WIENSTROM führten für dieses Projekt 
seit 2001 die Vorarbeiten, die Projektgestaltung und Planungsmaßnah-
men sowie überwiegend die Vergabeverfahren durch. Lediglich die Auf-
tragsvergabe an den Generalunternehmer erfolgte durch die WBKG.

Zu dem im September 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
die Geschäftsführung der WBK im November 2005 sowie der Wiener 
Stadtsenat, das BMLFUW und das BMWA im Dezember 2005 Stellung. 
Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Jänner 2006.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

WIEN ENERGIE 
Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH

Kenndaten der WIEN ENERGIE Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH

Eigentümer 33,33 % ÖBf Beteiligungs GmbH 
 (Alleingesellschafter: Österreichische Bundesforste AG)
 33,33 % WIENSTROM GmbH
 33,33 % Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.

Unternehmungsgegenstand Errichtung und Betrieb von Kraftwerken zur Erzeugung 
von Ökostrom; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung 
von Beteiligungen

Gebarung 2004* 2005

 in 1.000 EUR

Bilanzsumme 33 35
Stammkapital 36 36
Bilanzverlust – 4 – 2

 Anzahl

Mitarbeiter im 
Jahresdurchschnitt 0 0

* Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Mai bis 30. September

Alle im Bericht genannten Beträge sind kaufmännisch gerundet und enthalten keine Umsatzsteuer.
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 2 Ein wesentliches Ziel des Ökostromgesetzes1) ist es, im Interesse des 
Klima– und Umweltschutzes den Anteil der Erzeugung von elektrischer 
Energie in Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger in einem Aus-
maß zu erhöhen, dass im Jahr 2010 der in der Richtlinie 2001/77/EG2) 
angegebene Zielwert von 78,1 % erreicht wird. 

1) Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern und auf dem Gebiet der Kraft–Wärme–Kopplung 
erlassen werden, BGBl. I Nr. 149/2002 i.d.g.F.

2) Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt

Zur Erreichung dieses Zielwertes hat die aus erneuerbaren Energieträ-
gern mit Ausnahme der Wasserkraft erzeugte elektrische Energie bis 
zum Jahr 2008 im steigenden Ausmaß mindestens 4 % — gemessen 
an der gesamten jährlichen Stromabgabe aller Netzbetreiber Öster-
reichs an die an öffentliche Netze angeschlossenen Endverbraucher 
— beizutragen. 

Anreize für die Errichtung von Ökostromanlagen bieten die in der Öko-
stromverordnung* festgesetzten Stromeinspeisetarife. Um diese Tarife 
erhalten zu können, war es jedoch erforderlich, bis längstens 31. Dezem-
ber 2004 alle notwendigen Genehmigungen zu erlangen und die Anlage 
bis spätestens 30. Juni 2006 in Betrieb zu nehmen. Diese Inbetriebnah-
mefrist wurde im August 2005 bis 31. Dezember 2007 verlängert.

* Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der Preise für die 
Abnahme elektrischer Energie aus Ökostromanlagen festgesetzt werden, BGBl. II 
Nr. 508/2002

 3 Der Wiener Gemeinderat beschloss im November 1999 das „Klimaschutz-
programm Wien“, mit dem Maßnahmenprogramme für die Reduktion 
des Treibhausgases Kohlendioxid vereinbart wurden. Damit sollte ein 
Beitrag zur Erfüllung der mit der Unterzeichnung des Kyoto–Protokolls 
im Jahr 1997 durch die Republik Österreich übernommenen nationalen 
Verpfl ichtungen geleistet werden. Unter anderem wurde der Errichtung 
eines Biomassekraftwerkes hohe Priorität beigemessen. 

Rechtliche Rahmen-
bedingungen

Projektentwicklung

Projektinitiative
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Aufgrund eines politischen Arbeitsübereinkommens zweier im Gemein-
derat der Stadt Wien vertretenen Parteien wurde im Mai 2001 festge-
legt, im Rahmen eines Arbeitskreises die technische und wirtschaftli-
che Machbarkeit eines Biomassekraftwerkes in Wien zu untersuchen. 
Für die Projektausarbeitung waren die ursprünglich im Elektrizitäts-
wirtschafts– und –organisationsgesetz festgelegten Ökostromzielset-
zungen maßgebend.

 4.1 Dem im Juni 2001 unter dem Vorsitz eines Universitätsprofessors einge-
richteten Arbeitskreis gehörten — neben politischen Vertretern — sowohl 
Experten des Magistrates der Stadt Wien und der WIEN ENERGIE GmbH 
(WIEN ENERGIE) als auch von verschiedenen Institutionen und Kraft-
werksanlagenunternehmen an. 

Der Arbeitskreis sollte die Fakten für eine Grundsatzentscheidung auf 
strategisch–politischer Ebene unter interdisziplinären Aspekten objekti-
viert bis Mitte 2002 darlegen. Eine politische Forderung war, dass dem 
künftigen Kraftwerksbetreiber aus dem Betrieb kein nachhaltiger wirt-
schaftlicher Nachteil entstehen darf. 

Da es in Österreich keine Erfahrungen mit der großtechnischen Bio-
massefeuerung gab, fanden im Herbst 2001 drei Besichtigungsreisen zu 
größeren Biomassekraftwerken in Europa (Skandinavien, Niederlande, 
Italien) statt; dadurch sollten sowohl Informationen über den aktuellen 
Stand der Technik als auch über die für die Anlagenerrichtung maß-
gebenden örtlichen Rahmenbedingungen gewonnen werden. 

Die Reisekosten für die Besichtigung der Anlagen wurden bei einer 
Reise von den Teilnehmern des Arbeitskreises selbst getragen, bei den 
übrigen Besichtigungen erfolgte die Kostenübernahme durch die im 
Arbeitskreis vertretenen Kraftwerksanlagenunternehmen.

 4.2 Der RH erachtete die Durchführung von Anlagenbesichtigungen grund-
sätzlich als zweckmäßig. Er wies jedoch im Zusammenhang mit den 
von Kraftwerksanlagenunternehmen fi nanzierten Besichtigungsreisen 
auf mögliche künftige Interessenkonfl ikte hin; es war nämlich davon 
auszugehen, dass sich diese Unternehmen auch an der Ausschreibung 
zur Errichtung des Biomassekraftwerkes beteiligen werden. Der RH 
empfahl, in Hinkunft die Übernahme von Reisekosten durch mögli-
che Auftragnehmer zu vermeiden.

 4.3 Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates werde der Empfehlung 
des RH nachgekommen werden.

Arbeitskreis 
Biomassekraftwerk
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 5.1 Im September 2002 legte der Arbeitskreis seinen Endbericht in Form 
einer Machbarkeitsstudie vor. 

Demnach würde das künftige Biomassekraftwerk mit einer Brennstoff-
wärmeleistung von 62,5 MW und einem damit verbundenen jährlichen 
Brennstoffbedarf an Hackschnitzeln von rd. 620.000 Schüttraumme-
tern ausgelegt. Die Transportlogistik sollte einem Brennstoffl ieferan-
ten überantwortet werden. Als Transportmittel sollten vorrangig Schiff 
und Bahn zum Einsatz kommen, um eine zusätzliche Straßenverkehrs-
belastung weitgehend zu vermeiden. Aufgrund der möglichen Nutzung 
der vorhandenen Kraftwerksinfrastruktur wurde als Kraftwerksstand-
ort Simmering empfohlen.

Danach wurden in einem Zusatzbericht Wirtschaftlichkeitsszenarien 
betreffend das zukünftige Biomassekraftwerk aufgezeigt. Dabei wur-
den die Stromgestehungskosten für die drei Betriebsarten (nur Strom-
erzeugung, Kraft–Wärme–Kopplung, beide Betriebsarten abwechselnd 
im Mischbetrieb) mit jeweils zwei verschieden angenommenen Brenn-
stoffpreisen und Wärmeeinspeisetarifen durchgerechnet. Diese Berech-
nungen ergaben, dass die niedrigsten Stromgestehungskosten bei einer 
ausschließlichen Stromerzeugung zu erzielen wären.

Die Machbarkeitsstudie und der Zusatzbericht bildeten die Grundlage 
für die Projektentwicklung.

 5.2 Der RH stellte fest, dass der Arbeitskreis die technische Konzeption und 
die Brennstoffbeschaffung durchaus als machbar erachtete. Allerdings 
war bei den Wirtschaftlichkeitsrechnungen des Arbeitskreises bereits 
das Spannungsfeld zwischen Strom– und Wärmeerzeugung erkenn-
bar. Der RH verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sich nach 
Angaben der WBKG trotz inzwischen abgesicherter Daten nichts an 
der Grundaussage geändert hat. Demnach wäre betriebswirtschaft-
lich betrachtet einer ausschließlichen Stromerzeugung der Vorzug zu 
geben.

 5.3 Laut Mitteilung der WBK sei die Anlage derart konzipiert worden, dass 
sowohl Fernwärme ausgekoppelt als auch Strom erzeugt werden könne. 
Das Spannungsfeld zwischen Strom– und Fernwärmeerzeugung vor 
dem Hintergrund des Ökostromgesetzes sei dabei erkannt worden.

Projektentwicklung
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 6 Dem Arbeitskreis Biomassekraftwerk standen von der WIEN ENERGIE 
beauftragte Studien über die Sicherstellung der Energieversorgung in 
Wien, über die Möglichkeiten der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien sowie über das Entsorgungs– und Energieversorgungskon-
zept für Wien zur Verfügung. Die WIENSTROM stellte unter anderem 
eine Studie von einem institutionellen Energieberater über die Abschät-
zung des Energieholzaufkommens bereit.

Eine weitere Studie betraf die Rahmenbedingungen und die technischen 
Daten für die Errichtung eines Biomassekraftwerkes in Wien–Simmering; 
sie bildete die Grundlage für die Anlagendimensionierung und Brenn-
stoffl ogistik. Die Studie wurde im August 2001 von der WIENSTROM 
an eine Planungsgesellschaft in Auftrag gegeben und enthielt auch eine 
Bestandsaufnahme hinsichtlich der Nutzung der bestehenden baulichen 
Anlagen am Standort Simmering. Dieser Themenbereich wurde aller-
dings nur oberfl ächlich behandelt. 

Danach beauftragte die WIENSTROM im April 2003 dieselbe Planungs-
gesellschaft mit einer Studie über die Infrastrukturnutzung an diesem 
Standort. Dabei sollte untersucht werden, welche Teile der Infrastruk-
tur im Hinblick auf die Bausubstanz für eine Weiterverwendung geeig-
net wären.

 7.1 Die von der WIENSTROM für den Arbeitskreis Biomassekraftwerk 
beauftragten Studien wurden jeweils direkt an einen Unternehmer 
ohne Einholung zusätzlicher Vergleichsangebote vergeben; der Auf-
tragswert lag jeweils unterhalb der Schwellenwerte der Vergabegesetze. 
Die Vergaben erfolgten im Sinne der Vergaberegelungen des Wiener 
Stadtwerke–Konzerns im „Verhandlungsverfahren, ohne öffentliche 
Bekanntmachung mit nur einem Unternehmen“. 

Dieses Vergabeverfahren war aber nur zulässig, wenn bloß ein Unter-
nehmer in Frage kam, die zu vergebende Leistung mit Hilfe von Hono-
rarrichtlinien bestimmbar war und sie einen geschätzten Auftragswert 
von 100.000 EUR (ab 2003: 150.000 EUR) nicht überstieg. 

Projektstudien
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 7.2 Nach Auffassung des RH hätten die Studien auch von anderen Unter-
nehmen durchgeführt werden können. Sie wurden weiters nicht nach 
Honorarrichtlinien abgerechnet. Darüber hinaus erachtete der RH die 
Vergaben der Studien ohne Einholung zusätzlicher Angebote als nicht 
wirtschaftlich. Er empfahl, in Vergabeverfahren die Grundsätze des 
freien und lauteren Wettbewerbes einzuhalten und im Sinne der ver-
gaberechtlichen Bestimmungen die Einholung von Vergleichsange-
boten in den unternehmensinternen Vergabeordnungen verpfl ichtend 
vorzuschreiben.

 7.3 Laut Mitteilung der WBK würden nur wenige Unternehmen über das spe-
zifi sche Fachwissen im Kraftwerksbereich verfügen, um solche Studien 
mit zuverlässigen Ergebnissen durchführen zu können. Für die Wahl des 
Vergabeverfahrens seien auch der enorme Zeitdruck und die Notwendig-
keit, dem Arbeitskreis verwertbare Grundlagen zur Verfügung zu stellen, 
maßgebend gewesen.

Der Wiener Stadtsenat teilte mit, dass im Rahmen der Novellierung 
des Bundesvergabegesetzes auch die Vergaberichtlinien für den Wiener 
Stadtwerke–Konzern zu überarbeiten sein werden.

 8.1 Bei den von der WIENSTROM vergebenen Studien fehlten in den Auf-
trägen teilweise Terminvorgaben, Vereinbarungen über Vertragsstrafen 
bei Leistungsverzug und Skontoregelungen. Der vereinbarte Leistungs-
zeitraum der Auftragnehmer wurde einige Male erheblich überschritten, 
ohne dass es zu entsprechenden Konsequenzen gekommen wäre. 

Auch bei einigen von der nunmehrigen Errichtungsgesellschaft WBKG 
vergebenen Aufträgen für diverse Vorarbeiten zur Kraftwerkserrich-
tung wurden für den Fall eines Leistungsverzugs keine Vertragsstra-
fen vereinbart, obwohl das Bauwerk unter einem enormen Zeitdruck 
auszuführen war.

 8.2 Der RH beanstandete das Fehlen wichtiger Vertragsbestandteile, vor 
allem von Terminpönalen. Er erachtete derartige Vertragsklauseln des-
halb für geboten, weil zum einen die Tätigkeit des Arbeitskreises zeit-
lich begrenzt war; zum anderen musste das Kraftwerk — bedingt durch 
die erwähnten Vorgaben der Ökostromverordnung — unter starkem 
Termindruck errichtet werden.

 8.3 Laut Stellungnahme der WBK hätten aus terminlichen Gründen nicht 
immer Skontoregelungen und Terminpönalen vereinbart werden kön-
nen. Die bisher eingetretenen Terminverzüge hätten für das Projekt 
keine Nachteile gebracht.

Auftragsvergaben
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Der Wiener Stadtsenat teilte mit, dass die Empfehlungen des RH künf-
tig berücksichtigt würden.

 9.1 Da die WIENSTROM selbst über eine zu geringe Planungskapazität zur 
Errichtung eines Biomassekraftwerkes in Simmering verfügte, führte 
sie im April 2003 eine EU–weite Ausschreibung der Generalplanungs-
leistungen und Bauherrenberatung mittels Verhandlungsverfahrens mit 
öffentlicher Bekanntmachung durch. Einem Konsortium aus zwei Pla-
nungsunternehmen wurde schließlich als Bestbieter der Planungsauf-
trag in Höhe von rd. 1 Mill. EUR erteilt. 

Die Generalplanungsleistungen umfassten die Erstellung der techni-
schen Unterlagen für die behördliche Einreichung sowie der Ausschrei-
bungsunterlagen für die Beauftragung eines Generalunternehmers.

 9.2 Der RH hielt fest, dass die vereinbarten Leistungen zeitgerecht erbracht 
wurden.

 10.1 Die Ausschreibung der Generalunternehmerleistungen durch die 
WIENSTROM im Februar 2004 beinhaltete die schlüsselfertige Errich-
tung eines Biomassekraftwerkes am Standort Simmering mit einer 
Brennstoffwärmeleistung von rd. 62,5 MW. Weder zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung noch bei der Auftragsvergabe im September 2004 lagen 
alle für die Errichtung notwendigen behördlichen Bewilligungen bzw. 
rechtskräftigen Genehmigungen vor. 

Da mit einer Bauzeit von knapp zwei Jahren zu rechnen war, ergab sich 
im Hinblick auf die von der erwähnten Ökostromverordnung in der dama-
ligen Fassung geforderte Inbetriebnahme bis längstens 30. Juni 2006 ein 
erheblicher Zeitdruck.

 10.2 Nach Auffassung des RH wäre es zweckmäßig gewesen, die Bauleis-
tungen erst nach Vorliegen sämtlicher behördlicher Genehmigungen 
auszuschreiben; Bescheidaufl agen können nämlich erfahrungsgemäß 
bedeutende fi nanzielle Mehrkosten und umfangreiche Umplanungen 
auslösen. Ein Abwarten der behördlichen Genehmigungen hätte aller-
dings die zur Erlangung des geförderten Stromeinspeisetarifs erforder-
liche Einhaltung des Inbetriebnahmetermins gefährdet und zur Nicht-
realisierung des Biomassekraftwerkprojekts geführt.

 10.3 Laut Mitteilung der WBK sei bei der Bieterverhandlung ein mit der 
Behörde vorbesprochenes Bescheidaufl agenkonzept bereits mitberück-
sichtigt worden.
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 11.1 Das aus der Geschäftsführung und leitenden Mitarbeitern der WIENSTROM 
zusammengesetzte Vergabeberatungsgremium führte das Vergabeverfah-
ren für die Generalunternehmerleistungen als Verhandlungsverfahren 
mit vorheriger EU–weiter Bekanntmachung durch. Aufgrund des Wett-
bewerbsaufrufs gingen 13 Bewerbungen ein, von denen das Vergabebe-
ratungsgremium nach eingehender Prüfung vier auswählte. Ausschei-
dungsgründe waren nicht ausreichende Bewerbungsunterlagen sowie 
das Fehlen von Referenzanlagen. 

Den qualifi zierten Bewerbern wurden sodann die Ausschreibungsun-
terlagen mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe übermittelt. Auf 
Wunsch der ausgewählten qualifi zierten Bewerber wurde die Ange-
botsfrist von eineinhalb Monaten um einen weiteren Monat verlän-
gert. Trotzdem langte bis zum Abgabetermin nur ein Angebot in Höhe 
von insgesamt 65 Mill. EUR — inklusive optionaler Zusatzleistungen 
von rd. 9 Mill. EUR — ein. 

Die — im Vergleich zu den vom Arbeitskreis im Jahr 2002 eingehol-
ten Richtpreisangeboten zwischen 41 Mill. EUR und 49 Mill. EUR — 
wesentlich höhere Angebotssumme erklärte der verbliebene Bieter mit 
inzwischen eingetretenen Stahlpreiserhöhungen. Die übrigen Bewer-
ber begründeten ihre Nichtteilnahme mit Kapazitätsproblemen und 
der kurzen Ausführungsfrist.

Um die rechtzeitige Inbetriebnahme nicht zu gefährden, wurde die Aus-
schreibung nicht widerrufen, sondern Vergabeverhandlungen mit nur 
einem Bieter durchgeführt. Diese gestalteten sich schwierig, weil die 
WIENSTROM einerseits auf einem wirtschaftlich vertretbaren Gesamt-
pauschalpreis bestand; andererseits forderte der Bieter von den Aus-
schreibungsbedingungen stark abweichende kaufmännische und tech-
nische Bestimmungen ein. 

Schließlich einigte man sich auf einen anderen Kessellieferanten, geän-
derte Zahlungsbedingungen und Vertragsstrafen sowie auf eine geringere 
garantierte Zeitverfügbarkeit der Kraftwerksanlage von 7.500 Betriebs-
stunden jährlich zu Gunsten des Bieters. 

Im August 2004 nahm das Vergabeberatungsgremium schließlich das 
Letztangebot von 51 Mill. EUR an. Zusätzlich wurde ein optional ange-
botener Katalysator um rd. 1 Mill. EUR beauftragt. Die Auftragsvergabe 
erfolgte durch die WBKG, wobei dem Auftragnehmer eine Patronats-
erklärung aller Gesellschafter der WBK für eine entsprechende fi nan-
zielle Ausstattung der WBKG übergeben wurde.

Auftragsvergaben
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 11.2 Nach Auffassung des RH war die Projekterrichtung wesentlich von den 
erwähnten Terminvorgaben der Ökostromverordnung bestimmt. Gene-
rell war festzustellen, dass vor dem Auslaufen der in der Ökostromver-
ordnung festgelegten Förderungskriterien im gesamten Bundesgebiet 
ein großes Interesse an der Errichtung von Biomasseanlagen bestand 
und es kurzfristig zu einer starken Nachfrage im Bau– und Heizkes-
selanlagenbereich kam. 

Bei einem möglichen Widerruf der Ausschreibung hätte bei einem 
neuen Vergabeverfahren der spätest in Betracht kommende Inbetrieb-
nahmetermin nicht eingehalten werden können; das hätte letztlich das 
Ende des Projekts bedeutet.

Der RH empfahl, bei künftigen Ökostromregelungen das Erfordernis 
eines gesetzlichen bzw. durch Verordnung festgelegten Fertigstellungs-
termins zu überdenken und stattdessen andere Mechanismen zu über-
legen, die einen solchen Zeitdruck nicht entstehen lassen. Durch die 
mittlerweile — wie zuvor ausgeführt — erfolgte Fristerstreckung für die 
Inbetriebnahme bis Ende 2007 sah sich der RH zwar in seiner Ansicht 
bestätigt, für die überprüfte Unternehmung war diese Fristerstreckung 
jedoch nicht mehr von Bedeutung.

 11.3 Laut Stellungnahme der WBK sei das geringe Bieterinteresse mit dem 
nur bei wenigen europäischen Unternehmen vorhandenen spezifi schen 
Fachwissen für ein derartiges Anlagenobjekt zu erklären.

Das BMWA teilte mit, dass gemäß der im Wirtschaftsausschuss des 
Nationalrates bereits angenommenen Novelle des Ökostromgesetzes kein 
absoluter Fertigstellungstermin mehr festgelegt würde.

 12 Im Mai 2004 schlossen die Gesellschaften WIENSTROM, Fernwärme 
Wien, Österreichische Bundesforste AG und ÖBf Beteiligungs GmbH 
einen Rahmenvertrag über die Errichtung eines Biomassekraftwerkes 
auf dem Gelände des Kraftwerkes Simmering ab. Zur Verwirklichung 
des Projekts vereinbarten die Vertragsparteien die Gründung der WBKG 
als operative Gesellschaft und der WBK, die als Komplementär (per-
sönlich haftender Gesellschafter) der WBKG agierte. Kommanditisten 
der WBKG waren WIENSTROM, Fernwärme Wien und Österreichische 
Bundesforste AG.

Gesellschafts-
gründungen
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Vereinbart wurde, dass alle Gesellschafterbeschlüsse im Rahmen des 
Komplementärs zu treffen sind und diesem die Geschäftsführung obliegt. 
Aus diesem Grund wurde für die WBK ein aus sieben Mitgliedern beste-
hender Gesellschafterausschuss eingerichtet, dem insbesondere Bera-
tungsaufgaben, jedoch keine Entscheidungsbefugnisse zukamen.

 13.1 Das in Bau befi ndliche Biomassekraftwerk mit Gesamtinvestitions-
kosten von 57,7 Mill. EUR und einer nunmehrigen Brennstoffwärme-
leistung von 65,7 MW soll als Kraft–Wärme–Kopplungsanlage ausge-
führt werden. Die Inbetriebnahme ist für Anfang Juni 2006 geplant. 
Bei einem jahresdurchgängigen Betrieb von 8.000 Betriebsstunden ist 
vorgesehen, rd. 600.000 Schüttraummeter Waldbiomasse in Form von 
Hackschnitzeln zu verfeuern. 

Der Anlagenwirkungsgrad soll 80 % im Kopplungs– und 36 % im 
Strombetrieb betragen. Nach den Vorstellungen der Betreibergesell-
schaft WBKG sollen jährlich lediglich rd. 2.500 Stunden Fernwärme 
ausgekoppelt werden. Während der übrigen Betriebsstunden ist beab-
sichtigt, das Kraftwerk nur zur Stromerzeugung zu nutzen. 

Der Grund für diese in Aussicht genommene Betriebsweise ist, dass die 
Bezugskosten für Biomasse durch die Fernwärmeerlöse nicht gedeckt 
sind. Somit ist die Fernwärmeerzeugung nicht wirtschaftlich und muss 
durch Einnahmen aus der Stromvergütung gemäß Ökostromverord-
nung fi nanziert werden. Bei dieser Betriebsweise würde das Biomas-
sekraftwerk jährlich rd. 170 Gigawattstunden Strom und rd. 90 Giga-
wattstunden Wärme erzeugen. Damit könnten rd. 1,7 % der gesamten 
Jahresstromabgabe der WIENSTROM bzw. rd. 1,8 % des Wiener Fern-
wärmebedarfs abgedeckt werden.

 13.2 Der RH wies darauf hin, dass eine geringe Nutzung der Kraft–Wärme–
Kopplung energiewirtschaftlich eine Ressourcenverschwendung darstellt. 
Allerdings wird eine solche Betriebsweise durch die in der Ökostromver-
ordnung festgelegten hohen Stromeinspeisetarife forciert. Da das Bio-
massekraftwerk zur Deckung des Strom– und Wärmebedarfes in Wien 
nur einen bescheidenen Beitrag leisten wird, dient es vorrangig den mit 
seiner Errichtung verbundenen ökologischen Zielsetzungen.

Geplanter 
Kraftwerksbetrieb
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 14.1 Im Zuge der Vorbereitungen für die Gesellschaftsgründungen führte die 
WIENSTROM Wirtschaftlichkeitsrechnungen durch. Die dabei zugrunde 
gelegten Kosten– und Erlösannahmen für Biomasse, Strom und Wärme 
ergaben bei einer Investitionssumme von 51 Mill. EUR und einer Amor-
tisationszeit von 13 Jahren eine Eigenkapitalrendite von 6 %. Im Hin-
blick auf eine mögliche Erhöhung des Biomasselieferpreises wurde 
diese im Mai 2004 schließlich auf 4 % gesenkt. 

Bei der ersten Gesellschafterausschusssitzung im Oktober 2004 wurde 
eine auf den Anlagedaten des beauftragten Generalunternehmers auf-
bauende Wirtschaftlichkeitsrechnung vorgestellt. Bei diesen in drei 
Varianten durchgeführten Berechnungen (reiner Kondensationsbetrieb 
mit ausschließlicher Stromerzeugung, Fernwärmeauskopplung mit zwei 
unterschiedlichen Wärmepreisen) wurde das Förderungsausmaß der-
art angesetzt, dass alle Varianten eine vergleichbare Eigenkapitalren-
dite von rd. 4,2 % aufwiesen. 

Unter der Voraussetzung einer jährlichen Anlagenbetriebszeit von 
8.000 Stunden und einer jährlichen Fernwärmeauskopplung von 
2.500 Stunden rechnete die WBK mit erzielbaren Investitionsförderun-
gen in Höhe von 8,3 Mill. EUR bzw. 6,8 Mill. EUR abhängig vom Fern-
wärmepreis.

Nach den Bestimmungen für Umweltförderung im Inland ist allein diese 
Förderung im Regelfall mit 5 Mill. EUR pro Projekt begrenzt; dem RH 
lagen keine Unterlagen vor, die höhere Förderungen erwarten ließen.

 14.2 Nach Auffassung des RH wurden bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
unrealistische Förderungsbeträge in Ansatz gebracht. Demzufolge wird 
die Eigenkapitalrendite mit hoher Wahrscheinlichkeit unter 4 % absin-
ken und somit wesentlich vom Ergebnis der ersten Wirtschaftlichkeits-
rechnung (6 %) abweichen. Weiters wies der RH darauf hin, dass vom 
Generalunternehmer nur eine Garantieerklärung für 7.500 Betriebs-
stunden vorliegt; dies könnte möglicherweise zu einer weiteren Ren-
diteverschlechterung führen.

 14.3 Laut Stellungnahme der WBK sei für das Projekt insgesamt mit Investi-
tionsförderungen von rd. 4,6 Mill. EUR zu rechnen. Der Erwartungswert 
von 8.000 Betriebsstunden pro Jahr beruhe auf gesicherten Erfahrungs-
werten, so dass diesbezüglich nicht von einer Renditeverschlechterung 
ausgegangen werden könne. Eine Abweichung zwischen den Betriebs-
stunden im Rahmen der Pönaleleistungen und in der Wirtschaftlich-
keitsrechnung sei daher gerechtfertigt.

Wirtschaftlichkeit
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 15.1 Die WBKG verfügte über keine Förderungszusagen für das Projekt. Ein 
von der WIENSTROM im Dezember 2003 im Rahmen der Umweltför-
derung gestelltes Förderungsansuchen konnte mangels ausreichender 
Unterlagen nicht erledigt werden. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
war die Geschäftsführung der WBKG mit der Aufbereitung der aktuel-
len technischen und wirtschaftlichen Daten beschäftigt. Darüber hin-
aus gab es auch Bemühungen um Förderungen der Stadt Wien.

 15.2 Der RH verwies auf die zögernde Vorgangsweise bei der Nachreichung 
der geforderten Förderungsunterlagen. Verbindliche Förderungszusa-
gen hätten auch zu realistischeren Aussagen über die Wirtschaftlich-
keit des Projekts geführt.

 15.3 Laut Mitteilung der WBK seien die Unterlagen den Förderungsstellen 
im Oktober 2005 übermittelt worden.

Das BMLFUW teilte mit, die WBK habe im Rahmen der Umweltför-
derung im Inland mehrfach den Eindruck erweckt, dass aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen keine Wärmeauskopplung erfolgen und daher 
der Förderungsantrag zurückgezogen werde.

 16.1 Im Vergleich zum reinen Kondensationsbetrieb mit ausschließlicher 
Stromerzeugung, bei dem ein Anlagenwirkungsgrad von rd. 36 % 
erreicht werden soll, ist bei der Fernwärmeauskopplung ein Anlagen-
wirkungsgrad von rd. 80 % geplant. Der Kopplungsbetrieb bewirkt 
zwar einen höheren Anlagenwirkungsgrad, verschlechtert aber die 
Eigenkapitalrendite, weil der Wärmepreis wesentlich niedriger ist als 
der Stromeinspeisetarif.

 16.2 Im Interesse eines effi zienten Einsatzes von Förderungsmitteln für 
erneuerbare Energieträger sollte daher bei der Gestaltung der Strom-
einspeisetarife für Biomasseanlagen auch auf die wirtschaftliche Wär-
menutzung abgestellt werden. Eine Änderung der Ökostromverordnung 
dahingehend, dass die Gewährung des geförderten Stromeinspeisetarifs 
an die Erzielung eines Mindestanlagenwirkungsgrades bei der Kraft–
Wärme–Kopplung gebunden wird, würde diesen Überlegungen Rech-
nung tragen.

 16.3 Das BMWA teilte mit, dass gemäß der im Wirtschaftsausschuss des 
Nationalrates bereits angenommenen Novelle des Ökostromgesetzes in 
der Ökostromverordnung jedenfalls ein Brennstoffnutzungsgrad von 
mindestens 60 % vorzusehen sei.

Anlagenwirkungsgrad

Wirtschaftlichkeit
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 17.1 Bereits im Juli 2004 wurden Emissionsgrenzwerte im Abgasbereich 
bescheidmäßig vorgeschrieben. Das beauftragte Kraftwerksprojekt ließ 
die Einhaltung aller vorgeschriebenen behördlichen Aufl agen betref-
fend Abgasemissionen erwarten. Dessen ungeachtet bestellte die WBKG 
— wie erwähnt — zusätzlich den Einbau eines Katalysators um rd. 
1 Mill. EUR.

 17.2 Der RH verwies auf die bereits strengen Emissionsgrenzwerte für Wien. 
Die Entscheidung betreffend den Einbau eines Katalysators wird zwar 
zur weiteren Absenkung der Emissionen führen, zugleich aber die Wirt-
schaftlichkeit des Projekts zusätzlich mindern.

 17.3 Laut Stellungnahme der WBK sei diese unter ökologischen Gesichts-
punkten getroffene Entscheidung in Abstimmung mit den Eigentümern 
erfolgt.

 18.1 Die WBKG schloss mit der Österreichischen Bundesforste AG im Mai 2004 
einen Biomasselieferungsvertrag mit einer Vertragsdauer von 13 Jahren 
ab. Vereinbart wurde, dass in den ersten fünf Jahren der Vertragslaufzeit 
Biomasse ausschließlich und danach wenigstens 80 % des geschätzten 
jährlichen Biomassebedarfes von rd. 600.000 Schüttraummetern von 
der Österreichischen Bundesforste AG geliefert werden. 

Der vereinbarte Pauschalfi xpreis von 16 EUR je Megawattstunde mit 
einer jährlichen Erhöhung um 2 % beinhaltete Waldhackgut bzw. feste 
Biomasse in einer Qualität, die es ermöglichte, den in der Ökostromver-
ordnung festgelegten Stromabnahmepreis von 102 EUR je Megawatt-
stunde zu erzielen. Im Oktober 2004 erhöhte die Österreichische Bun-
desforste AG den Biomasselieferpreis um 1 EUR je Megawattstunde. 

Mit der Fernwärme Wien wurde — ebenfalls für 13 Jahre — ein Wär-
melieferungsvertrag für eine jährliche Wärmemenge von 2.500 Stun-
den abgeschlossen. Zur Errichtung des Biomassekraftwerkes mietete 
die WBKG auf unbestimmte Zeit von der WIENSTROM eine Teilfl äche 
auf dem Betriebsgelände des Kraftwerkes Simmering.

 18.2 Der RH erachtete den Abschluss von langfristigen Verträgen ange-
sichts der erforderlichen hohen Brennstoffmenge und für eine gesi-
cherte Fernwärmeabnahme als zweckmäßig.

Katalysator

Langfristige 
Verträge

Wirtschaftlichkeit WIEN ENERGIE 
Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH
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 19.1 Die Deckung des jährlichen Biomassebedarfes erfolgt — wie erwähnt — 
zumindest in den ersten fünf Jahren der Vertragslaufzeit ausschließ-
lich durch die Österreichische Bundesforste AG, welche ihrerseits mit 
privaten Forstbetrieben zusammenarbeitet. Die Brennstoffaufbereitung 
soll großteils in einer noch zu errichtenden, rd. 5 km vom Biomas-
sekraftwerk entfernten Anlage auf dem Gelände des Alberner Hafens 
erfolgen. Die Holzanlieferungen zum Alberner Hafen wurden mit bis 
zu 103 LKW pro Tag und die Abtransporte von Hackgut zum Biomas-
sekraftwerk mit bis zu 67 LKW pro Tag beziffert. 

Da die Anlage am Alberner Hafen keinen direkten Bahn– und Schiff-
anschluss besitzt, müssten allfällige mit Schiff bzw. Bahn durchgeführte 
Holztransporte ebenfalls auf LKW umgeschlagen werden. Bereits der 
Arbeitskreis Biomassekraftwerk kam beim Thema Brennstoffanliefe-
rung zum Ergebnis, dass eine zusätzliche Straßenverkehrsbelastung 
mit LKW weitgehend vermieden werden sollte, zumal der Kraftwerks-
standort Simmering über einen Gleisanschluss verfügt.

 19.2 Nach Auffassung des RH wurden bei der Brennstoffl ogistik die ökolo-
gischen Gesichtspunkte zu wenig berücksichtigt, weil der Brennstoff-
lieferant von einer nahezu ausschließlichen Hackgutanlieferung mit 
LKW ausgeht. Der RH empfahl, verstärkt auf diese Aspekte Bedacht zu 
nehmen. 

Inwieweit die von der Österreichische Bundesforste AG beabsichtig-
ten Holztransporte zur Aufbereitungsanlage vorrangig per Schiff und 
Bahn erfolgen werden, bleibt vorerst abzuwarten.

 19.3 Laut Stellungnahme der WBK sei der Hackplatz am Alberner Hafen 
sowohl mit LKW als auch per Bahn und Schiff zu erreichen. Untersu-
chungen hinsichtlich des Biomassetransportes hätten ergeben, dass bei 
einer durchschnittlichen Transportentfernung von 70 km mit ausschließ-
licher LKW–Anlieferung ein um 25 % geringerer Energieverbrauch und 
um 50 % geringere Transportkosten als bei der Variante „LKW–Bahn–
LKW“ zu erzielen seien. Eine Änderung des Transportkonzepts hätte 
eine weitere Anhebung des Biomasselieferpreises zur Folge.

 19.4 Der RH entgegnete, dass die Aufbereitungsanlage am Alberner Hafen 
keinen direkten Bahn– und Schiffanschluss besitzt; daher müssen Holz-
transporte letztlich immer auf LKW umgeschlagen werden. Eine Brenn-
stoffanlieferung per Bahn wäre derzeit nur bei Hackschnitzeln direkt 
vom Forstbetrieb zum Kraftwerk Simmering und wegen einer Straßen-
überquerung lediglich außerhalb der Straßenverkehrsspitzen möglich.

Brennstoffl ogistik
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 20 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die zur 
Projektverwirklichung notwendigen Genehmigungen, die Organisation 
sowie die Liquiditätsplanung.

 21 Zusammenfassend empfahl der RH

 dem BMWA:

 (1) Bei der Gestaltung der Stromeinspeisetarife für Biomasseanlagen 
sollte auch auf die wirtschaftliche Wärmenutzung abgestellt wer-
den. Eine Änderung der Ökostromverordnung dahingehend, dass 
die Gewährung des geförderten Stromeinspeisetarifs an die Erzie-
lung eines Mindestanlagenwirkungsgrades bei der Kraft–Wärme–
Kopplung gebunden wird, würde diesen Überlegungen Rechnung 
tragen.

 (2) Bei künftigen Ökostromregelungen sollte das Erfordernis eines 
gesetzlichen bzw. durch Verordnung festgelegten Fertigstellungster-
mins von Ökostromanlagen (z.B. Biomassekraftwerken) überdacht 
werden.

  der WBK: 

 (3) In Vergabeverfahren wären die Grundsätze des freien und lau-
teren Wettbewerbes einzuhalten; im Sinne der vergaberechtlichen 
Bestimmungen sollte die Einholung von Vergleichsangeboten in den 
unternehmensinternen Vergabeordnungen verpfl ichtend vorgeschrie-
ben werden.

 (4) Bei der Brennstoffl ogistik wäre verstärkt auf die ökologischen 
Aspekte Bedacht zu nehmen.

Sonstige 
Feststellungen

Schluss-
bemerkungen

WIEN ENERGIE 
Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abfallwirtschaftskonzept im Land Tirol

Für eine dem Stand der Technik entsprechende Abfallentsorgung fehlte 
im Land Tirol der entsprechende politische Konsens. Eine modernen 
ökologischen Standards entsprechende Abfallentsorgung für die Zukunft 
war nicht sichergestellt.

Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, unbehandelte Abfälle bis En-
de 2008 zu deponieren, wurde genützt.

Das Land Tirol trägt die Verantwortung für die Planung, Errichtung 
und den Betrieb der erforderlichen öffentlichen Behandlungsanla-
gen und öffentlichen Deponien. Erhöhte Bedeutung kam der Ver-
antwortung des Landes durch die ab 1. Jänner 2004 grundsätzlich 
erforderliche Vorbehandlung der Abfälle zu. 

Der notwendige politische Konsens zur Verwirklichung der ökologisch 
und ökonomisch günstigsten Lösung der Abfallbehandlung fehlte. 
Diese Lösung wäre — vor allem wegen der Möglichkeit, die freige-
setzte Energie als industrielle Prozesswärme zu nutzen — der Betrieb 
einer zentralen Müllverbrennungsanlage. 

Das Prinzip einer überregionalen (landesweiten) Organisation der 
Abfallwirtschaft wurde mit der Zulassung regionaler Lösungen — 
zu einem Zeitpunkt, als deren geringere ökologische und ökonomi-
sche Effi zienz bereits feststand — aufgegeben. 

Aufgrund des Fehlens entsprechender Behandlungsanlagen war eine 
ordnungsgemäße Beseitigung der im Land anfallenden nicht gefähr-
lichen Abfälle auf den Deponien nur durch Erlassung zweier Erstre-
ckungsverordnungen möglich. Dies bedeutet, dass die aus ökologi-
scher Sicht ungünstigste Form der Abfallentsorgung bis Ende 2008 
weiter betrieben werden wird. Die mit der Erlassung der ersten Ver-
ordnung verbundene Begrenzung der Verfüllmenge wurde nicht ein-
gehalten.
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Für die von einem privaten Betreiber geführte Deponie lag keine 
entsprechende Sicherstellung für die Erhaltung und Stilllegung der 
Anlage einschließlich der Nachsorge vor. Einen Anhaltspunkt für 
deren Umfang bot die seitens des Betreibers gebildete Rückstellung 
für Deponien in Höhe von 6,17 Mill. EUR. 

Die Entgelte für die Abfallbehandlung waren in Tarifform festzu-
legen und bedurften zu ihrer Gültigkeit einer Genehmigung durch 
die Landesregierung. Eine landesweit einheitliche Defi nition der 
betriebswirtschaftlichen Grundsätze, nach denen die Tarifbemes-
sung vorzunehmen war, lag nicht vor. 

Für das vom Land initiierte Projekt zur Sicherung einer in den 
Gemeinden Pill und Weer bestehenden Altlast fehlte der erforder-
liche Beschluss der Landesregierung, wodurch die weitere Projekt-
entwicklung gehemmt war.

Kurzfassung

Kenndaten zum Tiroler Abfallwirtschaftskonzept

Rechtsgrundlagen Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 i.d.g.F.
Deponieverordnung, BGBl. Nr. 164/1996 i.d.g.F.
Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 50/1990 i.d.g.F.
Tiroler Abfallwirtschaftskonzept, LGBl. Nr. 1/1993 i.d.g.F.

1999 2000 2001 2002 2003

Mitteleinsatz

Abfallaufkommen1)

Restmüll2)

Sperrmüll
Altstoffe3)

biogene Abfälle4)

gefährliche Abfälle
Bodenaushub
Baurestmassen5) 177.780 178.720 269.470 368.650 475.500

699.790 905.620 919.430 1.103.150 1.403.290
41.706 48.686 76.451 55.831 —6)
49.290 52.970 49.120 54.360 59.420

106.500 115.400 110.240 116.450 120.750
22.420 21.430 22.350 22.410 21.720
90.380 91.450 92.040 93.420 93.760

in t

1,38 1,25 1,30 1,34 1,42
in Mill. EUR

1) Für 2004 lagen noch keine Daten vor.
2) Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle aus der kommunalen Sammlung
3) Glas, Papier, Kartonagen, Kunststoffe, Metalle, Haushaltsschrott, Styropor und Holz aus der getrennten Sammlung
4) aus Haushalten, einschließlich Grünschnitt
5) Bauschutt, Brandschutt, Asphalt und Betonabbruch
6) Für 2003 lagen noch keine Daten vor.

2004

1,32

—
—
—
—
—
—
—
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 1 Der RH überprüfte im April und Mai 2005 die Gebarung des Landes 
Tirol im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung. Schwerpunkt der 
Gebarungsüberprüfung war die Erfassung der in der Abfallwirtschafts-
planung des Landes getroffenen Festlegungen hinsichtlich ihrer Eig-
nung, die bundes– und landesrechtlichen Zielsetzungen der Abfall-
wirtschaft — vor allem in Hinblick auf die ab dem Jahr 2004 geltenden 
spezifi schen Anforderungen an die Qualität der abzulagernden Abfälle 
— zu erfüllen. 

Im Februar 2003 legte der Landesrechnungshof Tirol seinen im Zeit-
raum von Juli bis Oktober 2002 erstellten Bericht über die Abfallbe-
wirtschaftung in Tirol vor. Die vom Landesrechnungshof im Detail 
behandelten Fragen der Abfallvermeidung, der Qualität der Abfall-
daten und der Ausgaben für die Abfallbewirtschaftung wurden durch 
den RH nicht neuerlich untersucht. 

Zu dem im Oktober 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die 
Tiroler Landesregierung im Dezember 2005 und das BMLFUW im Jän-
ner 2006 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Jän-
ner 2006.

 2.1 Das Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz (Tiroler AWG) wies dem Land die 
Verantwortung für die Planung, Errichtung und den Betrieb der erfor-
derlichen öffentlichen Behandlungsanlagen und öffentlichen Depo-
nien zu. Deren Standorte und Einzugsbereiche waren in einer Verord-
nung, dem Abfallwirtschaftskonzept (Tiroler Abfallwirtschaftskonzept), 
festzulegen. Erhöhte Bedeutung kam dieser Funktion durch die ab 
1. Jänner 2004 geltenden verschärften Anforderungen an die Quali-
tät abzulagernder Abfälle gemäß der Deponieverordnung zu, die eine 
entsprechende Vorbehandlung des Restmülls erforderlich machten. 

Im Zusammenhang mit der Erlassung des Tiroler AWG erging im 
Jahr 1990 eine Entschließung des Tiroler Landtages, wonach Müllver-
brennungsanlagen im Abfallwirtschaftskonzept nicht vorzusehen waren. 
Im März 1997 ersetzte der Landtag seine Entschließung durch einen Auf-
trag an die Landesregierung zu einer umfassenden Untersuchung der 
Möglichkeiten der Abfallbehandlung. 

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Abfallbehandlung 
– Systemwahl

Abfallwirtschaftskonzept im Land Tirol
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Im Frühjahr 2001 lag ein Systemvergleich vor, aus dem sich die Errich-
tung einer zentralen Müllverbrennungsanlage im Großraum Kundl mit 
ganzjähriger Energieabnahme durch einen dort ansässigen Industriebe-
trieb als kostengünstigste und ökologisch beste Lösung ergab. Ergän-
zend wurden mögliche Standorte für Behandlungsanlagen erhoben. 
Die beiden im Jahr 2001 auf dieser Grundlage eingebrachten Anträge 
zur Realisierung einer zentralen Müllverbrennungsanlage wurden von 
der Landesregierung zurückgestellt. 

Nach einem ablehnenden Gemeinderatsbeschluss der Marktgemeinde 
Kundl betreffend den Standort Kundl im Februar 2001 bewertete eine 
weitere von der Landesregierung beauftragte Studie die Eignung alter-
nativer Standorte im Großraum Kundl. Auf dieser Grundlage arbei-
tete die Fachabteilung im März 2002 eine Novelle zum Tiroler Abfall-
wirtschaftskonzept aus, in der die Stadtgemeinde Wörgl als Standort 
vorgesehen war. Das zuständige Regierungsmitglied verfolgte diesen 
Entwurf nicht weiter; der Standort wurde zudem im Mai 2002 von der 
Stadtgemeinde Wörgl abgelehnt. 

 2.2 Durch das relativ spät erfolgte Abgehen vom Ausschluss der Errich-
tung einer Müllverbrennungsanlage verstrich wertvolle Zeit für umfas-
sende Untersuchungen hinsichtlich möglicher Verfahren zur Restmüll-
behandlung.

Der RH anerkannte die rasche Ausarbeitung und Vorlage der Regie-
rungsanträge zur Auftragsvergabe der Planung einer zentralen Müll-
verbrennungsanlage in Kundl. Er bemängelte aber, dass die Landes-
regierung trotz Vorliegens eines entscheidungsreifen Projekts keinen 
Beschluss fasste.

Weiters wertete der RH die Berücksichtigung der Interessen der Stand-
ortgemeinden in Form der Ausarbeitung alternativer Lösungsmöglich-
keiten positiv. Die Verwirklichung des abgewandelten Konzepts vom 
März 2002 wurde jedoch nicht ausreichend intensiv betrieben.

Nach Ansicht des RH fehlte der notwendige politische Konsens auf 
Ebene der Landesregierung zur Realisierung einer landesweiten, öko-
logisch und ökonomisch sinnvollen Gesamtlösung an einem optima-
len Standort mit der Möglichkeit des weitgehenden Abfalltransports 
auf der Schiene.

Abfallbehandlung – Systemwahl
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 3.1 Im Jahr 2002 gab das Land zwei weitere Studien in Auftrag und folgte 
damit dem Wunsch potenzieller Standortgemeinden nach einer Untersu-
chung von unabhängiger, wissenschaftlicher Seite. Die im Februar 2003 
fertig gestellte Studie bewertete in einer Nutzwertanalyse eine zentrale 
Müllverbrennungsanlage als beste Lösung. Dezentrale mechanisch–bio-
logische Anlagen schnitten am schlechtesten ab. Die Errichtung einer 
zentralen mechanisch–biologischen Anlage lag im Mittelfeld der Bewer-
tung und wurde als Variante mit der größten Aussicht auf Verwirkli-
chung eingeschätzt. 

Für die dezentrale Lösung waren 164 % und für eine zentrale mecha-
nisch–biologische Anlage 150 % der Behandlungskosten der günstigs-
ten Lösung (100 %) angegeben. Den Untersuchungsergebnissen folgend 
war bei Wahl der ungünstigsten Variante (dezentrale mechanisch–bio-
logische Anlage) mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 14,65 Mill. EUR 
im Vergleich zur besten Lösung (zentrale Müllverbrennungsanlage) 
zu rechnen. 

Die zweite, im April 2003 vorliegende Studie hatte die Erstellung einer 
Umweltbilanz für den Großraum Wörgl zum Gegenstand. Vor allem 
durch die Nutzung der bei der Müllverbrennung freigesetzten Energie 
als industrielle Prozesswärme würde die Emissionssituation wesent-
lich verbessert werden. 

 3.2 Der RH anerkannte die Beauftragung der beiden genannten Studien 
als notwendigen und richtigen Schritt in Richtung einer transparenten, 
die Anliegen der Bevölkerung berücksichtigenden Vorgehensweise.

 4.1 Ein Unternehmen in Kufstein nahm im Jahr 2000 eine mechanisch–
biologische Anlage in Betrieb. Mit einer Novelle zum Tiroler Abfall-
wirtschaftskonzept wurden der Standort der Anlage und die Zuord-
nung eines Entsorgungsbereiches rechtlich verankert.

 4.2 Die beschriebene Einzellösung wurde zu einem Zeitpunkt legalisiert, 
als die Untersuchungen zur Ermittlung der optimalen Variante der 
Behandlung des Restmülls noch nicht abgeschlossen waren. Damit 
wurde ein vorzeitiger Schritt in Richtung der Errichtung dezentraler 
mechanisch–biologischer Anlagen gesetzt. Dieser Lösungsansatz stellte 
sich aufgrund der später vorliegenden Untersuchungsergebnisse als die 
ungünstigste Variante heraus.

Mechanisch–bio-
logische Anlage in 
Kufstein

Abfallbehandlung – Systemwahl Abfallwirtschaftskonzept im Land Tirol

Realisierung der Abfallvorbehandlung
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 5.1 Die Anlage sollte den Restmüll in eine heizwertreiche Fraktion für die 
thermische Verwertung und in eine biologisch stabilisierte Fraktion 
zur endgültigen Ablagerung auf einer von einem privaten Betreiber 
geführten Deponie (Deponie B) verarbeiten. Eine behördliche Festle-
gung der Qualität der Fraktionen erfolgte nicht. 

Ab dem Jahr 2002 wurde die Anlage entgegen der ursprünglichen 
Zielsetzung als Trockenstabilatanlage* betrieben; deren Output wurde 
zur Gänze zu einer thermischen Behandlungsanlage außerhalb Tirols 
verbracht. Das Land erwog, die Novellierung des Abfallwirtschafts-
konzepts aufzuheben und der Anlage damit den Entsorgungsbereich 
zu entziehen. 

* Bei Trockenstabilatanlagen wird der gesamte Anlageninput durch biologische Pro-
zesse getrocknet und dann thermisch behandelt bzw. verwertet. Es entsteht keine 
biologisch stabilisierte Deponiefraktion.

 5.2 Nach Ansicht des RH war die mechanisch–biologische Anlage als Pilot-
projekt der Restmüllbehandlung in Tirol konzipiert. Die Erfüllung der 
Grenzwerte der Deponieverordnung war von zentraler Bedeutung; 
die Grenzwerte wären daher als Aufl age in der gewerbebehördlichen 
Betriebsbewilligung festzulegen gewesen.

 6.1 Nachdem die Verwirklichung einer zentralen Müllverbrennungsan-
lage vorerst nicht in Sicht war, regten Abfallwirtschaftsverbände im 
Jahr 2002 an, die Kompetenz des Landes zur Vorsorge für Deponien 
und Behandlungsanlagen auf die Gemeinden bzw. Verbände zu über-
tragen. Diesem Wunsch entsprechend wurde im März 2003 im Zuge 
einer Novelle zum Tiroler AWG — befristet bis zum 31. Dezember 2005 
— für die Verbände und die Landeshauptstadt Innsbruck die Möglich-
keit geschaffen, eigene Lösungen zur Behandlung des Restmülls ein-
zubringen. 

 6.2 Das in der Stammfassung des Tiroler AWG enthaltene Ziel einer über-
regionalen (landesweiten) Organisation der Abfallwirtschaft wurde 
mit dieser Novelle somit aufgegeben. Entgegen den zu diesem Zeit-
punkt vorliegenden Untersuchungsergebnissen wurde damit die Ver-
wirklichung dezentraler und daher ökologisch und ökonomisch als 
ungünstig qualifi zierter Lösungen ermöglicht. Dabei war — wie bereits 
erwähnt — im ungünstigsten Fall mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 
14,65 Mill. EUR im Vergleich zu der als beste Lösung ermittelten zent-
ralen Müllverbrennungsanlage zu rechnen. 

Regionale abfallwirt-
schaftliche Lösungen

Realisierung der Abfallvorbehandlung
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 7.1 Der Abfallwirtschaftsverband Unterland, der Abfallbeseitigungsver-
band Innsbruck Land und die Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktien-
gesellschaft machten von der Möglichkeit, eigene Lösungsvorschläge 
einzubringen, gemeinsam Gebrauch; sie legten im Dezember 2003 ein 
Konzept über die Errichtung einer mechanisch–biologischen Anlage 
am Standort der Deponie A vor. Mit einer Novelle zum Tiroler Abfall-
wirtschaftskonzept wurde die geplante Anlage für die Abfallentsor-
gung der Landeshauptstadt Innsbruck und der Bezirke Innsbruck–Land 
und Schwaz vorgesehen. 

Das im April 2005 vorgelegte Einreichprojekt war auf eine Kapazität 
von 116.000 t/Jahr ausgelegt. Bei der dem Konzept zugrunde liegenden 
Planung wurden neben den Abfällen aus obigem Einzugsgebiet auch 
jene aus den Bezirken Imst und Landeck einschließlich der Gemeinde 
Sölden sowie aus zwei Gemeinden des Bezirkes Reutte berücksichtigt. 

 7.2 Der RH wies darauf hin, dass das eingereichte Projekt am Standort 
der Deponie A nicht die optimale Lösung gemäß dem Gutachten zur 
„Restmüllbehandlung Tirol“ vom Februar 2003 war. Nach Meinung 
des RH war der gewählte Standort auch mangels Bahnanschlusses als 
ungünstig zu beurteilen. 

Der RH anerkannte das Bestreben, den Einzugsbereich der geplanten 
mechanisch–biologischen Anlage zu erweitern. Er regte an, die Mög-
lichkeit der Einbeziehung der Abfälle aus den Bezirken Kufstein und 
Kitzbühel (35.000 t/Jahr) zu prüfen. Dies wäre nach Ansicht des RH ein 
wesentlicher Schritt in Richtung der Verwirklichung einer überregio-
nalen Lösung, wie sie in der zitierten Studie vorgeschlagen wurde. 

 8.1 Die im „Abfallbeseitigungsverband der Region 10“ vereinten Gemein-
den des Seefelder Plateaus waren entsprechend dem Tiroler Abfall-
wirtschaftskonzept zur Übergabe der Abfälle an die Deponie A ver-
pfl ichtet. Abweichend vom rechtlich vorgesehenen Entsorgungsweg 
errichtete der genannte Verband im Herbst 2003 ein Zwischenlager in 
Leutasch. 

Er verbrachte weiters die Abfälle im Ausmaß von rd. 3.000 t/Jahr auf 
Basis eines zehn Jahre laufenden Vertrages in eine thermische Anlage 
eines anderen Bundeslandes. Diese Vorgangsweise war Gegenstand 
einer Reihe von Verfahren, die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
durch den RH noch nicht abgeschlossen waren.

Gemeinden des See-
felder Plateaus
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Vom Abfallbeseitigungsverband wurde die gewählte Vorgangsweise 
damit begründet, dass es in Tirol keine ökologisch und ökonomisch 
zufriedenstellende landesweite Entsorgungslösung gebe. Die gewählte 
Form der Abfallentsorgung würde zudem die Anwendung eines ökolo-
gisch höherwertigen Verfahrens (Verbrennung im Vergleich mit unbe-
handelter Deponierung) zu geringeren Kosten ermöglichen. 

 8.2 Der RH wies auf die geltende Rechtslage hin. Die durch vermeidbare 
Verfahren gebundenen, aus öffentlichen Mitteln fi nanzierten Ressour-
cen könnten wirkungsvoller zur Problemlösung eingesetzt werden.

Nach Ansicht des RH unterstrichen die beschriebenen Umstände die 
Notwendigkeit der raschen Verwirklichung einer landesweiten, öko-
logisch und ökonomisch tragfähigen Lösung im Bereich der Tiroler 
Abfallwirtschaft.

 9.1 Für die Abfallentsorgung im Bezirk Reutte war ursprünglich die Errich-
tung der Deponie Reutte Bannwald geplant. Wie bereits im Bericht des 
Landesrechnungshofes Tirol ausgeführt wurde, verhinderten Verzöge-
rungen im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren eine Verwirkli-
chung dieses Projekts. Dieses war aus Sicht der Fachabteilung wegen 
der erforderlichen Vorbehandlung der Abfälle nunmehr überholt und 
sollte nicht mehr weiterverfolgt werden.

Als Übergangslösung war die Nutzung der Deponie A vorgesehen. 
Ausgenommen waren jene Gemeinden, die ihre Abfälle entsprechend 
der EG–Verbringungsverordnung* zur thermischen Verwertung in die 
Bundesrepublik Deutschland verbrachten. Dies traf auf alle Gemein-
den des Bezirkes mit Ausnahme der Marktgemeinde Reutte zu. 

* Verordnung 93/259/EWG des Rates vom 1. Februar 1993 zur Überwachung und 
Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen 
Gemeinschaft

 9.2 Nach Ansicht des RH ging das Tiroler AWG von einer Entsorgungsau-
tarkie der Tiroler Abfallwirtschaft aus. Dieser Zielsetzung folgend wäre 
der Bezirk Reutte nach Möglichkeit dem Entsorgungsbereich der am 
Standort der Deponie A geplanten mechanisch–biologischen Anlage 
zuzuordnen gewesen. Der Umstand hätte bei der Bemessung der Kapa-
zität der Anlage berücksichtigt werden müssen.

Bezirk Reutte
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Der RH erachtete es als nicht zweckmäßig, die Gestaltungsmöglich-
keit des Landes durch das Zulassen von Abfallexporten einzuengen. 
Grundsätzlich sollte versucht werden, durch die Schaffung und Aus-
lastung größerer Anlagenkapazitäten die Einheitspreise für die Abfall-
behandlung und damit die für die Bevölkerung anfallenden Gebüh-
ren niedrig zu halten.

 10.1 Trotz Erstreckung der Frist der Verpfl ichtung zur Vorbehandlung der 
Abfälle bis zum 31. Dezember 2008 verblieb nach dem Scheitern der 
Realisierung einer überregionalen Müllverbrennungsanlage nur wenig 
Zeit zur Verwirklichung einer alternativen Problemlösung auf Landes-
ebene. Auf Initiative des zuständigen Mitgliedes der Landesregierung 
wurde daher im Jänner 2003 unter Beiziehung eines externen Beraters 
mit der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für eine thermi-
sche Abfallbehandlung außerhalb Tirols begonnen. 

Diese Arbeiten wurden durch die Tatsache erschwert, dass die Abfall-
mengen von der nicht abzusehenden Verwirklichung regionaler Behand-
lungslösungen abhingen und damit nicht defi niert werden konnten. 
Nachdem abzusehen war, dass aufgrund der Novelle 2004 zum Abfall-
wirtschaftsgesetz 2002 (BGBl. I Nr. 43/2004) die bestehenden Deponien 
ohne Begrenzung der Verfüllmengen bis Ende 2008 benützt werden 
konnten, wurde die Ausschreibung mit dem Hinweis auf die geänder-
ten politischen Rahmenbedingungen nicht durchgeführt. 

 10.2 Der RH wies darauf hin, dass das Land grundsätzlich die volle Ver-
antwortung für die Errichtung und den Betrieb der nach dem Abfall-
wirtschaftskonzept erforderlichen öffentlichen Behandlungsanlagen 
zu tragen hatte. Wie obiges Beispiel zeigte, war es in seinen diesbe-
züglichen Dispositionsmöglichkeiten durch die Zulassung regionaler 
Entsorgungslösungen wesentlich eingeschränkt. 

Der RH bemängelte, dass die Ausschreibung nicht weiter verfolgt 
wurde, obwohl trotz der Fristerstreckung für das Ablagerungsverbot 
unbehandelter Abfälle dringender Handlungsbedarf bestand. Ein ver-
bindliches Konzept für eine gesicherte Abfallentsorgung nach Ablauf 
dieser Frist lag nicht vor.

Ausschreibung der 
thermischen Restab-
fallbehandlung
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 11.1 (1) Auf der Grundlage des Wasserrechtsgesetzes 19591) erließ der Lan-
deshauptmann von Tirol im Jahr 2000 eine Verordnung2), mit der die 
Anpassungsfrist für das Verbot der Deponierung auf Massenabfallde-
ponien längstens bis zum 31. Dezember 2008 verlängert wurde (Erstre-
ckungsverordnung). 

1)  BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F. 
2)  LGBl. Nr. 53/2000 vom 26. Juli 2000

Ein wesentlicher Grund für deren Erlassung war die Amortisierung 
der Investitionen, die im Laufe der 1990er–Jahre zur Anpassung der 
Deponien an die Ausstattungserfordernisse der Deponieverordnung 
getätigt wurden. Zudem waren im Jahr 1996 Deponievolumina geneh-
migt worden (Ahrental, Roppen), deren erste Ausbaustufe bereits eine 
Verfülldauer bis zum Jahr 2008 und damit die Erlassung einer Erstre-
ckungsverordnung voraussetzten. 

Maßgebliche Voraussetzungen für die Verlängerung der Anpassungs-
frist waren unter anderem die Einhaltung der Begrenzungen der Ver-
füllmenge und die bis spätestens 1. Jänner 1997 erfolgte Übernahme 
der Verpfl ichtung der Nachsorge für die vom Verbot der Deponierung 
ausgenommenen Deponien durch das Land.

Hinsichtlich der Erfüllung der letztgenannten Bedingung bestanden 
zwischen dem Land Tirol und dem BMLFUW Differenzen in der Inter-
pretation des Tiroler AWG. Während das BMLFUW das Vorliegen der 
Verpfl ichtung anzweifelte, vertrat das Land die Ansicht, dass diese zum 
1. Jänner 1997 sehr wohl gegeben war und auch aktuell aufrecht sei. 

Im Zuge der Erlassung der zweiten Erstreckungsverordnung, für die 
diese Verpfl ichtung unverändert galt, wurde dieses Thema nicht mehr 
erörtert; offensichtlich hatte das BMLFUW die Rechtsansicht des Lan-
des Tirol zur Kenntnis genommen.

(2) Nach Auswertung der Daten der Tiroler Landesregierung stellte der 
RH zudem fest, dass die Mengenbegrenzungen bei allen von der ers-
ten Erstreckungsverordnung erfassten Deponien, die in diesem Zeit-
raum in Betrieb waren, überschritten wurden. 

Erste Erstreckungs-
verordnung
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 11.2 Der RH beanstandete, dass das Land Tirol offensichtlich keine Über-
prüfungen der Einhaltung der gesetzlich geforderten Mengenbeschrän-
kungen vornahm.

Rückblickend hätte die Überschreitung der Verfüllmengen zur Einstel-
lung der Deponierung auf den betroffenen Deponien führen müssen. 
Das Kontrolldefi zit hatte somit zwar dazu beigetragen, einen möglichen 
„Abfallnotstand“ zu verhindern, aus abfallwirtschaftlicher Sicht waren 
dadurch aber zusätzliche Mengen in einem ökologisch minderwertigen 
Verfahren — nämlich ohne Vorbehandlung — entsorgt worden.

 11.3 Laut Mitteilung des BMLFUW sei mit der Novelle 2003 zum Tiroler 
AWG der Wortlaut der Bestimmung über die Haftungsübernahme durch 
das Land geändert worden; damit sei die Bestimmung „saniert“ wor-
den. Dieser Punkt sei daher in der Stellungnahme des BMLFUW zur 
zweiten Erstreckungsverordnung nicht mehr aufgegriffen worden.

 11.4 Der RH entgegnete, dass zur Beurteilung der Angemessenheit der Über-
nahme der Verpfl ichtung für die Nachsorge jener Deponien, die von der 
Erstreckung des Ablagerungsverbotes betroffen waren, die Rechtslage 
zum 1. Jänner 1997 heranzuziehen war. Eine nachträgliche Novellierung 
der bezugnehmenden Textierung des Tiroler AWG konnte an der Gül-
tigkeit der ursprünglichen Einschätzung des BMLFUW nichts ändern.

 12.1 Im September 2004 erließ der Landeshauptmann von Tirol auf der 
Grundlage der Novelle 2004 zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002 eine 
zweite Erstreckungsverordnung, die für öffentliche Deponien im Land 
Tirol eine Ausnahme vom Verbot der Deponierung von unbehandel-
ten Abfällen festlegte. Dies war erforderlich, weil der Verfassungsge-
richtshof 2003 die bestehende Verordnungsermächtigung aufgehoben 
hatte. 

Maßgebliche Bedingung hiefür war die Übernahme der Verpfl ichtung 
zur Nachsorge der betroffenen Deponien durch das jeweilige Bundes-
land vor dem 1. Jänner 1997. Mengenbegrenzungen waren nicht vor-
gesehen. Weiters waren die Ziele des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002, 
insbesondere die Prinzipien der Vorsorge und der Nachhaltigkeit zu 
berücksichtigen. Dies bedeutet, dass unter anderem die Emissionen von 
Luftschadstoffen und klimarelevanten Gasen so gering wie möglich 
gehalten werden und Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Energie, Land-
schaft, Flächen, Deponievolumen) geschont werden. 

Zweite Erstreckungs-
verordnung
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Liegen diese Voraussetzungen nicht mehr vor, hat der Landeshaupt-
mann die Verordnung aufzuheben.

Weiters darf der Inhaber einer Deponie, für die eine Erstreckungsver-
ordnung gilt, mit Ausnahme behördlich festgelegter landesübergrei-
fender Entsorgungsbereiche Abfälle mit mehr als fünf Masseprozent 
organischen Kohlenstoffes nur ablagern, wenn sie im selben Bundes-
land angefallen sind.

 12.2 Da eine der Zielvorgaben des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 die Scho-
nung von Deponievolumen ist, kann nach Ansicht des RH eine Erstre-
ckungsverordnung grundsätzlich nicht im Sinne dieses Gesetzes sein. 
Die Deponierung unbehandelter Abfälle entsprach aus ökologischer 
Sicht nicht den normierten Zielen der Abfallwirtschaft, weil bei die-
ser Art der Entsorgung die höchste Belastung hinsichtlich klimarele-
vanter Gase (speziell Methan) auftritt.

Der RH vermerkte kritisch, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung — 
somit mehr als acht Jahre, nachdem die Deponieverordnung in Kraft 
getreten war — in Tirol nach wie vor ein dramatischer Kapazitätsman-
gel an Behandlungsanlagen bestand. 

Trotz einer entsprechend langen — und für andere Bundesländer auch 
ausreichenden — Vorlaufzeit war eine ordnungsgemäße Beseitigung 
der im Land anfallenden nicht gefährlichen Abfälle nur durch Erlas-
sung einer Erstreckungsverordnung möglich. Dies bedeutet, dass die 
aus ökologischer Sicht ungünstigste Form der Abfallentsorgung bis 
Ende 2008 weiter betrieben werden wird.

Ein Verstoß gegen die Voraussetzungen der Erstreckungsverordnung 
führt nach der geltenden Rechtslage zwangsweise zu ihrer Aufhebung. 
Obwohl sich die Bedingung, nur Abfälle abzulagern, die im selben Bun-
desland anfallen, an die Deponiebetreiber und nicht an die Behörde 
richtete, wies der RH darauf hin, dass erhöhter Kontrollbedarf in Hin-
blick auf die Deponie B gegeben war. 

Für diese bestand exklusiv die Berechtigung, Abfälle auch aus dem 
Ausland und aus anderen Bundesländern zu übernehmen. Der erhöhte 
Kontrollbedarf war speziell in Hinblick auf die bereits in der Über-
wachung der Einhaltung der ersten Erstreckungsverordnung vom RH 
festgestellten Kontrollmängel zu betrachten.

Übergangsregelungen für die 
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Der RH empfahl dem Land, die Einhaltung der Bedingung zu kontrol-
lieren, wonach auf den Deponien Abfälle ausschließlich aus Tirol unbe-
handelt abgelagert werden dürfen.

 12.3 Das BMLFUW teilte zur Klarstellung mit, dass vom Ablagerungsver-
bot von Abfällen aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland 
Abfälle mit einem Gehalt an organischem Kohlenstoff bis fünf Masse-
prozent ausgenommen seien.

 13.1 (1) Der Inhaber einer Deponie hatte nach dem Abfallwirtschaftsge-
setz 2002 bis spätestens 1. Jänner 2004 eine angemessene Sicherstel-
lung zur Erfüllung allfälliger Aufl agen und Verpfl ichtungen, insbeson-
dere für die ordnungsgemäße Erhaltung und Stilllegung der Anlage 
einschließlich der Nachsorge, zu leisten. Als Sicherstellung galt eine 
fi nanzielle Sicherheitsleistung oder etwas Gleichwertiges, wie z.B. eine 
ausreichende Haftungserklärung einer Gebietskörperschaft oder eines 
Wasser– bzw. Abfallverbandes. 

(2) Im Bereich der Bodenaushub– und Baurestmassendeponien lagen 
nach den Feststellungen des RH entsprechende Sicherheitsleistungen 
vor. Auch für vier der sechs Massenabfalldeponien lagen ausreichende 
Haftungen durch Gebietskörperschaften oder Abfallverbände vor. 

(3) Für eine von einem privaten Betreiber geführte Deponie konnte keine 
spezifi sche Sicherstellung vorgewiesen werden. Bereits der Bescheid 
aus dem Jahr 1988 über die wasserrechtliche Bewilligung dieser Depo-
nie* enthielt die Aufl age, dass vor Betriebsbeginn der Wasserrechts-
behörde ein Vorschlag über die Höhe einer geeigneten Sicherstellung 
für die Nachsorgeverpfl ichtung zu erstatten sei. 

* Bescheid des Landeshauptmannes aus 1986, abgeändert durch die Berufungsent-
scheidung des BMLF aus 1988

Unter Hinweis auf die im forstrechtlichen Verfahren geleistete Sicher-
stellung (44.000 EUR) schlug der Deponiebetreiber 1991 vor, von einer 
Sicherstellung abzusehen bzw. diese auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verlegen. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung konnte dem RH keine 
Erledigung dazu vorgelegt werden. 
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Zur Bemessung einer Sicherstellung verwies der RH auf die vom Betrei-
ber zum 31. Dezember 2001 im Ausmaß von 6,17 Mill. EUR gebildete 
„Rückstellung für Deponien“, die als Anhaltspunkt dienen könnte. 

 13.2 Nach Ansicht des RH war die Aufl age hinsichtlich der Sicherstel-
lung für die Nachsorge im Jahr 1986 richtungweisend. Die Verpfl ich-
tung dazu wurde erst 1997 durch eine Novelle zum Wasserrechtsge-
setz 1959 eingeführt. Der RH bemängelte, dass für die Deponie keine 
Sicherstellung vorgeschrieben wurde. Aus diesem Versäumnis könnte 
im ungünstigsten Fall, z.B. bei Insolvenz des Betreibers, die Verpfl ich-
tung des Landes zur Nachsorge schlagend werden, ohne dass eine ent-
sprechende Deckung durch die gesetzlich vorgeschriebene Sicherstel-
lung besteht.

 14.1 Für den laufend verfüllten Abschnitt der bereits erwähnten (Massen-
abfall–)Deponie A bestand zur Sicherstellung der Erfüllung der Bewil-
ligungsaufl agen sowie für die ordnungsgemäße Erhaltung der Depo-
nie eine Haftungserklärung der Stadt Innsbruck.

Eine entsprechend der Rechtslage ab 1. Jänner 2004 vorzusehende 
Erweiterung der Haftung auf die Kosten der Nachsorge, wie dies das 
Land z.B. bei Bodenaushubdeponien durchgängig einforderte, lag in 
diesem Fall nicht vor. Als Orientierungsgröße für den zu erwarten-
den Umfang der Sicherstellung könnte der Ansatz der diesbezügli-
chen Rückstellung zum 1. Jänner 2002 in Höhe von 15,10 Mill. EUR 
herangezogen werden. 

 14.2 Der RH empfahl dem Land, die für die Deponie A bestehende Haf-
tungserklärung der Stadt Innsbruck auf die Kosten der Stilllegung und 
Nachsorge zu erweitern.

 14.3 Die Tiroler Landesregierung teilte mit, dass zur Zeit ein generelles 
Konzept betreffend die Anpassung der Sicherheitsleistung für Depo-
nien erarbeitet würde.
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III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument280 von 320



BMLFUW

Bund 2007/4 273

 15.1 Das Tiroler AWG ging von einer landesweiten Planung aus, welche 
die erforderlichen öffentlichen Behandlungsanlagen und die zugehö-
rigen Einzugsgebiete defi nierte. Die Entgelte für die Abfallbehandlung 
waren in Tarifform festzulegen und bedurften zu ihrer Gültigkeit einer 
Genehmigung durch die Behörde. 

Diese hatte eine Überprüfung hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen 
Angemessenheit und Vergleichbarkeit mit den Tarifen der übrigen Be-
treiber vorzunehmen. Nähere Ausführungen, wie dabei vorzugehen 
war, lagen behördlicherseits nicht vor. 

Zur Überprüfung der Tarifanträge bestellte die Landesregierung regel-
mäßig externe Sachverständige. Aufgrund der Vielfalt theoretischer 
Kalkulationsmodelle kamen diese zu unterschiedlichen Kostenansät-
zen. Wie der RH im Zuge der Überprüfung einzelner Tarifanträge fest-
stellte, wurde die Struktur der Kalkulation uneinheitlich festgelegt.

 15.2 Der RH empfahl die Festlegung betriebswirtschaftlicher Grundsätze 
zur Bemessung der Tarife im Sinne der Gleichmäßigkeit und Voraus-
sehbarkeit des Verwaltungshandelns. Allgemein wäre der Tarifkalku-
lation eine Plankostenrechnung zugrunde zu legen. Der Ansatz der 
Plankosten wäre durch Istkosten nachzuweisen, wobei ein Ausgleich 
erheblicher Abweichungen von der Planrechnung in künftigen Perio-
den jedenfalls vorzusehen wäre. 

 16.1 Zur fi nanziellen Absicherung einer ordnungsgemäßen Betriebsfüh-
rung sah die EU–Richtlinie über Abfalldeponien* Maßnahmen vor, 
die sicherstellen, dass die von den Deponiebetreibern in Rechnung 
gestellten Entgelte alle Kosten für die Errichtung und den Betrieb ein-
schließlich der fi nanziellen Sicherheitsleistung sowie der geschätzten 
Kosten für die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien enthalten. 
Die Richtlinie war bis zum 16. Juli 2001 in einzelstaatliches Recht zu 
übernehmen. 

* 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999

 16.2 Mit der Verpfl ichtung zur Festlegung von Tarifen nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen, wie sie das Tiroler AWG vorsah, war diese 
Anforderung grundsätzlich erfüllt. Eine Kontrolle der tatsächlichen Vor-
schreibung der genehmigten Tarife war allerdings nicht vorgesehen.

Tarife

Allgemeine 
Grundlagen
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Nach Ansicht des RH erfordern Aussagen über den fi nanziellen Sta-
tus der Deponiebetreiber und damit über die Zielerreichung ein ent-
sprechendes Monitoring. Dies könnte z.B. in Form der verpfl ichten-
den Vorlage einer Nachkalkulation, in der auch die Anwendung der 
Tarife offen zu legen wäre, erfolgen.

 17.1 Für die Ablagerung von Abfällen auf der Deponie B wurde ab Jän-
ner 2004 ein Basistarif in Höhe von 196 EUR/t ohne Abgaben geneh-
migt, was einer Tariferhöhung von 23 % entsprach. 

 17.2 Wie der RH feststellte, lag der aktuelle Tarif wesentlich über jenen der 
übrigen Deponiebetreiber (z.B. Deponie A 132,20 EUR/t) und auch 
wesentlich über den Einheitspreisen, die für höherwertige Behand-
lungsverfahren — z.B. die thermische Abfallbehandlung — zu entrich-
ten waren. 

 18.1 Die Tarifermittlung gestaltete sich insofern relativ aufwendig, als auf 
der Deponie B auch Abfälle, die außerhalb des Einzugsgebietes ange-
fallen waren, abgelagert wurden. Für diese kam der Tarif nicht zur 
Anwendung. Eine vertragliche Aufteilung der vorgehaltenen Depo-
niekapazität auf diese beiden Bereiche wurde nicht vorgenommen.

Wie bereits der Landesrechnungshof Tirol festgestellt hatte, wurden 
die Fixkosten — sie machten mit 136 EUR/t rd. 70 % des Tarifes aus 
— zur Gänze den geplanten Mengen aus dem Einzugsbereich ange-
lastet. Obwohl diese Vorgangsweise in den Tarifverfahren 1999 und 
2003 vom bestellten Sachverständigen kritisch gesehen worden war, 
wurde sie in den Grundzügen beibehalten.

 18.2 Nach Ansicht des RH hätte der Teil der Kapazität der Anlage, der zur 
Erfüllung der nach dem Tiroler AWG festgelegten Aufgaben notwen-
dig war, vertraglich vereinbart und der Kalkulation zugrunde gelegt 
werden müssen.

Nach Schätzung des RH wäre etwa die Hälfte der Fixkosten den Men-
gen, die von außerhalb des Einzugsgebietes stammten, zuzurechnen 
gewesen. Die praktizierte weitgehende Bedeckung der Fixkosten aus 
dem Abfallaufkommen des Einzugsgebietes war somit sachlich nicht 
begründet. Dadurch war die Gefahr einer nach dem Beihilfenrecht der 
EU unzulässigen Quersubventionierung gegeben. 

Tarifverfahren 
Deponie B

Tarife
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Zudem begünstigte diese Preispolitik die Ablagerung unbehandelter 
Abfälle zu Lasten ökologisch höherwertiger Verfahren der Abfallbe-
handlung in einer aus Sicht der Nachhaltigkeit nicht wünschenswer-
ten Weise.

 19.1 Ein wesentlicher Faktor für die eingangs dargestellte erhebliche Tarifer-
höhung lag darin begründet, dass der Kalkulation ein um rd. 8.000 t/
Jahr oder 27 % vermindertes Mengengerüst — dieses resultierte aus 
dem Entfall der in der mechanisch–biologischen Anlage in Kufstein 
behandelten Abfälle — zugrunde lag. Nach überschlägiger Berechnung 
wirkte sich dieser Umstand mit einer Erhöhung von 42 EUR/t auf den 
Tarif aus. 

 19.2 Der RH war der Ansicht, dass der durch die verminderte Basis bedingte 
erhebliche Anstieg des Tarifes die erforderliche Vergleichbarkeit mit den 
übrigen Tarifen gefährdete. Der Ausfall an Erlösen war seiner Ansicht 
nach zu hoch, um von den verbleibenden Ablieferungspfl ichtigen des 
Einzugsgebietes übernommen zu werden. Mengenverschiebungen die-
ser Größenordnung hätten nach Meinung des RH einen überregiona-
len Ausgleich der verlorenen Kosten erfordert.

 20.1 Im Jahr 2000 wurde der Betreiber der mechanisch–biologischen Anlage 
Kufstein aufgefordert, einen Tarifantrag einzubringen.

Da wegen der Betriebsweise der Anlage — entgegen der ursprünglichen 
Planung — keine zu deponierende Abfallfraktion anfi el, entstand mit 
einem Deponiebetreiber ein Rechtsstreit über die nunmehr fehlenden 
Ablagerungsmengen. Deswegen lagen auch zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung für die mechanisch–biologische Anlage weder ein Ver-
trag mit dem Land Tirol über den Betrieb der Anlage noch ein geneh-
migter Tarif vor. 

 20.2 Wie der RH feststellte, hatte der Entfall der zu deponierenden Abfall-
mengen deutliche Auswirkungen auf den Tarif der Deponie B, der sich 
dadurch nach einer überschlägigen Berechnung des RH um etwa 28 % 
erhöhte. Die behördliche Sicherstellung angemessener Tarife konnte 
nicht wahrgenommen werden. Die Dauer des tarifl osen Zustandes war 
nicht absehbar, weil sie von der Abwicklung der anhängigen Verfah-
ren bestimmt wurde. 

Tarifverfahren mecha-
nisch–biologische 
Anlage in Kufstein

Tarife Abfallwirtschaftskonzept im Land Tirol
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 21.1 Nach dem Tiroler Abfallwirtschaftskonzept waren kompostierfähige 
Abfälle — ausgenommen bei Eigenkompostierung — zwecks stoffl i-
cher Verwertung getrennt zu sammeln und von den Gemeinden in die 
hiefür bestimmten Kompostieranlagen abzuführen. In Tirol wurden im 
Jahr 2003 bei den Kompostier– und Biogasanlagen 63.140 t biogene 
Abfälle einschließlich Strauchschnitt und betrieblicher Mengen angelie-
fert. Dies entsprach einer spezifi schen Bioabfallmenge von etwa 59 kg/
Einwohner und Jahr, was unter Berücksichtigung der Nächtigungen im 
Fremdenverkehr dem österreichischen Durchschnitt entsprach.

Das Land unterstützte die Gemeinden durch die Erarbeitung praxisbe-
zogener Leitlinien für die Bioabfallbewirtschaftung. 

Der Anteil an Eigenkompostierern lag im ländlichen Raum zwischen 
63 % und 73 % sowie in städtischen Gemeinden bei etwa 30 %. Kleinge-
meinden ohne Tourismus wiesen in Einzelfällen fl ächendeckend Eigen-
kompostierung auf.

Im Rahmen einer Erhebung wurde festgestellt, dass die Eigenkompos-
tierung in vielen Fällen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Zur Stärkung des Bewusstseins der Haushalte hinsichtlich getrennter 
Sammlung und Kompostverwertung wurde eine Informationskampag-
ne unter fi nanzieller Beteiligung des Landes in Höhe von maximal 
50.000 EUR gestartet. 

 21.2 Der RH anerkannte die Erarbeitung praxisbezogener Handlungsanlei-
tungen für die Gemeinden zur Einrichtung einer getrennten Samm-
lung für kompostierbare Abfälle. Er regte jedoch an, den Haushalten 
im Zuge der Informationskampagne auch Informationen zur ordnungs-
gemäßen Eigenkompostierung zu bieten.

Weiters empfahl er, in Gemeinden ohne getrennte Bioabfallsammlung 
die Qualität der Eigenkompostierung zu überprüfen sowie erforderli-
chenfalls auf die Einrichtung einer getrennten Bioabfallsammlung und 
–behandlung — eventuell in Kooperationen mit benachbarten Gemein-
den — hinzuwirken.

Sammlung und 
Verwertung bio-
gener Abfälle
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 22.1 Seit 1995 wurden die abfallwirtschaftlichen Daten durch das Land 
elektronisch erfasst und gewartet. Die Betreiber der Behandlungsan-
lagen hatten die Daten auf Grundlage der Bewilligungsbescheide zur 
Verfügung zu stellen. 

Parallel dazu bestand auf der Grundlage des Abfallwirtschaftsgeset-
zes 2002 eine diesbezügliche Meldepfl icht direkt an das BMLFUW ohne 
Einbindung der Landesstellen. Dabei waren sowohl die Stammdaten der 
Abfallsammler und –behandler1) als auch Bewegungsdaten2) zu über-
mitteln. Die Daten der beiden Systeme wichen sowohl hinsichtlich der 
Stamm– als auch der Bewegungsdaten voneinander ab. 

1) Zu den Stammdaten zählen Name, Sitz und Identifi kationsnummer des Unterneh-
mens und der Standorte, Umfang der Berechtigung für die Sammlung und Behand-
lung, Anlagentyp und Behandlungsverfahren, Kapazitäten und von der Anlagen-
genehmigung umfasste Abfallarten.

2) fortlaufende Aufzeichnungen zu Art, Menge, Herkunft und Verbleib der Abfälle

 22.2 Der doppelte Datenerfassungs– und Wartungsaufwand widersprach 
einer effi zienten Verwaltungsführung. Die beim Land vorliegenden 
Daten sollten vielmehr über eine Schnittstelle in das System des Bun-
des übernommen werden. Dies entspräche der Zielsetzung des beim 
Bund eingerichteten Elektronischen Datenmanagementsystems in der 
Abfallwirtschaft, die eine Anbindung an IT–Lösungen der Bundeslän-
der vorsieht.

 22.3 Das BMLFUW teilte im Zuge einer umfassenden Erörterung des Elekt-
ronischen Datenmanagements mit, dass die Übernahme von Daten aus 
den Landesregistern geprüft worden sei; aufgrund der unterschiedli-
chen Inhalte sei jedoch eine Übernahme nicht möglich gewesen. 

 23.1 Die unter der Bezeichnung T7 als Altlast mit der Priorität 2 ausgewie-
sene Altablagerung ging auf die im Zeitraum 1973 bis 1990 betrie-
bene Rotteanlage in Pill zurück, in der unter anderem Hausmüll aus 
den Bezirken Schwaz, Innsbruck–Land und Kufstein verarbeitet wor-
den war. Die relativ große Reaktionsfähigkeit der Ablagerungen führte 
zu Deponiegasentwicklungen und einer erheblichen Schadstoffbelas-
tung des Grundwassers. 

Abfallwirtschaft-
liche Daten

Rotteballendeponie 
in Pill

Abfallwirtschaftskonzept im Land Tirol
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Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom Oktober 2002 fan-
den die bereits im Jahr 1988 zur Behebung der Missstände eingelei-
teten wasserrechtlichen Verfahren insofern ihren Abschluss, als die 
dem Betreiber vom BMLFUW letztinstanzlich bis 30. Juni 2004 aufge-
tragene Verpfl ichtung zur Entfernung der Ablagerungen als zu Recht 
bestehend erkannt wurden. Die hiefür vom Verursacher zu tragenden 
Kosten schätzte man auf 92,66 Mill. EUR. 

In weiterer Folge verstarb der Verpfl ichtete. Hinsichtlich der Durchsetz-
barkeit der Bescheidaufl age gegen den Nachlass bestanden zwischen 
der Fachabteilung des Landes und dem BMLFUW unterschiedliche 
Rechtsauffassungen. Letztlich wurde in Entsprechung der Fachmei-
nung des BMLFUW von einer Vollstreckung Abstand genommen.

Für die Verwirklichung der nunmehr im Auftrag des Landes alter-
nativ ausgearbeiteten Variante einer Sicherung der Altlast war an 
Stelle der für eine Sanierung zuletzt geschätzten Kosten in Höhe von 
205 Mill. EUR lediglich mit Kosten von 21,2 Mill. EUR zu rechnen. 

Die Fachabteilung verfasste Anfang Jänner 2005 einen Regierungsan-
trag, demzufolge das Land Tirol die Sicherung der Altlast übernimmt 
und sich unter der Bedingung einer 80 %igen Förderung aus Mitteln 
des Altlastensanierungsfonds an der Finanzierung beteiligt. Der Regie-
rungsbeschluss sollte noch im selben Monat gefasst werden. 

 23.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass der gewählten Vorgangsweise aus öko-
logischer Sicht der Vorzug gegenüber einer Fortführung der Ersatz-
vornahme mit ungewissem Ausgang und wahrscheinlich erheblichen 
Verzögerungen zu geben war. Die Reduzierung der Abgabe von Treib-
hausgasen in die Atmosphäre und die Verminderung der Kontamina-
tion des Grundwassers rechtfertigten auch den Einsatz von Landes-
mitteln.

Wie der RH allerdings feststellte, lag entgegen der Dringlichkeit der Ange-
legenheit bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch kein Beschluss der 
Landesregierung vor, wodurch die weitere Projektabwicklung gehemmt 
war. Der RH regte an, umgehend die Grundlage für eine zügige Weiter-
führung des Projekts zu schaffen.

 23.3 Das BMLFUW teilte ergänzend mit, dass seine Rechtsauffassung auf 
der Übertragung des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 
29. Juni 2000, Zl. 99/07/0178, auf diesen Fall beruht habe.

Rotteballendeponie in Pill
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 24 Weitere Feststellungen des RH betrafen die Abfallentsorgung im Bezirk 
Lienz, das Tarifverfahren in Sölden, stoffl ich verwertbare Anteile im 
Restmüll, betriebliche Abfälle und die Beauftragung eines Ziviltech-
nikers im Zusammenhang mit der Sicherung der Altlast in Pill.

 25 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an das Land 
Tirol hervor:

 (1) Die Möglichkeit einer Erweiterung des Einzugsbereiches der 
geplanten mechanisch–biologischen Anlage am Standort der Depo-
nie A sollte geprüft werden, um eine Annäherung an eine überre-
gionale Lösung der Abfallbehandlung zu erreichen.

 (2) Die Einhaltung der Bedingung, wonach auf den Deponien Abfälle 
ausschließlich aus Tirol unbehandelt abgelagert werden dürfen, wäre 
zu kontrollieren.

 (3) Bei der Deponie A sollte die Haftungserklärung der Stadt Inns-
bruck um die Sicherstellung für die Kosten der Stilllegung und der 
Nachsorge erweitert werden.

 (4) Es sollten betriebswirtschaftliche Grundsätze, nach welchen die 
Tarifbemessung vorzunehmen ist, festgelegt werden.

Sonstige 
Feststellungen

Schluss-
bemerkungen

Abfallwirtschaftskonzept im Land Tirol
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit

Arbeitsmarktservice Wien

Im Jahr 2002 führte das Arbeitsmarktservice Wien (AMS Wien) eine 
grundlegende Reorganisation durch. Obwohl von 2000 bis 2004 ein 
Rückgang des Wirtschaftswachstums in Wien von 3,4 % auf 2 % und 
ein Anstieg der Arbeitslosenquote von 7,2 % auf 9,8 % zu verzeich-
nen waren, konnte die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit 
für den einzelnen Kunden verkürzt werden.

Der Anteil der durch das AMS Wien besetzten offenen Stellen an allen 
durch Unternehmen erfolgten Stellenbesetzungen lag aber noch immer 
weit unter den Vergleichszahlen der übrigen Landesgeschäftsstellen.

Schwerpunkt der Reorganisation war die Einführung eines 3–Zonen–
Modells, das bei der Kundengruppe Arbeitssuchende die Betreuung 
verbessern sollte. Der RH überprüfte bei drei regionalen Geschäfts-
stellen die durchgeführte Umstellung auf das 3–Zonen–Modell (Info–,
Service– und Beratungszone):

–  Die Infozone war, neben der Erteilung von grundsätzlichen Infor-
mationen und Auskünften, mit der Kundensteuerung zur Service– 
und Beratungszone betraut.

–  Zum Aufgabengebiet der Servicezone, als erste Betreuungsstufe, 
zählten sämtliche Leistungsagenden (beispielsweise Ermittlung des 
Arbeitslosengeldes) sowie die Stellenvermittlung, die Erstberatung 
und die Zuweisung zu Maßnahmen mit geringem Weiterqualifi -
zierungsbedarf. Nach maximal 90 Tagen waren die Kunden in die 
Beratungszone weiterzuleiten.

–  In der Beratungszone sollten durch individuelle Beratungsgesprä-
che eventuelle Defi zite der Arbeitssuchenden ermittelt und diese 
durch problemgerechte Auswahl von Weiterbildungsmaßnahmen 
abgebaut werden. Darüber hinaus waren Vermittlungen durchzu-
führen und die Kunden zu Eigeninitiativen anzuhalten.

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 289 von 320



282 Bund 2007/4

Der vom AMS beabsichtigten verbesserten Kundenorientierung wurde 
mit dieser Reorganisation Rechnung getragen. Defi zite waren in ein-
zelnen Bereichen, vornehmlich im Führungsverhalten des mittleren 
Managements, vorhanden.

Zur Infozone:

–  In den durch den RH überprüften drei regionalen Geschäftsstel-
len befanden sich die Infozonen sowohl im Erdgeschoss als auch 
im ersten bzw. zweiten Stock. Das bestehende Kundenleitsystem 
ließ es für den Kunden nur erschwert zu, die Infozone als erste 
Anlaufstelle zu erkennen.

–  Die Anzahl der für diese Zone zur Verfügung stehenden Planstellen 
im Verhältnis zu den ihr übertragenen Aufgaben war zu hoch.

Zur Servicezone:

–  In den regionalen Geschäftsstellen des AMS Wien bildeten die Ser-
vicezonen eine Schwachstelle, weil sie der Beratung und Vermitt-
lung nicht entsprechend ihrer Aufgabenstellung nachkamen. Für 
die Beratung und Vermittlung standen nur 25 % der Ressourcen zur 
Verfügung, die restlichen 75 % entfi elen auf Leistungsagenden.

–  Die Servicezonen waren im Gegensatz zu den anderen Zonen nur 
vormittags geöffnet. Dies verhinderte eine optimale Kundensteu-
erung und die gleichmäßige Verteilung des Arbeitsanfalls auf den 
ganzen Arbeitstag.

–  Die Betreuung der Kunden erfolgte in Teams, bestehend aus jeweils 
drei Mitarbeitern. Die Mitarbeiter der jeweiligen Teams waren über-
wiegend in einem Zimmer ohne räumliche Trennung unterge-
bracht; dadurch litten sowohl die Qualität der Datenerfassung als 
auch die Intimsphäre der Kunden.

–  Eine fi xe Zuteilung der Kunden zu einem Berater bestand nicht. 
Wiederbestellungstermine wurden zwar mit fi xem Datum, aber ohne 
Angabe einer bestimmten Uhrzeit vergeben.

Kurzfassung
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Zur Service– und Beratungszone:

–  Die Zusammenarbeit zwischen Service– und Beratungszone in den 
drei überprüften regionalen Geschäftsstellen war mangelhaft. Ins-
besondere in diesem Bereich traten Führungsschwächen leiten-
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf, die sich auf die Bera-
tungs– und Vermittlungserfolge auswirkten.

–  Die hohe Anzahl an Arbeitssuchenden in der Beratungszone ergab 
sich auch daraus, dass es in der Servicezone nicht gelang, die neuen 
Arbeitssuchenden frühzeitig zu vermitteln.

–  Eine im Jahr 2004 durchgeführte Kundenanalyse ergab, dass in 
den Wiener Geschäftsstellen nur rd. 36 % der Kunden die Erstel-
lung und Ausarbeitung eines Betreuungsplans wahrgenommen 
hatten.

–  Weiters hielten im Bereich der Servicezone bis zu 20 % und im 
Bereich der Beratungszone bis zu 25 % der Kunden die verein-
barten Termine mit dem AMS nicht ein.

Service für Unternehmen:

–  Im Gegensatz zum Service für Arbeitssuchende, das nunmehr nach 
regionalen Gesichtspunkten organisiert wurde, blieb die Organisa-
tionseinheit Service für Unternehmen einer regionalen Geschäfts-
stelle jeweils für bestimmte Branchen zuständig.

–  Durch die branchenmäßige Organisation traten bei der Akquisition 
offener Stellen und bei der Großkundenbetreuung Schwächen auf.

–  Auch verursachte die gleichzeitige branchenmäßige und regionale 
Organisation einen nicht zu rechtfertigenden hohen Koordina-
tionsaufwand.

Kurzfassung Arbeitsmarktservice Wien
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 1 Der RH überprüfte von April bis Mai 2005 die Gebarung des Arbeits-
marktservice Wien (AMS Wien). Schwerpunkt der Überprüfung war 
die im Jahr 2002 durchgeführte Neuorganisation des AMS Wien und 
deren Auswirkungen auf dessen Leistungsfähigkeit.

Die Überprüfung erfolgte am Sitz der Landesgeschäftsstelle des AMS 
Wien und in den regionalen Geschäftsstellen Dresdner Straße, Hietzin-
ger Kai und Geiselbergstraße. Zusätzlich wurden Informationen beim 
Arbeitsmarktservice Oberösterreich (AMS Oberösterreich) eingeholt.

Zu dem im Oktober 2005 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das 
Arbeitsmarktservice Österreich (AMS Österreich) im November 2005 
Stellung. Der RH verzichtete auf eine Gegenäußerung.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Kenndaten zum Arbeitsmarktservice Wien

Rechtsgrundlage Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994 i.d.g.F.

2000 2001 2002 2003 2004
in Mill. EUR

Gesamtausgaben 656,95 717,88 879,62 993,02 1.099,21

Rechtsform Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts mit eigener
Rechtspersönlichkeit

Aufgaben Durchführung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes

Leistungen nach dem Arbeitslosen-
versicherungsgesetz 1977 463,34 500,51 647,94 745,31 857,70
Ausgaben für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen 150,06 168,60 177,78 197,29 199,50
Personalaufwand 34,21 35,45 37,14 39,47 42,01

Planstellen 917,50 918,86 924,29 942,38 981,90
Anzahl
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 2.1 Nach den Feststellungen des RH und einer vom AMS beauftragten Stu-
die aus dem Jahr 2003 zufolge wies der Wiener Arbeitsmarkt — vergli-
chen mit jenem in den anderen Bundesländern — unter anderem fol-
gende Besonderheiten auf:

–  Der Strukturwandel der letzten Jahre führte zu einem Schrumpfungs-
prozess in traditionellen Zweigen, wie beispielsweise der Sachgüter-
erzeugung, dem ein Wachstum vor allem im Dienstleistungssektor 
gegenüberstand.

–  Die Personalreduktionen im öffentlichen Dienst betrafen Wien über-
proportional.

–  Der durch die Arbeitslosigkeit erzeugte soziale Druck war durch die 
Anonymität für den Einzelnen geringer.

–  Der Anteil der Notstandshilfebezieher und jener der Arbeitssuchenden 
mit geringerem Bildungsniveau war überdurchschnittlich hoch.

–  Die Anzahl der Arbeitssuchenden, die eine Zusage hatten, innerhalb 
von drei Monaten wieder eingestellt zu werden (Einstellzusage), lag 
eindeutig unter dem Durchschnitt der übrigen Bundesländer.

–  Der Anteil von Personen ausländischer Herkunft war überdurchschnitt-
lich hoch. Zusätzlich sah sich Wien mit einer großen Zahl von jun-
gen Migranten der zweiten Generation konfrontiert, die besonders 
große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt hatten.

–  Die Verlegung des Wohnsitzes unter Beibehaltung des Wiener Beschäf-
tigungsortes vor allem höher qualifi zierter Arbeitnehmer in das Wie-
ner Umland führte zu einer hohen Quote an Einpendlern.

 2.2 Der RH bemerkte, dass einzelne dieser Faktoren zwar auch in den ande-
ren Bundesländern die Arbeitsmarktlage beeinfl ussten, jedoch in ihrer 
Gesamtheit nur am Wiener Arbeitsmarkt auftraten. Die Arbeitsmarkt-
verhältnisse in Wien waren daher nur bedingt mit jenen der anderen 
Bundesländer vergleichbar.

Allgemeines

Besonderheiten
des Arbeitsmarktes
in Wien

Arbeitsmarktservice Wien

III-50 der Beilagen XXIII. GP - Bericht - Hauptdokument 293 von 320



286 Bund 2007/4

 3 Die Initiative zur Reorganisation des AMS ging im Jahr 1998 von der 
Bundesgeschäftsstelle des AMS Österreich aus. Sie beauftragte einen 
Unternehmensberater mit der Erstellung eines Organisationsmodells. 
Dieses wurde unter der Bezeichnung „3–Zonen–Modell“ ab Herbst 1999 
in sechs österreichweit ausgewählten regionalen Geschäftsstellen pro-
beweise eingeführt. Von 2002 bis 2004 erfolgte die Umstellung der übri-
gen regionalen Geschäftsstellen.

Die Ziele innerhalb der Kundengruppe Arbeitssuchende waren eine

– Segmentierung der Kunden,

–  Verwirklichung des One–Stop–Shop–Prinzips (Integration der Dienst-
leistungen: Versicherungsleistungen, Beratung, Vermittlung),

–  Optimierung des Ressourceneinsatzes (gleichmäßige Personalauslas-
tung),

– bessere Kunden– und Terminsteuerung sowie

– Verringerung von Schnittstellen.

Zu diesem Zweck wurde die Organisationseinheit Service für Arbeits-
suchende in die drei Bereiche Infozone, Servicezone und Beratungs-
zone untergliedert.

Dabei hatte die Infozone die Aufgabe, den Kunden grundsätzliche In-
formationen und Auskünfte zu erteilen. Zusätzlich war sie unter ande-
rem auch für die Ausgabe von Krankenscheinen und die Kundensteue-
rung zur Service– bzw. Beratungszone zuständig.

Zum Aufgabengebiet der Servicezone zählten sämtliche Leistungsagen-
den (beispielsweise Ermittlung des Arbeitslosengeldes und der Notstands-
hilfe) sowie die Stellenvermittlung, die Erstberatung und die Zuwei-
sung zu Maßnahmen mit geringem Weiterqualifi zierungsbedarf. Nach 
maximal 90 Tagen waren die Kunden in die Beratungszone weiterzu-
leiten.

In der Beratungszone sollten durch individuelle Beratungsgespräche even-
tuelle Defi zite der Arbeitssuchenden ermittelt und diese durch problem-
gerechte Auswahl von Weiterbildungsmaßnahmen abgebaut werden. 
Darüber hinaus waren Vermittlungen durchzuführen und die Kunden 
zu Eigeninitiativen anzuhalten. Die Servicezone blieb in Leistungsan-
gelegenheiten weiterhin auch für Kunden der Beratungszone zuständig.

Beschreibung des 
3–Zonen–Modells

Allgemeines
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Die größte organisatorische Änderung betraf die Servicezone, in der 
die ehemaligen Bereiche Service für Versicherungsleistungen sowie 
Beratungs– und Vermittlungsservice in einer Abteilung zusammen-
gefasst wurden. Diese Umstellung erforderte einen zusätzlichen Schu-
lungsbedarf, weil nunmehr die Mitarbeiter der Servicezone beide Auf-
gabengebiete abzudecken hatten.

 4 Im AMS Wien erfolgte die Umstellung aller Geschäftsstellen auf das 
3–Zonen–Modell zum Stichtag 11. Februar 2002. Gleichzeitig wurden 
die Geschäftsstellen von einer branchenmäßigen Organisation auf eine 
nach dem Wohnsitz der Kunden ausgerichtete, bezirksweise zusammen-
gefasste örtliche Zuständigkeit umgestellt (Regionalisierung). Dazu wur-
den bestehende Geschäftsstellen aufgelassen und neue gegründet.

In Anpassung an das 3–Zonen–Modell wurde das wienspezifi sche „Ar-
beitsmarktservice Versicherungsdienste“ aufgelöst und sein Aufgaben-
gebiet in die regionalen Geschäftsstellen übertragen.

Im Personalbereich wurden zuerst die Führungskräfte für die neuen regio-
nalen Geschäftsstellen bestellt, anschließend erfolgte die Zuteilung der 
Mitarbeiter auf die neuen Standorte. Gleichzeitig nahm das AMS Wien 
die Wiener ServiceLine in Betrieb, über die seither der Telefonverkehr 
gesteuert wurde.

 5 Der RH überprüfte anhand verschiedener Kriterien und Kennzahlen, 
ob es dem AMS Wien von 2000 bis 2004 gelang, seine Effektivität und 
somit Effi zienz zu steigern sowie dadurch seine Aufgaben besser zu er-
füllen. Er wählte hiefür den direkten Vergleich der Jahre 2000 und 2004, 
weil die Jahre 2002 und 2003 durch die Umorganisation im Service für 
Arbeitssuchende für Vergleiche nicht geeignet waren.

Die Schwierigkeiten eines derartigen Vergleiches ergaben sich aus der 
sehr unterschiedlichen Wirtschaftslage dieser beiden Jahre. So lag bei-
spielsweise im Jahr 2000 das Wirtschaftswachstum bei 3,4 %, im Jahr 2004 
bei etwa 2 %. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote in Wien von 7,2 % 
auf 9,8 %.

Neuorganisation des 
AMS Wien

Effi zienzvergleich 
2000 bis 2004

Arbeitsmarktservice Wien
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 6.1 Die negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirkten sich direkt 
auf das AMS Wien aus. Die ihm gemeldeten offenen Stellen gingen um 
über 34 % zurück; die durchschnittliche Anzahl vorgemerkter Arbeits-
suchender erhöhte sich um über 37 %. Der Anteil der Personen, die sich 
in Schulungen befanden, stieg um beinahe 52 % an.

Die Anzahl der vorgemerkten Langzeitarbeitslosen blieb aber unver-
ändert, weil das AMS Wien die von Langzeitarbeitslosigkeit bedroh-
ten Kunden Schulungsmaßnahmen zuwies, um deren Übertritt in die 
Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.

Das AMS maß den Arbeitsanfall unter anderem durch Vergleich der ge-
wichteten Belege*, die um mehr als 42 % (von 2,5 Mill. auf über 3,5 Mill.) 
anstiegen. Der Anteil der vollbeschäftigten Mitarbeiter in der Service– 
und Beratungszone erhöhte sich im Jahr 2004 um 12 % gegenüber je-
nem im Beratungs– und Vermittlungsservice bzw. Arbeitsmarktservice 
Versicherungsdienste im Jahr 2000.

*  Mit dieser Kennzahl wurde jeder Erledigung (beispielsweise Bescheide über Arbeits-
losenentgelt oder Notstandshilfe, Ausstellen von Krankenscheinen) eine bestimmte 
Gewichtung je nach zeitlicher Belastung zugewiesen.

Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen dem Beginn einer Arbeits-
losigkeit und dem Statistik–Stichtag des AMS (Vormerkdauer) ging zwi-
schen 2000 und 2004 um ein Drittel auf 209 Tage zurück; jene zwischen 
Beginn einer Arbeitslosigkeit und Arbeitsaufnahme reduzierte sich von 
181 auf 158 Tage. Dies bedeutete, dass sich die durchschnittliche Dauer 
der Arbeitslosigkeit deutlich verkürzte.

 6.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass das Service für Arbeitssuchende des 
AMS Wien im Jahr 2004 effi zienter als im Jahr 2000 war. Durch die 
Zusammenführung des Beratungs– und Vermittlungsservice mit dem 
Arbeitsmarktservice Versicherungsdienste standen insgesamt mehr Per-
sonalressourcen als vor dem Jahr 2000 für die Beratungsleistungen 
zur Verfügung.

Einerseits stieg der Arbeitsanfall wesentlich stärker als der Personal-
stand, andererseits wies die trotz negativer Wirtschaftsentwicklung 
erfolgte deutliche Reduktion der Vormerkdauer auf eine konsequen-
tere Betreuung durch die Mitarbeiter des AMS hin. Durch die Verhin-
derung des Anstiegs der Langzeitarbeitslosigkeit und die Zunahme 
der Schulungsaktivitäten konnte die negative Entwicklung am Wiener 
Arbeitsmarkt zumindest gebremst werden.

Effi zienzvergleich 2000 bis 2004
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 7.1 Der Einschaltgrad bezeichnete den Anteil der durch das AMS Wien be-
setzten offenen Stellen an allen durch Unternehmen erfolgten Stellen-
besetzungen. Er zeigte unter anderem die Leistungsfähigkeit des Ser-
vice für Unternehmen auf. Der vom AMS berechnete Einschaltgrad ging 
von 18,1 % im Jahr 2000 auf 15,1 % im Jahr 2004 zurück. In den ande-
ren Bundesländern lag diese Kennzahl stets bei mehr als 25 %.

 7.2 Der RH erkannte in dem niedrigen Einschaltgrad ein hohes Verbesse-
rungspotenzial für das Service für Unternehmen des AMS Wien. Er 
empfahl, die notwendigen personellen Kapazitäten zur Verfügung zu 
stellen und die Akquisitionsbemühungen auszuweiten, um künftig 
auch in diesem Bereich effektiver und effi zienter zu agieren.

 8.1 Im Jahr 2004 waren der Infozone 84 Planstellen oder rd. 10 % aller Plan-
stellen des AMS Wien zugeteilt. Das Aufgabengebiet der Infozone der 
einzelnen regionalen Geschäftsstellen reichte von einer reinen Infotä-
tigkeit entsprechend dem 3–Zonen–Modell bis hin zu Spezialaufgaben, 
wie beispielsweise Ausländeragenden, Eingliederungsbeihilfen und die 
Betreuung von Sozialhilfeempfängern.

Im AMS Wien war das Aufgabengebiet der Infozone durch eine Richt-
linie geregelt. Dennoch wurden in den regionalen Geschäftsstellen ver-
schiedene, der Infozone übertragene Aufgaben von der Service– bzw. 
Beratungszone wahrgenommen.

 8.2 Dem RH schien die Anzahl der für die Infozone zur Verfügung stehen-
den Planstellen im Verhältnis zu den ihnen übertragenen Aufgaben zu 
hoch. Er empfahl, sich entweder ausschließlich auf Information sowie 
Kundensteuerung zu beschränken und das dadurch frei werdende Per-
sonal den anderen Zonen zuzuteilen oder durch Übernahme zusätz-
licher Aufgaben die Mitarbeiter der anderen Zonen zu entlasten.

 8.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich sei im AMS Wien für 2006 eine kom-
plette Neuorganisation der Infozone geplant.

Infozone

Effi zienzvergleich 2000 bis 2004 Arbeitsmarktservice Wien
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 9.1 Nach den Vorgaben des Modells war die Infozone die erste Anlaufstelle 
für Kunden des AMS. In den durch den RH überprüften regionalen 
Geschäftsstellen befanden sich die Infozonen sowohl im Erdgeschoss 
als auch im ersten bzw. zweiten Stock.

 9.2 Nach Ansicht des RH sollte sich die Infozone im Eingangsbereich der 
jeweiligen regionalen Geschäftsstelle befi nden. Er bemerkte allerdings, 
dass das bestehende Kundenleitsystem selbst die im Erdgeschoss befi nd-
liche Infozone nur schwierig als erste Anlaufstelle erkennen ließ. Da-
durch sprachen Kunden oftmals wegen geringfügiger Anliegen (bei-
spielsweise Anforderung von Krankenscheinen, Rückmeldungen) direkt 
in der Service– bzw. Beratungszone vor und unterbrachen dort den 
laufenden Betrieb.

Der RH empfahl daher zur schnelleren räumlichen Orientierung der 
Kunden, das Kundenleitsystem zu verbessern.

 9.3 Laut Stellungnahme des AMS Österreich werde bei neuen Standorten auf 
die Situierung der Infozone und auf ein adäquates Leitsystem geachtet 
werden. In der regionalen Geschäftsstelle Hietzinger Kai sei die Infozone 
mittlerweile in das Erdgeschoss verlegt worden. Für die regionale Geschäfts-
stelle Dresdner Straße würden Lösungen gesucht.

Betreuungsteams

 10.1 Die durch die Umstellung auf das 3–Zonen–Modell erforderliche Auf-
lösung des Arbeitsmarktservice Versicherungsdienste bewirkte, dass die 
betroffenen Mitarbeiter fast ausschließlich den Servicezonen der regio-
nalen Geschäftsstellen zugeteilt wurden. Das AMS Wien setzte in sei-
nen Servicezonen Teams mit jeweils drei Mitarbeitern ein. Diese bestan-
den zumeist aus zwei ehemaligen Mitarbeitern des Arbeitsmarktservice 
Versicherungsdienste und einem des früheren Beratungs– und Vermitt-
lungsservice.

Die jeweiligen Teammitglieder betreuten die Kunden je nach indivi-
duellem Arbeitsanfall; eine fi xe Zuteilung der Kunden zu einem Bera-
ter bestand nicht.

Servicezone

Ausprägung des 3–Zonen–Modells
in Wien
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 10.2 Der RH wies darauf hin, dass durch die fehlende Kundenzuteilung zu 
einem bestimmten Berater in den ersten 90 Tagen dem Arbeitssuchen-
den unter Umständen bei jedem Termin ein anderer Ansprechpartner 
gegenüberstand. Dies erschwerte eine kontinuierliche Betreuung und 
den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Kunden und Bera-
ter. Der RH regte an, jedem Kunden bereits in der Servicezone einen 
bestimmten Berater zuzuteilen.

 10.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich stehe es den Geschäftsstellen frei, 
eine diesbezügliche Regelung zu treffen.

 11.1 Die Mitarbeiter der jeweiligen Teams waren überwiegend in einem Zim-
mer ohne räumliche Trennung untergebracht. Während der Kunden-
öffnungszeiten waren daher bis zu sechs Personen gleichzeitig in die-
sem Raum. Dadurch wurden die Intimsphäre der Kunden und durch 
den erhöhten Lärmpegel auch die Qualität der Datenerfassung beein-
trächtigt.

 11.2 Im Sinne eines optimalen Beratungsgespräches empfahl der RH, grund-
sätzlich jedem Berater ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen. 
Falls dies nicht möglich ist, sollte beispielsweise durch das Aufstellen 
von Raumteilern ein Mindestmaß an Intimsphäre hergestellt werden.

 11.3 Das AMS Österreich teilte mit, dass Einzelzimmer für jeden Berater nicht 
der Konzeption der Servicezone (offene Atmosphäre unter Wahrung der 
erforderlichen Diskretion) entsprächen. Allfällige bauliche Veränderun-
gen in den Geschäftsstellen würden derzeit hinsichtlich der Kosten der 
Umsetzung geprüft.

Wiederbestellungstermine

 12.1 Laut Vorgabe der Landesgeschäftsstelle waren Wiederbestellungstermine 
mit fi xem Datum und Uhrzeit zu vereinbaren. Abweichend davon ver-
gaben die regionalen Geschäftsstellen überwiegend Termine mit fi xem 
Datum, aber ohne Angabe einer bestimmten Uhrzeit. An Terminkunden 
wurden — ebenso wie an Spontankunden — bei ihrem Eintreffen Warte-
nummern vergeben. In einer regionalen Geschäftsstelle galt dies auch 
für Terminkunden mit fi xer Uhrzeit.

 12.2 Nach Ansicht des RH war eine derartige Vorgangsweise mit dem Ser-
vicegedanken des AMS unvereinbar. Er empfahl, entsprechend den Vor-
gaben der Landesgeschäftsstelle, ausschließlich fi xe Termine mit Datum 
und Uhrzeit zu vergeben und solche Kunden vorrangig zu betreuen.

Ausprägung des 3–Zonen–Modells
in Wien
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 12.3 Laut Stellungnahme des AMS Österreich seien beim AMS Wien im Jahr 2006 
die Wiederbestellungstermine ein zentrales Schwerpunktthema. Da seit Okto-
ber 2005 nunmehr alle Zonen von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet seien, 
seien auch in der Servicezone die Nachmittage ausschließlich für Termin-
kunden vorgesehen.

Ressourceneinsatz

 13.1 Während beim AMS Wien im Jahr 2004 rd. 75 % der Kapazitäten in 
der Servicezone auf Leistungsagenden entfi elen, lag dieser Wert nach 
den Feststellungen der Internen Revision des AMS in den anderen Bun-
desländern bei etwa 60 %. Für Beratung und Vermittlung standen daher 
nur 25 % der Ressourcen zur Verfügung.

Die Kunden wurden überwiegend zur Eigeninitiative angehalten, eine 
Erstberatung fand nicht immer statt. Nach einer AMS–internen Unter-
suchung vom April 2005 wurden bundesweit 61 % der Arbeitssuchen-
den in den ersten drei Monaten vermittelt; im AMS Wien hingegen 
47,5 %. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit verschlechterten 
sich deren Aussichten auf eine erfolgreiche Arbeitsaufnahme.

 13.2 Gemäß der Richtlinie des AMS war neben der Leistungsabdeckung die 
Beratung und Vermittlung eine Kernaufgabe der Servicezone. Da gerade 
am Beginn der Arbeitslosigkeit die größten Chancen einer raschen Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt bestehen, sollte bereits so früh 
wie möglich mit einer umfassenden Betreuung der Kunden begonnen 
werden.

Der niedrige Anteil der Beratungs– und Vermittlungstätigkeit hätte von 
den Führungskräften frühzeitig erkannt werden müssen und von ihnen 
entsprechende Gegenmaßnahmen, wie beispielsweise Nachschulungen 
oder personelle Veränderungen in den Teams, erfordert.

 13.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich werde auch im AMS Wien die mög-
lichst frühzeitige Betreuung der Kunden angestrebt.

Ausprägung des 3–Zonen–Modells
in Wien
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 14.1 In einer regionalen Geschäftsstelle fand die Weiterleitung an die Bera-
tungszone sofort — also vor Ablauf der 90–Tage–Frist — statt, sobald 
der Kunde einen Wunsch nach Weiterbildung äußerte. Dies wurde damit 
begründet, dass die Servicezone nicht für die Beratung zuständig sei 
und auch nicht über das ausreichende Wissen bezüglich des Kursan-
gebotes verfüge.

 14.2 Der RH verwies auf die Richtlinie, wonach bei geringem Weiterbil-
dungsbedarf die Zuweisung zu Kursmaßnahmen sehr wohl in das Auf-
gabengebiet der Servicezone fällt. Die vorzeitige Weiterleitung in die 
Beratungszone bewirkte nur eine kurzfristige Entlastung, weil die Kun-
den in Leistungsangelegenheiten (beispielsweise Krankenstände, Exe-
kutionen oder Notstandshilfe) weiterhin von der Servicezone betreut 
werden mussten.

Die für diese Zone verantwortlichen Führungskräfte hätten die Zuwei-
sungspraxis der Teams vermehrt kontrollieren, den Mitarbeitern Infor-
mationen über Kursangebote anbieten und dem „Abschieben“ entge-
genwirken müssen.

 14.3 Laut Stellungnahme des AMS Österreich wird die Landesgeschäftsstelle 
des AMS Wien im Rahmen der Schwerpunktplanung 2006 auf das Thema 
„Abschieben“ achten.

Kundenfrequenz

 15.1 Der RH ersuchte das AMS Wien, an drei Stichtagen detaillierte Auf-
zeichnungen über die Anzahl der Kundenvorsprachen in den Service– 
und Beratungszonen der regionalen Geschäftsstellen zu führen. Diese 
umfassten sowohl die Anzahl der Terminkunden — untergliedert in ein-
geladene und davon nicht erschienene — als auch die der Spontan-
kunden.

Die Servicezone war für den Kundenverkehr ausschließlich vormittags 
geöffnet. Die Nachmittage dienten vor allem der Leistungsberechnung. 
Die Auswertung ergab für die Servicezone zwischen 14 und 17 Vor-
sprachen pro Mitarbeiter und Tag, wovon vier bis sechs auf Termin– 
und zehn bis zwölf auf Spontankunden entfi elen. Von den Terminkun-
den erschienen 15 % bis 20 % nicht. Abweichend davon betrug in der 
Geschäftsstelle Jugendliche der Anteil der nicht erschienenen Termin-
kunden etwa 30 % bis 40 %.

Ausprägung des 3–Zonen–Modells
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 15.2 Der RH empfahl, die Öffnungszeiten der Servicezone auf den Nachmit-
tag auszudehnen und durch eine bessere Kundensteuerung den Arbeits-
anfall gleichmäßig auf den ganzen Arbeitstag zu verteilen. So könnte 
beispielsweise der Vormittag für Spontankunden und der Nachmittag 
für Terminkunden reserviert werden. Damit würden sich die Wartezei-
ten für die Kunden verkürzen und die subjektive Belastung der einzel-
nen Mitarbeiter gesenkt werden.

Nach Ansicht des RH zeigte der Anteil an nicht erschienenen Termin-
kunden, dass es dem AMS Wien trotz erhöhter Anwendung der Verhän-
gung von Bezugssperren noch immer nicht ausreichend gelungen ist, 
die Disziplin ihrer Kunden zu verbessern.

Allgemeines

 16 Die Einführung des 3–Zonen–Modells führte zu keiner wesentlichen 
Änderung der Tätigkeit der Mitarbeiter in der Beratungszone. Einzig 
die Regionalisierung ersetzte die frühere Branchenzuständigkeit. Im 
Unterschied zur Servicezone hatte jeder Kunde in der Beratungszone 
einen ihm individuell zugeteilten Berater und es wurden ausschließ-
lich fi xe Termine, auf den ganzen Tag verteilt, vergeben. Für die Bera-
tung von Spontankunden stand lediglich die Zeit von 11.00 Uhr bis 
12.00 Uhr zur Verfügung.

Vermittlungstätigkeit

 17.1 Eine im Juni 2005 durchgeführte Erhebung des AMS Wien ergab, dass 
von den 36.407 in der Beratungszone Vorgemerkten bei mehr als 50 % 
innerhalb des nächsten Monats kein Kontakttermin vorgesehen war. 
Aufgrund des starken Kundenandrangs und des zur Verfügung stehen-
den niedrigen Personalstandes waren keine früheren Termine möglich. 
Die hohe Anzahl an vorgemerkten Arbeitssuchenden in der Beratungs-
zone resultierte auch daraus, dass es in der Servicezone nicht gelang, 
die neuen Arbeitssuchenden erfolgreich frühzeitig zu vermitteln.

 17.2 Nach Ansicht des RH wäre zum Abbau der hohen Anzahl an vorge-
merkten Arbeitssuchenden in der Beratungszone eine optimierte Zusam-
menarbeit sowohl mit der Servicezone als auch mit dem Service für 
Unternehmen erforderlich. Dabei hätte die Servicezone innerhalb der 
ersten 90 Tage mehr aktiv zu vermitteln und das Service für Unter-
nehmen mehr offene Stellen zu akquirieren. Die Führungskräfte hät-
ten auf diese Zusammenarbeit verstärkt hinzuwirken.

Beratungszone

Ausprägung des 3–Zonen–Modells
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 17.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich werde die Wahrnehmung der Füh-
rungskompetenzen der leitenden Mitarbeiter auch beim AMS Wien ver-
stärkt eingefordert.

Kundenfrequenz

 18.1 Nach dem Konzept des 3–Zonen–Modells sollte die Anzahl der Kunden-
vorsprachen in der Beratungszone aufgrund der benötigten Dauer und 
der Intensität der Gespräche geringer als in der Servicezone sein. Die 
vom RH für drei Stichtage veranlasste Auswertung ergab zwischen 16 und 
21 Vorsprachen pro Mitarbeiter und Tag, wovon zehn bis zwölf auf Ter-
min– und acht bis zwölf auf Spontankunden entfi elen. Die Spontan-
vorsprachen betrafen zum Teil nur Terminanfragen oder Rückmeldun-
gen aus dem Krankenstand bzw. die Abgabe von Unterlagen.

Die Quote der nicht erschienenen Terminkunden lag auch hier bei 18 % 
bis 25 %. In der Geschäftsstelle Jugendliche betrug der Anteil der nicht 
erschienenen Terminkunden etwa 30 % bis 46 %.

 18.2 Der RH stellte bei der stichprobenweisen Gegenüberstellung der Ser-
vice– mit der Beratungszone fest, dass entgegen den Konzeptannahmen 
in der Beratungszone mehr Kundenvorsprachen (zwischen 16 und 21) 
als in der Servicezone (zwischen 14 und 17) stattfanden.

Er empfahl, einen Teil der Spontanvorsprachen durch eine effektivere 
Kundensteuerung und –information bereits in der Infozone zu erledi-
gen und somit in der Beratungszone mehr Zeit für Terminkunden zur 
Verfügung zu stellen. Zur Einhaltung der vereinbarten Termine durch 
die Kunden wären die im Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 vor-
gesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Disziplin verstärkt anzu-
wenden.

 18.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich seien im Jahr 2005 Maßnahmen zur 
Verbesserung der Vereinbarungsqualität entwickelt worden, die derzeit um -
gesetzt würden.

Ausprägung des 3–Zonen–Modells
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 19.1 Das AMS stellte im Frühjahr 2005 die Anzahl der in der Service– bzw. 
Beratungszone vorgemerkten Kunden jener der Mitarbeiter der jewei-
ligen Zone gegenüber. Der österreichweite Vergleich der so ermittelten 
Kennzahl „Anzahl der Kunden pro Mitarbeiter“ stellte sich wie folgt 
dar:

Die Anzahl der vorgemerkten Kunden pro Mitarbeiter in der Service-
zone im AMS Wien war mit jener der anderen Bundesländer vergleich-
bar. Dagegen lag sie in der Beratungszone mit rd. 186 weit über dem 
Durchschnitt.

 19.2 Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter vor allem in der Beratungszone 
spiegelte unter anderem die schlechte Arbeitsmarktlage in Wien wider.

 20 Im AMS gab es im Jahr 2003 Diskussionen über die bundesweite Per-
sonalverteilung, weil dem AMS Wien mehr Personal zur Verfügung ge-
stellt werden sollte. Das AMS Oberösterreich wies auf die seiner Ansicht 
nach ungenügenden Strategien im AMS Wien hin und bot im Herbst 2003 
einen Best Practice–Transfer unter dem Namen „Projekt 961+“ in Wien 
an. Es wollte mit diesem Projekt am Beispiel einer regionalen Geschäfts-
stelle in Wien zeigen, dass ein weiterer Personaltransfer nach Wien nicht 
notwendig war.

Das Hauptziel des Projekts lag in der Verringerung der durchschnitt-
lichen Vormerkdauer. Zur Erreichung dieses Zieles sollten Maßnahmen 
zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, im Bereich Early Intervention 
(möglichst frühzeitiger Eingriff des Arbeitsmarktservice), im Service für 
Unternehmen und beim Controlling durchgeführt werden.

Anzahl der Kunden 
pro Mitarbeiter

Ausgangslage

Beratungszone Servicezone
Burgenland 112,2 75,9
Kärnten  81,3 75,7
Niederösterreich 136,5 71,0
Oberösterreich  81,4 56,5
Salzburg  84,3 81,8
Steiermark  92,6 71,1
Tirol  67,9 79,6
Vorarlberg 146,5 41,5
Wien 185,9 58,7

Best Practice–Transfer durch das AMS Oberösterreich
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 21.1 Das AMS Oberösterreich praktizierte durch die Integration der Service– 
und Beratungszone in einer Abteilung eine eigene Ausprägung des 3–Zo-
nen–Modells. Es gab sowohl in der Service– als auch in der Beratungs-
zone fi xe Zuständigkeiten. So betreuten jeweils zwei Mitarbeiter der 
Servicezone und ein Mitarbeiter der Beratungszone Kunden eines be-
stimmten Geburtsmonats (Monatsschalter). Daneben wurden für Tätig-
keiten des Back Offi ce und für Vertretungen so genannte „Springer“ 
eingesetzt.

Zweck dieser Organisationsform war die Verbesserung der Kommu-
nikation und die Reduktion der Schnittstellen zwischen den beiden 
Zonen.

 21.2 Nach Ansicht des RH stellte diese Organisationsform eine sinnvolle Wei-
terentwicklung des 3–Zonen–Modells dar. Die gemeinsame Verant-
wortung für die Zielerreichung förderte eine intensivere Beratungs– und 
Vermittlungstätigkeit in der Servicezone und verhinderte dadurch das 
„Abschieben“ der Kunden nach 90 Tagen in die Beratungszone.

 21.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich werde die vom RH empfohlene ver-
tikale Organisation derzeit in Klagenfurt vergleichend beobachtet.

 22.1 Während des Projekts änderte die gecoachte regionale Geschäftsstelle 
ihre Organisation dahingehend, dass in der Servicezone fi xe Zuständig-
keiten und in der Beratungszone Monatsschalter eingerichtet wurden. 
Die Umstellung auf Monatsschalter mit fi xer Zuteilung wurde von ande-
ren regionalen Geschäftsstellen ebenso wie die Einrichtung von eige-
nen Schaltern für Langzeitarbeitslose nachvollzogen. Durch eine eigene 
Maßnahme für diese Zielgruppe und die Verkürzung der Termininter-
valle gelang es, die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich abzusenken.

Weitere Neuerungen betrafen unter anderem die Einführung eines IT–
unterstützten Beraterleitfadens, Infoveranstaltungen für Neukunden 
und die Intensivierung der Kontakte im Service für Unternehmen.

 22.2 Der RH erachtete die Umsetzung von Maßnahmen des Best Practice–
Transfers in mehreren regionalen Geschäftsstellen als positiv.

Organisatorische 
Auswirkungen des 
Projekts

Best Practice–Transfer durch das
AMS Oberösterreich
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 23.1 Das Service für Unternehmen war von der Neuorganisation des AMS 
Wien nur indirekt betroffen. Während das Service für Arbeitssuchende 
nach regionalen Gesichtspunkten organisiert wurde, blieb das Service 
für Unternehmen einer regionalen Geschäftsstelle jeweils für bestimmte 
Branchen zuständig. Neben dieser primär branchenmäßigen Zustän-
digkeit erfolgte im Bereich der Klein– und Mittelbetriebe auch eine 
regionale Betreuung.

Diese war jedoch auf Neukunden und Unternehmen, die über einen 
längeren Zeitraum nicht mit dem AMS Wien zusammengearbeitet hat-
ten, eingeschränkt.

 23.2 Der RH hielt eine gleichzeitige branchenmäßige und regionale Organi-
sation für nicht zielführend. Diese erforderte einen nicht zu rechtfer-
tigenden hohen Koordinationsaufwand für das AMS Wien, um Über-
schneidungen bei der Betreuung von Unternehmen zu verhindern.

 23.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich habe sich das Wiener Landesdirek-
torium nach zweimaliger intensiver Diskussion für die Beibehaltung der 
bestehenden Organisationsform ausgesprochen. Die „regionalen“ Akqui-
sitionsbemühungen bei Mittel– und Kleinbetrieben seien mit Oktober 
2005 wieder eingestellt worden.

 24.1 Das Service für Unternehmen verfügte im Jahr 2004 über rd. 70 Plan-
stellen oder 9 % des Personals des AMS Wien. Neben den in den regio-
nalen Geschäftsstellen eingerichteten Abteilungen des Service für Unter-
nehmen bestand seit Herbst 2004 ein zentral operierendes Key–Account–
Management zur Betreuung ausgesuchter Großkunden. In diesem waren 
sechs Mitarbeiter für ungefähr 30 Betriebe zuständig. 

Sämtliche, im Zusammenhang mit dem AMS Wien stehenden Angele-
genheiten (beispielsweise Personalvorauswahl, Förderungen, Beschäf-
tigungsbewilligungen) wurden über den für den jeweiligen Betrieb 
zuständigen Mitarbeiter abgewickelt. 

Organisation

Service für Unternehmen
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Durch eine Vorauswahl wurden Bewerber für das betreute Unterneh-
men zunächst vom AMS zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und 
die am geeignetsten erscheinenden Bewerber dem Unternehmen zur 
Besetzung der gemeldeten offenen Stellen vorgeschlagen. Von Novem-
ber 2004 bis Ende Mai 2005 akquirierte das Key–Account–Manage-
ment 1.290 offene Stellen, von denen bis Ende Juni 2005  931 besetzt 
werden konnten; davon wurden 351 Stellen (38 %) direkt vom Key–
Account–Management vermittelt.

 24.2 Der RH bewertete die Einrichtung des Key–Account–Managements 
positiv. Insbesondere die durch diese Organisationseinheit lückenlos 
angebotene Vorauswahl ermöglichte eine hohe Vermittlungseffi zienz 
und Kundenbindung. Er empfahl deshalb, das Key–Account–Manage-
ment auszuweiten, um damit den überwiegenden Teil der Großkunden 
betreuen zu können.

 24.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich sei im Oktober 2005 mit Zustim-
mung des Landesdirektoriums das Key–Account–Management als zent-
rale Einrichtung in Wien eingerichtet worden. Im Key–Account–Mana-
gement seien 17 Personen (inklusive Führung und Sekretariat) eingesetzt. 
Weiters sei das Service für Unternehmen im Jahr 2005 personell maß-
geblich aufgestockt worden.

 25.1 Von 2000 bis 2004 wurden durch das AMS Wien jährlich rd. 40.000 
offene Stellen besetzt. Wie viele davon das Service für Unternehmen 
akquiriert hatte, konnte nicht festgestellt werden, weil die Aufzeich-
nungen entweder mangelhaft geführt wurden oder überhaupt nicht 
vorhanden waren.

 25.2 Zur besseren Messung der Effektivität dieser Abteilung empfahl der 
RH, exakte Aufzeichnungen über die Anzahl der aktiv akquirierten 
offenen Stellen zu führen.

 26.1 Im Rahmen des Best Practice–Transfers durch das AMS Oberösterreich 
wendeten dessen Mitarbeiter die in ihrem Bundesland praktizierten Vor-
gangsweisen auch im Bereich Service für Unternehmen an. Durch akti-
veres Zugehen auf die Unternehmen, Erhöhung der Anzahl an Betriebs-
besuchen sowie deren gezieltere Auswahl und telefonische Akquisition 
von Unternehmen, die in Zeitungen inserierten, gelang es, im Jahr 2004 
den Zugang an offenen Stellen in der betreuten regionalen Geschäfts-
stelle um mehr als 40 % im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.

Besetzung offener 
Stellen

Service für Unternehmen Arbeitsmarktservice Wien
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Dabei standen beim AMS Oberösterreich im Gegensatz zum AMS Wien 
bei den Betriebsbesuchen die Akquisitionsbemühungen und nicht das 
Anbieten von Förderungen im Vordergrund.

 26.2 Der RH empfahl, die aus diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse auch 
in jenen regionalen Geschäftsstellen des AMS Wien umzusetzen, in 
denen dies bisher unterblieb.

Gesetzliche Vorgaben

 27 Der Betreuungsplan stellte eine Vereinbarung zwischen dem jeweiligen 
Kunden und dem AMS dar. Durch ihn sollte eine gezielte, strukturierte 
und nachvollziehbare Betreuung, Vermittlung und Qualifi zierung von 
Arbeitssuchenden gewährleistet werden. Bis zu seiner gesetzlichen Nor-
mierung im Jänner 2005 (§ 38 lit. c des Arbeitsmarktservicegesetzes, 
BGBl. Nr. 313/1994 i.d.F. BGBl. I Nr. 77/2004) wurde er durch interne 
Richtlinien des AMS geregelt. Grundsätzlich war für jeden beim AMS 
vorgemerkten Arbeitssuchenden ein Betreuungsplan zu erstellen.

Ausgestaltung

 28.1 Der Betreuungsplan diente insbesondere auch der Erhöhung der Ver-
bindlichkeit zwischen dem AMS und dem Kunden. Beim Arbeits suchen-
den sollte so das Bewusstsein geschaffen werden, dass sowohl gegen-
seitige Rechte als auch Pfl ichten festgehalten wurden.

Eine im Jahr 2004 durch ein externes Marktforschungsinstitut durch-
geführte Kundenanalyse ergab, dass in den Wiener Geschäftsstellen nur 
rd. 36 % der Kunden die Erstellung und Ausarbeitung dieser Betreu-
ungsvereinbarung wahrgenommen hatten. In anderen Landeshaupt-
städten lag der entsprechende Wert bei rd. 42 %.

 28.2 Der RH regte an, bereits bei der erstmaligen Erstellung des Betreuungs-
planes den Kunden auf das Eingehen einer gegenseitig verbindlichen 
Vereinbarung verstärkt hinzuweisen. Weiters sollte für diese Verein-
barung eine einprägsame, markante Bezeichnung gewählt werden, die 
sowohl deren Ziel als auch die Zweiseitigkeit widerspiegelt.

Betreuungsplan

Ablauforganisatorische Teilbereiche
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 29.1 Im Jahr 2004 betrug der Anteil der beim AMS Wien vorgemerkten Per-
sonen mit geringem Bildungsniveau (kein bzw. lediglich Pfl ichtschul-
abschluss) rd. 52 %. Der Anteil an Personen ausländischer Herkunft lag 
bei rd. 22 %. In den anderen Landesgeschäftsstellen betrug der Anteil 
der Personen mit geringem Bildungsniveau vergleichsweise durchschnitt-
lich rd. 42 %; der Anteil der Personen ausländischer Herkunft rd. 14 %.

 29.2 Der RH erachtete es angesichts des hohen Anteils an Arbeitssuchenden 
mit Bildungsdefi ziten oder Sprachproblemen für zweckmäßig, den Be-
treuungsplan möglichst klar strukturiert und einfach zu gestalten. Er 
empfahl, die wesentlichen Bestandteile (Betreuungsziel, erforderliche 
Eigeninitiative, vereinbarte Termine, allfällige Sanktionen sowie die 
Verbindlichkeit der Unterschriftsleistung) hervorzuheben.

 29.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich sei der Betreuungsplan weiterhin 
Schwerpunkt– und Coachingthema 2006 im AMS Wien.

 30.1 Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 berechtigt das AMS, zur Ver-
mittlungsunterstützung Bezugsansprüche aus diesem Gesetz für einen 
bestimmten Zeitraum zu sperren (Bezugssperren).

 30.2 Das AMS Wien verhängte 2000 insgesamt 10.344  Bezugssperren, 2004 
insgesamt 22.654. Dies war eine Steigerung um 119 %. Die Anzahl der 
von allen Landesgeschäftsstellen ausgesprochenen Bezugssperren betrug 
2000 insgesamt 55.520, 2004 insgesamt 81.313. Die bundesweite Stei-
gerung betrug somit 46,5 %.

 30.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich hätten sich im Jahr 2005 die Sank-
tionen nochmals um einen großen Prozentsatz erhöht.

Bezugssperren
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 31.1 Das arbeitsmarktpolitische Controlling, das Budgetcontrolling, das Qua-
litätsmanagement sowie diverse Sonderprojekte der Landesgeschäfts-
stelle Wien waren in einer Abteilung organisiert. Das Controlling der 
Fachziele — beispielsweise das Ziel der prompten Antragserledigung 
im Service für Arbeitssuchende — unterstand den einzelnen Fachab-
teilungen.

Als weitere Einrichtung, die sich mit Aufgaben der Steuerung befasste, 
existierte seit 2002 das so genannte „Controllingteam“. Es setzte sich 
aus der Landesgeschäftsführerin, ihrer Stellvertreterin, Mitgliedern der 
Controlling– und der Fachabteilungen sowie jeweils drei Leitern regio-
naler Geschäftsstellen zusammen. Dieses Forum trat einmal im Monat 
zusammen, erörterte die Zielerreichung und veranlasste Gegensteue-
rungsmaßnahmen bei Gefahr von Zielverfehlungen.

In jeder regionalen Geschäftsstelle war die Funktion eines Controllers 
eingerichtet, der überwiegend von anderen Tätigkeiten freigestellt war. 
Die Zuständigkeit der Controller umfasste auch die Arbeitsmarktbeob-
achtung, Statistik und IT–Angelegenheiten. 

Alle zwei Wochen fanden Controllingsitzungen mit dem Geschäftsstel-
lenleiter und den Führungskräften statt. Mit der Landesgeschäftsfüh-
rerin, ihrer Stellvertreterin und Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle 
wurden mindestens einmal im Quartal in jeder regionalen Geschäfts-
stelle so genannte Zielgespräche geführt.

 31.2 Nach Ansicht des RH standen mit dieser Controllingorganisation aus-
reichend Führungsinstrumente zur Verfügung.

Zielauswahl

 32 Die Ziele wurden überwiegend so gestaltet, dass die Tätigkeit in der 
Beratungszone den größten Einfl uss auf ihre Erreichbarkeit hatte. Die 
Mitarbeiter dieser Zone mussten mehrere Ziele beachten (beispielsweise 
Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit, Zuweisung zu Qualifi zie-
rung). Allerdings war die Zielerreichung in der Beratungszone nur unter 
der Voraussetzung möglich, dass bereits in der Servicezone ein Groß-
teil der Arbeitssuchenden vermittelt wurde.

Controlling

Aufbauorganisation

Vorgaben und
Messung
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Die Landesgeschäftsstelle versuchte der einseitigen Ausrichtung der Ziele 
auf die Beratungszone entgegenzuwirken und formulierte daher in man-
chen Jahren ein speziell für die Servicezone geschaffenes Landesziel.

Auswahl der Indikatoren

 33.1 Die Quantifi zierung und Messung der Ziele erfolgte über so genannte 
Indikatoren. So wurde im Jahr 2004 unter anderem das Ziel „Verhin-
derung von Langzeitarbeitslosigkeit“ anhand des Indikators „Übertritts-
quote zwölf Monate“ gemessen. Da Langzeitarbeitslosigkeit ab einer 
Vormerkdauer von zwölf Monaten eintrat, sollte die Anzahl jener Per-
sonen, die in die Langzeitarbeitslosigkeit übertreten, möglichst gering 
gehalten werden.

Zur Erreichung des Zieles „Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit“ 
wurden verstärkt Personen, die bereits elf Monate arbeitslos waren, zu 
Maßnahmen zugewiesen, weil die Unterbrechung der Arbeitslosigkeit 
durch eine Schulung einen Übertritt in die Langzeitarbeitslosigkeit ver-
hinderte.

Kunden, die dagegen bereits länger als zwölf Monate oder nur wenige 
Monate arbeitslos waren, hatten für die Erreichung dieses Zieles nur 
geringe Bedeutung und wurden daher erst nach den so genannten „Über-
trittsgefährdeten“ zu Maßnahmen zugeteilt. Zur Unterstützung erhiel-
ten die Berater in den regionalen Geschäftsstellen Aufstellungen über 
Personen, die länger als elf Monate arbeitslos waren.

 33.2 Der RH wies darauf hin, dass eine derartige Vorgangsweise die Gefahr 
in sich birgt, dass Personen zu Maßnahmen zugewiesen werden, weil 
sie gerade kurz vor dem Übertritt in die Langzeitarbeitslosigkeit standen 
und nicht, weil sie besser für die Maßnahme geeignet waren oder sie 
eher benötigten. Er vertrat die Ansicht, dass die Führungskräfte, auf-
bauend auf den Controllingauswertungen, vor einer Übertrittsgefähr-
dung auf ihre Mitarbeiter einzuwirken hätten, entsprechende Gegen-
maßnahmen zu veranlassen.

Controlling Arbeitsmarktservice Wien
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 34.1 Manche der vorgegebenen Ziele waren relativ einfach zu erreichen (z.B. 
Ziele, die durch einen Indikator der Anzahl der Teilnehmer an Qualifi -
kationen gemessen wurden). So war unter anderem ein Ziel für 2004, 
die Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen zu erhöhen. Dieses sollte 
durch Zuweisung von 5.270 Jugendlichen unter 25 Jahren zu Quali-
fi zierungen erreicht werden. Der entsprechende Wert für 2003 lag bei 
8.612.

 34.2 Dem RH schien ein Zielwert, der um 38 % unter dem Ist–Wert des Vor-
jahres lag, als nicht sehr ambitioniert.

 35 In Anbetracht der ständig wachsenden Zahl an Daten und Zielen inner-
halb der Organisation startete das AMS Wien im Jahr 2002 ein Pro-
jekt zur Entwicklung eines umfassenden Kennzahlensystems. Dieses 
sollte nach Möglichkeit alle Unternehmensbereiche abdecken und die 
bereits bestehenden Controlling– und Prüfschienen integrieren. Inhalt-
lich folgte man dabei dem Konzept der Balanced Scorecard*.

*  Dabei handelt es sich um ein Instrument zur strategischen Steuerung, das fi nanzi-
elle Kennzahlen mit den übrigen Zielen einer Organisation verbindet.

Bei dem vom AMS Wien entwickelten Modell „Scorecard Wien“ wur-
den allerdings die fi nanziellen Kenngrößen nicht integriert. Sein Auf-
bau orientierte sich an den Kernprozessen des AMS; die Umsetzung 
erfolgte ab Herbst 2003. Nachdem auch die Bundesorganisation die 
Einführung einer Scorecard plante, wurden deren Kennzahlen bereits 
in die Scorecard Wien integriert.

 36.1 Die inhaltlichen Vorgaben und die Gestaltung der Scorecard wurden seit 
ihrer Einführung mehrmals geändert. Im Jahr 2005 erfolgte die Umstel-
lung auf ein Punktesystem und die graphische Aufbereitung der Ergeb-
nisse, untergliedert nach den einzelnen regionalen Geschäftsstellen. 
Die Verwendung eines Farbsystems sollte die Identifi zierung von Ziel-
abweichungen, vorgegebenen Zielwerten oder verschiedener Erfolgs-
faktoren erleichtern. 

Die Führungskräfte der regionalen Geschäftsstellen wurden als prakti-
sche Anwender nach Möglichkeit in die Weiterentwicklung der Score-
card eingebunden. Die monatlichen Scorecards erreichten im Jahr 2005 
bereits einen Umfang von 24 Seiten. Controller in den einzelnen regio-
nalen Geschäftsstellen äußerten den Wunsch nach mehr Schulungen 
in diesem Bereich.

Scorecard Wien

Controlling
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 36.2 Der RH vertrat die Ansicht, dass die Scorecard ein geeignetes Steue-
rungsinstrument im AMS werden könnte. Er empfahl allerdings eine 
Reduktion der Kennzahlen, um die notwendige Übersichtlichkeit zu er-
halten. Weiters wären die Führungskräfte und Controller verstärkt im 
Umgang mit der Scorecard zu schulen.

 36.3 Laut Mitteilung des AMS Österreich wurden Schulungen im Umgang mit 
der Scorecard für Führungskräfte und Controller bereits in die Wege geleitet.

 37 Die ServiceLine, das interne Call–Center des AMS Wien, wurde im Feb-
ruar 2002 gemäß § 18 des Arbeitsmarktservicegesetzes als direkt der 
Landesgeschäftsstelle unterstehende Organisationseinheit gegründet. 
Das AMS Wien richtete eine einheitliche Telefonnummer ein, die es er-
möglichte, sämtliche Nebenstellen im Service für Arbeitssuchende auf 
die ServiceLine umzuleiten und somit Störungen von Beratungsge-
sprächen weitestgehend zu vermeiden.

Die Anzahl der Mitarbeiter stieg zwischen 2002 und 2005 von 40 auf 
70 an, wovon ein Großteil Teilzeitkräfte oder geringfügig Beschäftigte 
waren. Dies ermöglichte es, auf die unterschiedlichen Spitzenzeiten fl e-
xibel zu reagieren. Die ServiceLine konnte betriebsbedingt dem Wunsch 
vieler Teilzeitkräfte, ihre Arbeitszeit auf Vollzeit auszudehnen, nicht nach-
kommen. Das führte zu einer sehr hohen Fluktuation, weil sich diese 
Mitarbeiter häufi g um frei gewordene Ganztagsstellen in verschiede-
nen regionalen Geschäftsstellen des AMS bewarben.

 38.1 Da die Hauptaufgabe der ServiceLine in der Entlastung der regionalen 
Geschäftsstellen lag, sollte ein möglichst hoher Anteil an Enderledigun-
gen erreicht werden. Darunter verstand man den Anteil jener Gesprä-
che, die nach Beantwortung der Kundenanfragen nicht an die regio-
nalen Geschäftsstellen oder die Landesgeschäftsstelle weiter verbunden 
werden mussten. Im Jahr 2004 gelang es erstmals, das vorgegebene 
Ziel von 70 % Enderledigungen mit 70,97 % knapp zu überschreiten.

Das Verhältnis der innerhalb von 30 Sekunden angenommenen Gesprä-
che zur Gesamtzahl aller angenommenen Gespräche erhöhte sich von 
9,35 % im Jahr 2003 auf 38,13 % im Jahr 2004. Die durchschnittliche 
Wartezeit bis zur Entgegennahme eines Anrufes lag bei 1 Minute 15 Se-
kunden, weshalb etwa 30 % aller Anrufer aufl egten, bevor ein Mitar-
beiter den Anruf entgegennehmen konnte.

ServiceLine
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Die vor allem am Vormittag festgestellten Wartezeiten von drei bis vier 
Minuten führten dazu, dass Kunden die regionale Geschäftsstelle auf-
suchten und dort den laufenden Betrieb unterbrachen.

 38.2 Nach Ansicht des RH war die Entwicklung zwar positiv, laut Kennzah-
len gab es jedoch noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial. Der 
RH empfahl, auf die vormittäglichen Spitzenzeiten noch fl exibler zu 
reagieren.

 38.3 Das AMS Österreich teilte mit, dass fl exible Arbeitszeitmodelle erprobt 
werden; an der Verbesserung des Personaleinsatzes werde weiter gear-
beitet. Als Zwischenergebnis könne eine Verkürzung der Wartezeit bis zur 
Entgegennahme eines Anrufes festgestellt werden.

 39 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) hinsichtlich der Infozone:

–  Zur Optimierung des Personaleinsatzes wäre eine Aufgabeneva-
luierung durchzuführen.

–  Die Infozone sollte sich jeweils im Eingangsbereich befi nden. Zur 
schnelleren räumlichen Orientierung der Kunden wäre das Kunden-
leitsystem zu verbessern.

Nach Mitteilung des AMS Österreich sei im AMS Wien für 2006 eine 
komplette Neuorganisation der Infozone geplant; bei neuen Standorten 
werde auf die Situierung der Infozone und auf ein adäquates Leitsystem 
geachtet werden. In der regionalen Geschäftsstelle Hietzinger Kai sei die 
Infozone mittlerweile in das Erdgeschoss verlegt worden. Für die regio-
nale Geschäftsstelle Dresdner Straße würden Lösungen gesucht.

(2) hinsichtlich der Servicezone:

–  Um die Chancen einer raschen Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt zu sichern, sollte frühzeitig mit einer umfassenden Betreu-
ung der Kunden begonnen werden.

–  Zur besseren Kundensteuerung und um den Arbeitsanfall gleich-
mäßig auf den ganzen Arbeitstag zu verteilen, wären die Öffnungs-
zeiten auch in dieser Zone auf den Nachmittag auszudehnen.

Schluss-
bemerkungen
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–  Im Sinne eines optimalen Kundengespräches sollten die räumlichen 
Gegebenheiten beispielsweise durch das Aufstellen von Raumtei-
lern verbessert und dadurch ein Mindestmaß an Intimsphäre der 
Kunden hergestellt werden.

–  Zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses wäre jedem Kunden 
ein bestimmter Berater zuzuteilen.

–  Zur Vermeidung von langen Wartezeiten sollte die Vergabe von fi xen 
Terminen mit Datum und Uhrzeit vorgesehen werden.

Nach Mitteilung des AMS Österreich sei die Erweiterung der Öffnungs-
zeiten in der Servicezone bereits umgesetzt; die Nachmittage seien aus-
schließlich für Terminkunden vorgesehen.  

(3) hinsichtlich der Service– und Beratungszone:

–  Die leitenden Mitarbeiter sollten ihre Führungskompetenzen ver-
stärkt wahrnehmen.

–  Zum Abbau der hohen Anzahl an vorgemerkten Arbeitssuchenden 
in der Beratungszone wäre eine optimierte Zusammenarbeit sowohl 
mit der Servicezone als auch mit dem Service für Unternehmen er-
forderlich.

–  Zur Hebung der Kundenverantwortung sollte bereits bei der erst-
maligen Erstellung des Betreuungsplanes auf dessen Ziel und zwei-
seitige Verbindlichkeit verstärkt hingewiesen werden; eine einpräg-
same, markante Bezeichnung wäre zu wählen.

–  Zur Verbesserung der Kundendisziplin bezüglich der Einhaltung von 
Terminen und Vereinbarungen wären die im Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz 1977 vorgesehenen Maßnahmen verstärkt anzuwen-
den.

Das AMS Österreich teilte mit, dass die Wahrnehmung von Führungs-
kompetenzen der leitenden Mitarbeiter auch beim AMS Wien verstärkt 
eingefordert werde. Zur Verbesserung der Vereinbarungsqualität seien im 
Jahr 2005 Maßnahmen entwickelt worden, die derzeit umgesetzt würden.

Schlussbemerkungen Arbeitsmarktservice Wien
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(4) hinsichtlich des Service für Unternehmen:

–  Zur besseren Betreuung der Großkunden wäre das Key–Account–
Management personell aufzustocken.

–  Um den hohen Koordinationsaufwand zu reduzieren, sollte von 
der gleichzeitigen branchenmäßigen und regionalen Organisation 
abgegangen werden.

–  Zur Erhöhung des Anteiles der durch das AMS Wien besetzten 
offenen Stellen an allen durch Unternehmen erfolgten Stellenbe-
setzungen wären dem Service für Unternehmen die notwendigen 
personellen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und die Akqui-
sitionsbemühungen auszuweiten.

Laut Mitteilung des AMS Österreich sei das Service für Unternehmen im 
Jahr 2005 personell maßgeblich aufgestockt worden. Im Key–Account–
Management seien 17 Personen (inklusive Führung und Sekretariat) ein-
gesetzt.

(5) hinsichtlich der ServiceLine:

–  Durch einen fl exibleren Personaleinsatz wäre die Wartezeit bis zur 
Entgegennahme eines Anrufes zu reduzieren.

Laut Stellungnahme des AMS Österreich würden fl exible Arbeitszeitmo-
delle erprobt. Ein verbesserter Personaleinsatz lasse bereits kürzere Warte-
zeiten feststellen.

Wien, im April 2007

Der Präsident:

Dr. Josef Moser

Schlussbemerkungen
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ANHANG

Entscheidungsträger

(Aufsichtsratsvorsitzende und
deren Stellvertreter
sowie Vorstandsmitglieder)

der überprüften Unternehmung

Anmerkung:
im Amt befi ndliche Entscheidungsträger in Blaudruck

ANHANG
Entscheidungsträger
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BMLFUW BMWA
ANHANG

Entscheidungsträger

WIEN ENERGIE Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH

Geschäftsführer Dipl.–Ing. Ludwig GOCKNER
(seit 19. Mai 2004)
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